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J6 10 — 239

&wanf4j(itg
über ben

§iaato§auo§att bes ^attfons ^ern
vom 1. Januar bio 31. 5e?ember

1916.

^orfcÇfage ôes l^tecjierungsraies.

SucfybrucEerei Sieroto & 6te. tit Sent.

Beilagen znm Tagblatt des Grossen Rates. 1915. 61
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^ermôgenôBtlanj.

©tattb beê ©taatêôermbgettë am 1. Januar 1915 gr. 62,342,534
Mutmaßlicher Überschuß ber Sluêgabeu bei ßaufertbert Sertualtung itt 1915 „ 5,541,241

Mutmaßlicher ©taub be§ ©taatébermogeuê am 31. Sejember 1915 $r. 56,801,293
Mutmaßlicher Überschuß ber îtuêgaben ber Saufettbett SSermaltuug itt 1916 „ 5,731,795

Mutmaßlicher ©taub beê ©taatêtiermbgenê am 31. 2)ejember 1916 gr. 51,069,498



Ki 10 — 241

fterijuung

1914.*)

Uaranfdjlag

1915.*) porattftlag fur bas $a!)r 1916,
Ha

ffiiuuaUmen. lusgabeu. ®luua|jmeu.

iu<

luagabru.

gi-

882,854
1,417,951

35,138
1,478,619

453,535
1,289,336
6,360,237

13,043
3,028,252

784,623
1,372,258
2,888,678
4,330,500

156,295
811,668
167,651
686,838

1,317,902
30,561

1,687,777
1,000,000

739,093
1,354

40,354
888,943
670,241

1,888,595
435,753

116,684
1,074,875

1,019,395

316,056

438,325
11,122,415

7,972

91.

81
56
72
19
32
81
65
95
15
85
10
43
85
87
87
85
28
35
35
45

83
73
99
23
55
66
42

50
74

13

95

80
77
65

gi-

902,475
1,446,960

40,395
1,519,535

347,810
1,265,739
6,536,565

13,295
3,142,085

673,008
1,450,540
2,600,960
4,636,075

161,220
818,245
177,245
693,025

1,322,735
29,960

1,696,900
1,100,000

691,200
3,100

49,750
859,370
342,950

1,134,400
Ml,500

98,500
1,061,000

720,000

316,057r

366,000
9,324,384

91.

Saufettfce 58erfc»alttmg.

"geezer ficÇf.
I. ungemeine SBertoaltuitfl

II. ©eridjtgpertoaltung
III.a3»fHï
III.b Ißöliaei
IV. SKtlitär
V. Utrdjentoefen

VI. îtnterridjtêtoefen
VII. ©emeinPetoefen
VIII. Mrmenuiefen

IX.a$olï§mirtfd)aft
IX.» (HefunPljeitgtoefen
X. ©a«« uni (§t|"eit(ia|jntoefett.

XI. Stnleiljen
XII. ginanjUiefen

XIII. ßauPluirtfiljaft
XIV. ^orfOnefen
XV. StaatëmalPunflen

XVI. Soutanen
XVII. îjomanenfaffe

XVIII. ôjjpotljeïarïaffe
XIX. wantonalbanf
XX. Staatëïaffe

XXI. SBufeeit ttitP $anftëfationen
XXII. $aßp, gtfdjeret uitP SBerßbau.

XXIII. Sal3ÜanPlunß
XXIV. Stempelsteuer
XXV. ©ePiiljren

XXVI. (fr&jdjaftS* uitïi Sdjeutunßgs
Steuer

XXVII. SßafferredjtSabßttkn....
XXVIII. 39ßirtfd)aft§s unP $leint>erfauf§s

pateutßebüljrett
XXIX. Anteil am drtroße m miofyl»

monapals
XXX. ttitteil am (grtraße Per Sdjmetj.

9lattonaI6attf
XXXI. äßilitärfteuer

XXXII. tirette Steuern
XXXIII. ttntoorljerßefeljeneg

dtnualjmen
9lu8ßaben
tteberfdjufj Per (Sinnaljmen
îteberfdjttjj Per SluSßaben

gr.

60,000

1,281,450
898,510

1,301
1,147,542

240,910
286,755

1,547,485
173,440
802,000

1,017,574
94,780

1,267,300
1,448,315

59,200
16,618,900
16,000,000

595,700
134,600
107,050

1,652,550
530,000

1,277,900

502,000
110,000

1,135,000

900,000

382,938
868,200

9,775,520

gi-

961.977
1,431,850

46,595
2,790,990
1,241,050
1,274,160
7,701,289

13,295
3,617,785

957,282
3,006,875
2,766,660
5,433,860

161,170
1,822,484

267,655
569,900
115,000
92,630

14,863,300
15,000,000

185,500
131,500
55,800

828,380
66,550

1,500

60,500
11,500

155,500

90,000

502,200
423.978

gr.

697,400
1,333,315

1,755,600
1,000,000

410,200
3,100

51,250
824,170
463,450

1,276,400

441,500
98,500

979,500

810,000

382,938
366,000

9,351,542

gi-

901,977
1,431,850

46,595
1,509,540

342,540
1.272.859
6,553,747

13,295
3,376,875

670,527
1,459,390
2,593,220
4.631.860

161,170
804,910
172,875

33,430

23,451,227
25,502,564

2,051,336

30
06

76

20,220,871
25,762,112

5,541,241
—

60,916,920

5,731,795

66,648,715
20,244,865

5,731,795

25,976,660

25,502,564 06 25,762,112 — 66,648,715 66,648,715 25,976,660 25,976,660

*) ®ie tlluégttPett ftnb mit flepettbett, bie (Simtttpmen mit &u«fit>3<»fylett angegeben.



242 — As 10

Iteming
1914.

Ifbrmtftylag
1915.

Poraitfd|lag für Hb $ûI)ï 1916. iu
<Sinnabnten. lusgabtu.

*e
(Sittnairmen.

n *

Jinsgatttn.

3*-

71,617

31. 3*.

90,000

31.

Saufenbe SBerttmlimtg.

^pejtelte ^edjwmgen.

1. Allgemeine ^ermnltung.

A. (Stöger Slat.

1. Siijungêgelber, 3teifeentfd)äbtgurtgen, $om=
miffiortêïoften

B. Slegierungërat.

1. SBefolbuttgert ber fRegterungèrâte

C. SlatSfre&it.

(1. Sftatèlojlen, 58iMiotï)eï |
;2. gorberuttg gemeinnütj. Unternehmungen .1

|3. görberung bon SBiffenfiijaft unb $unft |
U- tlnterftfifcungen unb ^»ilïfeleiftungen .J

D. atftnbetäte unb ftommtffftre.

1. Stänberäte
2. ßommtpre

B. ®taat8faujlet.
1. Sefotbungen ber Beamten
2. Sefolbungen ber Slngeftellten
3. SBureauïoften
4. S)rucKoften
5. Sebienung unb Se^etjung beê 9}atpufeê
6. ÏJlietâtnë

3*- 3r>

80,000

3t- 3r-

80,000

71,617 — 90,000 — — 80,000 — 80,000

72,500 72,500 72,500 72,500

72,500 — 72,500 — — 72,500 — 72,500

5,899
6,700
3,785

98

15,000 15,000 15,000

16,384 98 15,000 — — 15,000 — 15,000

2,240
1,788 50

3,000
1,000

3,000
1,000

3,000
1,000

4,028 50 4,000 — — 4,000 — 4,000

25,747
30,478

6,165
56,788

8,006
19,890

25
40
10
75
35

25,800
35,520
6,500

50,000
8,000

19,890

—
12,000
2,000

25,800
35,520

6,500
57,000
10,000
19,890

— 25,800
35,520

6,500
45,000

8,000
19,890

147,075 85 145,710 — 14,000 154,710 — 140,710



Ai 10 — 243

iteming
1914.

Jltfrattfitylitg

1915. Pormtfdjlog fur bos $o!jr 1916.
(Simtaljrattt.

Ü'

JLusgabtti.

Ht
fimtafymtn.

in*
lusgaben.

Sr.

10,000
23,970

4,000
18,099

SB.

15

Sr.

10,000
23,500

6,000
27,500

SB.

Saufettbe ©ethmltiutg.

1. JMlgetneitte ^entmltung.

F. 2>eutfd)t£ älmtbblatt, Sagblatt uttb ©efe%«

famtnlung.
1. Spadjtjmg beê Amtsblattes laut SBertrag
2. Abonnemente ber Söirte
3. UtebaltionSfoften bee SagblatteS
4. ©ruiloften bee SagblatteS unb ber @efetj=

fammlung

G. $«att3dftf<f>e£ 2t«ttSblatt nebft »eilagen.

1. SpadjtjinS beê Amtsblattes laut Vertrag
2. Abonnemente ber SBirte
3. Srucftoften beê ïagblattes unb ber ®efe|=

fammlung

H. 9t«0t(«uttgbftattbalt<v.

1. SBefolbungen ber AegierungSftattfjalter
2. ©eïretariat beê Aegierungeftattfjalteramtee

33ern

3. fêntfcljcibiguttgett ber ©tettbertreter
4. SSureauloften
5. SAietjinfe

J. 21«tt«f(breibereiett.

1. SSefoIbmtgen ber AmtSfäfreiber
2. @ntfcl)äbigungen ber ©tellbertreter
3. SBefolbungen ber Angeheilten
4. Sßureautoften
5. ailietsinfe

(@runbbu(f)beretnigung, Soften in 1914.)

Sr-

10,000
23,500

Sr-

6,000

25,000

Sr-

10,000
23,500

Sr-

6,000

25,000

11,870 85 — — 33,500 31,000 2,500 —

5,000
7,644
6,292 lb

5,000
7,500
8,000

—
5,000
7,500

8,000

5,000
7,500

8,000

6,351 25 4l,500 — 12,500 8,000 4,500 —

129,134
4,800

2,688
21,116
22,650

80

95
33

130,200
4,800

3,000
20,150
22,650

—
— 129,400

4,800
3,000

20,150
22,650

— 129,400

4,800
3,000

20,150
22,650

180,390 08 180,800 — — 180,000 — 180,000

126,252
934

229,522
17,104
19,090
16,177

55

35

60

125,775
2,000

234,700
17,300
19,190

— —
124,400

2,000
247,900

23,277
19,190

—
124,400

2,000
247,900

23,277
19,190

409,080 50 398,965 — 416,767 — 416,767

Beilagen znm Tagblatt des Grossen Rates. 1915. 02*
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Jtertjmtttg

1914.

Uflrmtfrfjittg
1915. Poronfdjlog für ta* |at)r 1916.

Pu

(StotmftKttt.

ft'
Ittsgabctt.

He

Ciraaftmrn.

in>

Zugaben.

Sr.

71,617
72,500
16,384
4,028

147,075
11,870

6,351

180,390
409,080

8t.

98
50
85
85

25

08
50

81

Sr.

90,000
72,500
15,000
4,000

145,710

4,500

180,800
398,965

91.

Saufettbe ^crtoaltung.

1. Allgemeine üermaltung.

A. ©tofeer 8tat
B. UteBierunprat
C. Sftatifrebit
D. Stanberatc unii Äommtffäre
E. ©taatëlairçlet
F. $eutfdje§ Amtsblatt, ïaftblatt ttnb ©efelj«

fttuiuilung
G. graitjöjlfdjeg Mmtêbtutt, îagblatt uttb ©e«

fe^fammluitg
H. OteflieruttBSflattftalter
J. îfattëfdjmbemeit

II. (ßeridjtöüerumltung.

A. Cbetgeci^t.

I. SSefoIbunqen her Oberrictjter
2. @ntfd)äbigungen ber ©u^Ieartlett

B. ©bergerirfiiêtttttîtei.

1. 33eft>lbungen ber ^Beamten
2. Sejolbungen ber Mitgeteilten
3. SBureauïoften
4. Sebienung, SMjei^ung unb 33eleitd)tung bes

Obergertdjtégebctubeê
5. ÎRietjinfe
6. 33ibliotfyeî

C. 3lmt8gerid)tt.
1. Sefolbungen ber ©erie^têprâfibertten
2. @ntfd)cibigimgen ber ©tellbertreter
3. 6ntfct)äbigitngen ber 5Jîitglieber unb @up=

pleanten
4. Sureauïoften
5. 9Jlietjittfe
6. Mufjerorbentlictie ©eridjtsbemnte
7. ÏReifefoften ber 21uffidt)têbe£)ôrbe

Sr-

14,000

33,500

12,500

Sr-

80,000
72,500
15,000
4,000

154,710

31,000

8,000
180,000
416,767

Sr.

2,500

4,500

Sr.

80,000
72,500
15,000
4,000

140,710

180,000
416,767

882,854 902,475 — 60,000 961,977 — 901,977

141,348
1,855

60
90

143,000
1,900

143,000
1,900

143,000
1,900

143,204 50 144,900 — — 144,900 — 144,900

27,250
36,273
4,499
6,799

9,980
1,387

05
76
60

80

27,250
36,800

4,500
5,800

9,980
1,400

—
—

27,750
36,400

4,500

5,800
9,980
1,400

—
27,750
36,400
4,500

5,800
9,980
1,400

86,190 21 85,730 — —- 85,830 — 85,830

151,750
8,528

45,621

30,815
32,295

1,792
190

90

39

85
40

156,425
9,000

57,000

27,000
39,245

1,500
500

—

— 155,550
9,000

50,000
27,000
39,245

1,500
500

—

155,550
9,000

50,000
27,000
39,245

1,500
500

270,993 54 290,670 — — 282,795 — 282,795



As 10 — 245

Itctftramg

1914.

JJorjutfdjlag

1915. Poroitfdjlag für î>o0 laljr 1916.
|i 0

fiinuaftmm.

ft'
Insgabtn.

Pr
fiittttûftwen.

in-
Iwgabtu.

St¬

ile,270
1,227

132,206
15,645
12,205

«R.

65
15
45
91

St¬

il8,000
2,000

133,600
15,000
12,205

s».

Saufettbe 3$e?it>aftitttg.

II. (SeridjtôtJerttMltung.

D. ©<rt<f>têf<f>«tbmi<«.

1. SSefoïburtgert ber ©erictjtêfcfjretber
2. (Sntfdjäbtgungen ber ©teltaertreter
3. SBefoIbuttgett ber 31ngefteïïten
4. tSureauïo'ften
5. Sttiet-jinfe

1. S3e[oIbitngett ber ^Beamten

(Sefolbung bes Stngefteïïten beê @etteral=

firoïnratorê)
2. SSureaufoften beê ©enerafyroïuratorê
3. SSureaufoften ber âSejirtêproïuratoren nnb

beê ftettbertretenben ^procurators
4. ÎRietjinê

1. @ntfc§äbigungen ber ©efdjtoornett
2. SRetfelofien unb Unterhalt ber 9lffifenïammer
3. ÊntfÂjâbigungen ber @rfa|mämter, 2)ot=

metfcÉjer unb SBeibel
4. SSureaufoften
5. SDÏÏetjinfe

G. »etret&unflê» uit& «onfutMntter.
1. 58ureau= unb IRetfeïoften ber 2luffiii)têbet)ôrbe
2. Sefolbungen ber Beamten
3. (Sntfcfjäbtgungen ber (Steltbertreter
4. Sefolbungen ber 23etreibungêget)ûlfen
5. Sefolbungen ber SlngefteKten
6. 33ureau!often
7. Formulare unb Kontrollen
8. ÛJÎietjinfe
9. Ko [ten in gfjrenfolgenfadjen

St- St-

117,100
2,000

133,000
15,000
12,205

St- St¬

il 7,100
2,000

133,000
15,000
12,205

277,555 16 280,805 — 279,305 — 279,305

36,232
4,000

499
6,175

325

60

68
35

37,275
4,000

500
6,400

325

—
— 37,400

500

6,400
325

—

37,400

500

6,400
325

47,232 63 48,500 — 44,625 — 44,625

16,665
3,870
2,483

4,098
12,900

50

15

38

20,000
7,000
2,500

4,500
12,900

—

—

20,000
5,000

2,500
4,500

12,900

—
20,000
5,000

2,500
4,500

12,900

40,017 03 46,900 — — 44,900 — 44,900

1,796
131,099

321
142,941
164,314
22,073
11,533
23,562

1,368

45
65
70
55
70
75
70
50
20

1,300
131,200

2,000
150,000
162,000

16,000
10,000
18,865

1,500

— —

1,300
131,100

2,000
150,000
163,700
16,000
10,000
18,905

1,500

—

1,300
131,100

2,000
150,000
163,700
16,000
10,000
18,905

1,500

499,012 20 492,865 — — 494,505 — 494,505
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ftedjitimg
1914. 1915. Poronfdjlag fur bos $at)r 1916.

iio
fiimmljmtn.

ft '
Inegabett.

Se

dinttaftmttt.

in»
lnsgabrn.

Sr.

8,858

SR.

31

Sr.

7,000

>R.

Sattfettbe SSertoaltung.

II. (SeridjtstjerwaUuitg.

H. ®eto»erbtgetid)te.

1. ^oftenartteile beê ©taateë

J. aierttmltwngêgeritf)*.

1. 33efolbuttgett ber Beamten
2. Sefolbuttg beê Irigeftettten
3. itttfdjäbtgungert ber ïïîitgïieber
4. Sureauîoften
5. 5Jïiet;$inë

K. ^anbtlëgetid)!.

1. Sefolbuttg beê Sefretarë .•
2. Sejolbung beê IttgefMttert
3. @tttfct)äbtgungen ber ÎRttglteber
4. 59itreau= uttb fRetfeïoftert
5. ïïîietâittê
6. Motfjeï

A. ©bergeridjt
B. OBerfteri^tSîottjIet
C. ÎCmtêflerid^te
D. ©ertdjtëfdjretbmieit
E. ©taatëantoaltfdjaft
F. ©efdjtoornettflertdjte
G. Betreibung^ unb $onfuriamter.
H. ©etoerbegeridjte
J. ÜBertoaltunflägeridjt

K. ganbelißevidjt

Sr- Sr-

8,000

Sr- Sr-

8,000

8,858 31 7,000 — — 8,000 — 8,000

13,301
2,400
5,576
2,000
3,440

20

70

13,750
2,400
7,000
2,000
3,440

—

—

13,750
2,400
6,000
2,000
3,440

— 13,750
2,400
6,000
2,000
3,440

26,717 90 28,590 — — 27,590 — 27,590

3,805
2,800
2,468
2,899
5,600

597

30
23

55

4,000
2,800
5,000
3,000
5,600

600

—

—
4,000
2,800
3,500
3,000
5,600

500

—

4,000
2,800
3,500
3,000
5,600

500

18,170 08 21,000 — — 19,400 — 19,400

143,204
86,190

270,993
277,555

47,232
40,017

499,012
8,858

26,717
18,170

50
21
54
16
63
03
20
31
90
08

144,900
85,730

290,670
280,805
48,500
46,900

492,865
7,000

28,590
21,000

—

—

144,900
85,830

282,795
279,305
44,625
44,900

494,505
8,000

27,590
19,400

— 144,900
85,830

282,795
279,305
44,625
44,900

494,505
8,000

27,590
19,400

1,417,951 56 1,446,960 — — 1,431,850 — 1,431,850



10 — 247

Jlfrtjnung

1914.

Itortntrdjkg
1915. Poroitfd)lû0 ftir M loljr 1916.

Ho

Qittttalptit».

(h

Itwjnfrtn.

Ht
ßttttMfytKttt.

tit'
lusgafrftt.

Sr.

5,500
4,574
3,799
2,023
2,145
1,334

SR.

35
07
85

80

St-

5,500
6,100
4,400
1,000
2,145
1,000

SR.

Sttttfettbe ©erhmlttutg.

III.» Mi?.

A. tßerttxtltunggtofien be* Sufüjbiteftiott.
1. gSefolburtg beê ©eîretftrê
2. Sejblbuttqett ber SKngeftettten
3. SBureaufoften
4. 9tedjtêïoften
5. ÜDUetaittfe

6. 9îotariatêïamnter unb sftotartatêpriifuttgett

B. @efefe0ei>un0$fotmniffi«>n unb ©efefc«
tetOfton.

1. 9tetûftottë=, fRebaïttDttê= uttb SDrucffoften

3«ft>«tto*at.

1. SSefoIbitttgett ber Seamten
2. 33e(oIbung beê SlngefteKten
3. S8ureau= uttb 3tei|eloften

D. Sebrliitflëtuefen.

1. Unterricht
2. Prüfungen

Sr- Sr-

5,500
6,000
4,400
1,000
2,145
1,000

Sr. Sr.

5,500
6,000
4,400
1,000
2,145
1,000

19,377 07 20,145 — 20,045 — 20,045

450 3,000 2,000 2,000

450 — 3,000 — — 2,000 — 2,000

10,089

2,213

35

60

10,250

3,000

— — 14,750
1,800
4,000

— 14,750
1,800
4,000

12,302 95 13,250 — — 20,550 — 20,550

1,032
1,976 70

2,000
2,000

2,000
2,000

2,000
2,000

3,008 70 4,000 — 4,000 — 4,000

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1915. 63
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|ledjnmtg
1914.

Hürmtrdjtag

1915. Poranfd)lû0 für Ï>û0 $ol)r 1916.
H«

(Hnna&mfn. iMjabtn.

ite
Qinuatjtnen.

in »

luspben.

S1'-

19,377
450

12,302
3,008

SR.

07

95
70

Sr.

20,145
3,000

13,250
4,000

SR.

gaufettbe &ertt>aftsmg*

III.® $ufK|.

A. Sertottïtunflêïfljiten tier Suftij&ireftioit • •

B. ©efeijgebungëïonuttiffton uttti ©tfripebifiott
C. Snfoeïtorat
D. ScljrltnQgtoefeit

III.» Polijci.

A. ätottfrtltttttaStofittts b«t spolijcibireftton.
1. Sefolbungen ber Seatnteu
2. Sejolbuttqen ber Slngeftellten
3. 33ureau£oftert
4. Siietjinfe

(©djtneij. Sûtibeëauâfleïïuttg, ^Beteiligung.)

B. 0rreutt>eut>«»tijei uni) graitttimttgétpefeu.

1. $afj= uttb gretnbenpolijei
2. fÇa£)rtbuttgê= uttb (linbrmgungêïoften
3. £roitë))ort= uttb 21rmenfu£)r£often

C. spottjetto*»«.

1. Sejolbuugen ber Seamten
2. <5oIb ber Sartbjäger
3. Sefleibung
4. Settjaffnung unb Sluërûftung
5. ©rfennungsbienft
6. Sureau£ofien
7. SDlietjiufe
8. 30ol)nungê= unb SHofnltarentfdjäbigmtgen
9. 2lrjt£often

10. SSerfdOtebene Sertoa£tungê£often
11. 9leifeentfcf)äbigungen unb $uftru£tiimê£urfe
12. Beitrag auê bent Srtrage ber ©elbbufjen

(21uf)erorbentItc£)er Seitrag au bte $nt)alibeu=
Ml'e.)

5v. 3*.

20,045
2,000

20,550
4,000

3*- 3*.

20,045
2,000

20,550
4,000

85,138 72 40,395 — — 46,595 — 46,595

13,761
32,500

8,132
3,525
2,000

70

97

14,000
32,500

8,800
3,525

— — 13,900
32,600

8,800
3,525

— 13,900
32,600

8,800
3,525

59,919 67 58,825 — — 58,825 — 58,825

2,266
12,028
23,475

75
04
86

1,300
12,000
23,000

— — 2,500
12,000
23,000

— 2,500
12,000
23,000

37,770 65 36,300 — — 37,500 — 37,500

9,969
769,349
50,369

1,998
1,495
2,990

87,111
15,276
5,001
4,459
6,867

20,000
6,000

60
50
45
15
83
10
50
60
60
95

10,500
779,700

13,180
2,000
1,500
3,000

88,915
16,700
5,000
4,300
8,000

20,000

—

20,000

10,500
753,900
28,000
2,000
1,500
3,000

88,900
16,700
5,000
4,300
8,000

20,000

] 0,500
753,900
28,000

2,000
1,500
3,000

88,900
16,700
5,000
4,300
8,000

940,889 28 912,795 — 20,000 921,800 — 901,800



JVs 10 — 249

Innung
1914.

guraitrdjlag
1915.

Poranfdjlag für Î)O0 |aljr 1916. Si
CiMiflljittfu.

>U'

Jasgabtn. dtnna^ntett.

in8
laagnbea.

S1'.

25,237
11,452
18,640

74,369
13,396
34,710

9Î.

87
49

54
25

St.

22,000
9,000

18,640

88,000
18,500
34,710

SÎ.

Saufettbe 23erhmltwtß.

III.» 3?oli;ti.

D. ©«fättflniff«.

1. 3rt ber fpauptftabt:
a. Dtaprung ber ©efangenen
b. S3erfd;ieberie Verpflegungëtôften.
c. Viietjinfe

2. ,3« ben ^egirten:
a. 9taf)rung ber ©efangenen
b. Verfcbiebene Verpflegungêtoften.
c. Viietjinfe

E. 3traf<mf*alten.

1. ©trafanftalt ï^orberg.
a. Verwaltung
b. Unterricht itnb ©otteêbienft
c. Vaprmtg
d. Verpflegung
e. VHetjinê
f. ©etoerbe

g. Sanbwirtfdjaft

Vetriebêergebniê
h. Snbentarberänberung
i. .Roftgelber

2. 9lrbeitêanftalt @t. ^opannfen^nê.
a. Verwaltung
b. Unterricht unb ©otteêbienft
c. Dtafjrung
d. Verpflegung
e. Vtietjinê
f. ©ewerbe

g. Sanbwirtfä)aft

Vetriebêergebniê
h. ,3nbentarberänberung
i. Äoftgelber

k. Veitrag auê bent Sllfofwljepntel

St- St-

22,000
9,000

18,640

88,000
18,500
34,710

St- St-

22,000
9,000

18,640

88,000
18,500
34,710

177,806 15 190,850 — — 190,850 — 190,850

21,179
1,865

59,028
38,286
16,190
56,476
10,961

73
90
76
19

31
77

22,000
2,200

61,000
32,700
16,380
53,000
12,000

—

158,300
65,500

22,000
2,200

75,000
35,700
16,380

104,300
53,500

54,000
12,000

22,000
2,200

75,000
35,700
16,380

69,112
205

4,774

50
27

69,280

720
—

223,800

16,280

309,080

1,000 15,280

85,280

64,548 77 70,000 240,080 310,080 — 70,000

17,916
1,252

60,304
39,089

7,560
34,070
65,441

83
65
69
30

85
51

18,500
1,300

53,000
32,240
10,330
19,000
56,030

—

41,400
155,800

18,500
1,270

62,145
35,200
10,815
18,700
93,900

22,700
61,900

18,500
1,270

62,145
35,200
10,815

26,611
16,892
15,493

6,000

11
15

40,840
6,000

1.2,000
4,340

—
197,200

14,000
5,330

240,530
5,000

14,000
5,330

43,330
5,000

22,010 26 30,000 216,530 245,530 — 29,000
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jgtajpntttg

1914.

llarmtftylag
1915. Pormtfdjlog fiir îms |ai)t 1916.

|U
<BittttaUmen. Ausgaben.

tu
<Simialjinnt.

itt<
Juwgabtn.

3*

33,332
3,063

93,787
51,420
15,643
82,843

268,174

SR.

60
18
07
03
70
15
11

3*-

26,500
2,600

93,500
53,000
19,870
28,000

157,470

8t.

Saufenbe &e?ttttltu»g«

III.» #oli?ei

E. Strafattftalte».
3. ©trafanftalt SBitjWil.

a. Verwaltung
b. Unterrid)t nnb ©otteêbienft
c. îtaprung
d. Verpflegung
e. VUet^inê
f. ©ewerbe

g. Sanbwirtfdjaft

Vetriebêergebnië
h. $nt>entart>eränberung
i. ßoftgelber

k. Neubauten

4. ^toattgêerjte^uttgêanftalt Sradjfeïwalb.
a. Verwaltung
b. Unterricht unb ©otteêbienft
c. Staprung
d. Verpflegung
e. Viietprê
f. ©ewerbe

g. 8anbwirtf<haft

Vetriebêergebniê
h. Snbentarberänberung
i. $oftgeIber

5. @traf= unbjl;31rbeitêanftoItJ§inbeIbanî.
a. Verwaltung
b. Unterricht unb ©otteebienft
c. Staprung
d. Verpflegung
e. VUet^tnê
f. ©ewerbe

g. 8anbwirtfd)aft

Vetriebêergebnté
h. Sttbentaröeränberung
i. Äoftgelber

k. Veitrag auê bem Stlïo£)oIgef)ntel

3r.

800

33,500
377,510

Sr-

26,500
2,600

113,300
58,000
21,410

200,000

fr--

33,500
177,510

S*-

26,500
2,600

112,500
58,000
21,410

103,770
39,530
15,811

126,955

68
15
45

10,000

12,000
50,000

—
411,810

12,000

421,810

50,000
12,000

10,000

50,000

46,908 02 48,000 — 423,810 471,810 — 48,000

8,868
455

11,933
4,140
1,100
2,676
4,106

48
64
91
25

50
35

8,600
1,000

11,500
7,000
1,100
2,700
3,000

—
150

4,400
13,200

9,600
700

13,650
6,000
1,100

400
10,800

4,000
2,400

9,600
700

13,500
6,000
1,100

19,715
6,614
5,848

43
20
30

23,500

2,000
—

17,750

3,000

42,250

3,000

24,500

20,481 33 21,500 — 20,750 42,250 — 21,500

11,743
622

26,884
14,867
5,380

17,076
2,044

23
74
96
59

71
86

11,500
700

23,000
12,800
5,380
8,980
2,000

—

100

17,875
13,500

11,500
700

27,100
14,400
5,380
4,000

11,500
13,875
2,000

11,500
700

27,000
14,400
5,380

40,376
3,483
6,885
4,200

95
20

42,400

4J200
3,040

—

31,475

4,900
3,745

74,580

4,900
3,745

43,105

32,775 15 35,160 — 40,120 74,580 — 34,460

6
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Jfcitpnntg

1914.

Jfnrtntfdjlitg
1915. Poroitfdjlog für Öos $al)r 1916.

Ht
8inttaf|iiiett.

ift.
lusgabttt.

Ht
iinnaljmttt.

in >

Insgnbtn.

5t-

64,543
22,010
46,903
20,481
32,775

SR.

77
26
02
33
15

5t.

70,000
30,000
48,000
21,500
35,160

SR.

Siiitfettbe ©ertoaltwtg.

III.» Polizei.

E. StrafanftaUen.

1. ©trafanftaït ïtjorberg
2. 2lrbeitêanftalt 8t. $ot)atmfen=3ttê
3. Strafanftalt äöiijtmt
4. ^JxiangSerjietjurtg&anftalt 5£rad)feltt)alb
5. ©traf» uttb 91rbeitêanjtatt fpinbelbant

F. »<WmWtt«0 X# «lïoboliêtitw«.

1. Beitrag au§ bem Sllto^oljetjntet
2. 33eitrag att ba§ Slrbettertjeim uttb an bte

Sä)itt}aufficf)t

G. Suftij« uttb SpoHjeifofte«.

1. Soften in Straflosen
2. ßoftenrücterftattungen unb ©ebütjren
3. SSergütungen für @ebüt)renanteile
4. CbergeriStsgebütfren in ^uftijfacf)61*. • •

5. jpolijeifoften
6. Äonlorbat jnm Scf)u|e junger Seute in ber

grembe
7. ©nigungêamter

(Streiîë, aufjerorbentliSe Spoliaitoften.)

H. Cibilftattb.

1. Sntfcfjäbignng ber ©Mftanbëbeamten
2. ^nfpeftionêïoften unb &nfc()affungen

5t.

240,080
216,530
423,810

20,750
40,120

5t-

310,080
245,530
471,810
42,250
74,580

5r. 5t.

70,000
29,000
48,000
21,500
34,460

186,713 53 204,660 — 941,290 1,144,250 — 202,960

10,277
10,277

8Ç
80

7,460
7,460

— 9,160

9,160

9,160

9,160

— — — — 9,160 9,160 — —

88,936
132,442

300
1,514

24,717
800

4,639
91

88
76

79
36

47
20

115,000
115,000

300
1,000

23,000
800

2,000

—
310,000

1,000

115,000
195,000

300

24,000

800
2,500

115,000

1,000

115,000

300

24,000

800
2,500

14,472 64 25,100 311,000 337,600 — 26,600

87,014
2,978 55

87,505
3,500

87,505
3,500

87,505
3,500

89,992 55 91,005 — 91,005 — 91,005

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1915. 64*
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Jtedfirong

1914.

Itorttttfjljlttg
1915. Porattfdjlocj fur îms $aljr 1916.

(Sinnalpneit.

&'
llusgaiittt. (Sinnalfinen.

in >

Imgabtn.

Sr.

59,919
37,770

940,889
177,806
186,713

14,472
89,992

SR.

67
65
28
15
53

64
55

Sr.

58,825
36,300

912,795
190,850
204,660

25,100
91,005

SR.

Saufenfee sBerhmltmtg.

III.» JJolijei.

A. Sertomltimptoften lier iBoltjeiliirettton
B. ^remlienlioltjei ttnïi ^apliuitpttiefen
C. ÜßolijetforjiS
D. ©efänßnijje
E. ©trafanftaOen
F. SöetättOjfmtß lieg SUÏoïjoIfêntuS
G. äuftij« «ttö HJoHjeiloften
H. fêitoiljtattli

IV. Pilitär.

A. SBerttmttunaéfoften öet $irtïtion.
I. Sefolbuttgett ber Seomten
2. SBefoIbuttgett ber 2Ingeftellten
3. Sureauloften
4. SJÎietjinfe
5. SJÎobilniadjungëborberettungen

B. JUantottêfrieôêïomOTifftttiat.

1. Sefolbuttg beê ÂantonèEriegsfommtffârs
2. SBefoIbuttg beë îtbiunlten
3. SSefoIbuttgert ber 3lnge[teïïten
4. 33ureaufofiett
5. aJlietginfe
6. ®tnïleibuttg§= uttb Orgatiifationêloften
7. 2Jerfd)iebene 58eru>aItungê!often
8. Äoftencmteil ber .Rottfefttort, 7* (IV. F. 6.)
9. Äoftencmteil ber Söerfftätten, (IV. G. 6.)

Sr.

20,000

941,290
9,160

311,000

Sr-

58,825
37,500

921,800
190,850

1,144,250
9,160

337,600
91,005

Sr- Sr-

58,825
37,500

901,800
190,850
202,960

26,600
91,005

1,478,619 19 1,519,535 — 1,281,450 2,790,990 — 1,509,540

9,032
17,975

6,971
3,000

12,187

30
50
74

43

9,500
19,600
7,000
3,000
3,000

—
2,800

9,500
22,400

7,000
3,000
3,000

«

9,500
19,600
7,000
3,000
3,000

49,166 97 42,100 — 2,800 44,900 — 42,100

4,000
3,500

41,580
7,466
6,000

948
659

10,692
16,039

85
75

70
65
65

4,000
3,500

43,210
7,500
6,000
1,500
1,300

11,180
16,770

—

2,000

16,850
16,850

6,000
3,500

43,610
7,500
6,000
1,500
1,300

16,850
16,850

4,000
3,500

43,610
7,500
6,000
1,500
1,300

37,424 30 39,060 — 35,700 69,410 — 33,710
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ftttfymutg

1914. 1915. Potûtifdjlog fut ùû0 |ûl)r 1916.
üc

Sinuatjnttn.

1-
Jmsgabrtt.

iU
fiintmbmrn.

i ti *

Insgabtn.

3».

3,067

8t. Sr.

3,070

8t.

Suttfettbe ©et&mltwig.

IV. PilitSr.

C. $epot in
1. fûîtetjinfe

D. Äafernenbettttaltunfl.

1. Sefolbuttg beê Serlualterë
2. 33efoIbuttgett ber Slngefteïïten
3. SPetriebêloften
4. 2ln[djaffuttg bon 93ettmatertaX
5. aJîietginfe
6. SSergiituttg ber (Sibgettoffenfdjaft

E. «teigbertoaïtuttfl.

1. @tttfd)äbtgitttg ber Xîreiêlomntanbanten :

a. SBefolbuttgen
b. £aggelber
c. (Srttfc^äbtgurtg fiir fjiifjrurtg ber ,fîorps=

ïontrotte beê Sattbfturms
2. Sureaulöften ber Âreiêïommanbattten
3. ©eïttottêdfiefê :

a. 33efoIbuttgett
b. ©ntfdjctbigmtg für gütjrung ber §ülf§=

bienftröbel
4. 9îe!rutenouât)ebutig

Sr-

5,060

Sr.

8,130

Sr. Sr.

3,070

3,067 — 3,070 — 5,060 8,130 — 3,070

4,000
2,800

20,999
2,998

85,976
83,500

33
50
45

4,000
2,800

21,000
3,000

86,220
83,500

—

23,000

8,500
83,500

4,000
2,800

44,000
3,000

94,720
83,500

4,000
2,800

21,000
3,000

86,220

33,274 28 33,520 — 115,000 148,520 — 33,520

19,500
4,468
2,800

17,183

61,477
1,605

5,516

50

28

40
55

10

19,500
7,000
3,200

18,100

61,500
3,000

5,500

—

—
19,500
7,000

3,200
18,100

61,500

3,000
5,500

—

19,500
7,000

3,200
18,100

61,500

3,000
5,500

112,550 83 117,800 — 117,800 — 117,800
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I llettpnmg
1914.

Uaranftylag
1915. Pormtfdjlog fur i>as |ai)r 1916.

tic
8inna|ptmt.

b-

lussabett.

ïtr
diiinaljuteu.

i n >

Jmsuabtn.

5t.

1,053,518
354

31,655
5,900

1,156,511
10,692

SR.

03
15
40

64
65

5t.

500,000
700

11,000
5,900

528,780
11,180

SR.

Sanfenbe £>erhwltuitg.

IV. Pilitar.

F. ftonfefttott ber Setleibung unb SJuërûftttttfl.

1. Slnfdtjaffuttgen uttb 2lrbeitêtbf)ne
2. UttfaEberfi^eruttg ber Arbeiter
3. bes Setriebêtapitalê
4. SDltet^ittê
5. Sieferungett
6. Setriebêfoften (IV. B. 9.)

G. Slttfbetoabruttfl unb Untevftalt beb Ärteflb«
material#.

1. Seïletbuttg, 4)erfonline Semaffnuttg u. 9luê=

riiflung
2. llnfaltberfictieruttg ber Arbeiter
3. $ranêj)orte
4. 2lffeturanj.
5. Sîtetjinfe
6. 2lnteil SetriebsSïoften (IV. B. 10.)

H. ©rld# bon fantonalem ftrica$material.

I. Gsrlbë bon altem $riegêmaterial

J. Sßerf<f>iebene aRiliifttaubaaben.

1. ©djiitjetttoefen
2. Setträge att neue ßabettengemetire
3. llnterftiitsung bort gamiltett bott 2)ienft=

4>fti(ï)tigen
(©c^meij. fiartbeêauôftettung, Srbffnuttg,
jEruppenaufgebot.)

5t.

18,000

534,450

5t.

500,000
700

29,000
5,900

16,850

5t.

534,450

5t.

500,000
700

11,000
5,900

16,850

54,391 41 — 552,450 552,450 — —

2,373

709
4,415

976
26,790
16,039

15

10
75
55

45,000

700
8,000
1,000

26,790
16,770

—

150,000

6,000

195,000
700

8,000
1,000

32,790
16,850

—

45,000
700

8,000
1,000

26,790
16,850

51,303 55 98,260 — 156,000 254,340 — 98,340

1,470 1,500 1,500 1,500

1,470 — 1,500 — 1,500 — 1,500 —

14,516
2,434

199,729

5,929

45
60
75

5,000
500

10,000
—

30,000

5,000
500

40,000

— 5,000
500

10,000

222,609 80 15,500 30,000 45,500 — 15,500
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igtedrnmtg

1914.

$0ranfrtilag
1915. Pormtfdjlog fur îms |ol)r 1916.

Ha

fiinna^men.

11'

Juagaben.

Ht
fiinna&mtn.

in«

luagaben.

Sr.

49,166
37,424

3,067
33,274

112,550
54,391
51,303

1,470
222,609

91.

97
30

28
83
41
55

80

Sr.

42,100
39,060

3,070
33,520

117,800

98,260

1,500
15,500

a.

gttufenbe SBerltmltung.

IV. Ptlitar.

A. SBertomltunflSloften tier $>irettton....
B. ÄantonStriegSfominiffariat
C. $e)iot tit $adj8feltiett
D. iafernetttiertoaltitttß
E. ^retStoertoaltung
F. töottfeftiflit tier Selleitmng unti Sluëriiftung
G. Slufbetoatjrnng ttnli Unterhalt ïieë ÄriegSs

materials
H. (grlös ban lantanalem ÄrießSntaterial
J. Serfdjiebene äJlilititrauSßaben

V. lirdjenrocfett.

A. StertnaltunQSfoften be« 2>i«eftion.

I. Sureanïoften
2. Sefotbung beê Setretârê

(SanbeêauêfteEung, SSeitrag att bie Abteilung
ifird^ertroefen.)

B. $«oteftantif<f)e Äirdje.

1. Sefolbtutgen ber ©eiftlictjen
2. Sefotbungöjulagen
3. Sßötjmmgäentfctjäbigungen
4. ^oljentfcfjäbigungen
5. Seibgebinge (Sßenfionen)
6. Setträge an JîoEaturen unb ändere ©eiftlidje
7. Settrag an ben reformierten ©otteêbienft in

éolottjurn
8. Seiträge an Sßfarrbefolbungen
9. ïf)eoIogifc£)e Sßrüfungätommiffion

10. Stietjinfe
11. Seitrag an bie Seelforge ber bernifctjen 2aub=

ftummen
(@t. 3mmer, franj'ofif^e $ird)e, Sostauf ber

20ot;nungêent]ct)âbigung.)
(Süberid), Sßftanälanbett'tfctjäbigung, ßostauf.)

Sr-

2,800
35,700
5,060

115,000

552,450

156,000
1,500

30,000

Sr.

44,900
69,410

8,130
148,520
117,800
552,450

254,340

45,500

Sr.

1,500

Sr.

42,100
33,710

3,070
33,520

117,800

98,340

15,500

453,535 32 347,810 — 898,510 1,241,050 — 342,540

341
500

2,000

75 400
500

— — 400
500

— 400
500

2,841 75 900 — — 900 — 900

754,993
5,725

22,155
50,479
36,242
6,100

580

801
1,670

163,410
1,600

20,000

800

60
20
60
16
30

35
70

769,200
6,100

25,410
51,610
39,500

6,100
580

801
2,000

152,925
1,600

—
801
400

768,150
6,100

24,510
51,610
38,500

6,100

580

2,400
163,795

1,600

801

768,150
6,100

24,510
51,610
38,500

6,100

580

2,000
163,795

1,600

1,062,955 21 1,054,224 — 1,-201 1,063,345 — 1,062,144

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1915. 65



256 — Jfc 10

Jtedirantg

1914.

Jltrrattfitjlag
1915. Porttttfdjlag für ba$ $ol)r 1916.

»e
Cimmbraeit.

11'

Insgabctt.

Pe

littnafimen.

ttt »

Juwaabeu.

gr.

165,301
1,400
2,283

800
11,563

1,865

8,750

sr.

85

30

70

Sr.

168,100
1,400
2,300

800
11,900

1,865
200

SR.

£aitfettbe SBcrtoaltuitg.

V. &irdjemt)efen.

C. 9tdtnif«tatftolif$e «träte.
1. Sefolbmtgen ber ©eiftlidfjen
2. Sefolbungêjulaqen
3. 3Bof)ramgöentfd)(ibtgungen
4. ^joljentfcttttbigungen
5. Seibgebinge (Sßettftottert)
6. Settrag att bie Sefolbmtg beê Stfdiofê
7. ïfjeologifdie S)Sritfwtgëïommtffiott

(Saufen, Soêfauf ber 20of)nungêentfct)âbi=
gung.)

D. (Sftriftfatftotifäte «träte.
1. Sefolbungen ber ©eiftlidjett
2. Sefolbungê-julagen
3. 2Bot)nungêentfct)âbigungen
4. lioljentfÄiäbigungen
5. Seitrag att bte Sefolbuttg beê Stfdftofê
6. £Ifeotogif(i)e Spritfungêftmtmtffttm

(Saufett, Sastauf ber 20of)ttUttgêentf<ï)âbi=
gung.)

Sr-

50

Sr-

167,300
1,400
2,300

800
11,900

1,865
250

Sr- Sr-

167,300
1,400
2,300

800
11,900

1,865
200

191,963 85 186,565 — 50 185,815 -— 185,765

16,400
2,500
1,150
1,050
2,750

226
7,500

—
16,400
2,500
1,150
1,050
2,750

200

—

50

16,400
2,500
1,150
1,050
2,750

250

—

16,400
2,500
1,150
1,050
2,750

200

31,576 — 24,050 — 50 24,100 — 24,050

2,841
1,062,955

191,963
31,576

75
21
85

900
1,054,224

186,565
24,050

—
A. ä^erioaltuttßSfaftett ber îstreftion
B. ißroteftantifdje ÄirÄe
C. SRömij(f)fatf)oliid)e Äirt^e
D. ^riftfatHolifdle iirdje

VI. Kntcrrtdjtbttiefen.

A. iUertvaliungêtoftett ber Stirettion ttttb
ber ®ttttobe«

1. Sefolbttng beê Sefretarê
2. Sefolbungen ber 2Ingeftettten
3. Sureaufoften
4. SKetjinfe
5. Spritfungêtoften, Sjperttfen, üteifetoften
6. Sdjulftynobe
7. Sdjttietj. Sanbeêauêfteïïung, Seteitigung

1,201
50
50

900
1,063,345

185,815
24,100

—
900

1,062,144
185,765
24,050

1,289,336 81 1,265,739 — 1,301 1,274,160 — 1,272,859

5,125
17,037
7,648

950
8,452

252
7,500

15
45

20
10

5,125
16,200
8,250

950
9,000
5,500

—

7,000

5,125
16,200
8,250

950
16,000
4,000
2,400

—

5,125
16,200
8,250

950
9,000
4,000
2,400

46,964 90 45,025 — 7,000 52,925 — 45,925



As 10 — 257

Jledjmutg

1914.

jtorunfttriag
1915. Pormtfd)lû(j für $ol)r 1916.

Ho (r> Sem«
Sinnalftaen. Inegaben.

Sr.

368,766

7,500
54,628
52,093

73,718
143,535
25,000

15,090
2,489
2,644
5,164
3,257
2,851

862
3,595
3.135
3.136
2,700
3,341
4,808
4,174

1,323
1,502
4,283

987
1,535
1,101

327
1,070

504
3,147

1,932
777
337
577
500

3,400
1,358

193
1,697

14,163
5,644

25

50
10
51
84
62
05
95
66
16
05

22
51
73

25
65
91
35
15
25
70
40
65
82

30
20
70
90
SO

15
50
25
65
30
05

799,531

Sr. SR.

366,125

7,500
50,800
48,430
14,635
82,500

146,535
25,000

1,500

78 826,025

Br-

£aufettbc

VI. ittttcrridjtsmcfen.

B. $o$f<t)U(e.

1. Sejblbungen ber ^rofefforen uttb Honorare
ber Sojenten

2. üßettfionen •

3. S3efolbuugen ber 2tfjiftenten
4. 33ejblbungen ber 2lngefteEten
4a. ^olifltntl, Öefolbungen
5. Skrmaltungêlofien (Mobiliar, Sefyeiprtg tc.)
6. SOlietjinfe
7. Beitrag art bie Stabtbibliotfjef
8. fieljrinittel uttb Subfibiaranftalten :

1. SßoltHinifd^e Slnftalt
2. Sljirurgifcfje .ffilintl
3. aJîebijjintfclie .fMitttf
4. 31ttatomifc§eê Snftitut
5. P)tyftologijcl)eë $nftitut
6. Slugenljetllunbe
7. OiatrifdjEartyngoIogijcfyeê $nftitut
8. SÇatfjoIogifcfye 2tnftalt
9. ^ebijtnifcl)=d)emifcl)eö ^nftitut

10. §tygtemfdj4>aïterioIogif($eê Snftitut
11. fSafteur=3nftitut
12. Organise ßljetrtie
13. 2lnorgamfd)e 6£)emte
14. Sp^tjfiîalifc^eê Kabinett unb tetturifdbjeë

Obferbatorium
15. 2JfttteraIogi|cf)e Sammlung.
16. goologif^e Sammlung
17. $ßf)armajeuttfcl)e§ $nftitut
18. ^armalologi^eê Snftitut.
19. ©ermatologifcfieë Snftitut
20. ©eograpljtfcfieê $nftitut
21. ^c|oIogifcl)eê ^nftitut
22. Äunft£)tftorifd>e Sammlung
23. $pi)t)fifal.=if)em. SBtologte
24. Anatomie
25. ip^ftologte
26. lßatf)ülogtjc§e Anatomie.
27. Sner^uclit
28. @£)irurgifcE)e lîlittil
29. 3J{ebijtnif4e .fHtnil
30. Uïittbulatortfcfje .fîltntf
31. S3etertnär=3X|3ot^ete
32. 5BibIiot£)ef
33. §lei^f(|au
34. Sef)ramtêfc§ule
35. Snftitutëgebûljren
36. Seminarbtbliottjelen

llebertrag

34,000

900

2,500

&vi

20,200

408,468
9,000

50,800
49,480
14,410
82,500

146,535
25,000

104,700

Br-

57,600 890,893

Br.

374,468
9,000

50,800
48,580
14,410
80,000

146,535
25,000

84,500

833,293



258 — Jfc iO

Iteriimmg
1914.

UoraitftfjlflS
1915. Poranfdjlag für da* loljr 1916.

Äinnaljttun.

ft-

Insgaben.

*e
Hinnahmen.

in«
Insgabtn.

Sr.

799,531

35,296

15,250
6,198
8,125

200,000

9,246
3,000

42,330
8,220
1,500

SR.

78

25

10
50

15
15

Sr.

826,025

35,510

7,000
6,300

10,000

200,000

15,000
3,000

42,330
8,220
1,500

SR.

Saufende ©crhmlttinfl,

VI. ifaterridjtjttiefeiu

B.
liebertrag

9. Sotanifdfer ©arten:
f a. Setriebgredjttung
1 b. S]3acf)tjitttl
I c. Seitrag bes Surgerrateê bon Sern
10. îierfpital
11. Sîatritelgelber
12. Beitrag ber Sintoo^nergemeinbe Sern an

bie politlinifctje Slnftalt
13. Settrag an bie ßliniten int ^nfelffiitat :

a. Settrag an ben Setrieb ber ïlinifdjen
$nftitute

b. Sergütung für greibetten in ben Ätiniten
c. Seitrag an bie Setriebëtoften beë ütönt=

gen=3nftituteê
d. îtmortifation ber Sauborfdjüffe
e. Sergütung für ©ebäubeunterijalt

14. Seitrag an bie Sßoliflinit beê ^ennerfpitalê

O. tPlittelf^ulen.

1. Jîantonëfdjule Sßruntrut, Seitrag
2. ©taatëbeitrâge an ©tjmnafien unb 5ßro=

gtjmnafien
3. ©taatëbeitrâge an ©etunbarfdfulen
4. Snffettion
5. SjBenfionert für Stittelfdjultefjrer
6. ©tipenbien
7. Seitrag an bie ©teDCbertretungêïaffe ber

StittelfdjuIIeljrer
8. Seiträge für ©tubienreifen für &et)rer an

Stittelfdjnlen

Sr.

57,600

850

1,500
44,000
4,500

10,000

9,350

Sr-

890,893

25,450
12,410

36,000

200,000
15,000

3,000
52,342

8,940
1,500

Sr-

1-
8,000
4,500

10,000

Sr-

833,293

35,510

200,000
15,000

3,000
42,992

8,940
1,500

1,069,550 73 1,108,285 — 127,800 1,245,535 — 1,117,735

61,500
323,939

948,653
11,000
95,201
16,055
2,500

625

65

05

61,500
336,641

977,124
11,000
92,225
17,700
2,500

800

—

9,000
8,400

2,300

61,500

345,998
988,679

11,000
88,425
20,000

2,500

800

—

61,500

336,998
980,279

11,000
88,425
17,700

2,500

800

1,459,473 70 1,499,490 — 19,700 1,518,902 — 1,499,202



Ks 10 — 259

Iteming
1914.

|toranting
1915. Porattfdjlog für kö $at)r 1916.

Hinnahmen.

h"

Inajaben.

St
Hinnahmen.

in'
|ns0abttt.

Sr-

2,506,508

152,034

94,948
28,050
13,420
60,000

310,706
5,226

65,375
2,743
5,780

60,352
68,684
14,378

1,008
6,600

9t.

85

10
80
50

90
25
20
90

70
55
75

Sr-

2,548,000

152,708

104,000
29,000
14,500
60,000

311,000
11,255
65,075
5,000
7,000

63,000
80,000
18,000
2,000
8,150

ïït.

Sattfenfc sBertoaltmtg.

VI. Untoridftfttoefen.

D.

1. ©rbentlidfe ©taat^ulagen an 8ehrerbefot=
bungen

2. Slufferorbentliche ©taatêjjulagen an arnte
©emeinben

3. Seibgebinge (^ßenfionett)
4. ^Beiträge an erweiterte Oberfaulen
5. Setträge an Sehrmittet unb Sibliotheten
6. Seiträge an Sc|ul£)ausbauten
7. 2Jtâbd)enarbeitêfc^ulen
8. SurnunterricÇt
9. ©chulinfpeltoren

10. Slbteilungêweifer Unterricht
11. ^anbfertigleitèunterridht
12. Seiträge an 8ef)rmittel für Schüler
13. gortbilbnngêfchule
14. ©tellbertretung Iranler Sefjrer
15. ©teltbertretung tränier 3lrbeitêlehrerinnen
16. Seiträge an ©fjejialanftalten für anormale

Einher

E. gebmbUbungSattftrtlten.

1. Seutfcheë Selfrerfeminar :

A. Unterfeminar |>oftt>il.
a. Serroaltung
b. Unterricht
c. 5lahrung
d. Serpflegung
e. Sttetainê
f. SanbloirtfcEjaft

Setriebëergebniô

g. SnOentarberänberung
h. -Roftgelber

Sr-

10,000

Sr-

2,548,000

152,708
104,000
29,000
15,000
70,000

311,000
7,400

65,200
5,000
7,000

63,000
80,000
18,000
2,000

8,900

Sr- Sr-

2,548,000

152,708
104,000
29,000
15,000
60,000

311,000
7,400

65,200
5,000
7,000

63,000
80,000
18,000
2,000

8,900

3,395,818 50 3,478,688 — 10,000 3,486,208 — 3,476,208

10,584
42,151
24,357
19,599
15,710

216

63
71
55
87

27

10,480
40,730
27,000
17,000
15,710

100

—
900

500

900

11,500
40,730
27,500
18,000
15,790

900

—
10,600
40,730
27,000
18,000
15,790

112,620
512

25,140

03 110,820

20,000
—

2,300

21,300

114,420

21,300

112,120

86,978 03 90,820 23,600 114,420 — 90,820

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1915.



260 — JVs 10

ftrdjmmg
1914.

IJflnmfdflag

1915. Porattfdjlag fur fta$ laljr 1916.
Po

Öimwhratii. lusgabtn.

Pt
iinnahmrn.

lit •

Iwgabttt.

Sr-

914
2,636
1,600

303
272

46,138
2,973
9,415

41,108
525

9t.

95
55

77
50

35
65

Sr.

500
4,000
1,600

165
250

46,800
2,500
9,415

50,800
525

SR.

Saufettbe SBetfeaftitttg«

VI. Knterridjtstnefen.

E. 2f&mMU>ttttgSanfJalt«n.

B. Dberfentinar Sern.
a. Serttaltung:

1. Sîobiliar, 9lnïauf unb Unterhalt
2. Seheijung, Seleuchtnng, jc.
3. SKbmart

4. Sureauïoften
5. ©ebäube, Unterhalt

b. Unterricht:
1. Sefolbungen
2. Sehrmittel, Sibliothel, îc

c. SHetjinä
d. Stipenbien
e. üteifeentfchäbigung

2. Seminar $ßruntrut.
a. Sermaltung
b. Unterricht
c. îtahrung
d. Serhflegung

Setriebëergebniê
e. Snbentarberftnberung
f. fioftgelber
g. Stipenbien für ©rterne

3. Seminar fpinbelbant.
a. Sermaltung
b. Unterricht
c. 9tahrung
d. Serhflegung
e. Sîietâinë

Setriebêergebniê
f. Snbentarberänberung
g. Äoftgelber

Sr.

400

Sr-

500
4,400
1,600

165
250

47,460
2,500
9,415

50,000
525

Sr- Sr-

500
4,000
1,600

165
250

47,460
2,500
9,415

50,000
525

105,887 77 116,555 — 400 116,815 — 116,415

7,808
38,575
14,021
7,284

20
06
78
26

8,300
38,330
15,475
7,225

—
25

7,930
39,080
16,025

7,480

—
7,930

39,080
16,000

7,480

67,689
659

7,232
16,000

30
10
50

69,330

6,600
16,000

—

25

7,520

70,515

12,500
7,520

70,490

12,500

77,115 90 78,730 — 7,545 83,015 — 75,470

3,005
11,295
7,463
5,569
1,740

06
29
47
30

3,055
11,895
10,000
5,000
1,895

3,055
11,850
10,000
5,000
1,895

—
3,055

11,850
10,000
5,000
1,895

29,073
386

7,230

12
50

31,845

7,230 7,230

31,800

7,230

31,800

21,456 62 24,615 — 7,230 31,800 — 24,570



JVs 10 — 261

ftedpnmg

1914.

Ilnranfittrlag

1915. Porottfdjlng für k0 |ol)r 1916.
ÜO

<Sitttta|)tnett.

!•
Huegaben.

He

(Sinttabmru.

in»
Ittsgabttt.

gr-

6,086
8,746

10,389
2,973
2,555

499

SR.

55
67
88
35

70

gr.

6,890
15,030
14,760
6,000
2,555
1,000

SR.
•

£<tttfettbe SBertoaltmtg.

VI. UnterridjtBniefen.

E. £«()vevt)it{)un0^anftaUen.

4. Seminar SDelêberg.

a. Stermaltung
b. llnterridjt
c. 9lat)rung
d. tßerpftegung
e. SRietjinë
f. ©arten unb |jü£)nerf)of

S3etriebêergebniê

g. Snöentarberänberung
h. $oftgeIber

5. 2öieberf)oIung8furfe unb Spertfionen.

a. SeminarIeI)rer=Spenfionen
b. 2öiebert)otungs= unb gortbilbungöturfe

6. ©djmeijerifdje ©djutausfteEung

7. Beitrag auâ ber tBunbeêfubbention (VI. J.
2. c.)

gr.

25

590

gr-

6,890
23,300
17,025
8,000
2,555
1,590

gr- gr-

6,890
23,300
17,000
8,000
2,555
1,000

31,251
179

5,450

15 46,235

8,500
—

615

11,615

59,360

11,615

58,745

25,622 15 37,735 — 12,230 59,360 — 47,130

4,850
.630

7,100 2,000 2,000

5,480 — 7,100 — 2,000 — 2,000

11,000 11,000 11,000 11,000

11,000 — 11,000 — 11,000 — 11,000

60,000 60,000
60,000 60,000

60,000 — 60,000 60,000 — 60,000 —



262 — 10

fledrmtitg

1914.

Ilormtfttjlag
1915. Porottfdjlog für U* $aljr 1916.

Ho

Gimtajpntit. Inogabr».

ilei
(Simtabmrn.

n>

Juspbtu.

Çr.

86,978
105,887

9*.

03
77

».

90,820
116,555

SR.

Saufettbe ©erltmftuttg.

VI. Hntortd)t0HKfen.

E. £<i)?eri>UbUtt0$attftaltett.

1. 3)eutfcf)e8 fietjrerfeminar:
A. Unterfeminar Çofnril
B. Oberfeminar Sern

2. @emittar üßruntrat
3. Seminar ^inbelbani
4. Seminar Oelsberg

5. SQôieberfjoIungêfurfe unb ^ßenfionen
6. Sdjulauêftelttung, Beitrag
7. Seitrag auê ber Sunbeêfubôention

F. îanbftummenattftaltett.

1. Saubftummenanftatt Stiinchenbnchfee.
a. Serttmltung
b. Unterricht
c. 57at)rung
d. Setpflegung
e. Stietjinê
f. ©emerbe

g. Sanbmirtfdjaft

Setriebêergebniê
h. ^nbentarberänberung
i. Äoftgelber

2. Saubftummenanftalt Söabern.
Seitrag beê Staateê

3. £aubftummett=Subftitutiottêfonbë.
^inêertrag

»•

23,600
400

».

114,420
116,815

»• »•

90,820
116,415

192,865
77,115
21,456
25,622

80
90
62
15

207,375
78,730
24,615
37,735

—
24,000

7,545
7,230

12,230

231,235
83,015
31,800
59,360

—
207,235

75,470
24,570
47,130

317,060
5,480

11,000
60,000

47 348,455
7,100

11,000
60,000

—

51,005

60,000

405,410
2,000

11,000
60,000

354,405
2,000

11,000

273,540 47 306,555 — 111,005 418,410 — 307,405

5,010
11,869
24,375
18,303

7,485
1,160
1,120

15
75
75
15

75
95

5,115
11,900
27,000
15,100
7,485
1,000
1,000

—

6,200
4,200

5,115
11,300
28,400
15,700
7,485
5,200
3,200

1,000
1,000

5,115
11,300
28,400
15,700

7,485

64,762
222

17,010

10
55
30

64,600

15,600
—

10,400

17,000

76,400

17,000

66,000

47,974 35 49,000 — 27,400 76.400 — 49,000

10,500 11,250 11,250 11,250

10,500 — 11,250 — — 11,250 — 11,250

2,665 2,500 2,500 2,500

2,665 — 2,500 — 2,500 — 2,500 —



JVs 10 — 263

Jledjmtng

1914. 1915. Pormtfd)la0 ftir |al)r 1916.
Ho

dintta^mrn.

b-

Insgabnt.

He

Qinnaifmrii.

tu«

Ittsgabttt.

St-

47,974
10,500
2,665

JH.

35

St-

49,000
11,250
2,500

8t.

Saufenbe löcrhmitititg.

VI. Unterridjtsmefen.

F. ïattbfhtmttUttattftrtltêtt.
1. Saubfturrnnenanftalt Stündjenbuctifee
2. ïaubftummenanftalt Söabem
3. £aubftummen=©ubftitutionêfonbê

G. «unft.
1. £iftorifc(jeë ÏJÎufeum, Seitrag
2. Jîunftmufeum, Seitrag
3. 3ïtabemifd)e Jhmftfammlung, Seitrag
4. Stufitfdjule, Seitrag
5. ©d)h)eiâerifdt)eê ^biotifon, Seiträge
6. <Sd)tt>eijerifdje Sibliograpi)ie, Seitrag
7. (Spaltung bon ßunftattertümern
8. „Särnbiitfdj", Seitrag
9. ©tabttljeater Sern, Seitrag

10. 2Upines Sîufeum, Seitrag
11. belief ©imon, 2ln!auf, Stmortifation

(Srftettung beê bernifdjen Urtunbenioerteß.)

H. £ebtmittel>3ter(aa.

1. Sefyrmittet.
a. Sorräte auf 1. Januar
b. Srftettungêtoften bon Sefjrmittetn
c. @rlôë bon Setjrmitteln
d. ©ratiêejemplare
e. Sorräte auf 31. Stejember

»

2. Setriebêtoften.
a. Sefolbungen
b. Slrbeitêlbtjne
c. 3J}agajin= unb Sureautoften
d. Stietjinê "...
e. gradjten unb Sßorti
f. 3inâ beê Setriebêfafntalê

St-

27,400

2,500

St-

76,400
11,250

St-

2,500

St-

49,000
11,250

55,809 35 57,750 — 29,900 87,650 — 57,750

15,000
3,000
3,000
4,300
1,114

300
1,466
2,300
5,000

600
20,000

3,000

—
15,000
3,000
3,000
4,300

922
300

6,350
2,300
5,000

600

—

—

15,000
3,000
3,000
4,300

922
300

5,100
2,300
5,000

600
10,000

— 15,000
3,000
3,000
4,300

922
300

5,100
2,300
5,000

600
10,000

59,080 — 40,772 — — 49,522 — 49,522

345,911
104,132
175,615

1,302
317,400

65
75
70
15
10

305,335
161,150
182,200

950
339,647

174,258

278,044

339,647
72,775

174,258

278,044

339,647
72,775

41,669 25 54,412 452,302 412,422 39,880 —

8,900
1,873
2,334
1,990

832
6,288

82

27

8,900
2,060
4,250
2,460
1,500
6,500

—

1,500

8,900
2,000
3,500
2,460
3,000
6,500

—

8,900
2,000
3,500
2,460
1,500
6,500

22,218 09 25,670 1,500 26,360 — 24,860

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1915. 67



264 — Ki 10

fUdpuutg

1914.

$Jttran|tiflflg

1915. Poratifdjlag fur k0 $atjr 1916.
iintia^men.

>*•

iuspbrtt.

He

einnahmen.

in«

Insgaben.

Sr.

3,699

15,751

31.

66

50

Sr.

4,000
1,105

23,637

81.

Saufende ©ernmltuitg.

VI. Kntmii))t0ttiefett.

H.

3. (Srtragêtoertoenbung.
a. 3lmtlic§eê ©djulbtatt, Soften
b. (Sdjutoanbtarte bes jîantonë Sern, 2lmor=

tifation
c. (Sintage in bie IRefertoe

1. Seljrmittel
2. SBetriebêÉoften

Setriebëertrag
3. ©rtragëbertoenbnng

J. Suttfee£fui>t>entton fût Me

1. Seitrag beë Sunbeë
2. Serwenbung :

a. Seitrag an bie Setirerberfidjerungëtaffe
b. ,8ufc£)üffe an Seibgebinge
c. ©taatëfeminare, Seitrag an bie Sletjrtoften

(VI. E. 7.)
d. Seiträge an Sdjutijausbanten....
e. Seiträge an belaftete ©emeinben mit ge=

ringer ©teuerïraft
f. Seiträge an bie ©emeinben, 803ty. auf ben

Srimarf«bitter
(Seiträge an Sefjrerturnturfe.)

K. »e(&nu>ftttt0 t>tS Sllfofyoliëmuë.

1. Seitrag auê bem îHïotjolge^ntel
2. Seiträge an Äinberfjorte

Sr- Sr-

3,700

11,320

Sr- Sr-

3,700

11,320

19,451 16 28,742 — — 15,020 — 15,020

41,669
22,218

25
09

54,412
25,670

— 452,302
1,500

412,422
26,360

39,880
24,860

19,451
19,451

16
16

28,742
28,742

— 453,802 438,782
15,020

15,020
15,020

— — — — 453,802 453,802 — —

387,526

130,000
36,506
60,000

10,000
60,444

90,574

20

55

85

80

387,000

130,000
38,000
60,000

10,000
59,400

89,000

600

—

387,000

130,000
38,000

60,000
10,000

60,000

89,000

387,000

130,000
38,000

60,000
10,000

60,000

89,000

— — — — 387,000 387,000 — —

1,500
1,500

1,085
1,085

1,335
1,335

1,335
1,335

— — — — 1,335 1,335 — —



JMs 10 — 265

Imming
1914. 1915. Pormtfdjlag für bos |aljr 1916.

i! 0

iinnafimftt.

U •

Ittogabrn.

He

(Simtafymru.

in •

lasgaltcn.

Sr.

46,964
1,069,550
1,459,473
3,395,818

273,540
55,809
59,080

SR.

90
73
70
50
47
35

Sr.

45,025
1,108,285
1,499,490
3,478,688

306,555
57,750
40,772

SR.

£aufenbe Ü>crhmltmtg.

VI. Unterridjtauiefen.

A. Serumltunflgïojhn ber îireftiott u. bet Styttobe
B. £jodjfdjuIe
C. 3Wtttelfd)uIen
D. HJriatarf^ulett
E. Seljrerliilbunpttttftolten
F. Ttaubftumntenanftulten
G. fünft
H. SetjrntittetsSBerfag
J. tBnnbeêfuôtoention für bie Sßrtntarfdjult

K. SBefttiitbfuJtfi bc§ 2UfojjoIi§tmi§

VII. (Bemeinberoefen.

A. !Bett»«Uunflêfoftcn be* ®irettion bed

Qettteinbetoefeitd.

I. SSefoIburtg beê ©eîretârê
2. 33efoIbuttg beê 2lngeftettten
3. S8ureau= uttb SMfefoftett
4. SMetjittfe

VIII. Jtrmemoefen.

A. SBerwaltungdfoften bee ®ire*tion bed

Rlrtttentoefend.

1. 93efoIbuttgett ber Seamtett
2. SBefolbuttgert ber Slngeftettten
3. SBureaufoften
4. SJJtiet^infe

(©cfywetj. Sartbeêauêfteïïung, Beteiligung.)

Sr.

7,000
127,800

19,700
10,000

111,005
29,900

453,802
387,000

1,335

Sr.

52,925
1,245,535
1,518,902
3,486,208

418,410
87,650
49,522

453,802
387,000

1,335

Sr- Sr.

45,925
1,117,735
1,499,202
3,476,208

307,405
57,750
49,522

6,360,237 65 6,536,565 — 1,147,542 7,701,289 — 6,553,747

5,500
4,000
2,548

995
95

5,500
4,000
2,800

995

— — 5,500
4,000
2,800

995

— 5,500
4,000
2,800

995

13,043 95 13,295 — — 13,295 — 13,295

11,000
22,544

7,014
950

4,706

50
80

15

11,000
23,200

7,600
950

—
1,100

11,000
24,790

7,600
950

— 11,000
23,690

7,600
950

46,215 45 42,750 — 1,100 44,340 — 43,240



266 — JVs 10

fttttpnmg
1914. 1915. Poratifdjlag flit ks |at)r 1916.

Ko

dlttnabtnen.

Ü' fît
tëinnaljmtu.

in«
JutBunhw.

8*-

271

11,250
4,214

900
17,147

3t.

65

35

75

gr-

400

11,250
4,200

900
18,000

SR.

Saufettbe ©ertoaltuitg.

VIII. Urmntmefen.

B. Äommtffton un* 3»freltovett.

1. Cantonale 2lrmenïommiffion
2. kantonale 2trmeninfpeftoren :

a. Sefolbmtgen
b. Sureau= uttb fReifeïoftett
c. SOÎietjtnê

3. Âretë=2lrmeninft)eîtoren

C. Mvmettpfleßt.

1. Setträge att ©emeinben:
a. Setträge für bauernb Unterftü|te.
b. Seiträge für toorübergefjenb llnterftüijte.

2. 2luêmârtige îirmettpfiege :

a. Hitterftü^urtgett aufjer ßanton.
b. Soften gemäß §§ 59 uttb 123 21. .©.

3. 2luf}erorbentItct)e Setträge att ©emeinben

D. ©ejtrïë« unt> Cletnettt&oSôerpflfgungë«
anftaltcu, ©etträge.

(1. ßberlänbifctje 2lnftalt tu Utjigen .1

2. ©eelänbifcfje 2lnftalt in Söorben
3. SHttellänbifcfie 2tnfiatt in fRiggiêberg
4. ©tabtbemifdie 2tnftalt in ßütjtemil

|5. DberaargaitifcE)e 2lnftalt in 2>ettenbüi)l
6. @mment|alifc§e 2KnftaIt in ^rieniäberg
7. 2ïnftatt be§ 2tmteê ©ignan in Sangnan

(8. Serfdfiebene ©emeinbe=2lnftalten .J

gr. gr-

400

11,250
4,500

900
18,000

gr- gr.

400

11,250
4,500

900
18,000

88,788 75 34,750 — — 35,050 — 35,050

1,227,435
406,617

347,336
406,160
200,000

63
95

37
53

1,300,000
460,000

335,000
400,000
200,000

— —
1,300,000

500,000

500,000
430,000
200,000

—
1,300,000

500,000

500,000
430,000
200,000

2,587,550 48 2,695,000 — — 2,930,000 — 2,930,000

12,625
9,725

11,525
8,650

10,300
10,875
6,425

12,100

— 85,000 85,000 85,000

82,225 — 85,000 — — 85,000 — 85,000



JVs 10 — 267

Jtedpnmg

1914. 1915. Jtoratifdjlog für ta* loljr 1916.
dinna^mtn.

Il '
liisgalkn.

üe
®inBüftwtn.

in<
Iwgaben.

Sr.

2,500
3,500
3,500
6,000
2,500
5,000
4,000
2,500
7,000

7,000

SR. Sr-

2,500
3,500
3,500
6,000
2,500
5,000
4,000
2,500
7,000

7,000

SR.

Sttufettbc üßettoaltung.

VIII. Urmenwefen.

E. ©tjirfê« uni» sprit»at'@?)itfyun0$anftalten,
Seitrftae.

1. Sôaifenljauê in ©aignelégier
2. SBaifenîiattê tit Spruntrut
3. âBaifenfjauê irt ©ourtelart)
4. Söatfenfjciitfer in Oelsberg
5. SBaifenpauê in SReconbilier

6. (Srjiepung^cmftalt in Oberbipp
7. Srjieijungsanftalt in Snggiftein
8. (Srjtefjtmgeanftalt im (Steinpöljli.
9. Slnftatt für fdpnadjfimtige hinter in 93urg=

borf
10. Slnftalt für fdpnad) finnige Einher in «Steffin

bürg
'

F. ftantonaU (grjiepunaéanftalttn.
1. Sanborf.

a. Verwaltung
b. llnterridbt
c. 9taf)rung
d. Verpflegung
e. îfîietâinfe
f. ScmbttnrtfcEiaft

Vetriebëergebniê

g. Sfnüentarberänberung
h. fioftgelber

(Sanbeëauêftedung.)

2. 9larn>angen.
a. Verwaltung
b. llnterridft
c. Dtaprung
d. Verpflegung
e. Vtietjinfe
f. Sanbwirtfdjaft

Vetriebêergebniê

g. ^nüentaröeränbernng
h. ßaftgelber

les Grossen Rates. 1915.

Sr- Sr.

2,500
3,500
3,500
6,000
2,500
5,000
4,000
2,500

7,000

7,000

Sr. Sr.

2,500
3,500
3,500
6,000
2,500
5,000
4,000
2,500

7,000

7,000

48,500 — 43,500 — — 43,500 — 43,500

4,623
4,866

14,724
9,013
5,200
4,833

52
97
58
84

67

4,200
5,100

15,185
8,200
5,330
5,300

—
800

19,700

4,200
5,100

15,270
9,000
5,330

14,400 5,300

4,200
5,100

15,270
8,200
5,330

38,595
890

11,432
956

24
40
50
30

32,715

9,915 —

20,500

11,000

53,300

1,000 10,000

32,800

24,009 44 22,800 — 31,500 54,300 — 22,800

3,371
4,866

14,109
9,186
4,835
3,290

15
99
41
89

47

3,700
• 5,150

14,755
8,000
4,835
5,230

—

200

17,720

3,530
4,950

14,800
8,635
4,835

12,420 5,300

3,530
4,950

14,800
8,435
4,835

33,078
122

9,365

97
20

31,210

7,610

17,920

8,500

49,170

850 7,650

31,250

23,591 77 23,600 — 26,420 50,020 — 23,600

Beilagen zum Tagbla tt 68*



268 — JVs 10

flerijiutRS

1914.

Uflnmfdjlag
1915. Pormtfdjlog für îms Inljr 1916.

Il 0

(Sinuatpnen.

d-

luapbcit.

Ht
Sinuafytnctt.

itt>

lusgaben.

Sr. SR. Sr. SR.

Saufenbe aSerlualtmtg.

VIII. Urtnentoefen.

F. Kantonale ©rjiepunflSanftatteu.

Sr- Sr- Sr. Sr-

3,877
3,837

15,467
7,601
3,792
7,089

67
61
57
20
50
26

4,000
4,000

15,615
7,000
3,785
5,000

—

3. (Srlacf).

a. Verwaltung
b. Unterricht
c. Vaprung
d. Verpflegung
e. VHetjinfe
f. fionbiuirtfctjaft

200
800

26,250

4,000
4,000

15,815
7,800
3,785

20,250 6,000

4,000
4,000

15,615
7,000
3,785

27,487
259

8,950

29
50

29,400

8,000
—

Vetriebêergebniê

g. ^nbentarberänberung
h. Äoftgelber

27,250

9,000

55,650

1,000 8,000

28,400

18,796 79 21,400 — 36,250 56,650 — 20,4001

4,292
3,899

13,571
7,772
4,660
4,036

80
06
17
64

22

4,000
4,300

15,200
6,840
4,660
3000

—
4. ßeprfap.

a. Verwaltung
b. Unterricht
c. Vaprung
d. Verpflegung
e. VHetjinfe
f. fianbru irtfcljaft

500

19,200

4,000
4,200

15,700
6,940
4,660

16,200 3,000

4,000
4,200

15,200
6,940
4,660

30,159
1,777
9,436

45

45

32,000

9,500
—

Vetriebeergebniö
g. ^nbentaröeränberung
h. Äöftgelber

19,700

10,500

51,700

1,000 9,500

32,000

22,500 — 22,500 — 30,200 52,700 — 22,500

4,065
3,777

16,494
8,806
3,765
6,464

49
89
41
60

37

4,050
3,800

14,365
8,800
4,100
4,680

—

5. Vriittelen.
a. Verwaltung
b. Unterricht
e. Vaprung
d. Verpflegunq
e. VHetjinê
f. ßanbwirtfcpaft

200

16,040

4,050
3,650

16,585
8,150
4,100

10,040 6,000

4,050
3,650

16,385
8,150
4,100

30,445
2,873

12,525

02
80
50

30,435

9,100
—

Vetriebêergebniê
g. SntientarUeränberung
h. iîoftgelber

16,240

10,000

46,575

1,000 9,000

30,335

20,793 32 21,335 — 26,240 47,575 — 21,335



10 — 269

ftafymtttg

1914. 1915. Poronfdjlag fur ims loljr 1916. iii
Sinna^tnen.

ilj»
Insgaben.

Sc
<SinnaUmrn.

in«
Insgabrn.

S*- Si. 3*- Si.

Saitfettbe ©erftmltung.

VIII. Urtnenmefen.

3*- 8*- 3*- 8*.

5,268
3,787

17,755
6,492
4,385

972

10
94
30
30

05

5,200
5,200

18,000
12,000
4,385

985

F. drjieftuttflêattfïalte».

6. ©onbtlier.
a. 35ertt>aftung
b. Unterricht
c. îtatjrmtg
d. ©erpftegnng
e. -DHetâmê
f. ßanbwirtfdjaft

180

28,320

5,200
5,200

18,180
12,000
4,385

27,335 985

5,200
5,200

18,000
12,000
4,385

38,660
6,882

13,055

69
10

43,800

11,300

" SetïieBëergebttiê

g. Snbentarberänberung
h. Hoftgelber

28,500

12,500

72,300

1,200 11,300

43,800

32,487 79 32,500 — 41,000 73,500 — 32,500

3,578
2,707
7,639
4,029
2,810
1,398

65
35

55

40

3,200
3,300
9,000
4,800
2,810

760

—

7. ßoberefje.
a. Stertoaïtung
b. Unterlief)!
c. 5tat)rung
d. ißerpflegung
e. SJUetjtnê
f. SanbtDtrtfd^aft 6,000

3,500
3,070
9,000
4,800
2,810
5,170 830

3,500
3,070
9,000
4,800
2,810

19,366
227

5,350

15 22,350

5,400
—

93etriebêergefmiê

g. $nbentart>eränberung
h. ßoftgelber *

6,000

6,000

28,350

600 5,400

22,350

14,243 15 16,950 — 12,000 28,950 — 16,950

24,009
23,591
18,796
22,500
20,793
32,487
14,243

44
77
79

32
79
15

22,800
23,600
21,400
22,500
21,335
32,500
16,950

—
1. ßanborf
2. Sfartnangen
3. (Mctd)
4. Äefyrfai)
5. Sriittefen
6. ©onbilier
7. ßobereffe

31,500
26,420
36,250
30,200
26,240
41,000
12,000

54,300
50,020
56,650
52,700
47,575
73,500
28,950

—
22,800
23,600
20,400
22,500
21,335
32,500
16,950

156,422 26 161,085 — 203,610 363,695 — 160,085



270 — JVi 10

JUdptuitg

1914.

JJflrftttfdjlag

1915. Poronfdjlttg für îms $oljr 1916. Ja
fiimtalitntn.

*•
Juagatrm.

He

gimtalpttrtt.

in«
^Begaben.

Sr.

29,704
23,855

5,000
19,994

SR.

80
61

80

8»-

30,000
25,000

5,000
20,000

SR.

£aufettbe ©ertoaltmtg.

VIII. JUmettroefeti.

G. »<rfiAte»ent Untetftftfeungen.

1. SBerufëfttyetibtett
2. SSerpfleguttg frartfer Äatttonöfrember
3. Beiträge att Jpülfögefettfdjaften im Sluêlattbe
4. llnterftii^uttgeri bet ©Robert bttrdj 9latur=

eretgtttffe

H. Sef&utpfung »e# «Uïo&oltStnu».

1. Sufcfjuf} cutê bem SlHo^oIje^tttel....
2. Selcimpfitttg beê Sllfoïjoliêmuê

J. Beiträge au «uftalteu fût Sauten un»
@iuri<f)hingen.

1. auê bem llnterftû^ungêfonbê für
Önftalten

2. Beiträge att 3lrmett= uttb ÄrattlenattftaUett.

Sr- Sr.

30,000
25,000

5,000

20,000

Sr. Sr.

30,000
25,000
5,000

20,000

78,555 21 80,000 — — 80,000 — 80,000

48,164
42,164

50
50

36,200
36,200

36,200
36,200

36,200
36,200

— — — — 86,200 86,200 — —

87,681

87,681

60

60

— — — — — — —



të 10 — 271

ftrttfnung
1914.

Itoranfdjlag
1915. Pornnfd)lû0 fur îm luljr 1916. *«

Qinnalfmrn.

(I»

l»0ßakn.

Pf
diitnafytucn.

in»
Inagakn.

Sr.

46,215
33,783

2,587,550
82,225
43,500

156,422
78,555

31.

45
75
48

26
21

Sr.

42,750
34,750

2,695,000
85,000
43,500

161,085
80,000

31.

Sftufettbe Sßerltmltmtß.

VIII. Urmentttefen.

A. üBerümltnnflgfoflett kr îirettion....
B. Ädttttttiifio« unît $nfkWoren
C. Slmenjijlefle
D. akjirfgkrfiflepnflganjitalten, Beiträge
E. Bejirïgerçietjungganftalten, Beiträge •

F. Cantonale (Srjiclunggnnftattett
G. Berfdjtekne ttnterjtfitjungen
H. Beïâinûfnng kg 9Uïotjoltgimt§
J. SBeiträße an Slnjtalten für Bauten unb

fêinridjtungen

IX.a ^olbwirtfifjûft.

A. »ertoaltunaeïoften ï>er Siteftlo»
Sttitern.

I. Befolbung be§ ©eïretârê
2. Befolbungen ber Ingefteilten
3. Bureaufoften
4.*2JHetäinfe

B. Strttiftif.
1. Befolbung beê 33orftel)erë
2. Befolbungen ber 2lngeftellten
3. Bureau= uttb SDrucff often
4. ffltietjinë
5. Sibgeu. Biet^äljlung 1916

(©dltoetj. Sanbeêauëfteïïung, Beteiligung.)

Sr.

1,100

203,610

36,200

Sr-

44,340
35,050

2,930,000
85,000
43,500

363,695
80,000
36,200

Sr- Sr-

43,240
35,050

2,930,000
85,000
43,500

160,085
80,000

8,028,252 15 8,142,085 — 240,910 3,617,785 — 3,376,875

5,500
17,600
4,647
2,045

70

5,500
17,600
6,600
2,045

5,500
17,600
6,600
2,045

5,500
17,600
6,600
2,045

29,792 70 31,745 — — 31,745 — 31,745

5,500
7,342
4,963

470

1,994

64

50

5,500
7,600
5,000

470

—

—

5,500
6,800
5,000

470
1,500

— 5,500
6,800
5,000

470
1,500

20,270 14 18,570 — — 19,270 — 19,270

Beilagen znm Tagblatt des Grossen Bates. 1915. 69
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jglttfymntg

1914.

Jtoranfdilas
1915. Porttttfdjlag filr Î)o0 $a!jr 1916.

8«
(fhnm&me#.

d«

Unsjjaben.

8e
Sinnaljmen.

in«
Insgabett.

Sr.

9,839

8,330
250,699

18,000

8,500
860

5,954
5,900
1,540
6,675

25,000
2,000

37,614
1,093

100,000

81.

15

90
81

10
90

Sr.

8,000

10,000
240,000

18,000

9,000
1,500
6,000
5,900
1,540
7,500

25,000
2,000

50,000
2,000

81.

Saufettbe ^ermaltmtg.

IX.» golksmirtfdjaft.

C. u»t> ©etnerbe.

1. gbrberung bon §anbel unb ©enterbe im
allgemeinen

2. @emerblid)e Stipenbien
3. gad)» unb ©emerbefcfyulen
4. Âantonaleê ©etoerbemufeum
5. |janbelê= unb ©eroerbetammer :

a. Sejblbmtgen ber Beamten
b. ©ifcungêgelber unb IReifeentf(^)äbigungen
c. Sureau» unb Steifefoften, ^ublilationen
d. Sefolbungen ber Slngeftellten
e. Stietjinfe

6. ^auêmirtfdjnftiitfieô Silbungêmefen
7. Seitrag an bie bent. Serïeprëbereine
8. Sereinigung «Pro Sempione», Seitrag
9. Setjrlingêmefen

10. 2lrbeiteriunenîcf)u^geye|!, grtfpettton
(Sdjroeij. Sanbeêauêfteltung in 1914, Sei»

trag.)

l>. re^nifuttt »«tflborf.
1. llnterrid^t :

a. fieprerbefolbungen
b. Seprmittel

2. Sermaltung :

a. 3luffi(^tô= unb ^rtifungêlommiffion
b. Sureau» unb 9teifeloften
c. ^teijung, Seleucptung, 3ieinpaltung
d. Sbtttart

3. Serginfung beê Saulapitalë
4. SUetjjinê

Setriebêergebniê
5. ©djulgelber
6. Seitrag ber ©emeinbe Surgborf
7. Seitrag beê Sunbeê
8. ©tipenbien

(Stbblierungsfoften.)

Sr.

11,000

Sr.

7,500
8,000

235,000
18,000

9,000
1,500
6,000
5,540
1,540
7,500

25,000
2,000

56,000
2,000

Sr. Sr-

7,500
8,000

235,000
18,000

9,000
1,500
6,000
5,540
1,540
7,500

25,000
2,000

45,000
2,000

482,006 86 386,440 — 11,000 384,580 — 373,580

99,549
6,900

336
4,480

11,431
2,772

18,670

40
76

20
84
26

102,400
9,700

900
4,100

10,800
3,100

f 19,758
1 8,662

—

—

«

102,400
9,700

900
4,100

10,800
3,100

19,758
8,662

— 102,400
9,700

900
4,100

10,800
3,100

19,758
8,662

144,140
15,497
22,046
43,833

S,125
29,569

46

82

65

159,420
17,000
22,600
46,200

4,200

— 17,000
26,700
33,890

159,420

4,000

17,000
26,700
33,890

159,420

4,000

96,058 29 77,820 — 77,590 163,420 — 85,830



Jß 10 — 273

Jtertjmmg

1914.

Uflraitfrfjlag
1915. Poranfd)lû0 fur Î)û0 |ol)r 1916.

»
SinttaUntm.

• U -

JLttegabett.

üt
dinnaftmtii.

in«
lusgabttt.

gt-

128,679
21,361

1,909
1,965
6,876
7,529
3,700
1,763

14,500

31.

05
50

20

05
15

55

gr-

129,410
24,710

1,600
1,660
6,330

10,263
3,700

14,500

31.

Sanfcttbe &erttutftttttg«

IX.® Molbroirtfdjaft.

12« Xe$itifttt» Siel«

a. Sedjmfum.
1. Unterricht :

a. Sehrerbefolbungen
b. Sehrmittel

2. Sermaltung:
a. 9lujfibhtë= unb gachlommiffionen
b. Sefolbungen
c. Sureau= itnb 9ietfefoften
d. §etjung, Seleuchtung, Reinhaltung
e. Rbtoarte

3. llt)renbeobact)tungêbitreait
4. Sliet^inê

Setriebêergebnté
5. ©chulgelber
6. (Srlbê aus Sirbetten
7. Serfdjiebeneg
8. ßabitaljinfe
9. Settrag ber ©nwohnergemeinbe Siel

10. Sunbeêbeitrag
11. ©tipenbien

b. Sifenbahnfdjule.
1. Unterricht:

a. Sehrerbefolbungen
b. Sehrmittel

2. Sermaltung:
a. 3Xuffid)të= unb spriifungêlommiffion
b. Sefolbmtgen
c. Sureau= unb Reifeloften
d. fpeijung, Seleucfjtung, Reinhaltung
e. Rbtoarte

3. Siietjinä
Setriebëergebnis

4. ©chulgelber unb Serfdjiebeneê
5. Seitrag ber @intt>ot)nergemeinbe Siel
6. Seitrag ber Sunbesbatjnen
7. ©tipenbien

gr-

1,000

1,500

gr.

128,665
20,725

1,600
1,660
7,480

10,072
3,700
1,300

14,500

gr-

200

gr-

128,665
20,725

1,600
1,660
6,480

10,072
3,700

14,500

188,283
16,361

9,891
740

1,451
33,664
44,346

500

50

40

70

192,173
18,000
12,300

500
1,600

32,040
49,160

1,000

—

2,500
15,000
12,300

500
1,600

34,050
41,170

189,702

800

15,000
12,300

500
1,600

34,050
41,170

187,202

800

82,329 40 79,573 — 107,120 190,502 — 83,382

25,156
332

50
860

1,322
1,255

600
2,400

15 25,200
460

120
840

1,200
1,500

600
2,400

—

—
25,100

380

120
840

1,250
1,425

600
2,400

—

25,100
380

120
840

1,250
1,425

600
2,400

31,975
950

6,361
9,541

650

15

15
70

32,320
1,000
6,430
9,640
1,000

— 1,200
6,740
8,290

32,115

500

1,200
6,740
8,290

32,115

500

15,722 30 16,250 16,230 32,615 — 16,385
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Jterifttiiitg JJurmtrdjlag îJornufdilûû fut bus luht 1916. iNb» Peilt»
1914. 1915. dinnahmrn. iMpbeit. dittnahntn. InegaiitH.

Sr. SR. Sr- SR. Sr. Sr- Sr- Sr-

Saufettbe ©ertoaltiutg.

IX.3 golKstmrtfdjaft.

E. Siel.
c. SJ}o[tjcf)uIe.

1. llnterridji :

12,826 75 15,975 — a. fiehrerbefolbungen — 11,275 — 11,275
110 — 420 — b. Sehrmittet — 260 — 260

2. Berfoaltung :

10 — 120 — a. ßmtjcfjäbigimg on Äommijjion unb
Gjperten — 120 — 120

850 — 840 — b. Befotbungen — 840 — 840
1,822 — 1,200 — e. Bureau* unb 9ieife£often — 1,250 — 1,250
1,255 — 1,600 — d. ^eijung, Beleuchtung, Reinhaltung — 1,425 — 1,425

600 — 600 — e. Rbtoarte — 600 — 600
1,650 — 1,650 — 3. BHetjittê — 1,650 — 1,650

18,623 75 22,405 — Betriebêergebniê — 17,420 — 17,420
2,562 50 2,500 — 4. @d)ulgetber 2,500 — 2,500 —
3,105 30 3,970 — 5. Beitrag ber Ginmohnergemeinbe Siel 3,095 — 3,095 —
5,095 40 6,350 — 6. Bunbeêbeitrag 3,990 — 3,990 —

875 — 800 — 7. ©tipenbien — 700 — 700

8,735 55 10,385 — 9,585 18,120 — 8,535

82,329 40 79,573 a. Sechnitum 107,120 190,502 83,382
15,772 30 16,250 — b. @ifenbahnjct)ule 16,230 32,615 — 16,385
8,735 55 10,385 — c. Spoftfdhute 9,585 18,120 — 8,535

106,837 25 106,208 — 132,935 241,237 — 108,302

F. awttft ttttb ®en>t<j)t.

1,500 1,500 1. Befolbmtg beê ^nfyettorê 1,500 1,500
447 65 1,000 — 2. Bureau* unb Reifetöften beëfetben 1,000 1,000

5,603 94 6,000 — 3. $nft>ettionêloften ber Gichmeifter — 6,000 6,000
799 05 1,000 — 4. Blafje, ©eiuict)te unb ït^arcite — 1,000 1,000

1,000 — 1,000 — 5. BHetjtng — 1,000 — 1,000

9,350 64 10,500 — — 10,500 — 10,500

G. SebettSmittetyolijei.
1. ©^errtifc^eê Saboratorium :

7,000 — 7,000 — a. Befolbmtg beë ^antonë^emiïerê — 7,000 — 7,000
15,300 — 15,300 b. Befolbmtgen ber Rffiftenten, beê Sabo*

ratoriumêgehiilfen unb beê Rbtoarië — 15,300 — 15,300
4,375 — 4,375 — c. Blietjinê — 4,375 — 4,375
3,562 59 5,000 — d. GhamWien, giteratur, Beleuchtung te. — 4,000 — 4,000

30 — 500 — e. 5SaîtertoIogifc£)e Unterfudjungen — 500 — 500
5,769 85 6,000 — f. Riiierftattungen bon Rnaltyfeloften 5,000 — 5,000 —

24,497 74 26,175 Uebertrag 5,000 31,175 26,175



JNÎ 10 — 275

Jtedjnmtg

1914. 1915. Pormtfdjlog fu* î>ns |ol)r 1916. iit
(Sinuajpncn.

>d-

Jlus gaben.

He

Qinuafymru.

iu«
lusgabeu.

gr-

24,497

17,388
10,502

1,400
728

23,003

91.

74

05
98

70
45

gr-

26,175

17,550
12,000

1,500
925

26,425

9i.

Sttufettbe g&erttwttimg*

IX.« PoHwmirtfdjaft.

G. £ebett£tnittetyoIi}ei.

lleBertrag
2. 9tadjfc()auen :

a. SSefoIbuttgett ber gierten
b. ^Retfebergüturtgen

c. Srnftruttionêturfe
3. Sureau= uttb SDructfoften
4. Sunbeêbeitrag

H. »cïâmufttttfl be» SKfoftoltötmt».
1. Settrag au§ bem SHlofpljefjtttel
2. Setämpfung beê 2tIloï)oIiêmuê irrt allgemeinen
3. Setträge an Äoc^= unb fpauêtjaltMtgêiurfe

(Setträge an Solföfüäjen, Äaffee= unb ®peife=
Ratten.)

4. Seiträge an Printer tjeitanftatten unb ,fîoft=
getbbeiträge jur Unterbringung bon untier=

möglichen Printern
5. Steferbe für ©runbnng einer Srinterfjeilan-

ftatfe im Snra
6. Prämien an SDÖirte, mel^e ïeinen Säjttape

auêfdienten

J. g-euerbotijei.
1. Feuerpolizei
2. Snfpeïtion ber Sbfcfjanftalten

g>.--

5,000

26,000

gr-

31,175

17,700
11,000

1,500
925

gr.

26,000

gr-

26,175

17,700
11,000

1,500
925

31,514 02 31,725 — 31.000 62,300 — 31,300

50,000
24,091

9,808

6,662

5,000

4,437

05
55

90

50

27,875

27,875 —

34,230

34,230

34,230

34,230

— — — — 34,230 34,230 — —

7,682
1,111

40
55

8,000
2,000

— — 8,000
2,000

— 8,000
2,000

8,793 95 10,000 — — 10,000 ' — 10,000

29,792
20,270

482,006
96,058

106,837
9,350

31,514

8,793

70
14
86
29
25
64
02

95

31,745
18,570

386,440
77,820

106,208
10,500
31,725

10,000

—

A. fBertoaltungSfofteu ber îireftton
B. ©tatiftit
C. $anbel unb ©enterbe
D. iedjnifum Surgborf
E. Sedjnifura Siel
F. SJlajj unb ©etttidjt
G. öebettSuttttelbölijei
H. Sefäutjtfuitg beê îMlfofjoliêmitê
J. Feuerpolizei

11,000
77,590

132,935

31,000
34,230

31,745
19,270

384,580
163,420
241,237

10,500
62,300
34,230
10,000

—

31,745
19,270

373,580
85,830

108,302
10,500
31,300

10,000

784,623 85 673,008 — 286,755 957,282 — 670,527

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1915. 70*
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§Urijtntng

1914.

Jfanmfttrlag

1915. Pormtfdjlog für |aljr 1916.
Ho

dimtajjtnett.

d-

Jlnsgaben.

He

(üttmadmen.

in »

Jmsgaben.

a*.

5,439
3,400
1,948

400

sr.

70

35

Sr-

6,500
3,400
2,100

400

SR.

Saufenbe ^erhmltung.

IX.b (Seftmöljeitsttiefett.

A. ©ertoaUuttflSfofïett.

1. ©anitâtèïollegium, Prüfungen, Sttfpeftionen
2. 93efoIbmtg beê Slngefteltten
3. Sureautoften
4. 5D7ielâittfe

B. ©ff«nï>l)eitétncfen i«n aUgemtitten.

1. Mgemeine Sanitâtêborïeïjren
2. 3fmpft»efett
3. SSartgeloer art 3lerjte
4. ^Beiträge art bie 93e-sirfêïranïenanftalten.
5. Beiträge att ©pejialanftalten für ffranfe
6. ^Beitrag att bas Snfelfjiital
7. Sttoeiterung ber 3irrenf>flege
8. SBerljütung uttb SBefämfjfung ber SuberMofe

C. gfrauenfpital.

1. SBerroaltung
2. Unterricht
3. 9taf)rung
4. 33erf>flequng
5. ©IjnâïotogifdÊie politlinit
6. ïïîietâtnê

23etriebêergebniê
7. ffoftgelber bon Pfleglingen
8. ffoftgelber bon itebamtnenfdjülerinnen
9. ffoftgelber bon SBärterfctjülerinnen

10. $nbentarberänberung

3r-

6,500
3,400
2,100

400

3r. 3r-

6,500
3,400
2,100

400

11,188 05 12,400 — — 12,400 — 12,400

4,561
9,841

350
173,058

17,000
53,211

280,000
60,000

90
35

35

8,000
3,500

350
228,850

17,000
60,000

280,000
60,000

—

23,000

'J*

6,000
3,500

350
256,200

17,000
55,000

280,000
60,000

—

6,000
3,500

350
233,200

17,000
55,000

280,000
60,000

598,022 60 657,700 — 23,000 678,050 — 655,050

26,197
4,884

66,285
53,638

2,768
30,930

60
69
05
88
70

28,500
9,500

70,000
54,700

2,500
32,080

—

2,000 30,500
9,500

73,000
54,700

2,500
32,080

—
28,500

9,500
73,000
54,700

2,500
32,080

184,704
29,072

7,700
2,442
8,328

92

65

197,280
30,000

7,500
2,500 —

2,000
31,500
6,000
2,500

202,280
31,500
6,000
2,500

200,280

153,819 57 157,280 — 42,000 202,280 — 160,280



JVs 10 — 277

fuming
1914.

Itflttmfitfilag

1915. Pormtfdjlog für ba* loljr 1916.
n«

Sinnaifincu.

!f'
lusgaittn. dinnatjmcn.

in •

Iiwgaben.

gr-

314
157

SR.

55

gr.

2,500
300

SR.

Saufenbe SSerttwltMitg.

IX.b ©cfiinbljcitsniefcn.

1. ßoft= unb fReifeentfcOftbigttrtgeit
2. Seêinfettionëmittel, ÎSettrâge

JE. 3r?enanftalt ißJal&au.

1. Verwaltung
2. Unterridjit unb ©otteêbienft
3. Vaprung
4. Verpflegung
5. Vliet-jinfe
6. ©ewerbe
7. Sanbtoirtfdjaft

Vetriebéergebuiê
8. Snüentartieränberung
Q ^nf+rtplhpr

10. Veitrag beê éalbaufonbê
(Veitrag auê bem $rrenfonbê)

F. ^mnanftalt äRanfittgen.

1. Verwaltung
2. Unterricht unb ©otteêbienft
3. 9tat)rung
4. Verpflegung
5. VUet-jinê
6. ©ewerbe
7. Sanbwirtfdjaft

Vetriebêergebniê
8. Snöentaröeranberung
9. Äoftgelber

gr. gr.

2,500
300

gr. gr.

2,500
300

471 55 2,800 — — 2,800 — 2,800

152,747
2,946

321,652
176,303
56,239
16,758
81,609

97
35
71
07
50
86
89

164,000
2,700

349,300
168,900
56,615
15,100
10,800

—

5,200

18,800
3,100
2,500

64,500
103,000

169,050
2,700

368,800
172,920
58,715
49,400
92,200

15,100
10,800

163,850
2,700

350,000
169,820
56,215

671,527
53,087

489,758
38,685

5,600

45
70
70

10

715,615

485,030
38,685 —

197,100

495,000
32,685

913,785

10,000 485,000
32,685

716,685

196,571 85 197,900 — 724,785 923,785 — 199,000

134,369
1,890

267,659
145,375
118,668
86,091
80,406

35
30

70

70
97

144,000
2,500

295,000
136,000
119,380
17,500
80,600

—

22,000

17,500
84,500

138,000
2,500

322,000
140,000
119,460

63,900
17,500
20,600

138,000
2,500

300,000
140,000
119,460

621,468
31,297

358,678

68
20
80

658,780

355,000

124,000

355,000

785,860

355,000

661,860

294,082 08 303,780 — 479,000 785,860 — 306,860
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ilwlpnntg
1914.

JJnranrdjlag

1915. Porottfdjlog für $nljr 1916.
(Simmljinen. Inagaben.

üe
einnahmen.

in»
Insgaben.

St.

57,002
1,862

126,855
59,211
24,157
5,136
9,899

81.

18
86
94
57

51
34

St-

57,270
1,700

119,300
54,240
24,170

7,000
5,000

81.

Sattfettbe iScrhmltuitg.

IX.b ©efun&ljeitsttiefen.

G. »«Helat).

1. SBerfflaltung
2. Unterricht utib ©otteêbienft
3. ïlafyruttg
4. SSerpfïeaurtg
5. SJÎtetjinè
6. ©eroerbe
7. Sonbt»trtf(j^aft

Sktriebëergebniê
8. Sttbentaröeränberung
9. Äoftgelber

A. $ertaialtnng
B. ©efun^eitôtuefen int allgemeinen
C. fÇranenfoital
D. gebammenfnrfe
E. Smnanjtalt äöalöan
F. $mnanftalt SWiinftngen
G. ^trenanftalt SMelat)

St.

18,500
1,000

800
32,500
99,900

St-

57,270
1,700

143,500
55,240
25,210
25,500
93,280

St-

7,000
6,620

St.

57,270
1,700

125,000
54,240
24,410

253,553
8,487

126,963

70
80

244,680

126,000
—

152,700

126,000

401,700

126,000

249,000

118,102 90 118,680 — 278,700 401,700 — 123,000

11,188
598,022
153,819

471
196,571
294,082
118,102

05
60
57
55
35
08
90

12,400
657,700
157,280

2,800
197,900
303,780
118,680

— 23,000
42,000

724,785
479,000
278,700

12,400
678,050
202,280

2,800
923,785
785,860
401,700

—
12,400

655,050
160,280

2,800
199,000
306,860
123,000

1,372,258 10 1,450,540 — 1,547,485 3,006,875 ,— 1,459,390



Jß 10 — 279

jgUtftttimg

1914.

Jtormtrdjlag

1915. Porattfd)la0 fur bas gnljr 1916.
ÎÏ 0

®imiaftmttt.

ft'
liwsabt». Sittnaftmtn.

in»

|n*gafttn.

Sr.

2b,m
25,910
11,229
3,880
3,122

m.

96

fr-

26,500
26,400
13,000
3,880

91.

Saufettfee SUertoaltuitg*

X. $au- und Œifettbafjmuefett.

A. ©ertoaltungétoften bet centralen ©an-
bettoaltung.

1. SBefoïbuttgett ber Beamten
2. SBefoïbuttgett ber Slngeftetlten
3. SBureou= uttb SReifeloften
4. SDlietjinfe

(©c^toetj. fianbeêauëftellung, ^Beteiligung.)

B. ftteiSbertvaltung.

1. SBefolbttngen ber .ftreisoberingenteure
2. SBefolbungen ber Slngeftellten
3. S8ureau= unb SReifeloften
4. SOlietjinfe

C. Unterhalt be« ®taatêgebâube.

1. 2lmtêgebâube
2. Spfarrgebäube
3. ßtrcbengebäube
4. Oeffentlidje Spiä|e
5. SEßirtfdjaftögebctube

(SPfrunbloêîaufe.)

D. SJleue Hochbauten.

1. 9rieu= unb Umbauten, oljtte ,3rrettanftalten
2. Slmortifation

J3. Srrenanftalten (Srrenfonbs)

fr-

4,000
4,200
1,000

fr-

30,500
30,600
14,000
3,880

fr- fr-

26,500
26,400
13,000
3,880

70,013 96 69,780 — 9,200 78,980 — 69,780

18,750
20,249
11,544

1,600

90
05

18,750
22,350
13,000

1,500

—
—

18,750
22,350
13,000

1,500

— 18,750
22,350
13,000
1,500

52,143 95 55,600 — — 55,600 — 55,600

185,010
80,000
2,452
5,443

25,002
9,000

45
35
05
80

175,000
80,000

7,000
1,000

25,000

—
—

175,000
80,000

7,000
1,000

25,000

—

175,000
80,000

7,000
1,000

25,000

306,908 65 288,000 — — 288,000 — 288,000

299,649
50,000

234,344
234,344

80

05
05

250,000
50,000

300,000
300,000

—

100,000

220,000
80,000

100,000

—
220,000

80,000

349,649 80 300,000 — 100,000 400,000 — 300,000

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1915, 71
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fttttptung
1914.

llimmfttflttg
1915.

Porotifdjlog fur bos $a!jr 1916. Ho

fiimmljmtn.

ft'
Jugnbtn.

Ht
(Stnnafymtu.

itt>

liwgabtn.

Sr.

595,581

615,008

164,977
9,835

«.

05

55

30
47

Sr.

600,000

515,000

100,000
15,000

».

Sattfenfee SBerltmlluttg.

X. Pau= un) tifenba^muefen.

E. Unterhalt bet Straßen.

1. Söegmetfterbefolbungen
2. ©trafjenuuterfialt :

f a. Strafjenunterfyalt
i b. Slmortijation
3. Söafferfdjaben unb ©djtueltenbauten
4. 33erjd)tebene Soften

F. SReue Straßen» unb »rütfenbauten.

[1. 5Jleue ©trafjen= uttb SBrMeubauteu
{2. Slntortijation

G. SSBafferbauteu.

fl. SBafferbauten
\2. 3lmortifation

3. Sefolburtgen ber @cf)leufett= uttb @c£)toeI(ett=

meifter

|4. Suragetoäflerforreftion, Unterhalt

Sr.

•>

Sr.

600,000

480,000
35,000

100,000
15,000

Sr. Sr.

600,000

480,000
35,000

100,000
15,000

1,385,402 37 1,230,000 — — 1,230,000 — 1,230,000

260,011 93 260,000
193,000
67,000

193,000
67,000

260,011 93 260,000 — — 260,000 — 260,000

399,969 82 320,000 220,000
100,000

220,000
100,000

399,969
6,401

97,203
97,203

82
85

67
57

320,000
8,000

60,000
60,000

— 45,000

320,000

8,000

45,000

—

320,000

8,000

406,371 67 328,000 — 45,000 373,000 — 328,000
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Jljttjnung
1914.

gfroroftirlttg
1915. Porattfdjlog fur bo* |at)r 1916.

ü«

(SinuaUnten. Itwgabrtt.

*e
(ginnafymrn.

in>

Jmsgabrit.

Sr.

5,500
3,360

587
500

6,822
682

81.

20

20

Sr.

5,500
3,360
1,000

500
10,000

1,000

8t.

£<titfettbe ©erttwltung.

X. 1?ûu= uni) ®ifenbai)nmefeit.

H. âôafferrecJttStuefcn.

1. 33efoIbung bee 2ïbteilwtgêcf)efê
2. Sefolbmtg beê 31ngefiettten
3. ®ureau= uttb fReifeïoftert
4. SOÎietgittê
5. ©ebütjren
6. fêmtage tri ben ïtaturfdjabenftmb§

1. iBefoIbung beê .Rantouêgeometerê
2. Sefolbungen ber 21ngefteltten
3. $ureatt= uttb Ûleifeïoftert
4. aiHetjmfe •

5. 33ermeffungê= uttb ©renjbereinigungelofteu
6. Triangulationen, Sorjcfjufjamortifation
7. ^robebermeffmtgen, Aoftenrücterftattung

K. eifcnbafttt« uttb ®<f»iffabrt3tt»efett.

1. Seiotbung bes îtbteilungMjefê
2. Sefolbungen ber Ingefteltten
3. S3ureau= unb IReifeîoften
4. SJîietjinê
5. SSertoattungô= unb Snfpeïtionêtoften für

©djiffalfrigftolijei
6. ^onjeffionggetmtjren
7. ©ubbentionen für Sdjiffafjrteunternefjmimgen

Sr.

1,000

10,000

5,500
3,360
2,000

500

1,000

Sr.

10,000

Sr.

5,500
3,360
1,000

500

1,000

3,807 40 1,360 — 11,000 12,360 — 1,360

4,885
20,714

3,799
1,490
9,370
5,000
7,740

35
95
70

50

45

5,250
21,180

5,000
1,490

10,500
5,000

—

7,740

5,250
21,180
5,000
1.490

10,500
5,000

7,740

5,250
21,180
5,000
1,490

10,500
5,000

37,520 05 48,420 — 7,740 48,420 — 40,680

6,000
6,000
1,507

300
1,426

385
2,000

30

35

6,000
6,000
1,000

300
2,000

500
5,000

—

500

6,000
6,000
1,000

300

2,000

5,000
500

6,000
6,000
1,000

300

2,000

5,000

16,848 65 19,800 — 500 20,300 — 19,800
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flrigmmg
1914.

Uttranfdjlag
1915. Poraufdjlag fur &U0 laljr 1916. Si

Hinuagmeu.

ig.
lusjflfcen.

Se
fiiuuagwrn.

in«
lusgtbeu.

Sr.

70,013

52,143
306,908
349,649

1,385,402
260,011
406,371

3,807
37,520
16,848

SR.

96

95
65
80
37
93
67
40
05
65

Sr.

69,780

55,600
288,000
300,000

1,230,000
260,000
328,000

1,360
48,420
19,800

SR.

Saufenbe ©ertoaltimg.

X. Pau- unît tëifenbaJjntuefen.

A. SertimltunflSfojien Der zentralen Soutiers
tnaltung

B. $rei§bertimltuug
C. Unterhalt tier StaatSgebäntie
D. 9leue gjodjbauten
E. Unterhalt tier Strogen
F. Iiieue Strogen« uuti Srürfentiauten
G. tSBufferbauten
H. SJafferredjtgtiiefen
J. Sermeffungötoefen

K. (gifenbatju« uuti Sigiffagrtgtuefeit

XI. Unleiljen.

A. SRätfjatiUtttß uttti »erjinfwttß.

I. Mcfjafjlung :

a. SStnleitjen bon 1895 ffr. 40,667,500, 3°/o
b. 2lntet£>eri bon 1900 ffr. 19,181,000,3'/V/o

2. SSerjinfung:
a. SKnleifjen tiott 1895 ffr. 40,667,500, 3 %
b. anlegen bon 1900 ffr. 19,181,000,3 ya %
c. 5lnleif)en tiott 1906 ffr. 20,000,000,3 '/a %
d. attïeigett bon 1911 Sr. 30,000,000, 4 %
e. 3lnlei^en bon 1914ffr. 15,000,000,4 lA°/°

B. sunleitienétoften.

1. Sßrobifionen, Sranêportfoften unb îlgto
2. jbructtoften, SßuMifationätoften
3. Soften beê 2MeiIjen3 bon 1906, 21morti=

fation
4. fioften beè Slnïet^enê bon 1911, 2ïmorti=

fation
5. Soften bee 2lnleit)en§ bon 1914, 2lmorti=

fation

Sr-

9,200

100,000

45,000
11,000
7,740

500

Sr-

78,980
55,600

288,000
400,000

1,230,000
260,000
373,000

12,360
48,420
20,300

Sr- Sr.

69,780
55,600

288,000
300,000

1,230,000
260,000
328,000

1,360
40,680
19,800

2,888,678 43 2,600,960 — 173,440 2,766,660 — 2,593,220

634,000
169,000

1,258,635
683,375
700,000
400,000
338,229 15

653,000
175,000

1,239,615
677,460
700,000
400,000
637,500

—

800,000

672,500
181,000

1,220,025
671,335
700,000

1,200,000
637,500

—

672,500
181,000

1,220,025
671,335
700,000
400,000
637,500

4,183,239 15 4,482,575 — 800,000 5,282,360 — 4,482,360

9,503
1,660

92,000

10,000

34,098

20
05

45

20,000
1,500

92,000

10,000

30,000

—

2,000 18,000
1,500

92,000

10,000

30,000

—

16,000
1,500

92,000

10,000

30,000

147,261 70 153,500 — 2,000 151,500 — 149,500
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Iteripnrag

1914.

Hüranftlrlag

1915. Pormifdjlag fur ks ?ol)r 1916»
P

(Sltmaijmen. lusgabtn.

Pe

Himtafytttctt.

in»
lusgabett.

3*. 91 Sc- m

Saufettbe *>erhmltuitg.

XI. Hnleii)en.

gr. gr. S*. Sr.

4,183,239
147,261

15
70

4,482,575
153,500

— A. SRitrfjallung «nb $erçtnfung
B. 3tnlei(jen8foften

800,000
2,000

5,282,360
151,500

— 4,482,360
149,500

4,380,500 85 4,636,075 — 802,000 5,433,860 — 4,631,860

xii. JHwtipefen.

A. Der ^innitabireftion
»»I» Stemdttenbireftion.

5,500
7,530
3,778
1,080
1,677

10
15

25

5,500
7,600
4,500
1,080
1,000

—

1. SSefoïbuttg bes ©eïretârë
2. öefolbungen ber 21ngefteIIten
3. 33ureau= unb IReifeloften
4. -Kietjittfe
5. 3îed)të£often

—

5,500
7,600
4,500

830
1,000

—

5,500
7,600
4,500

830
1,000

19,565 50 19,680 — — 19,430 — 19,430

17,000
36,353

2,172
5,678
5,245

960

70
15
35
50

17,000
38,400

3,000
5,000
7,000
1,160

—

B. ffantonëimrf)i)alterti.

1. Stefolbmtgett ber Beamten
2. Sejolbuttgen ber Slngefteïïten
3. 33ureaufoften
4. S)ruc£= unb 93udjbinber£often
5. Âoften beè 5ßoftä)ec£berfet)r§
6. 2Jîtet;$mfe

—

17,000
38,400
3,000
5,000
7,000
1,160

—

17,000
38,400
3,000
5,000
7,000
1,160

67,409 70 71,560 — — 71,560 — 71,560

62,100
4,340
2,880

67
62,100
5,000
2,880

—

SlttttôfdiafFneveiett.

1. Sefolbuttgett ber 3tmtëfd)affner
2. Sureautoften
3. SJttetjjinfe

— 62,100
5,000
3,080

—
62,100

5,000
3,080

69,320 67 69,980 — — 70,180 — 70,180

19,565

67,409
69,320

50

70
67

19,680

71,560
69,980

— A. ÜBerbmltimflSfoften ber gtnanjbireftion unb
ÎXMttâiteitbireïtion

B. ftantott§f)ud)l)atterei
C. 3fott§fdjaffnereien

— 19,430
71,560
70,180

— 19,430
71,560
70,180

156,295 87 161,220 — — 161,170 — 161,170

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1916. 72*
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iltttrmntg
1914.

Utoriitirdjlag

1915. Porattftylag für öoö |aljr 1916.
y«

finmlnarn. Inegabtn. Gitraafymf«.

in>
Jtuspben.

Sr.

5,500
11,888
2,673

2,750
250

2,296
925

SB.

20
31

75

Sr.

5,500
12,800
3,000

2,750
250

2,600
925

SR.

Saufettbe &e*tt>altu»g.

XIII. faniumrtfdjaft.

A. Sôertomltuttôêtoften ber Sitettiott.

1. Sefolbmtg beê Setretârê
2. Sefolbmtgen ber 3lngefteEtett
3. 93ureau= unb SReifefoften
4. ^anton^tierarjt :

a. SBefoIbmtg

aa. .gulage für SSiefyfeudjenpoIijei
b. 93ureau= uttb SReifefoften

5. âJîietjinê

B. Sanbwirtftyaft.

1. ffbrberung ber Sanbloirtfdjaft :

a. gbrbermtg im allgemeinen
b. fförberung beê 2ôeinbaueê:

aa. SSerfui^e mit ameritanifcfien Hieben.
bb. SReblauêbeïâmpfung
ce. gorberung beê SBeinbaueê im altgem.

c. ÏJiaitâferprâmien
2. ßanbmirtfdjaftlictje SDieiiorationen:

a. aSefolbung beê flulturtedjniterê
b. SBefolbung beê ©efjiilfen
c. 23ureau= unb Steifefoften
d. Sobenberbefferungen
e. S8ergweg=31ntagen

3. görberung ber Spferbe^udjt
4. görberung ber Stinbbiefjjudjt
5. ffùrberung ber Meinbiet^uctit
6. Sßrctmienrüderftattungen
7. fiagelberfictjerung
8. ißiefyberficfjerung
9. Cantonale §ufbefd)Iagfct)ute :

a. $urfe
b. ÏJHetâittê

Sr-

2,750
250

Sr-

5,500
12,800
3,000

5,500
500

2,600
925

Sr- Sr-

5,500
12,800
3,000

2,750
250

2,600
925

26,233 26 27,825 — 3,000 30,825 — 27,825

18,056

4,000
4,895

10,000

2,750
200

2,743
70,000
45,000
40,975

113,262
15,903

51,983
147,299

2,395
1,400

79

69

74

05
40
60

04
75

23

25,000

5,000
13,000
9,000
5,000

2,750
1,750
2,800

70,000
45,000
40,000

125,000
25,000

50,000
157,000

3,700
1,400

—

14,100

1,000
2,500
6,600

2,750
2,100

800
10,000

200
11,000
47,000

299,000

7,400

36,100

5,000
15,500
16,600
2,500

5,500
4,200
3,500

70,000
45,000
40,800

135,000
28,200
11,000
94,000

446,000

11,100
1,400

—

22,000

4,000
13,000
10,000
2,500

2,750
2,100
3,500

70,000
45,000
40,000

125,000
28,000

47,000
147,000

3,700
1,400

530,865 29 581,400 404,450 971,400 — 566,950
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Jtedjmutg

1914.

Uorajtftijljtg
1915. Poranfd)ltt0 für k* lûljr 1916. ftf

$iuua|tnen.

U-

lusgabrtt.

fie
iiHttaijmen.

in <

Ittegabett.

g*-

33,568
1,375

15,957
10,443
8,802
7,940
7,344

SR.

92
69
56
98
07

80

gr.

35,600
2,000

16,400
17,450
11,750

7,940
6,000

SR.

ëaufettbe ©etbmltwtß.

XIII. fatrttmrtfdjaft

C. Sattle.

1. Sanbttirtfdiaftlidje ©djule :

a. Unteramt
b. Sartbtoirtfaftlic^e Sßerfudje
c. Sßertoaltung
d. 91aî)ruttg
e. SSerpflegung
f. SOÎietâiriê

g. Slrbeiten ber 3ög£tnge

3?etriebêergebniê
h. ^nbentarberättberung
i. Äoftgelber

k. ©tipenbien
1. Simbeèbeitrag

2. ©utëiûirtfi^aft

1. 8anb>t)irtfdjaftltd)e ©djule
2. ©utëtmrtfdjaft
3. SDÎoftereibetrieb

(Sanbeêauêfteïïung, 'Beteiligung.)

D. aRolfmiftyttle«

1. 2JîoIïereifcE)itïe :

a. Unterricht
b. !DîtIdOroirtfdOaftïtdOe Berfudje
e. Sertoaltung
d. 9taï)rung
e. Berpflegung
f. SDÎietâinê

g. Arbeiten ber gbglinge

Betriebêergebniê
h. ^nbentaröeränberung
i. Äoftgelber

k. ©tipenbien
1. Sunbeêbeitrag

gr.'

42,780
2,500

6,000

gr-

34,300
2,000

16,400
60,230
14,250

7,940

gï.

6,000

gr-

34,300
2,000

16,400
17,450
11,750
7,940

70,748
4,624

19,650
900

15,948

42

22

85,140

18,500
2,500

16,300

—

51,280

18,500

15,650

135,120

2,500
18,500

15,650

83,840

2,500

40,669 20 52,840 — 85,430 137,620 — 52,190

21,570 92 3,000 78,100 73,100 5,000

21,570 92 3,000 — 78,100 73,100 5,000 —

40,669
21,570

3,352
1,341

20
92
07
69

52,840
3,000
1,000

— 85,430
78,100
21,500

137,620
73,100
20,000

5,000
1,500

52,190

17,087 90 48,840 — 185,030 230,720 — 45,690

36,139

6,568
12,608
3,934
3,460
1,200

68

87
01
88

36,020
500

6,300
13,350
2,950
3,460

—

8,000

4,200
3,400

43,675
500

6,320
17,550
6,350
3,460

—
35,675

500
6,320

13,350
2,950
3,460

61,511
1,102

11,180
210

18,042

44
50

10

62,580

11,400
1,600

18,010

—

15,600

11,400

17,835

77,855

1,600
11,400

17,835

62,255

1,600

81,396 84 34,770 — 44,835 79,455 — 34,620
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fUdpnittg

1914.

tjJflrmtrdflag

1915. Porotifdjlag filr îias latjr 1916.
Si

litutal)mett.

U-

luBjûken.

Pe

(Sittna||tnett.

in «

Ausgaben.

S*-

6,402
1,917
3,685
6,539
1,305
5,749

233,026
254,107

5,911

SR.

90
95
37
67

63
62
48
75

3r.

5,000
1,500
2,000
5,000
1,000
4,500

185,000
200,000

2,000

SK.

Öaiifeitbe SBetittaftitttg.

XIII. faniitmrtfdjiift.

». SJKoWeteifdiuU.

2. Bîolïerei:
a. Bîietjittfe unb ©teuer«
b. Unterhalt ber ©ebäube

c. ©eräte uttb 3Jiafc£)inert
d. Brennmaterial uttb Beleuchtung
e. Beübungen uttb 2lrMtslöf)ne
f. Sßerfd)tebene Betriebêfojîen
g. SDîil^anlauf
h. ^rabuïte
i. ©djtueine

1. BMfereifdjuIe
2. Btolïerei

E. SSintetf^ulen.

1. Sanbrt)irtf(|a|tlic§e Söinter^ule Sîiitti:
a. tinterait
b. Berfoaltung
c. 9taf)rung
d. Belegung
e. ïïîietâittê

Betriebëergebniê
f. fioftgelber
g. ©tipenbien
h. Bunbeêbeitrag

(fianbeêauêfteïïung, Beteiligung)

202,000
2,000

3*-

5,000
1,500
2,000
5,000
1,000
4,500

185,000
202,000

2,000

&

5,000
1,500
2,000
5,000
1,000
4,500

185,000

1,399 09 2,000 — 204,000 204,000 — —

31,396
1,399

84
09

34,770
2,000

— 44,835
204,000

79,455
204,000

— 34,620

29,997 75 36,770 — 248,835 283,455 — 34,620

21,979
5,200

23,347
6,300
6,980

56

20

23,150
5,700

22,080
6,550
6,980

— —
22,900

5,700
22,080

6,550
6,980

— 22,900
5,700

22,080
6,550
6,980

63,806

18,340

10,606
1,341

76

08
69

64,460
j 19,550
1 2,500

11,200 —

19,550

11,075

64,210

2,500
19,550

11,075

64,210

2,500

36,202 37 36,210 — 30,625 66,710 — 36,085



Xi 10 — 287

$edjmmg
1914.

Jlaranfrijlag

1915. P6ranfd)lû0 fur bas $ol)r 1916.
§U

Qittuafytneu. Inspben.
»t

(linita|(iittii.

in«

Insgabttt.

Sv.

33,660
9

13,318
21,118
20,012
10,500

400

SR.

17
31
05
44
19

gr.

42,000
1,000

15,400
19,080

7,600
12,500
1,000

SR.

Saufenbe SBettuaftimg*

XIII. fünötmrtfdjaft.

E. SanbtoirtfflttftlidK SSinterfdmlen.

2. Sattbtmrtjcfjaftlic^e Söinterjc^ule @cfylrattb=
50iünfirtgett :

a. Unteradjt
b. Sattbrotrtfc^aftlic^e SBerfudje

c. SSertnaliuttg
d. SJlafyrung
e.' Sßerjifleguttg
f. üdiietginö

g. Arbeiten ber Sßrattilanten

SBetriebêergebtttë
h. ^nberttarbercmberurtgen
i. .fîoftgelber

k. @ttpettbten
1. aSurtbeêbeitrag

m. ©utëbrirtj'djctji

3. SattbttJtrifc^aftltc^e 3öinterfcE)uIe Sßruntrut :

a. Unterricht
b. SSertraltung
e. îlabruttg
d. Stetpfleguttg

SBetriebêergebtttè
e. $ttbetttarbercmberimg
f. ßoftgelber
g. tSttyenbiett
h. Sgunbesbeitrag

1. fianbimrtidjaftlidje SBinterfifiuIe SRiitti
2. ßanbnrirtfdjaftlidie Söinterfdjuie Sc§suanb=

SDÎûnfittgett
3. ßanbtoirtfdjaftlidje Sömterjcijute Sßruntrut

8*-

25,932
7,500

1,680

St-

42,000
1,000

15,400
45,012
17,500
12,500

St-

1,680

St-

42,000
1,000

15,400
19,080
10,000
12,500

98,218
94,967
26,476

18,167

16
35
05

43

96,580

27,380
3,400

20,000

—
35,112

20,400

20,000

133,412

2,400
20,400

20,000

98,300

2,400

148,542
603

03
92

52,600
1,000

— 75,512
42,270

135,812
40,270 2,000

60,300

147,938 11 51,600 — 117,782 176,082 — 58,300

10,414
1,782
5,201
2,285

70
30
80
85

10,850
1,600
7,750
2,600

— 100
30

10,650
1,730
7,750
2,500

—
10,550

1,700
7,750
2,500

19,684

3,870
150

4,980

65

70

22,800

5,700
200

5,200

130

5,700

5,000

22,630

300
5,700

5,000

22,500

300

10,983 95 12,100 10,830 22,930 — 12,100

36,202
147,938

10,983

37
11

95

36,210
51,600

12,100

30,625

117,782
10,830

66,710

176,082
22,930

— 36,085

58,300
12,100

195,124 43 99,910 159,237 265,722 — 106,485

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1915. 73



288 — Ni 10

Jleihnimg

1914.

f0rmtr$lag
1915. Porattfd)ltt0 für |at)r 1916.

11 n

Hinnahmen.

h-

Inspben.

Ht
Hinnahmen.

in»

Jttsgabeu.

&r-

7,043
1,918
6,080
3,050

150

SR.

99
95

Sr-

7,900
1,700

11,500
3,050
5,000

150

SR.

Saitfettfee

XIII. faniumrtfdjaft.

F. Sattle Sfltoawb»

a. Unterricht
b. 33erttmltung
c. Staining
d. aSer^fleguttg
e. SJtietjinè
f. Arbeiten ber ©ctjiUerinnen.

SBetriebsergeïmté

g. ßoftgelber
h. ©ttyettbien
i. SBunbesbeitrag

1.
1. Sfnftruïtionëïurfe
2. SSerfdjiebene Soften

A. SBertoaltuitflêïôften ber Sireftion. •

B. 8ttttbtowtf<hoft
C. Sanbtotrtfdjaftïidje Scrute
D. SRolferetfdjuIe
E. San&toirtfdjafttidje 2Binterfcf)uIett
F. §a»ëtoirtfdjafttt(jje ©chute ©djtoanfcsSWitns

Pugen
G. §letfdjfdjau

Sr.

150

Sr.

9,900
900

11,232
3,050
5,000

Sr-

150

Sr-

9,900
900

11,232
3,050
5,000

17,942
4,145

4,500

94 29,000
8,160

960
3,800

—
150

7,800

5,072

30,082

780
7,800

5,072

29,932

780

9,297 94 18,000 — 13,022 30,862 — 17,840

5
3,068

75
05

3,500
2,000

4,000 7,000
2,500

3,000
2,500

3,062 30 5,500 — 4,000 9,500 — 5,500

26,233
530,865

17,087
29,997

195,124
9,297

3,062

26
29
90
75
43
94

30

27,825
581,400

48,840
36,770
99,910
18,000

5,500

—

3,000
404,450
185,030
248,835
159,237

13,022
4,000

30,825
971,400
230,720
283,455
265,722

30,862
9,500

—

27,825
566,950
45,690
34,620

106,485

17,840
5,500

811,668 87 818,245 — 1,017,574 1,822,484 — 804,910



Jfc 10 — 289

fUijpnmg
1914.

Uflraitfdflflg
1915. Porottfdjlog fiir k0 $ol)r 1916.

H«

Sinnalfinen.

U'

Insgabtn.

Ht
einnahmen.

in«
Jinagaben.

gr.

7,010
5,460
3,820
1,360

81.

39

Sr.

7,010
5,600
4,100
1,360

SR.

Sattfettbe ^ertoaltuttg.

XIV. fotftoiefctt.

A. 'ilemaltunaêfoften ber centralen g-orft«
»ertnaltnng.

1. Sefotbungen ber Seamten
2. 93efolburtgert ber Slngeftetlten
3. Sureau= unb 9ieife!often
4. Stietjinfe

b.
1. gorftmeifter :

a. Sefotbungen ber gorftmeifter
b. Sureauïoften
c. Steifefoften
d. Stietjinê

2. .Sreiëoberfôrfter :

a. Sefotbungen ber .ffreiêoberfôrfter
b. Sureauïoften
c. Sieifetoften
d. Stietjjinfe

3. Oberbanntoarte unb 2öalbauffef)er
4. Slnteit ber Staatêmatbungen an bcn .Soften

ber Sreiëoberfbrfier

fyitbttuuQ be# g-orfttoefen«.
1. Seiträge an 2öatbtt>irtfd)aft§:f)Iäne unb $br=

berung beê gorfttoefenâ im allgemeinen
2. Serbauungen bon Söitbbääjen unb 9tuf=

forftungen
(Sanbeâauëftetlung, ^Beteiligung.)

D. ®djntî bott SKatnrbenîntâlern unb 2llt>en>
pflansen.

1. Seiträge

Sr.

1,290

185

Sr-

8,300
5,600
4,100
1,545

Sr. Sr.

7,010
5,600
4,100
1,360

17,650 39 18,070 — 1,475 19,545 — 18,070

14,005
1,016
2,726

625

67,708
4,155

15,466
4,290

28,848
45,826

15
40
75

60
85
75

50

17,375
1,200
4,200

625

69,250
4,000

19,000
4,300

31,500
48,275

—

5,730

800

29,375

4,000

5,500

47,900

19,110
1,200
5,000

625

97,875
4,000

23,000
4,300

37,000

47,900

13,380
1,200
4,200

625

68,500
4,000

19,000
4,300

31,500

93,017 — 103,175 — 93,305 192,110 — 98,805

3,262

50,000

3,214

61

25

5,000

50,000

—
— 5,000

50,000

— 5,000

50,000

56,476 86 55,000 — — 55,000 — 55,000

507 60 1,000 1,000 1,000

507 60 1,000 — — 1,000 — 1,000

17,650
93,017
56,476

507

39

86
60

18,070
103,175
55,000

1,000

—
A. ätotoaltuttpfoften
B. gorft|)OItîei
C. göröeruitg kg gorfhnefenê
D. ©djufc ban ülaturbenfmätern unb Alflen«

jiflanjen

1,475
93,305

19,545
192,110
55,000

1,000

— 18,070
98,805
55,000

1,000

167,651 85 177,245 94,780 267,655 — 172,875



290 — J* 10

Iznang
1914.

Iforattfdjlag
1915. Pormtfdjlog fur Î)û0 |aljr 1916. *•

dinnalimen.

&•

luagabtn.

He

(Sittttaljmett.

in»
Inegaittn.

S*-

988,097
185,368

31. S*-

979,600
182,400

SR.

Satifeitbe ©ertoaltuitg*

XV. StaatsttJalbungctt.

A. un» 3wif(t»ennuaw«aen.

1. ^auptnuijimgen
2. gtoifcjjemtufcuttgen

B. 9î<t>etmua«nflen.

1. ©todlofungett
2. ©rubettlofuttgert, $orf
3. 2Beib= uttb Se^enjtnje, @raè= uttb Sifdjenraub

C. sôirtfdjaftëïoften.
1. SöalbMturen
2. SBegattlagett
3. £mtlof)ne (Sannroartenlb^tte)
4. IRüftlö^tte
5. iUlarcfyimgen, S3ermef]"ungen
6. @teigerimgs= uitb lôerïaufëïoften
7. Uïedjtêïoften
8. SSerbouungert boit Sacklaufen uttb 3iutfd)=

fjalben
9. ©ebaubereparaturen

D. üBeftytottben.

1. Staatëfteuern
2. ©emeinbefteuem
3. ©c^toeEenmatemt

(Sieferungen an ^Berechtigte unb Slrme.)

gr.

988,000
185,000

3r.

988,000
185,000

1,173,465 — 1,162,000 — 1,173,000 — 1,173,000 —

297
700

26,960

86
10
50

500
800

28,000

— 1,000
800

28,500

500

500

500
800

28,000

—

27,958 46 29,300 — 30,300 1,000 29,300 —

28,902
60,000
41,674

206,127
808

4,877
1,013
4,937

6,941

40

45

85

50
40

10

20,000
60,000
43,500

195,000
2,000
6,500
1,000
5,000

8,000

—

60,000

4,000

85,000
60,000
47,500

195,000
2,000
6,500
1,000

5,000
8,000

—

25,000
60,000
43,500

195,000
2,000
6,500
1,000

5,000
8,000

855,281 70 341,000 — 64,000 410,000 — 346,000

41,374
66,766

24
312

91
57

41,000
60,000

3,000
— —

41,000
62,000

3,000
—

41,000
62,000

3,000

108,477 48 104,000 — — 106,000 — 106,000



Xi 10 - 291

JUdfmmg

1914.

$t0ran|tljl«g
1915. Pormtfdjlrtg für bos |ai)t 1916.

Ho

(Siunabnun.

ft'
Jatsgabcu.

IU
Situtaljnten.

iu>
|u60nltru.

gr.

45,826

5,000

SR. Sr.

48,275

5,000

ift.

Sattfenbe jöertoaltmtg.

XV. $taatsttmUmngen.

E. 2}emaUung£fofieu.

1. 2ïnteil ber ©taatêtoalbimgen att bett Äoften
ber Âreiêoberfârfter

2. Seitrag an bte ÙttfaK= uttb $ranlenïafîe ber
Sßalbarbeiter

A. ^aubts uttb Suiif^ettnu^uttgen
B. 9iebennu^ungen
C. Iffitrtfdjaftôfojïen
D. Sefdjtoerbett
E. SBetUtaltunftSïoften

XVI. Pomanen.

A. @VtVA0.

1. Spat^tgtnfe bon ßibilbomänen
2. ijSat^tgtrtfe bon Spfrunbbojnänen
3. Stietjinfe bon lîirdjengeMuben
4. SHetjinfe bon îtmtêgebâuben
5. -DHetjinje bon -DtUitärgeMuben
6. @rlbê bon Sßrobutten
7. Serfctitebene 6innaî)tnen

des Grossen Bates. 1915.

Sr. Sr.

47,900

5,000

Sr. Sr.

47,900

5,000

50,826 — 53,275 — — 52,900 — 52,900

1,173,465
27,958

355,281
108,477
50,826

46
70
48

1,162,000
29,300

341,000
104.000
53,275

— 1,173,000
30,300
64,000

1,000
410,000
106,000
52,900

1,173,000
29,300

346,000
106,000
52,900

686,838 28 693,025 — 1,267,300 569,900 697,400 —

262,925
11,411
11,135

972,370
151,070

26
20

76
75

75

255,000
11,000
11,030

998,535
151,070

500
100

— 265,000
11,000
10,750

1,001,895
151,070

2,000
100

1,500

265,000
11,000
10,750

1,001,895
151,070

500
100

—

1,408,905 76 1,427,235 — 1,441,815 1,500 1,440,315 —

Beilag'en zum Tagbliitt 74*



292 — .Y; 10

ftfttptuitg
1914. 1915. Pormtfdjlag für k0 $at)r 1916.

Ho

Qinna^men.

>•

|u0jabfn.

Ht
einnahmen.

in •

Jnojalrttt.

St-

6,277
64

349
1,807

43,410

SR.

50
10
65
97
28

Sr.

5,000
500
500

3,000
50,000

SR.

Saufettbe

XVI. iomattcn.

B. äöirtftfsaftgfoften.

1. Äulturarbeiten unb SSerBefferitttgen
2. ÎJîaidjuttgen, SSermeffungen
3. 3lufft(|tê!ôften
4. $aufê= unb SSerpadfjtungêïoftett
5. SranbUerfiäjerimgsEoften

c. SBcf(f»n»crl)ftt.

1. Staatéfteuern
2. ©emeinbefteuern
3. SBaffermietjittfe

•

A. drtrag
B. SSirtfi^aftSfoften
C. »efdjtoerlien

Sr- Sr.

5,000
500
500

3,000
52,000

Sr- Sr-

5,000
500
500

3,000
52,000

51,909 50 59,000 — — 61,000 — 61,000

18,140
19,539

1,414

65
11
15

23,000
20,500

2,000
6,000

500

23,000
27,000

2,500

23,000
21,000

2,000

39,093 91 45,500 — 6,500 52,500 46,000

1,408,905
51,909
39,093

76
50
91

1,427,235
59,000
45,500

1,441,815

6,500

1,500
61,000
52,500

1,440,315
61,000
46,000

1,817,902 36 1,322,735 — 1,448,315 115,000 1,333,315 —



10 — 293

fUdpntttg

1914.

JJflrmtftylag

1915. $oroitfd)lû0 für Î)û0 $aljr 1916.
Ht

dinnalfmen.

H-

lisgabtti.

Ht
(Sinnafemen.

in«

Insgaben.

Sr-

60,559
91,121

at.

80
15

Sr.

62,670
92,630

at.

Sattfettfee SBerttmltung.

XVII. Pomanenhaffe.

A. ginfe tan ©utfjaben
B. Stufe für Äauffdjulbeit

Sr-

59,200

Sr-

92,630

Sr-

59,200

Sr-

92,630

80,561 35 29,960 — 59,200 92,630 — 33,430

13,337,839
582,901
645,455
24,007
12,370

1,410,668
1,050,000

400,000

675,000

12,250
245,000

6,094,651
1,128,436
1,159,749

68,153
5,153

120,000
327,312
800,000

85
80
91
45
52
85

80

23
05
55

50

13,794,200
595,000
177,700
22,000
15,000

1,398,100
1,050,000

400,000

675,000

15,000
240,000

5,958,500
1,190,000
1,220,600

72,000
5,000

50,000
343,300
800,000
50,000
15,000

—

XVIII. $t)j>0tl)eHarlia!fe.

A. atainvtttsa.

1. Surfe Don £$jotf)eïar=2)arfel)tt
2. Sinfe bon SDarlepn att ©emeinben
3. Stofe bon jeitlneiligen ©elbanlagen
4. jßrobtfiottett
5. iiïlid%inè bout 21nftaItêgeMube
6a. Sinêb.littetkttê b.1897,^.46,058,500,3%
6b. Strtê beê 2ïnlei£)enê b. 1905, gr. 29,771,000,

372%
6e. Stttê beê Inlet^enê bon 1911, ffr. 10,000,000

4%
6d-Stnê b. Slnleifjenê bon 1913, gr. 15,000,000,

4% :
6«.Srrtê b. 3Inletf)enê bon 1915, ffr. 20,000,000,

48A %
7. Koften b.Sinlbfung b.Souponê«.Obligationen
8. Slmortifation ber Slnleitjenëîoften
9. Srttfe ber 3)epotê auf .îîaffafcEjeine

10. Sttrfe ber 25epotê in .Kontokorrent.
11. Srttfe ber Spareinlagen
12. Momentane ©elbaufnafjmen
13a.33erlufte
13b.@inlage in ben fReferbefonbê
14. ©nïommenëfteuern
15. Stttê beë Stammfapitafâ
16. Umbautoften, 3lmortifation
17. ÛJÎobliernngêtoften, Slmortifation

B. »emaUuttflëïoften.
1. ïaggelber ber 33ern>altung§bet)ôrben
2. Sefolbungen ber Beamten
3. Sefolbungen ber Slngefteltten
4. SWietaittje
5. Sureautoften
6. 9tect)tè= unb Setreibungêïoften
7. imolumente

14,538,900
617,900
564,000
38,000
29,600

28,000
4,600

1,381,750

1,042,000

400,000

675,000

950,000
20,000

160,000
5,940,000
1,344,800
1,270,400

82,750

100,000
350,500
800,000

30,000
15,000

14,538,900
617,900
564,000

10,000
25,000

1,381,750

1,042,000

400,000

675,000

950,000
20,000

160,000
5,940,000
1,344,800
1,270,400

82,750

100,000
350,500
800,000

30,000
15,000

1,106,200 55 1,121,4m 15,788,400 14,594,800 1,193,600 —

13,813
48,000

105,164
12,000
42,457

810
3,822

05

20

15
70

15,000
47,500

115,000
12,000
38,000

500
3,500

20,000
7,000
3,500

15,000
48,000

120,000
20,000
58,000

7,500
3,500

15,000
48,000

120,000
20,000
38,000

500

218,423 10 224,500 30,500 268,500 — 238,000
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ftedjramg

1914.

Ubrmtfdjlug

1915. $oronfd)lag für îms $ol)r 1916.
Pi

Sinnalimttt.

d-

Inigaben.

P*
einnadmm.

in»
Insgabtn.

Sr.

800,000

SR. Sr.

800,000

SR.

Saufettbe SSettomltuttg.

XVIII. iwotyeharkaflTe.

3tn$ beê

Sr-

800,000

Sr. Sr-

800,000

Sr-

800,000 — 800,000 — 800,000 — 800,000 —

1,106,200
218,423
800,000

55
10

1,121,400
224,500
800,000

— A. Sftoljertrag
B. SeftottliungSföften
C. 3t«8 ties ©tammfafutali

XIX. lantottalbank.

A. ©ettiebSerirafl.
1. Söedjfelertrag
2. Sinfe:

a. ginëbeêSMeiljenët).1899, gr. 12,477,500,
372%

b. ,8hrêbeê2lttlei£)enêt>. 1911, fÇr. 10,000,000,
4°/o

c. Jîoften ber dinlbfung ber (Soupotrê unb
Obligationen
(Slmortifation b. 3lnIei£)eneïoften t>. 1911.)

d. 3SerfcE)tebene ginfe
3. Sßrotrifionen unb 9lufbetoa^rnngêgebû£)ren
4. Cantonale uttb ©emeinbefteuern

(5. S3erlufte
|6. 5lbfcE)reibungen

7. $urêgett)ttttt auf SBertfdjriften
8. SSertualtungêfoften

(©inlage in bie Sfjejialreferbe f.^orberungen.)

B. erttrtflSbertoentmng.

1. ilebertragnng in bie ©pejialreferbe für gor=
berungen

15,788,400
30,500

800,000

14,594,800
268,500

1,193,600

800,000
238,000

1,687,777 45 1,696,900 — 16,618,900 14,863,300 1,755,600 — •

1,157,454

460,503

400,000

5,941

14,138
2,451,320

855,677
267,128
215,613
667,612

55,085
1,401,673

45,000

66

10

35
82
79
45
54
92
85
72

1,500,000

444,765

400,000

3,235

1,640,000
758,000
250,000

J 400,000

1,300,000

—

1,400,000

13,700,000
900,000

I :

428,473

400,000

3,527

11,950,000

268,000

500,000

1,450,000

1,400,000

1,750,000
900,000

428,473

400,000

3,527

268,000

500,000

1,450,000

1,041,928 04 1,100,000 — 16,000,000 15,000,000 1,000,000 —

41,928 04 — —

41,928 04 — — — — — —

1,041,928
41,928

04
04

1,100,000 — A. fBetriebSertrog
B. dttraptoertoeitlmng

16,000,000 15,000,000 1,000,000 —

1,000,000 — 1,100,000 — 16,000,000 15,000,000 1,000,000 —



Kt 10 — 295

1914.

J^raitfdflug
1915. PorottfdjUg für Î>û0 |ol)t 1916.

Ha

(Sinnatrmen.

b»

lusgabtn. Qinnabmtn.

In»

Jnwgaben.

108,389
45,504

464,957

173,501
57,041

5,380

7,659

St.

73
05
85

69
69
86

62

Sr.

46,000
526,000

140,200
10,000
5,000

91.

Saufenbe üBerttmltwtg.

XX. Btaatsbaffe.

A. gtttfe bon ©utbaben.

1. $infe fort ©etbanlagen :

a. SBarilbe^ot
b. Obligationen
c. 2tttien

2. .Qinfe boit SBorfchüffen :

a. ©pejiatberlDaltungen
b. ßeffentlicfie Unternehmen

3. Qittfe boit betriebenen ©uthaben unb SSer=

fhâtnngêjinfe
4. ^Betriebene Einnahmen

B. atttfe fût ^(bulben.

1. Sinfe für SDeftotë :

a. (Spejialbermattungen
b. ©erid^tlidje ©elbtjinterlagen
c. Slbminiftratibe ©elbtjintertogen
d. @f>e3ialft>nbè

e. ^Betriebene Depotê
2. Sconti für SBarjaljlungen

A. Siitfe bon ©uthaben
B. Sinfe fût ©djnlben

Sr-

45,400
319,400

159,400
66,500

5,000

Sr. Sr.

45,400
319,400

159,400
66,500

5,000

Sr-

862,435 49 727,200 — 595,700 — 595,700 —

81,453
26,604

291
3,591

10,142
8,440

77
10
10
02
75
96

20,000
1,000

7,000
8,000

—
—

150,000
20,000

500

7,000
8,000

—
150,000
20,000

500

7,000
8,000

123,341 66 36,000 — — 185,500 — 185,500

862,435
123,341

49
66

727,200
36,000

595,700
185,500

595,700
185,500

739,093 83 691,200 — 595,700 185,500 410,200 —

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1915.
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$rrtftmttg
1914.

$0nm!ttrlftg
1915. Pormtfdjlog fût Î)O0 laljr 1916.

Sinnajiintn.

>*•
Insgairttt. iitttmljmcit.

in«
lusgaben.

Sr.

167,474
25,483

7,019
5,583

304

SR.

90
95
30
85
96

Sr.

130,000
30,000

6,500
500

1,000

SR.

Sfutfeitbe ^ertttaftitttg*

XXI. $uf?en uitö lon|îskationcn.

i. ©«fie».

1. ©eridjtliäje Sttfjett
2. llmgeroartbelte Sufjett
3. SSerjä^rte Sujjett
4. îtbmtniftratibbujjen
5. Sittteile att eibgettö|fijct)enSuf}en

B. ©ußcttUcrtoen&unß.

1. Sepgêloftett
2. Selotjtumgett ait ©ettteittbepolijeibietter uttb

Sßribate
3. Seitrag att bie Sefolbuttg bes Sßolijeilorpä
4. Seitrag att bie $ttbalibettfaffe besfelbert
5. Slttteil ber ©emeittbett ;

6. älttteil beê ®efuttbt)eitëtt)efettë
7. Serfcf)iebette Sußettattteile
8. Sortrag p berteitenber einteile ;

®rfatj wtt& ftottftôfationen.
1. ©rfaij
2. Âonfiêtationett

A. Stifte«
B. Stt|eiHjertte«bun8
C. ©rfatj uttb Äonjtifationen

Sr-

130,000

500
1,000

Sr-

30,000
6,500

Sr.

130,000

500
1,000

Sr-

30,000
6,500

140,860 46 95,000 — 131,500 36,500 95,000 —

6,558
3,216

20,000
17,000
45,211
45,211

9,379
5,717

29
35

65
65
70
18

5,000
3,000

20,000
17,000
23,000
23,000

4,000

—

—

5,000

3,000
20,000
17,000
23,000
23,000
4,000

—

5,000

3,000
20,000
17,000
23,000
23,000
4,000

140,860 46 95,000 — — 95,000 — 95,000

1,389
35

73 3,000
100

3,000
100

3,000
100

1,354 73 3,100 — 3,100 — 3,100 —

140,860
140,860

1,354

46
46
73

95,000
95,000
3,100

— 131,500

3,100

36,500
95,000

95,000

3,100
95,000

1,354 73 3,100 — 134,600 131,500 3,100 —



A* 10 — 297

§lertjmutg

1914. 1915. Poraitfdjlag für îta* $al)r 1916.
Hi

fiinimlpne»

1 If «

Jhwgubfit.

He

<Sitttta^men.

ig»
Insgaben.

Sr.

47,855
7,570

18,469
510

3,188

«

60
40
75
70
35

3*-

74,000
15,000
21,400

2,500
3,000

m.

gaufettbe

XXII. ftfdjerei uttî) lergbtttt.

A.

1. 3agbpatentgeMï)rett
2. 2ïnteil ber ©emeittbett, 20 %
3. 2tuffidjtê= unb Sejugsfoften
4. ^jebuttg ber $agb
5. Vergütung ber ©ibgenoffenfdjaft

B. giftimi.
1. gifdje-jettjinfe uitb ^atentgebiiîjren
2. 3ïuffi<|tê= uttb S^ugêtofiett
3. ^jebung ber gifd)3uc£)t
4. Vergütung ber (gibgertoffertfc^aft
5. gifc^udjtanftalt
6. 3îecf)têfoften

C.

1. Sefölbuttg beê !ïJîmett=3ttfyeïtorê
2. Stfeiterjgebiifirett
3. ©teinbrüdje :

a. tRonjeffiottêgebufirert
b. ©todernfteinbrudj, Sluêbeututtg

4. .Spefmrtg beê Sergbaues

A.
B. gtfdjem
C. ÜBergbatt

S*.

74,000

3,000

Sr.

15,000
21,400

2,500

Sr.

74,000

3,000

dv-

15,000
21,400

2,500

24,493 10 38,100 .— 77,000 38,900 38,100 —

19,380
12,906

244
6,540
1,093

25
28
15
95
35

17,000
13,000

500
5,500
1,050

400

—

18,000
1,000

6,000
1,550

14,000
500

500
400

18,000

6,000
1,050

13,000
500

400

13,864 12 9,650 26,550 15,400 11,150 —

1,000
2,500

173
323

92
85

1,000
2,500

200
800
500

2,500

200
800

1,000

500

2,500

200
800

1,000

500

1,997 77 2,000 8,500 1,500 2,000 —

24,493
13,864

1,997

10
12
77

38,100
9,650
2,000

— 77,000
26,550
3,500

38,900
15,400

1,500

38,100
11,150
2,000

—

40,354 99 49,750 107,050 55,800 51,250 —



298 — Ns 10

ilerfjmutg
1914. 1915.

Poronfdjlog für Î>û0 |ûl)r 1916. Ht
(Sinnafimett.

lit'
Itwjaben.

iU
CBwtaljtnt».

in>

lusptreu.

g»-

55,606
1,084,910

2,005
1,749

22,239
858
220
320

85,906

SR.

25
30

50

14

gr.

1,100,000
1,400
1,200

16,000
1,200

500
300

SR.

Sttufenbe &erUmliimg.

XXIII. MjfjanMuttg.

A.

1. Salgborräte auf 1. Sänner
2. ßodjfalg
3. îafelfalg
4. Vîeerfalg
5. ©etoerbefalg
6. fÇeirtfaïa
7. geinfteë Vcrgolberfalg „©renol"
8. Safelfatj „©réfil"
9. Saigborräte auf 31. Segember

B. ©ttriebêfoften.
1. ginâ beê 39etrieBêïapitalê
2. SEranêportloften
3. 3luêtt>âgerlbf)ne
4. ÎJtagagtnMjne
5. Vergütungen für Vargaf)(ung
6. Sßerfcljiebene Vetriebstoften
7. Vergebene (Stnnafjmen

C. SBevtamltunaétoften.

1. Vefolbungen ber Veamten
2. Vureautoften
3. ÏJlietginfe

A. ©aïgtoerïauf
B. Vetneb8ïofteit
C. Sertoattunpfoften

gt.

1,600,000
5,000
1,950

42,000
1,200

800
1,500

g*.

530,000
3,600

750
26,000

600
600

1,200

gr-

1,070,000
1,400
1,200

16,000
600
200
300

gr-

1,142,601 69 1,120,600 1,652,450 562,750 1,089,700 —

16,000
75,224

111,958
12,852
12,893

1,084
526

20
04
85
77
95
46

16,000
82,000

117,000
9,800

13,500
1,500

100

—

100

16,000
82,000

117,000
13,000
13,500
2,300

100

16,000
82,000

117,000
13,000
13,500
2,300

229,487 35 239,700 — 100 243,800 — 243,700

13,948
2,252
7,970

90
21

12,160
1,400
7,970

— — 12,160
1,700
7,970

— 12,160
1,700
7,970

24,171 11 21,530 — — 21,830 — 21,830

1,142,601
229,487

24,171

69
35
11

1,120,600
239,700
21,530

— 1,652,450
100

562,750
243,800

21,830

1,089,700
243,700
21,830

888,943 23 859,370 — 1,652,550 828,380 824,170 —

;

i



Ki 10 - 299

JUdjmmg

1914.

Iformtfttjlag
1915. Poranfdjtog ftir Î>a0 $aljr 1916. Hi H *

Ausgaben.

Ht
Öiunalptn.

in «

ILuegabett.

gr.

106,051
593,078

40,225

SR.

65
55
10

gr.

30,000
340,000

30,000

SR.

Sattfenbe SBertowltuttg.

XXIV. Stempelsteuer.

A. Stempelberfauf.

1. ©tempetyajHer
2. @tem^elmar!ett
3. ©piel!artert=@tetnpel

B. »«trUMïnfïe».
1. Rohmaterial u. Unterhalt ber ©erctte

2. Sßrobtftottert ber @tembelt>erläufer
3. 33erjcï)tebene Sgepgêïoftett

C. SBertnaltunaStoften.

1. ïïefolbuttg beê SBorftefjerë ber @tem|>etber=

toaltuttg
2. S3efolbuttgett ber 31rtge[tel(ten
3. SBureaufoften
4. SJUetjittfe

A. ©ttmjitllitïïattf
B. ISetrieMfoften
C. afrrumltMttfliïoften

gr.

50,000
450,000
30,000

gr.

f

gr.

50,000
450,000

30,000

gr.

739,355 30 400,000 — 580,000 — 530,000 —

18,539
34,302

95
85

20,000
20,000

500

— — 20,000
30,000

— 20,000
30,000

52,842 80 40,500 — — 50,000 — 50,000

4,500

8,000
3,220

550
95

4,500

8,000
3,500

550

—
— 4,500

8,000
3,500

550

—
4,500
8,000
3,500

550

16,270 95 16,550 — — 16,550 — 16,550

739,355
52,842
16,270

30
80
95

400,000
40,500
16,550

530,000
50,000
16,550

530,000
50,000
16,550

670,241 55 342,950 530,000 66,550 463,450 —

Beilagen znm Tagblatt des Grossen Bates. 1915. 76*
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Uteriprong

1914.

JJsrmifi&Utg

1915. Porattfdjlag filr ba* |ûl)t 1916.
Us

(Stnnabntm.

Ü'

Insjjabtit.

fit
(Stnnajimeii.

i«>

lusgaben.

Sr.

842,213
193,063
480,286

1,508

SR.

26
55
40

3r.

400,000
100,000
360,000

1,500

SR.

Saufettbe ©erhialtuttg.

XXV.

A. MmtS» unit
unit RJetteibungé' und Âouïurêâutter.

1. Sßrojentgebüfyren ber Slmtêfdjreiber
2. §ije ©ebütjren ber Imtëfcijraber....
3. ©ebüf)ren ber ©eric^têfcE>retber uttb ber S3e=

treibungê= uttb ÂonîurMmter
4. SBejugêlôflett

1. fêmolumente, SfSatentgebufyren urtb 5laturali=
fationêgebûljren

C. ©ertd>t$faujleteu.

1. £)bergeri<ï)t, ©ebübren in (5t0i£facï)en, Äatt3=
Iei= unb SßatentgebiUjren

2. ©ebüljren beê 33eriDalturtgëgericÉ)teê
3. £>attbelëgerid)t

(©ebûïjren in ©traffad^en, ftefye IIIb. G. 2.)

D. 3uf»ij unit ^0(i)ei.
1. ©ebüljren ber ^uftijbireftion unb ber SjMtjet=

btreftitm
2. ©ebü£)ren für 2Jiarït= unb fpaufierfjatente
3. Sßatenttajen ber ^anbelëreifenben
4. ©ebiifjren für ûtobfaïjrerbeimlltgungen

Sr.

450,000
160,000

400,000

Sr-

1,500

Sr.

450,000
160,000

400,000

Sr.

1,500

1,514,055 21 858,500 — 1,010,000 1,500 1,008,500 —

65,130 35,000
35,000 35,000

65,130 — 35,000 — 35,000 — 35,000 —

12,650

900
5,250

— 8,000

600
4,000

—
8,000

600
4,000

— 8,000
600

4,000
—

18,800 — 12,600 — 12,600 — 12,600 —

25,623

87,147
84,134
68,799

85

70

10

15,000

80,000
60,000
50,000

—
17,000
60,000
60,000
60,000

— 17,000
60,000
60,000
60,000

—

265,704 65 205,000 — 197,000 — 197,000 —



JlßUO - 301

ftajputttg
1914.

$anut|t|flag
1915. Pormtfdjlug für Î>û0 |ol)r 1916.

Ha

(Siiittaljraeu.

II'
Jttagaku. ^ittttaljmfn.

iu>

lusgabeu.

g*-

3,135
14,119

450

M.

41
65

g*-

3,000
12,000

200

st.

ëaufettbe SBertomïtwtg.

XXV. ©cbiifjren.

E. Siteftion be» Innern.
1. .ffottjejftmtggebilljrett
2. ©etrerbefdjemgeMl)rett
3. ©ebüljrett ber §attbelè= uttb ©etoerbeïammer

F. gituwäbirettton.

1. Smolumente uttb (Satjauëftjâgerpatente
2. 9îelurêîomtntffion

A. itnïi ©eriditgfdjretkr uttb SBetretbititggs
Unît tôonlurgittnter

B. ©tautSfttUjlei
C. ©ertdjtgfanjleien
D. Suftij unît SPolijci
E. îùreftian beg Snnertt
F. giitanjbireftton

XXVI. tërbfdjafts* uttb Sdjcnhungs»
Steuer.

A. tfrtrafl ber 6rbftf)<tftë« uttb SrftewfungS»
®teutr.

1. Drbetttlicfje ïlbgabert
2. Sluteil ber ©emeittbett, 10 °/o
3. 93ufeen

g*-

3,000
12,000

200

gv. gi'-

3,000
12,000

200

gi-

17,705 06 15,200 — 15,200 — 15,200 —

150
7,050 74

100
8,000

100
8,000

— 100
8,000

7,200 74 8,100 — 8,1001 - 8,100 —

1,514,055

65,130
18,800

265,704
17,705

7,200

21

65
06
74

858,500

35,000
12,600

205,000
15,200
8,100

—
1,010,000

35,000
12,600

197,000
15,200
8,100

1,500 1,008,500
35,000
12,600

197,000
15,200
8,100

—

4,888,595 66 1,134,400 — 1,277,900 1,500 1,276,400 —

491,892
49,246

1,836

98
30
60

500,000
50,000
2,000

500,000

2,000
50,000

500,000

2,000
50,000

444,483 28 452,000 502,000 50,000 452,000 —



302 — Jtt 10

fUdpntttg
1914.

tj^ranfdjlag
1915. Porattfdjlag für bas |ol]r 1916.

$0
fiimialjraett.

IF*

|u0sabtn.

{le
(Üittimljmeu.

in<

Jwsfittbett.

Sr.

8,578
151

m.

66
20

Sr.

10,000
500

81.

Saufettbe ®erfo>altwt{j.

XXVI. (grt)fd}aft0* und Sdjenhunp=
Steuer.

B. »ejuflgfoflro.

1. Sejuggprobtfiorten
2. aSerf^tebette Sepglïoftett

A. (Sjrbfdjaftês uttb @djejtïuttB§«@teuer •

B. SejttgSlofite«

XXVII. Pafferredjtsabgatien.

A. (irtrafl bet S8affme$Uab0<t0«tt.

1. Abgaben
2. aittietl bes îlaturfc^abenfonbê, 10"j°/o

B. Be3U0Moft<tt.

1. 3)ruc£= uttb anbere Sejugêloftert

Sr. S*

10,000
500

Sr. Sr.

10,000
500

8,729 86 10,500 — — 10,500 — 10,500

444,483
8,729

28
86

452,000
10,500

502,000 50,000
10,500

452,000
10,500

435,753 42 441,500 — 502,000 60,500 441,500 —

129,680
12,968

110,000
11,000

110,000
11,000

110,000
11,000

116,712 — 99,000 110,000 11,000 99,000 —

27 50 500 500 500

27 50 500 — — 500 — 500

116,712
27 50

99,000
500

A. (frtrafl lier 2Bajferred)t§a{>B<ifaeit
B. SepBSÏofleit

110,000 11,000
500

99,000
500

116,684 50 98,500 110,000 11,500 98,500 —



AÏ 10 - 303

1914.

JJürmtlrljIag

1915. Porattfdjlag für |ai)r 1916.
P«

ffiiuttaljmctt.

(P

Insgaben.

Pf
einnahmen.

i n

Insgaben.

»r. 31. 3r- 8i

Saufettbe ilevhmltmtfl.

XXVIII. JUirtfdjüft0= und llcinncrkuufs»
patcntgcküljrcn.

A. âiUrtfcfirtftêpatcutflcbûbrcn.

Sr. St- Sr. Sr-

1,177,896
116,257

15
86

1,167,000
117,000 z 1. Sßatentgebüljrett

2. Anteil ber ©emeittben, 10 %
1,100,000 30,000

107,000
1,070,000

107,000

1,061,638 29 1,050,000 — 1,100,000 137,000 963,000 —

B. »etfauf^ßebübren.

32,294
16,183

60
75

26,000
13,000 z 1. ^ßatentgebüljren

2. Slnteil ber ©emeinbett, 50 %
35,000

17,500
35,000

17,500

16,110 85 13,000 — 35,000 17,500 17,500 —

«ejuflötoftm.

2,873 40 2,000 — 1. $nft)eîttonê=, £ajatiottê=, Sejugê= unb 2)rud=

ïoften _ 1,000 _ 1,000

2,873 40 2,000 — — 1,000 — 1,000

1,061,638
16,110

2,873

29
85
40

1,050,000
13,000

2,000

A. gSirtfdjaftb^tentgebiiljren
B. SicrïoMfëgcbii^ren
C. Bejupfojktt

1,100,000
35,000

137,000
17,500

1,000

963,000
17,500

1,000

1,074,875 74 1,061,000 — 1,135,000 155,500 979,500 —

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1915. 77
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Jledjnuitg

1914.

Itûrflitlïjliflg
1915. Porattfdjlag für bas |al)r 1916. Pi

Simm&mtn.

I&.
lusgaben.

Pt
«tonaljraeii.

in»
Inesaben.

Sr.

1,132,661

20,477
1,500

42,164
50,000

876

SR.

25

80

50

18

Sr.

800,000

14,840
1,085

36,200
27,875

SR.

Saufettbe aSeriualtuttg.

XXIX. Anteil am irtrage bes 3Ukoljol=

tmmopols.

1. grtraggsîtnteil
2. SSeCäm^fuitH lieg 9Ufo()o(têmu§:

a. Spolijetbtreftton
b. llnterridjtstoefen
c. 2lrmenbircftton
d. Sireltion beê Qnnern

1 - *- ££&, ::::::

XXX. Uttteil am (frtrage ber Sdpeijer.
ïfationalbank.

1. (httfcfjäbigung bon 30 pro .Rimbert ber

îtotenemiffion ber flantonalbanï....
2. 6ntfcf)äbigung bon 50 SRp. pro Jîopf ber

SBo^nbebbtferung

Sr-

900,000

Sr-

18,235
1,335

36,200
34,230

Sr.

900,000

Sr

18,235
1,335

36,200
34,230

1,019,395 13 720,000 — 900,000 90,000 810,000 —

90,000

226,056 95

90,000

226,057
60,000

322,938

60,000

322,938

316,056 95 316,057 — 382,938 — 382,938
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lltttpmng
1914.

gnrmtfdjhs
1915. Jtortmfdjlag für Ï>o0 $atjr 1916.

P<

ßraatyntn.

b»

Insgabrn.

île
(gimrabnttn.

i ti «

Ittsgabru.

»•

859,835
116,725

12,482
32,455

478,288

S.

05
05
70
20

»•

750,000
80,000

5,000
5,000

415,000

SR.

Sattfettbe ©eriualtmtg.

XXXI. Pilitarfleuer.

A. amiitarfttuft.
1. Scmbeêanft>efenbe @rfai$pflicf)ttge
2. Sanbeêabtoefettbe @r(ai$fHd)ttge
3. (Mafetoflicbttqe Söebrmättner
4. ÜÜidftärtbe
5. Slnteil ber gibgenoffettfdjaft, 50%

B. ïasattonS« M«b ©ejuflëfoften.

1. 93efoIbungeit ber Slngefteftten
2. ïajationsfoften
3. 33e^ugs=, 3)rud= uttb Hiecfjtöfoftert
4. Anteil att ber Sefolbung bee Âantonê=

.fïriegêlomnttffârê
5. Slnteil beê SBunbeê

A. SKtlttärffeiter
B. $tt|tttia«8s uitb SepgSfflften

»

750,000
80,000
5,000

».

5,000
415,000

»

750,000
80,000
5,000

»•

5,000
415,000

478,288 20 415,000 — 835,000 420,000 415,000 —

9,600
5,530

61,095
2,000

38,263

05
40

05

9,600
6,000

64,600
2,000

33,200

—

33,200

9,600
6,000

64,600

2,000
33,200

9,600
6,000

64,600

2,000

39,962 40 49,000 — 33,200 82,200 — 49,000

478,288
39,962

20
40

415,000
49,000

835,000
33,200

420,000
82,200

415,000
49,000

438,325 80 366,000 868,200 502,200 366,000 —
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fftedjmtng

1914.

gûrattrdjlag
1915. Pormtfdjlag für bas |aljr 1916.

lis
(ïimtaftmen.

ft'
Insgabett.

He

fiinnaftwen.

tt *

Insgabctt.

3r.

2,618,082
754,571

2,022,504
200,870

50,505
25,315

SR.

29
35

84
74
78
84

Sr.

2,550,000
744,000

2,017,500
199,200
15,000

5,000

SR.

Sttufeitbe ©erfcmltwtg.

XXXII. Pirebte Steuern.

A. ©ermdflenëfteucr.

1. ©ranbjïeuer :

a. 3m alten Santon, 2,5 %o
b. 3m 3ura, 2,4 %o

2. Sapitalfteuer :

a. 3m alten Santon, 2,5 %o
b. 3m 3raa, 2,4 %o

3. SJtadfjbejiige
4. ©teuerbufjen

B. fêinfotmtmtéfteurr.

1. ©infommenêfteuer I. Slaffe :

a. 3m alten Canton, 3,75 °/o
b. 3m 3m», 3,6 %

2. ©nfommensfteuer II. Slaffe :

a. 3m alten Canton, 5 °/o
b. 3m 3ura, 4,8 %

3. fêinlommenëfteuer III. Staffle :

a. 3m alten Canton, 6,25 °/o
b. 3m 3m», 6 %

4. îtaeffl&ejûge
5. ©teuerbufflen

C. îasatiott«« utt» ©caiîflëfoften.

1. ©n!ommenêfteuer=Sommiffltonen
2. Santonale SMurêfommifflion
3. Se^ugôprotiifionen :

a. âtermogenêfteuer
b. Smtommensfteuer

4. Soften ber ©teuergefe|ret)ifton
5. ©ntfdjäbigungen an bte ©emetnben
6. SSer|d)iebene 33epgêïoften

Sr.

2,562,500
753,600

2,025,000
199,200

15,000
5,000

Sr- Sr.

2,562,500
753,600

2,025,000
199,200

15,000
5,000

Sr-

5,671,850 84 5,530,700 — 5,560,300 — 5,560,300 —

3,493,732
1,048,071

49,449
9,388

1,194,425
81,940
16,934
8,334

62
42

65
48

77
77
59

2,400,000
600,000

40,000
6,720

1,062,500
78,000
25,000
10,000

— 2,400,000
600,000

40,000
6,720

1,062,500
78,000
20,000
8,000

—

2,400,000
600,000

40,000
6,720

1,062,500
78,000
20,000

8,000

—

5,902,277 30 4,222,220 — 4,215,220 — 4,215,220 —

16,683
32,878

118,435
185,969

17

5,323
30,492

80
65

34
28
50
75
85

20,000
45,000

112,214
125,617

5,000
5,500

40,000

—
—

20,000
45,000

112,806
125,617

5,000
5,500

40,000

— 20,000
45,000

112,806
125,617

5,000
5,500

40,000

389,801 17 353.331 — — 353,923 — 353,923
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ftrdjimng
1914.

Utontitfdjlag

1915. $toranfd)lag fût î>as $atjr 1916.
Ho

(giiutabmrn.

Il'
Insgabtn.

He

fiiimaljmen.

in>

Insgaben.

Sr.

11,000
43,017

6,139
1,755

SR.

15
05

gr.

16,000
47,200
10,000
2,005

SR.

£<tufenbe £>erftmltmig.

XXXII. iirefete Steuern.

D. SôtrwaUuttfléfoften.

1. S9efoïbuttgett ber 93eamtett

2. Stejolbuttgert ber Slngeftelltert
3. S3ureau= uttb SRetfeloflett
4. Sftietjittfe

A. $ermößen§jteuer
B. @inlont«ten§fiteuer
C. Sajattonë; itnb Sepßöfoften
D. Sertottltuitßgloften

XXXIII. Jtntiorijerçicfefjenes.

1. (Srblofer 91ad)Ia&
2. 31riont)rrte SRiicferftattungen

des Grossen Rates. 1915.

gr- gr.

15,250
42,800
10,000
2,005

gr. gr-

15,250
42,800
10,000
2,005

61,911 20 75,205 — — 70,055 — 70,055

5,671,850
5,902,277

389,801
61,911

84
30
17

20

5,530,700
4,222,220

353,331
75,205

— 5,560,300
4,215,220

353,923
70,055

5,560,300
4,215,220

353,923
70,055

11,122,415 77 9,324,384 — 9,775,520 423,978 9,851,542 —

7,972 65

7,972 65 — — — — — —

Beilag en znm Tagblaitt 78*
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Voranschlag für das Jahr 1916.

Bericht der Finanzdirektion
an

den Regierangsrat zuhanden des Grossen Rates.

(November 1915.)

Der Voranschlag über den Staatshaushalt des
Kantons Bern für das Jahr 1915 schloss mit einem
Ausgabenüberschuss von Pr. 5,541,241. Dieses Ergebnis

war zu einem grossen Teile von den Kriegswirren
beeinflusst. Die Verhältnisse sind inzwischen nicht
besser geworden und es musste ihnen auch bei der
Aufstellung des Voranschlages für das Jahr 1916
Rechnung getragen werden, zum Teil in noch stärkerem
Masse, als es für 1915 geschehen ist. Der Voranschlag
für das Jahr 1916, wie er aus den Beratungen des
Regierungsrates hervorgegangen ist, schliesst denn
auch gegenüber dem vorjährigen um Pr. 190,554
ungünstiger ab. Es sind darin berechnet:
die Eohausgdben auf Pr. 66,648,715
die Solleinnahmen auf » 60,916,920
Ausgabenüberschuss Pr. 5,731,795

oder wenn nur die Nettoergebnisse der einzelnen
Verwaltungszweige in Betracht gezogen werden:
die Reinausgaben auf Pr. 25,976,660
die Reineinnahmen auf » 20,244,865
Ausgabenüberschuss Fr. 5,731,795

Die Abweichungen gegenüber dem Voranschlage
für das Jahr 1915 sind nach Verwaltungszweigen
folgende :

Mehrausgaben.

VIII. Armenwesen Pr. 234,790
VI. Unterrichtswesen > 17,182

IXb. Gesundheitswesen > 8,850
V. Kirchenwesen > 7,120

Uebertrag Pr. 267,942

III*. Justiz
XVII. Domänenkasse

Uebertrag Pr. 267,942
» 6,200
» 3,470

Summe der Mehrausgaben Fr. 277,612

Minderausgaben.

II. Gerichtsverwaltung
XIII. Landwirtschaft
IIIh. Polizei

X. Bau- und Eisenbahnwesen
IV. Militär

XIV. Forstwesen
XI. Anleihen

IX*. Volkswirtschaß
1. Allgemeine Verwaltung

XII. Finanzwesen

Pr. 15,110
13,335

9,995
7,740
5,270
4,370
4,215
2,481

498
50

Summe der Minderausgaben Fr. 63,064

Mehreinnahmen.

XXV.
XXIV.
XXIX.

XXX.

xvni.
XXXII.

XVI.
XV.

XXII.

Pr. 142,000
» 120,500

Gebühren
Stempel-Steuer
Anteil am Ertrage des
Alkoholmonopols

Anteil am Ertrage der Schweiz
Nationalbank
Hypothekarkasse
Direkte Steuern
Domänen
Staatswaldungen
Jagd, ^Fischerei und Bergbau

Summe der Mehreinnahmen Fr. 521,694

»

»

»

»

>

90,000

66,881
58,700
27,158
10,580
4,375
1,500
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Mindereinnahmen.

XX. Staatskasse Fr. 281,000
XIX. Kantonalhank » 100,000

XXVIII. Wirtschafts- und Kleinverkaufs-
patentgebühren » 81,500

XXIII. Salzhandlung » 35,200

Summe der Mindereinnahmen Fr. 497,700

Mehrausgaben Fr. 277,612
Minderausgaben » 63,064

Fr. 214,548
Mehreinnahmen Fr. 521,694

Mindereinnahmen » 497,700
> 23,994

Ungünstigeres Ergebnis in 1916 als in
1915 Fr. 190,554

Sämtliche Besoldungen sind ohne die seit dem
1. August 1914 fällig gewordenen Alterszulagen
veranschlagt.

Die Unterschiede, die sich auf den einzelnen
Abschnitten und Rubriken des Voranschlages im
Vergleich zu den diesjährigen Ansätzen ergeben, werden
wie folgt begründet:

I. Allgemeine Verwaltung.

Minderausgaben :

A. Grosser Rat Fr. 10,000
B. Staatskanzlei » 5,000
H. Regierungsstatthalter » 800

Fr. 15,800

Mehreinnahmen :

F. Deutsches Amtsblatt, Tagblatt und Ge¬

setzsammlung » 2,500

Fr. 18,300

Mehrausgaben :

J. Amtsschreibereien » 17,802

Reine Minderausgaben Fr. 498

Die Reduktion auf dem Kredite des Grossen Rates
beruht auf der Annahme, dass die Sitzungen der
Behörde in 1916 nicht zahlreicher sein werden als in
1914 und 1915. Die Minderausgaben der Staatskanzlei
betreifen die Druckkosten. Es ist eine Einschränkung
der gedruckten Vorlagen zu erwarten. Infolge
eingetretener Mutationen erfordern die Besoldungen der
Regierungsstatthalter Fr. 800 weniger als in 1915. Für
das deutsche Amtsblatt, Tagblatt und die Gesetzsammlung
ergibt sich ein Reinertrag von Fr. 2,500, indem die
Druckkosten des Tagblattes und der Gesetzsammlung
wegen voraussichtlich geringerem Umfang der beiden
Imprimate um diesen Betrag niedriger berechnet werden.

Die Kosten der Amtsschreibereien vermehren sich
in Rubrik Besoldungen der Angestellten um Fr. 13,200
und in Rubrik Bureaukosten um Fr. 5,977, dagegen
vermindern sich die Besoldungen der Amtsschreiber um
Fr. 1,375. Die Mehrausgaben berühren Extrakosten
der Grundbuchbereinigung, für welche bis jetzt im
Voranschlag keine Kredite eröffnet waren.

II. Gerichtsverwaltung.

Minderausgaben :

0. Amtsgerichte Fr. 7,875
D. Gerichtsschreiber » 1,500
E. Staatsanwaltschaft » 3,875
F. Geschwornengerichte » 2,000
J. Verwaltungsgericht » 1,000
K. Handelsgericht » 1,600

Fr. 17,850

Mehrausgaben :

B. Obergerichtskanzlei Fr. 100
G. Betreibungs-und Konkursämter

» 1,640
H. Gewerbegerichte > 1,000

> 2,740
Reine Minderausgaben Fr. 15,110

Die Minderausgaben der Amtsgerichte verteilen
sich mit Fr. 875 auf die Besoldungen der Gerichtspräsidenten

und mit Fr. 7,000 auf die Entschädigungen
der Mitglieder und Suppleanten. Für letztere Kosten
erweist sich der bisherige Kredit von Fr. 57,000 nach
den Rechnungen von 1914 und 1915 als zu hoch.
Die Minderausgaben der Gerichtsschreibereien betreffen
mit Fr. 900 die Besoldungen der Gerichtsschreiber und
mit Fr. 600 die Besoldungen der Angestellten. Sie sind
auf Mutationen im Personalbestand zurückzuführen.
Der Kredit für Besoldung des Angestellten des

Generalprokurators fällt wegen Ableben des Stelleinhabers
und Nichtwiederbesetzung der Stelle dahin. Der Posten
Besoldungen der Beamten der Staatsanwaltschaft erhöht
sich um Fr. 125 für eine vor dem 1. August 1914 fällig
gewordene halbe Alterszulage. Von den Spezialkrediten
der Geschwornengerichte wird derjenige für Reisekosten
und Unterhalt der Assisenkammer um Fr. 2,000
herabgesetzt, da eine Summe von Fr. 5,000 nach den
Ausgaben der letzten Jahre genügt. Die Entschädigungen
der Mitglieder des Verwaltungsgerichtes werden in
Anlehnung an die Kosten in 1914 und 1915 um Fr. 1,000
niedriger berechnet, desgleichen die Entschädigungen
der Mitglieder des Handelsgerichtes um Fr. 1,500. Ferner

werden die Kosten des letzteren in Rubrik Bibliothek

um Fr. 100 reduziert. Die Aenderungen im
Personalbestande der Obergerichtskanzlei führen zu einer
Mehrausgabe von Fr. 500 für Besoldungen der Beamten
und einer Minderausgabe von Fr. 400 für Besoldungen
der Angestellten. Die Betreibungs- und Konkursämter
beanspruchen für Besoldungen der Angestellten Fr. 1,700
und für Mietzinsen Fr. 40 mehr, dagegen für Besoldungen
der Beamten Fr. 100 weniger als in 1915. Die Kostenanteile

des Staates an den Gewerbegerichten sind auf
Grund der mutmasslichen Ausgaben in 1915 um Fr.
I.000 erhöht worden.

IIIa. Justiz.

Mehrausgaben :
C. Inspektorat Fr. 7,300

Minderausgaben :
A. Verwaltungskosten der Justiz¬

direktion Fr. 100
B. Gesetzgebungskommission und

Gesetzrevison » 1000 > 1,100

Reine Mehrausgaben Fr. 6,200
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Unter Inspectorat sind neu eingestellt die Besoldung

des II. AdjunJcten mit Fr. 4,500, die Besoldung
des Angestellten mit Fr. 1,800 und die Reisekosten des

vorgenannten Beamten mit Fr. 1,000. Alle diese
Ausgaben bestehen seit Jahren, wurden aber bisher nicht
budgetiert, sondern in einem Gesamtposten : Kosten
der Grundbuchbereinigung mit andern ausserordentlichen

Aufwendungen für letztere verrechnet und
mittelst einem Nachkredit gedeckt. Die Minderausgabe

für Verwaltungskosten der Justizdirektion entfällt
auf die Rubrik Besoldungen der Angestellten. Der Kredit
für Gesetzgebungskommission und Gesetzrevision wird
voraussichtlich künftig weniger in Anspruch genommen

werden, als es mitunter der Fall war. Daher
erscheint eine Reduktion zulässig.

Abschnittes IV. B. erhöht worden, was einen Betrag
von Fr. 5,670 ergibt. Die Tätigkeit des Kommissariates

wird durch die Konfektion der Bekleidung und
Ausrüstung in einer Weise in Anspruch genommen,
dass sich der erhöhte Kostenanteil vollauf rechtfertigt.
Der Kostenanteil der Werkstätten nimmt in den
Rubriken IV. B. 9 und IV. G. 6 gegenseitig um Fr. 80

zu. Einnahmen und Ausgaben der Konfektion der
Bekleidung und Ausrüstung sind zu Fr. 559,450
angenommen. Für Unterstützung von Familien von
Dienstpflichtigen sind die nämlichen Ansätze eingestellt wie
in 1915. Genaue Berechnungen sind zum voraus nicht
möglich. Die Unterstützungen richten sich nicht nach
dem Kredite, sondern nach den bezüglichen gesetzlichen

Vorschriften.

IIP. Polizei.

Minderausgaben :

0. Polizeikorps Fr. 10,995
E. Strafanstalten » 1,700

Mehrausgaben :

B. Fremdenpolizei und Fahn¬
dungswesen Fr. 1,200

G. Justiz- und Polizeikosten » 1,500 » 2,700

Reine Minderausgaben Fr. 9,995

Für Sold der Landjäger sind wegen geringerem
Korpsbestande Fr. 25,800 weniger erforderlich als in
1915, hingegen ist das Bedürfnis für Bekleidung um
Fr. 14,820 höher, indem mehr Bekleidungsstücke zur
Erneuerung gelangen, als dies im Vorjahre der Fall
war. Die Minderausgaben der Strafanstalten betreffen
mit Fr. 1,000 die Arbeitsanstalt St. Johannsen-Ins und
mit Fr. 700 die Straf- und Arbeitsanstalt Hindelbank.
Sie rühren daher, dass der Beitrag aus dem Alkoholzehntel

höher ausfällt. Im übrigen zeigen die
Voranschläge der Strafanstalten innerhalb der einzelnen
Rubriken Verschiebungen, ohne die Nettokredite zu
verändern. Die Krediterhöhung für Fremdenpolizei
und Fahndungswesen fällt der Rubrik Pass- und
Fremdenpolizei zur Last und hat als Ursache eine
Steigerung der Druck- und Einbandkosten für Reisepässe.

Der Mehrausgabe stehen Mehreinnahmen an
Gebühren (Rubrik XXV. D. 1.) gegenüber. Für Polizeikosten

werden Fr. 1,000 und für Einigungsämter Fr. 500
mehr eingestellt, da es sich um Ausgaben handelt,
die eher zu- als abnehmen.

IV. Militär.

Minderausgäben :

B. Kantonskriegskommissariat Fr. 5,350

Mehrausgäben :

G. Aufbewahrung und Unterhalt des Kriegs¬
materials » 80

Reine Minderausgäben Fr. 5,270

Infolge mehrerer Mutationen im Angestelltenpersonal
des Kantonskriegskommissariates steigen die

Besoldungen der Angestellten um Fr. 400. Der Kostenanteil
der Konfektion ist von */« auf 1/i der Ausgaben des

V. Kirchenwesen.

Mehrausgäben :

B. Protestantische1.Kirche Fr. 7,920

Minderausgäben :

C. Römischkatholische Kirche » 800

Reine Mehrausgäben Fr. 7,120

Die Ausgaben der protestantischen Kirche vermehren
sich für Mietzinsen entsprechend der für Kirchengebäude

zu entrichtenden Vergütung an die Domänendirektion

um Fr. 10,870, vermindern sich dagegen
um Fr. 1,050 für Besoldungen der Geistlichen, um
Fr. 900 für Wohnungsentschädigungen und um Fr. 1,000
für Leibgedinge. Damit entsprechen die Ansätze genau
den Verpflichtungen. Die Minderausgaben der römisch-
katholischen Kirche betreffen die Besoldungen der
Geistlichen.

VI. Unterrichtswesen.

Mehrausgaben :

A. Verwaltungskosten der Direktion und
der Synode Fr. 900

B. Hochschule » 9,450
E. Lehrerbildungsanstalten » 850
G. Kunst » 8,750

Fr. 19,950

Minderausgaben :

C. Mittelschulen Fr. 288
D. Primarschulen » 2,480

Fr. 2,768

Reine Mehrausgäben Fr. 17,182

Die Mehrausgaben von Fr. 900 für Verwaltungskosten

der Direktion und der Synode gehen hervor aus
einer Reduktion des Postens Schulsynode um Fr. 1,500
und der Einstellung des neuen Postens Schweiz.
Landesausstellung, Beteiligung, Fr. 2,400. Bei letzterer
Ausgabe handelt es sich um einen weitern Beitrag an
die Druckkosten der anlässlich der Schweiz.
Landesausstellung Bern 1914 herausgegebenen, von Prof.
Dr. Haag sei. verfassten Festschrift « Die Sturmund

Drangperiode der bernischen Hochschule, 1834
bis 1854». Im Voranschlage der Hochschule ergeben
sich gegen 1915 folgende Abweichungen:
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Mehrausgaben :

B. 1. Besoldungen der Professoren und
Honorare der Dozenten Fr. 8,343

B. 2. Pensionen » 1,500
B. 4. Besoldungen der Angestellten » 150
B. 13.11 Amortisation der Bauvorschüsse » 662
B. 13.e Vergütung für Gebäudeunterhalt » 720

Minderausgaben :
B. 4.a Poliklinik, Besoldungen » 225
B. 5. Verwaltungskosten » 2,500

Mehreinnahmen :

B. 10. Tierspital » 1,000

Mindereinnahmen :

B. 11. Matrikelgelder » 1,800

Die Besoldungen der Professoren und Honorare der
Angestellten erfordern Fr. 5457 weniger als in 1915;
da aber der Bundesbeitrag an die Abteilung für Handel,
Verkehr und Verwaltung um Fr. 3,800 und der Anteil

an den Kollegiengelder um Fr. 10,000 niedriger
zu veranschlagen sind, so ergibt sich eine Erhöhung
der Nettokredite von Fr. 8,343. In diesem Jahr ist
eine neue Pension von Fr. 4,500 bewilligt worden,
wogegen eine bisherige iin Betrage von Fr. 3,000
wegfällt. Der Kredit für Pensionen erhöht sich
demgemäss netto um Fr. 1,500. Die Erhöhung für
Besoldungen der Angestellten betrifft Mehrkosten der
Kollektivversicherung gegen Unfall, in welche
nunmehr die Wärter des Tierspitals einbezogen sind.
Der Kredit Amortisation von Bauvorschüssen erfährt
infolge der in 1915 beendigten Tilgung eines
Vorschusses eine Entlastung von Fr. 7,692 ; an die Stelle
treten zwei neue Vorschüsse, die eine Amortisationsquote

von Fr. 8,354 bedingen. An Vergütung für
Gebäudeunterhalt sind für die Erweiterungsbauten in
der chirurgischen Klinik von nun an Fr. 720 mehr
zu leisten. Die Besoldungen an das Personal der
Poliklinik machen Fr. 225 weniger aus, indem die
Besoldung des Assistenzarztes der medizinischen Klinik
mit dem Minimum von Fr. 2,400 einzusetzen ist gegen
Fr. 2,625, die für 1915 berechnet waren. Die
Verwaltungskosten blieben in den letzten Jahren unter
dem Kredit. Es rechtfertigt sich daher mindestens eine
Reduktion derselben auf Fr. 80,000. Der Reinertrag
des Tierspitals wird mit Rücksicht auf die Ergebnisse
der vergangenen Jahre, wovon dasjenige in 1915
allerdings wegen den vielen verpflegten Militärpferden
ausserordentlich günstig war, um Fr. 1,000 erhöht.
Die niedrigere Veranschlagung der Matrikelgelder
empfiehlt sich in Anbetracht des verminderten Erträgnisses

in 1915. Von den Ausgaben der Mittelschulen
nehmen die Staatsbeiträge an Gymnasien und Progymnasien

um Fr. 357 und die Staatsbeiträge an Sekundärschulen

um Fr. 3,155 zu. Erstere Beiträge würden
annähernd Fr. 3,000 weniger erfordern als in 1915
und letztere bis auf einige Franken gleich geblieben

sein, wenn die Bundesbeiträge an die
Handelsabteilungen nicht Reduktionen unterworfen würden
von Fr. 3,000 bezw. Fr. 3,100. Der Kredit Pensionen

für Mittelschullehrer stellt sich, gestützt auf die
bestehenden Verpflichtungen, um Fr. 3,800 niedriger.
Die Minderkosten der Primarschulen resultieren aus
einer Reduktion von Fr. 3,855 auf Rubrik Turnunterricht,

der folgende Erhöhungen gegenüberstehen:
Beiträge an Lehrmittel und Bibliotheken Fr. 500, Schul-
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inspektoren Fr. 125 und Beiträge an Spezialanstalten
für anormale Kinder Fr. 750. Der Kredit für Turnunterricht

war in 1915 für Kurse zur Einführung in die
neue schweizerische Turnschule vorübergehend erhöht
worden. Die Kurse konnten wegen der Grenzbesetzung
nicht alle durchgeführt werden und es sind solche
für den Jura in 1916 vorgesehen. Der Kredit für
Beiträge an Lehrmittel und Bibliotheken erreicht mit
der Erhöhung von Fr. 500 wieder seinen gesetzlichen
Bestand. Die Mehrausgabe für Schulinspektoren
entspricht einer vor dem 1. August 1914 in Wirksamkeit
getretenen Alterszulage. Die Beiträge an
Spezialanstalten für anormale Kinder nehmen infolge der
Errichtung von zwei neuen Klassen und der Erhöhung
des Beitrages an die Schweiz. Anstalt für schwachsinnige

taubstumme Kinder in Turbenthal zu. Diese
Anstalt hat gegenwärtig acht Zöglinge aus dem Kanton
Bern in Pflege, für welche der Staat je Fr. 150
verabfolgt. Von den Lehrerbildungsanstalten verzeichnet
das Seminar Delsberg Mehrausgaben von Fr. 9,395.
Sie stehen im Zusammenhange mit dem Bezüge des
neuen Seminargebäudes auf Herbst 1915 und der
Errichtung zweier neuer Klassen, was vermehrtes
Lehrpersonal und höhere Kosten für Nahrung und
Verpflegung nach sich zieht. Ein Teil der Mehrkosten wird
durch Mehreinnahmen an Kostgeldern ausgeglichen.
Das Oberseminar in Bern und die Seminarien Pruntrut
und Hindelbank weisen Minderausgaben auf von
zusammen Fr. 3,445. Diejenige beim Seminar Pruntrut
im Betrage von Fr. 3,260 resultiert hauptsächlich aus
der Reduktion des Postens Stipendien für Externe und
diese selbst aus der kleinern Zahl der Zöglinge. In
dem um Fr. 750 erhöhten Ansatz für Unterricht im
Budget dieser Anstalt ist die Anschaffung eines Klaviers
vorgesehen. Für Seminarlehrerpensionen reduziert sich
der Kredit infolge Wegfalles von zwei Pensionen um
Fr. 5,100. In Abschnitt Kunst wird für Wiederaufnahme

der Amortisation des Ankaufspreises des Relief
Simon ein Kredit von Fr. 10,000 vorgesehen und der
Kredit Erhaltung von Kunstaltertümern nach Massgabe
der vorhandenen Verpflichtungen um Fr. 1,250
reduziert. Der Voranschlag des Lehrmittelverlages sieht
vor: einen um Fr. 14,532 geringem Rohertrag, um
Fr. 810 geringere Betriebskosten und für Ertragsverwendung

Minderausgaben von Fr. 1,405. Hieraus
ergibt sich eine reine Ertragsverminderung von Fr. 12,317.
Für Bekämpfung des Alkoholismus werden der Direktion
des Unterrichtswesens Fr. 250 mehr zur Verfügung
gestellt.

VIII. Armcnwesen.

Mehrausgaben :

A. Verwaltungskosten der Direktion Fr. 490
B. Kommission und Inspektoren ...» 300
C. Armenpflege » 235,000

Fr. 235,790
Minderausgaben :

F. Kantonale Erziehungsanstalten ...» 1,000

Reine Mehrausgaben Fr. 234,790

Der Armendirektion ist vorübergehend ein Aus-
hülfsangestellter bewilligt worden. Die Besoldungen
der Angestellten steigen dadurch netto um Fr. 490.
Die kantonalen Inspektoren kommen in Anbetracht der
Zeitlage mehr in den Fall zu reisen. Ihr Reisekosten-

79
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kredit ist deshalb um Fr. 300 erhöht worden. Die
Mehrkosten für die Armenpflege verteilen sich mit
Fr. 40,000 auf die Beiträge für vorübergehend
Unterstützte, mit Fr. 165,000 auf die Unterstützungen ausser
Kanton und mit Fr. 30,000 auf die Kosten gemäss §§ 59
und 123 A. G. Mit Rücksicht auf die unheilvollen
Wirkungen des Krieges nehmen die Unterstützungs-
fälle, Heimschaffungen, Versorgungen in Anstalten
usw. zu. Die Minderausgabe der kantonalen Erziehungsanstalten

betrifft die Anstalt Erlach. Sie ist einem
Mehrertrag der Landwirtschaft zuzuschreiben. Die
Nettokredite aller übrigen Erziehungsanstalten bleiben
unverändert, weisen aber zum Teil Verschiebungen
innerhalb der Rubriken auf.

lXa. Volkswirtschaft.

Minderausgaben :

C. Handel und Gewerbe Fr. 12,860
G. Lebensmittelpolizei » 425

Fr. 13,285

Mehrausgäben :

B. Statistik Fr. 700
D. Technikum Burgdorf » 8,010
E. Lechnikum Biel » 2,094 » 10,804

Keine Minderausgaben Fr. 2,481

Im Abschnitt Statistik zeigt die Rubrik Besoldungen

der Angestellten eine Verminderung von Fr. 800,
indem die für 1915 vorgesehene Aushülfe dahinfällt,
Neu ist der Posten Eidgen. Viehzählung 1916 Fr. 1,500.
Von den Krediten für Handel und Gewerbe wurden
wegen infolge der Zeitläufe voraussichtlich verminderter

Inanspruchnahme folgende reduziert ; Förderung
von Handel und Gewerbe im allgemeinen um Fr. 500,
gewerbliche Stipendien um Fr. 2,000, Fach- und Gewerbeschulen

um Fr. 5,000 und Lehrlingswesen um Fr. 5,000.
Was speziell die Fach- und Gewerbeschulen anbetrifft,
so haben einzelne davon den Unterricht eingeschränkt.
Eine fernere Minderausgabe von Fr. 360 ergibt sich
auf Rubrik Besoldungen der Angestellten der Handelsund

Gewerbekammer. Die Mehrausgabe des Technikums

Burgdorf ist auf den verminderten Bundesbeitrag
zurückzuführen. Der Bund hat seine Beitragsquote
reduziert. Auch beim Technikum Biel machen sich die
Reduktionen der Bundesleistungen fühlbar, jedoch
wird der Ausfall von Fr. 12,900 durch verminderte
Betriebskosten und teilweise erhöhte Beiträge der
Gemeinde Biel bis auf Fr. 2,094 ausgeglichen. Die
Kosten der Lebensmittelpolizei werden in den Rubriken
Chemikalien, Literatur, Beleuchtung usw. und
Reisevergütungen in Anlehnung an den Bedarf des letzten
und dieses Jahres je um Fr. 1,000 reduziert. Gleichzeitig

gehen die Einnahmen aus Rückerstattungen von
Analysekosten wegen verminderten Privataufträgen um
Fr. 1,000 zurück. Der Bundesbeitrag nimmt um Fr. 425
ab. Für Bekämpfung des Alkoholismus werden der
Direktion des Innern Fr. 6,355 mehr zugewiesen.

IXb. Gesundheitswesen.

Mehrausgäben :

0. Frauenspital Fr. 3,000
E. Irrenanstalt Waldau » 1,100

Uebertrag Fr. 4,100

F. Irrenanstalt Münsingen
G. Irrenanstalt Bellelay

Uebertrag Fr. 4,100
» 3,080
» 4,320

Fr. 11,500

Minderausgäben :

B. Gesundheitswesen im allgemeinen ...» 2,650

Reine Mehrausgäben Fr. 8,850

Die Kosten für Gesundheitswesen im allgemeinen
sind auf Rubrik allgemeine Sanitätsvorkehren um Fr.
2,000 und auf Rubrik Beitrag an das Inselspital um
Fr. 5,000 niedriger veranschlagt, da die bisherigen
Ansätze nach dem letztjährigen und diesjährigen
Bedarf zu hoch erscheinen. Die Beiträge an die
Bezirkskrankenanstalten erhöhen sich um Fr. 3,660 für fünf
weitere Staatsbetten und um Fr. 690, weil das Jahr
1916 einen Pflegetag mehr zählt. Die Zahl der Staatsbetten

steigt auf 350. Die Kosten der Nahrung,
teilweise auch der Verpflegung des Frauenspitals und der
drei Irrenanstalten nehmen zu, ohne dass die daherigen
Mehrausgaben durch Minderausgaben in andern
Rubriken oder Mehreinnahmen ausgeglichen werden können.

Krediterhöhungen sind daher unvermeidlich.

X. Bauwesen.

Minderausgäben :

J. Vermessungswesen Fr. 7,740

Die Minderausgabe rührt von der Aufnahme des
Postens Probevermessungen, Kostenrückerstattung her.
Im übrigen entspricht der Voranschlag demjenigen
des Jahres 1915, jedoch mit der Abänderung, dass von
den Krediten für Strassenunterhält, neue Strassen- und
Brückenbauten und Wasserbauten angemessene Summen
für Amortisationen von Vorschüssen ausgeschieden wurden;

ferner, dass vom Kredit für neue Hochbauten
Fr. 30,000 auf den Kredit für Amortisation übergetragen

werden ; endlich, dass für Bauten in den
Irrenanstalten Fr. 100,000 vorgesehen werden statt Fr.
300,000.

XL Anleihen.

Minderausgaben :

A. Rückzahlung und Verzinsung
B. Anleihenskosten

Fr. 215
» 4,000

Zusammen Fr. 4,215

Rückzahlung und Verzinsung richten sich nach
den Anleihensverträgen und Amortisationsplänen. Die
Anleihenskosten wurden wegen Wegfall des Agios um
Fr. 4,000 niedriger angenommen.

XII. Finanzwesen.

Die Mietzinsen für die Direktionsbureaus vermindern
sich infolge Abgabe von Lokalitäten an eine andere
Verwaltung um Fr. 250, dagegen erhöhen sich die
Mietzinsen der Amtsschaffnereien mit Rücksicht auf die
Verlegung der Amtsschaffnerei Aarberg in das dortige
Amthaus um Fr. 200.
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XIII. Landwirtschaft.

Minderausgäben :

B. Landwirtschaft Pr. 14.450
C. Landwirtschaftliche Schule » 3.150
D. Molkereischule » 2,150
P. Hauswirtschaftliche Schule Schwand-

Münsingen T» 160

Pr. 19,910
Mehrausgäben :

E. Landwirtschaftliche Winterschulen Pr. 6,575

Reine Minderausgaben Pr. 13,335

Der Abschnitt Landwirtschaft weist folgende
Minderausgaben auf: Förderung im allgemeinen Pr. 3,000,
Versuche mit amerikanischen Reben Pr. 1,000, Maikäferprämien

Pr. ; 2,500, Hagelversicherung Pr. 3,000 und
Viehversicherung Pr. 10,000. Dagegen sind höher
veranschlagt die Kredite für Reblausbekämpfung um Pr.
1,000, Besoldung des Gehülfen um Pr. 350, Bureau-
und Reisekosten um Pr. 700 und Förderung der
Kleinviehzucht um Fr. 3,000. Bisherige Beiträge fallen dahin
oder werden reduziert. An die Kosten der Versuche
mit amerikanischen Reben wird der Bund wieder
beitragen. In 1916 kommen die Käfer nur stellenweise
zum Fluge. Die Beiträge an die Hagelversicherung
der Reben waren für 1915 ausnahmsweise auf 80 °/o
der Prämien festgesetzt worden, in 1916 werden sie
auf 40 °/o reduziert. Die Berechnungen für die
Viehversicherung fussen auf den Ergebnissen des Jahres
1914. Grosse Veränderungen sind nicht zu erwarten.
Die Ausgaben für Reblausbekämpfung nehmen wegen
steigendem Preis des Kupfervitriols zu. In Anbetracht
der vielen Bodenverbesserungen und Bergweganlagen
ist ein ständiger Gehülfe des Kulturingenieurs mit
einem Monatsgehalte von Pr. 350 angestellt worden.
Aus dem gleichen Grunde nehmen die Reisekosten
der beiden Beamten für Inspektionen zu. Für die wirksame

Förderung der Kleinviehzucht erweist sich der
bisherige Kredit von Pr. 25,000 als ungenügend, daher
wird er um Fr. 3,000 erhöht. Die Minderausgabe der
landwirschaftlichen Schule geht hervor aus um Pr.
1,300, resp. nach Abzug des Bundesbeitrages um Pr.
650 geringeren Kosten für Unterricht und aus
Mehrerträgen der Gutswirtschaft und des Mostereibetriebes,
betragend für erstere Fr. 2,000, für letztere Pr. 500.
Die Kosten der Molkereischule nehmen um Pr. 150 ab

wegen vermindertem Bedarf für Unterricht und für
die Molkerei wird erwartet, dass Einnahmen und
Ausgaben sich ausgleichen, während in 1915 ein Verlust
von Fr. 2,000 angenommen ist. Für die landwirtschaftliche

Winterschule Rütti reduzieren sich die Kosten für
Unterricht um Pr. 250 und damit im Zusammenhange
der Bundesbeitrag um Fr. 125. Der Nettokredit der
landwirtschaftlichen Winterschule Schwand-Münsingen
wird um Fr. 6,700 erhöht. Es sind von den Ausgaben
höher berechnet die Verpflegung um Pr. 2,400, von
den Einnahmen die Arbeiten der Zöglinge um Pr. 680
und der Ertrag der Gutswirtschaft um Pr. 1,000. Die
Kostgelder reduzieren sich um Pr. 6,980. Sie waren in
1915 für 170 Schüler berechnet, während für 1916
eine Schülerzahl von 120 zugrunde gelegt wird.

XIV. Forstwesen.

Die Minderausgaben von Pr. 4,370 betreffen die
Forstpolizei, im besondern die Rubriken Besoldungen

der Forstmeister mit Pr. 3,995 und Besoldungen der
Kreisoberförster mit Pr. 750, abzüglich einer
Mindereinnahme von Pr. 375 auf Posten Anteil der Staats-
waldungen 'an den Kosten der Kreisoberförster.

XV. Staatswaldungen.

Mehrertrag Pr. 4,375

Der Ertrag der Haupt- und Zwischennutzungen wird
um Pr. 11,000 höher veranschlagt und erreicht damit
in runder Summe das Rechnungsergebnis von 1914.
Die Wirtschaftskosten steigen um Pr. 5,000 und die
Beschwerden um Pr. 2,000. Erstere Erhöhung betrifft
die Wäldkulturen, für welche, in Anbetracht der
Ergebnisse des Porstjahres 1914/15, veranschlagt werden

die Einnahmen zu Pr. 60,000, die Ausgaben zu
Pr. 85,000 gegenüber Pr. 70,000 bezw. Pr. 90,000
in 1915. Die Mehrausgaben für Beschwerden entfallen
auf die Gemeindesteuern, für die der Bedarf bei
regelmässiger Anweisung sich auf rund Pr. 62,000 beläuft.

XVI. Domänen.

Mehrertrag .ff.'P. .ff. Fr. 10,580

Der Rohertrag beträgt Pr. 13,080 mehr als in 1915
und rührt daher, dass eine Anzahl von Pacht- und
Mietzinsen neu festgesetzt wurden und die Pachtzinse
neuer Objekte hinzukommen. Die Brandversicherungskosten

werden um Fr. 2,000 höher angenommen mit
Rücksicht auf die Neuklassifikationen der Gebäude.
Für Gemeindesteuern werden Fr. 500 mehr angesetzt
in Anbetracht der fortgesetzten Zunahme der Schätzungen

infolge Ankauf oder Neubauten.

XVII. Domänenkasse.

Mehrausgaben Fr. 3,470

Die Berechnungen stützen sich auf den Bestand
von Aktiven und Passiven auf Ende Juni 1915. Sie
ergeben Mindereinnahmen an Aktivzinsen von Pr. 3,470,
während die Passivzinsen unverändert bleiben.

XVIII. Hypothekarkasse.

Mehrertrag Pr. 58,700

Der Rohertrag ist um Pr. 72,200 höher veranschlagt.
Zu den Passivzinsen kommt der Zins des in 1915
aufgenommenen 48A°/o Anleihens von Pr. 20,000,000
mit Pr. 950,000. Für die Amortisation der Anleihens-
kosten sind Fr. 80,000 und für Amortisation der Umbau-
kosten Pr. 20,000 weniger eingestellt, hingegen ist eine
um Fr. 50,000 höhere Einlage in den Reservefonds
vorgesehen. Die Verwältungskosten steigen um Pr. 13,500,
nämlich die Besoldungen der Beamten um Pr. 500, die
Besoldungen der Angestellten um Pr. 5,000 und die
Mietzinsen um Pr. 8,000.

XIX. Kantonalbank.

Minderertrag Fr. 100,000
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Die Erträge sind berechnet zu Fr. 16,000,000, die
Kosten zu Fr. 15,000,000. In letzterer Summe figurieren
Fr. 500,000 für Verluste und Abschreibungen, d. h. Fr.
100,000 mehr, als in 1915 berechnet ist.

XX. Staatskasse.

Minderertrag Fr. 281,000

Die Zinsen von Guthaben gehen um Fr. 131,500
zurück. Der Ausfall setzt sich zusammen aus
Mindererträgen der Obligationen, Fr. 600, und der Aktien,
Fr. 206,600, denen Mehrerträge von Zinsen für
Vorschüsse an SpezialVerwaltungen, Fr. 19,200, und an
öffentliche Unternehmen, Fr. 56,500, gegenüberstehen.
Der Minderertrag der Aktien betrifft hauptsächlich
Eisenbaihnkapitalien, der Mehrertrag der Zinsen von
Vorschüssen an öffentliche Unternehmen den Zins
der Vorschüsse an die Berner Alpenbahn-Gesellschaft.
Die Zinsen für Schulden weisen eine Verminderung
auf von Fr. 500 auf Rubrik administrative Hinterlagen.
Für die Verzinsung von Depots von SpezialVerwaltungen
sind Fr. 150,000 eingesetzt, im besondern für allfällige
Vorschüsse der Kantonalbank an die Staatskasse. Je
nach der Höhe des Defizites der laufenden Verwaltung
in 1915 und in 1916, sowie der Ansprüche an die
Staatskasse, z. B. für Eisenbahnsubventionen, könnte
das Bankdepot ganz verbraucht werden und die Staatskasse

genötigt sein, für ihren Betrieb sich mit
Vorschüssen der Kantonalbank zu behelfen.

XXI. Bussen und Konfiskationen.

Keine Aenderungen.

XXII. Jagd, Fischerei und Berghau.

Mehrertrag Fr. 1,500

Der Mehrertrag betrifft die Fischerei. Er verteilt
sich mit Fr. 1,000 auf die Fischezenzinsen und
Patentgebühren und mit Fr. 500 auf die Vergütung cj^r
Eidgenossenschaft. Beide Erhöhungen sind in Anbetracht
der Ergebnisse in 1914 begründet.

XXIII. Salzhandlung.

Minderertrag Fr. 35,200

Wegen mutmasslichem Rückgang des Konsums,
der Erhöhung der Frachten und der erhöhten Preise
der Säcke wird der Reinerlös für Kochsalz um Fr. 30,000
niedriger veranschlagt. Ferner wird für die feinen
Salzarten ein Mindererlös von Fr. 900 angenommen.
Für Magazinlöhne sind Fr. 3,200 mehr eingestellt. Den
S. B. B. sind für die Besorgung der Magazine in Biel,
Delsberg und Pruntrut gemäss neuem Vertrag erhöhte
Entschädigungen zu entrichten. Zudem mussten den
Magazinern mit Rücksicht auf die erhöhten Vorräte und
die dadurch verursachte Mehrarbeit kleinere
Extraentschädigungen zugesprochen werden. Die Führung der
Kontrolle über Rücklieferung der leeren Salzsäcke,
der Transport derselben usw. veranlassen um Fr. 800
erhöhte verschiedene Betriebskosten und der vermehrte
Betrieb erfordert für Drucksachen eine Erhöhung des
Kredites Bureaukosten um Fr. 300.

XXIV. Stempel-Steuer.

Mehrertrag Fr. 120,500

Angesichts der diesjährigen Einnahmen konnte
man es wagen, den Erlös für Stempelpapier um
Fr. 20,000 und den Erlös für Stempelmarken um
Fr. 110,000 zu erhöhen. Damit in Verbindung steigen
die Provisionen der Stempelverkäufer um Fr. 10,000.
Der bisherige Kredit für verschiedene Bezugskosten
fällt dahin.

XXV. Gebühren.

Mehrertrag Fr. 142,000

Auch hier erscheinen Erhöhungen auf Grund der
Einnahmen des Jahres 1915 als zulässig, nämlich auf
den Rubriken:
Prozentgebühren Fr. 50,000
Fixe Gebühren der Amtsschreiber » 60,000
Gebühren der Gerichtsschreiber und der

Betreibungs- und Konkursämter ...» 40,000
Gebühren der Justizdirektion und der

Polizeidirektion » 2,000
Gebühren für Radfahrerbewilligungen » 10,000

Hingegen konnte der Ansatz für die Gebühren für
Markt- und Hausierpatente nicht beibehalten, sondern
musste um Fr. 20,000 reduziert werden.

XXVI. Erbschafts- und Schenkungssteuer.

Unverändert.

XXVII. Wasserrechtsabgaben.

Wie 1915.

XXVIII. Wirtschafts- und Kleinverkaufspatent-
gebühren.

Mindereinnahmen Fr. 81,500

Die Wirtschaftspatentgebühren werden mit Rücksicht
auf die Krisis in der Hotelindustrie, die, wie es mehr
als wahrscheinlich ist, in 1916 anhalten wird, um Fr.
97,000 niedriger veranschlagt. Damit in Einklang
reduziert sich der Anteil der Gemeinden um Fr. 10,000.
Die Verkaufsgebühren werden nach den Einnahmen in
1915 um Fr. 9,000 erhöht. Dadurch steigt der Anteil
der Gemeinden um Fr. 4,500. Die Bezugskosten werden
auf Fr. 1,000 reduziert, einer Summe, die normalerweise

mehr als genügend ist.

XXIX. Anteil am Ertrage des Alkoholmonopols.

Mehreinnahmen Fr. 90,000

Der Ertragsanteil wird um Fr. 100,000 höher
angenommen. Für die Bekämpfung des Alkoholismuslsind
somit Fr. 10,000 mehr zu verwenden. Letztere Summe
wird im Verhältnis der bisherigen Anteile unter die
Direktionen der Polizei, des Unterrichtswesens und
des Innern repartiert. Der Anteil der Direktion des
Armenwesens bleibt unverändert.
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XXX. Anteil am Ertrage der Schweiz. Nationalbauk. Besoldungen der Beamten vermindern sich um Pr. 750
und die Besoldungen der Angestellten um Pr. 4,400.

Mehreinnahmen Pr. 66,881

Nach dem Gesetz über die Schweiz. Nationalbank
reduziert sich die Entschädigung für die
Notenemission der Kantonalbank auf 30 Rp. pro Hundert
derselben, während die Entschädigung pro Kopf der
Wohnbevölkerung auf 50 Rp. steigt. Für 1915
betragen die Entschädigungen 35 und 45 Rp.

XXXI. Militärsteuer.

Wie 1915.

XXXII. Direkte Steuern.

Mehrertrag

Auf der Vermögenssteuer tritt eine Vermehrung
ein von Pr. 29,600. Die Einkommenssteuer wird gleich
veranschlagt wie für 1915 mit Ausnahme der Nach-
.bezüge und Steuerbussen, wo Reduktionen von Pr. 5,000
und Pr. 2,000 angezeigt erscheinen. Die Bezugsprovision

auf der Vermögenssteuer beträgt mit Rücksicht
auf den Mehrertrag der letzteren Pr. 592 mehr. Die

Bern, den 5. November 1915.

Der Finanzdirektor i. V.:

Dr. C. Moser.

Vom Regierungsrat genehmigt und an den Grossen
Rat gewiesen.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

Locher,
der Staatsschreiber

Kistler.

Pr. 27 158 Bern, den 10. November 1915.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1915. 80*
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Resultat der^ersten Beratung durclfden Grossen Rat

vom 16. September 1915.

Gresetz
über

das kantonale Versicherungsgericht.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung der Art. 120 und 121 des Bundesgesetzes

vom 13. Juni 1911 über die Kranken- und
Unfallversicherung

beschlies8t:

dieser Kompetenzausscheidung. Er kann die Entscheidung

hierüber dem Versicherungsgericht übertragen.
Der Präsident ist befugt, die ihm obliegenden Funktionen

in einzelnen Fällen nach Art. 10 G. 0. einem
Mitglied des Versicherungsgerichts zu übertragen.

Art. 5. Der Sitz des Versicherungsgerichts ist in
Bern. Das Versicherungsgericht und der Einzelrichter
sollen aber je nach dem Bedürfnis des einzelnen Falles
auch an andern Orten des Kantons Sitzung halten. Die
bezüglichen Anordnungen stehen dem Präsidenten zu.

Art. 6. Die Bestimmungen über das Verfahren, die
Gerichtsgebühren und Prozesskosten in diesen Streitigkeiten

werden durch Dekret des Grossen Rates
festgesetzt werden.

Bern, den 16. September 1915.

Im Namen des Grossen Rates

der Präsident
F. v. Fischer,

der Staatsschreiber
Kistler.

Art. 1. Als kantonales Versicherungsgericht zur
Beurteilung der in Art. 120 des Bundesgesetzes vom 13. Juni
1911 über die Kranken- und Unfallversicherung
erwähnten Streitigkeiten wird eine aus 3 Mitgliedern
bestehende Abteilung des Obergerichts eingesetzt.

Das Obergericht kann zwecks Bildung des
Versicherungsgerichts um ein Mitglied vermehrt werden.

Art. 2. Das Obergericht bestimmt alle 2 Jahre die
Zusammensetzung des Versicherungsgerichtes und
bezeichnet den Präsidenten. Die für die verschiedenen
Kammern des Obergerichts aufgestellten Bestimmungen
der Gerichtsorganisation gelten auch für das
Versicherungsgericht.

Art. 3. Das Sekretariat des Versicherungsgerichts
wird durch einen Kammerschreiber besorgt, die Kanzlei
durch die Obergerichtskanzlei.

Die Gerichtsschreiber der Amtsbezirke können vom
Präsidenten des Versicherungsgerichts bei den ausserhalb

Berns stattfindenden Verhandlungen mit dem Sekretariat

beauftragt werden.

Art. 4. Streitigkeiten, deren Wert den Betrag von
800 Fr. nicht übersteigt, beurteilt der Präsident des

Versicherungsgerichts als Einzelrichter; Streitigkeiten
von höherem Wert das Versicherungsgericht.

Der Präsident des Versicherungsgerichtes kann
ausnahmsweise auch die in seine einzelrichterliche Zuständigkeit

fallenden Streitsachen dem Versicherungsgericht
zur Beurteilung überweisen.

Der Präsident des Versicherungsgerichts verfügt von
Amtes wegen über die Zuteilung der Geschäfte nach



Resultat der ersten Beratung durch den Grossen

Rat vom 19. Mai 1915, soweit Art. 1—9 betreffend.

Gresetz
über

das Lictitspielwesen und Massnahmen gegen die

Schundliteratur.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

I. Lichtspielwesen.

Art. 1. Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden Geltungs-
Anwendung auf alle öffentlichen Lichtspiel-Auffüh- gebiet,

rungen und ihre Vorbereitung, sowie jede sonstige
öffentliche Verwendung von Filmen.

Die Konzessions- und Steuervorschriften dagegen
haben nur für solche Unternehmungen Geltung, die
Lichtspielvorstellungen zum Zwecke des Erwerbs
veranstalten.

Art. 2. Zur Einrichtung und zum Betriebe öffent- Konzessions-

licher Lichtspieltheater und zur gewerbsmässigen
Veranstaltung von Lichtspielvorstellungen in andern bewilligung.
Unterhaltungsinstituten und im Wandergewerbe
bedarf es einer Konzession, die von der kantonalen
Polizeidirektion erteilt wird, sowie einer von der
Ortspolizeibehörde auszustellenden Betriebsbewilligung.
Bevor beide erteilt sind, darf keine Aufführung
stattfinden.

In der Nähe von Schulhäusern, Kirchen und
Krankenanstalten dürfen keine ständigen Lichtspieltheater

eingerichtet werden.

Art. 3. Die Konzession lautet auf ein einziges Persönliche

bestimmtes Etablissement und auf einen bestimmten ^„"essîons1
verantwortlichen, zur Führung des Unternehmens ver- bewerber.
pflichteten Inhaber (Besitzer, Pächter oder Geschäftsführer),

der sich auszuweisen hat über:
1. seine Bhrenfähigkeit und den "Besitz eigenen

Rechts ;
2. einen einwandfreien Leumund ;

3. den Besitz des Schweizerbürgerrechts oder einer
Niederlassungsbewilligung ;



4. eine mindestens dreijährige ununterbrochene
Niederlassung im Kanton Bern, wenn der
Bewerber nicht Schweizerbürger ist;

5. das Verfügungsrecht über die nötigen Räumlichkeiten

und Apparate, die den gesetzlichen
Vorschriften entsprechen müssen;

6. den festen Wohnsitz am Orte des angemeldeten
sesshaften Unternehmens, sofern es sich um ein
solches handelt;

7. den Besitz der Bewilligung;der zuständigen Orts¬
polizeibehörde, sofern es sich um ein sesshaftes
Unternehmen handelt.

Bewerbern, welche diesen Bedingungen nicht
genügen, oder welche nach ihrem Vorleben und
ihrer Vorbildung nicht die nötige persönliche
Gewähr für eine klaglose"' Pührung des Unternehmens
bieten, sowie Angehörigen anderer Staaten, die nicht
Gegenrecht halten, ist die Konzession oder deren
Erneuerung vom Kanton und die Bewilligung von
den zuständigen Gemeinden zu verweigern. Auf die
gleiche Person sollen für die nämliche Konzessionsperiode

in der Regel nicht mehrere Konzessionen
ausgestellt werden. Es steht der kantonalen
Polizeidirektion zu, in Berücksichtigung besonderer
Verhältnisse von dieser Vorschrift abzugehen.

Im Todesfall oder beim Weggang des Konzessionsträgers

vor Ablauf der Konzessionsperiode erlischt
die Konzession, sofern nicht spätestens innerhalb 30
Tagen seit jenem Ereignis ihre Ueberschreibung auf
eine andere Person anbegehrt wird, welche ebenfalls
die gesetzlichen Requisite aufweisen muss.

Konzessions- Art. 4. Die Konzession zum Betrieb eines Lichtentzug.

spieltheaters kann durch die kantonale Polizeidirek¬
tion wieder entzogen werden:

1. wenn der Inhaber den persönlichen Anforderungen
nicht mehr genügt;

2. oder den polizeilichen Weisungen über die
Einrichtung der Aufführungsräume innerhalb der
festgesetzten Frist nicht nachkommt;

3. wenn der Inhaber wiederholt wegen Uebertretung
der Bestimmungen dieses Gesetzes bestraft worden

ist;
4. oder die öffentliche Ordnung und Sittlichkeit es

erheischen.
Lichtspieltheater, für welche die festgesetzten

Gebühren nicht im voraus entrichtet worden sind, sowie
solche, die ohne Konzession geführt werden, sind
ohne weiteres zu schliessen.

Den Gemeinde- und Bezirksbehörden steht ein
Antragsrecht auf Entzug der Konzession zu.

•

Gebühren. Art. 5. Die Konzession wird gegen eine voraus¬
zubezahlende Gebühr von 50 bis 2000 Fr., die nach
Umfang und Art des Geschäftes zu bemessen ist, nach
Anhörung der betreffenden Ortspolizeibehörde auf
höchstens ein Jahr erteilt. Die Abstufung der
Gebühren wird durch Verordnung des Regierungsrates
geregelt. Unter ausnahmsweisen Verhältnissen kann
der Regierungsrat Ermässigungen eintreten lassen.

Die Konzessionsgebühren der ständigen sesshaften
Unternehmen fallen je zur Hälfte dem Staate und
der Gemeinde zu, in welcher sich das Institut zur
Zeit der Konzessionserteilung befindet.

Die Konzessionsgebühren für wandernde
Unternehmen gehören dem Staate. Den Gemeinden ist je-



doch gestattet, für Lichtspielvorstellungen besondere
Gebühren in gleichem Masse zu erheben, wie für
sonstige Schaustellungen im Wandergewerbe.

Art. 6. Technische Hilfspersonen und Angestellte Hilfspersonal,
der Lichtspieltheater müssen das zwanzigste Altersjahr

zurückgelegt haben und geordnete Ausweispapiere

besitzen.
Als Techniker zur Bedienung der Apparate dürfen

nur Personen beschäftigt werden, welche von der
zuständigen Orts- oder Kantonspolizeibehörde einen
schriftlichen Ausweis über die hierzu erforderlichen
Sachkenntnisse und Fertigkeiten erworben haben ;

dieser Ausweis kann dem Inhaber im Falle seiner
Unzuverlässigkeit von der ausstellenden Behörde jederzeit

entzogen werden.
Die Arbeitszeit des Personals der Lichtspieltheater

soll täglich 8 Stunden nicht überschreiten. Jede
Woche ist ein voller Ruhetag zu gewähren, der einmal

im Monat auf einen Sonntag fallen soll. Das
Personal ist gegen Unfall zu versichern.

Art. 7. Die Räumlichkeiten, in denen Lichtspiel- Einrichtung
aufführungen veranstaltet werden, sowie die tech- und Betneb-

nischen Einrichtungen müssen in feuer- und
baupolizeilicher Hinsicht allen Erfordernissen genügen,
die zur Sicherheit des Personals und der Besucher
notwendig sind.

Die Vorführung der Filme hat in einer den
Anforderungen der jeweiligen Technik entsprechenden
Weise zu geschehen, so dass Gefahren für das
Personal und die Besucher, insbesondere auch die
Entstehung von Augenkrankheiten und nervösen
Störungen, ausgeschlossen werden.

Die nähern Bestimmungen über Feuer- und
Baupolizei und Betriebssicherheit, sowie Hygiene, die Zahl
und Zeitdauer der Aufführungen etc. werden durch
die zuständigen Gemeindebehörden erlassen. Die
Gemeindevorschriften unterliegen der Genehmigung des
Regierungsrates. Dem Staate bleibt das Recht
vorbehalten, auf dem Verordnungswege für den ganzen
Kanton verbindliche Vorschriften aufzustellen.

Art. 8. Verboten sind: Die Herstellung, der Ver- Verbote,

kauf, die Vermietung oder Verleihung, sowie die
öffentliche Vorführung von Filmen, welche geeignet
sind, zur Begehung von Verbrechen anzureizen oder
dazu Anleitung .zu geben, oder die Sittlichkeit zu
gefährden, das Schamgefühl gröblich zu verletzen,
eine verrohende Wirkung auszuüben oder sonstwie
groben Anstoss zu erregen, ebenso die Mitwirkung
bei der Aufnahme vorgespielter Vorgänge, welche
Menschenleben, die öffentliche Sicherheit oder die
Sittlichkeit gefährden können.

Marktschreierische und auf ungesunde Sensation
abzielende Anpreisung der Aufführungen, insbesondere

durch verrohende, die Lüsternheit weckende
oder sonstwie grob anstössig wirkende Bilder und
Aufschriften, ist untersagt.

Art. 9. Noch nicht schulpflichtigen Kindern ist Jugend-
der Besuch aller öffentlichen Lichtspielvorstellungen Vorstellungen,

gänzlich untersagt.
Die schulpflichtige Jugend ist von den «

Erwachsenenvorstellungen », in denen nichtkontrollierte Filme
Verwendung finden, ebenfalls ausgeschlossen, hat da-

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1915.
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gegen Zutritt zu den «Jugendvorstellungen», in
denen ausschliesslich behördlich kontrollierte Filme
vorgeführt werden dürfen.

Jugendvorstellungen müssen in allen Anpreisungen
und in den Programmen als solche bezeichnet werden
und dürfen nicht nach 8 Uhr abends stattfinden.

Die Ortspolizeibehörden sind überdies befugt, die
Zahl der für Schüler zugänglichen Lichtspielvorführungen

im Gemeindegebiet beliebig zu beschränken.
Von diesen Beschränkungen sind Vorführungen

ausgenommen, die ohne Erwerbszweck von
gemeinnützigen Veranstaltern, insbesondere von Schulbehörden,

dargeboten werden.
An jedem geprüften Film und auf jedem Programm

für JugendVorstellungen muss sich der Genehmigungsausweis

befinden. Einmal im Kanton genehmigte
Filme dürfen ohne neue Prüfung weiterverwendet
werden. Nicht genehmigte Einschiebungen oderAen-
derungen werden bestraft.

Entwurf des Regierungsrates Abänderungsanträge der grossrätlichen Kommission

vom 18. August 1915. vom 26. August 1915.

Kontroll- Art. 10. Die Kontrolle über die Lichtspiel-Filme
behorden. ^bt (jie kantonale Polizeidirektion durch einen be¬

sondern Kontrollbeamten aus. Die Prüfung hat durch
bewegte Vorführung der Filme zu geschehen. Alle
Programme für Jugendvorstellungen sind den
Kontrollorganen vor der Aufführung zur Genehmigung
vorzulegen. Die Kontrollgebühren werden durch re-
gierungsrätliche Verordnung festgesetzt und sind so
zu bemessen, dass daraus die daherigen Ausgaben des
Staates bestritten werden können.

Gegen den Entscheid des Kontrollbeamten kann
von den Beteiligten binnen fünf Tagen nach
Kenntnisnahme schriftlich der Rekurs an die kantonale
Polizeidirektion ergriffen werden, die binnen drei Tagen
endgültig entscheidet. Die Kontrollbehörde hat im
Interesse einheitlicher Kontrolle im ganzen Kantonsgebiet

das Recht, ohne Entschädigungspflicht erlaubte
oder verbotene Filme zur Prüfung einzuverlangen und
verbindlich zuzulassen oder abzulehnen.

Die Kontrollorgane des Staates und Aufsichtsbehörden

der Gemeinden sind in Ausübung ihres Amtes
berechtigt, jederzeit zu Aufsichtszwecken Einlass in
die Lichtspieltheater zu verlangen.

Die Ueberwachung der Unternehmer ist Sache
der Gemeinden. Die Konzessionsinhaber sind
verpflichtet, den Weisungen der Gemeindebehörden zur
Beachtung der bestehenden Vorschriften unverzüglich
nachzukommen, bei Folge sofortiger Schliessung des
Institutes im Falle zweimaliger schriftlicher fruchtloser

Mahnung. Ist eine Schliessung einmal verfügt,
so hat sie mindestens drei Tage zu dauern, auch wenn
der Unternehmer den Weisungen mittlerweile
nachgekommen ist.

Verwarnung Art. 11. Die Gemeindebehörden haben das Recht,
er"ffnunSt Konzessionsinhaber vor Einreichung einer
Strafverfahren!" anzeige wegen Vorführung verbotener Filme und

Widerhandlung gegen die Vorschriften betreffend
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Jugendvorstellungen, sowie die Uebertretung der bau-, Abänderungsanträge.
feuer-, gesundheits- und sicherheitspolizeilichen
Vorschriften vorerst schriftlich zu verwarnen, ihnen bei
Nichtbeachtung der Verwarnung eine administrative
Geldbusse bis zu 20 Fr. zu erteilen und gegebenenfalls

gleichzeitig die beanstandeten Filme und
Programme unter Vorweis eines schriftlichen Befehls zu
beschlagnahmen.

Will der Betroffene die Busse und die Beschlagnahme

nicht anerkennen, so hat er binnen drei Tagen
von der Eröffnung der Verfügung an bei der
Gemeindebehörde schriftlich Einsprache zu erheben,
worauf diese sogleich Strafanzeige einzureichen hat,
unter Mitgabe der beschlagnahmten Gegenstände.

In allen andern Fällen und jedesmal, wenn die
Gemeindebehörde von diesem Warnverfahren keinen
Gebrauch machen will, soll gegen die Fehlbaren direkt
auf dem Wege des Strafverfahrens vorgegangen werden.

BVrner sind die Gemeindebehörden befugt,
Schulpflichtige jederzeit aus Vorstellungen wegzuweisen,
die nicht als Jugendvorstellungen bezeichnet sind.
Bei Widersetzlichkeit kann das Busseröffnungsver-
fahren gegenüber den Beteiligten stattfinden.

Art. 12. Wer gesetzwidrige Filme herstellt oder Strafbe-

bei ihrer Aufnahme oder Fabrikation behilflich ist, Stilnmunsen

wer solche Filme verkauft, vermietet oder sonstwie yCy!'ere
in Verkehr bringt, öffentlich vorführt oder vorführen
lässt, wer in JugendVorstellungen nichtkontrollierte
Filme oder Filmstücke zur Schau stellt und wer
Filme oder Aufführungen gesetzwidrig anpreist, wird
mit Geldbusse bis zu 2000 Fr. oder mit Gefängnis bis
zu 60 Tagen bestraft; mit der Gefängnisstrafe kann
stets Geldbusse bis zu 2000 Fr. verbunden werden.

Der Richter kann ausserdem die Konfiskation der
Filme anordnen, ganz abgesehen davon, ob sie dem
Fehlbaren selber oder einem Dritten gehören; er
kann die Schliessung des Instituts bis auf 2 Jahre
oder den endgültigen Konzessionsentzug für das

ganze Kantonsgebiet verfügen.

Art. 13. Erwachsene, welche Schulpflichtige in Strafbe-

nichtkontrollierte Vorstellungen mitnehmen, Lichtspiel- Stimmungen.

Unternehmer und Geschäftsführer, welche bei nicht- Lp<?J1tgl'e

kontrollierten Vorstellungen Schulpflichtige zulassen,
endlich alle Personen,-;welche noch nicht schulpflichtige

Kinder in Lichtspieltheater führen oder zulassen
und alle, die sich gegen die übrigen Vorschriften dieses
Gesetzes vergehen, werden mit Geldbusse bis zu 200 Fr.
bestraft; vorbehalten bleiben die kantonalen und
gemein dlichen Spezialreglemente.;

Wer Lichtspiel-Vorstellungen ohne kantonale
Konzession oder ohne gemeindliche Bewilligung zum Zwecke
des Erwerbes veranstaltet, wird mit Geldbusse bis zu
200 Fr. bestraft und zur Nachbezahlung einer
angemessenen Konzessionsgebühr verhalten.

Art. 14. Die Strafandrohungen dieses Gesetzes
finden auch bei bloss fahrlässigen Widerhandlungen
Anwendung.

bis zu 1000 Fr. oder mit

bis zu 1000 Fr. verbunden

II. Massnahmen gegen die Schundliteratur.

Art. 15. Verboten sind: VerbotA
Die Drucklegung, der Verlag, die Feilhaltung, der mV.,""

Verkauf, die entgeltliche Ausleihe, die öffentliche
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Ausstellung und Anpreisung, sowie jedes andere
Inverkehrbringen von Schundliteratur, insbesondere
von Schriftwerken, deren Form und Inhalt geeignet
sind, zur Begehung von Verbrechen anzureizen oder
Anleitung zu geben, die Sittlichkeit zu gefährden,
das Schamgefühl gröblich zu verletzen, eine
verrohende Wirkung auszuüben oder sonstwie groben
Anstoss zu erregen.

Das Verbot trifft Bücher, Schriften, Drucksachen,
Abbildungen, Plakate, Inserate und andere gedruckte
oder bildliche Darstellungen.

Strafbe- Art. 16. Wer dem Verbot des Art. 15 wider-
stimmungen. handelt wird mit Geldbusse bis zu 2000 Fr. oder

Gefängnis bis zu 60 Tagen bestraft; mit der
Gefängnisstrafe kann stets Geldbusse bis zu 2000 Fr.
verbunden werden.

Der Richter kann ausserdem die Konfiskation der
beanstandeten Gegenstände, sowie der beim
Fehlbaren vorhandenen Vorräte derselben verfügen, ganz
abgesehen davon, ob sie diesem oder einem Dritten
gehören.

Wer verbotene Schundliteratur mittelbar oder
unmittelbar an Minderjährige verkauft oder ausleiht,
kann zu den gleichen Strafen und in schweren Fällen
mit Korrektionshaus bis zu einem Jahr bestraft
werden.

Das in Art. 11 vorgesehene Verwarnungs- und
Busseröffnungsverfahren kann in entsprechender
Weise gegenüber Verkäufern und Verleihern von
Schundliteratur Anwendung finden.

III. Gemeinsame Vorschriften und Uebergangs-
bestimmungen.

Freiheit von Art. 17. Die Herstellung, Verbreitung und
VorKunst und führung von Schriftwerken und bildmässigen Dar-
îssensc

stenungeri js^ sofern dabei ein höheres Interesse der
Kunst, der Literatur oder der Wissenschaft obwaltet,
den Einschränkungen und Strafbestimmungen dieses
Gesetzes nicht unterworfen.

Kontroll- und Art. 18. Es bleibt einem Dekret des Grossen Rates
Stelle1 fur vorbehalten> die in Art. 10 vorgesehene zentrale Kon-

Schundfihne trollstelle für Filmprüfung nötigenfalls weiter aus-
und Schund-zubauen, ihre Organisation und ihren Aufgabenkreis

literatur. festzusetzen, den Geschäftsgang und die Beziehungen
zwischen den Gemeindebehörden und den kantonalen
Amtsstellen zu ordnen und den letztern weitere
Aufgaben hinsichtlich der Ueberwachung des Handels mit
Schundliteratur zu übertragen; insbesondere können
durch dieses Dekret haupt- oder nebenamtliche
Expertenkollegien zur Begutachtung zweifelhafter Filme
und Literaturerzeugnisse geschaffen werden.

Art. 19. Die Inhaber bestehender Lichtspieltheater

haben innerhalb dreier Monate nach Inkrafttreten

dieses Gesetzes eine Konzession zu erwerben
und sich dabei über das Vorhandensein der gesetzlichen

Anforderungen auszuweisen. Unternehmen, für
welche dieser Vorschrift nicht nachgelebt wird, werden

noch während drei weiteren Monaten ohne
Konzession geduldet, dürfen aber von da hinweg nicht
weitergeführt werden. Eine Entschädigungspflicht
des Staates wird nicht anerkannt.

Uebergangs-
bestim-

mungen.



Jft 18 — 323

IV. Schlussbestimmungen. Ab&nderungaanträge.

Art. 20. Gegen alle Verfügungen, welche die kan- Rskursrecht.

tonale Polizeidirektion in Anwendung dieses Gesetzes
trifft, kann innerhalb der Frist von 14 Tagen, von
der Eröffnung hinweg gerechnet, der Rekurs an den
Regierungsrat ergriffen werden.

Art. 21. Das Gesetz tritt spätestens sechs Monate Inkrafttreten,
nach seiner Annahme durch das Volk in Kraft;
innerhalb dieser Frist wird der Zeitpunkt des
Inkrafttretens vom Regierungsrat bestimmt.

Bern, den 18. August 1915. Bern, den 26. August 1915.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

Locher,
der Staatsschreiber

Kistler.

Namens der grossrütlichen Kommission

der Vizepräsident
Dr Jobin.

Beilagen znm Tagblatt des Grossen Rates. 1916. 82*
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Vortrag der Finanzdirektion
an den

Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates

zum

Dekret betreffend die kantonale Rekurskommission.

März 191,5.

Wir erlauben uns, den Oberbehörden den Entwurf zu
einem neuen Dekret betreffend die kantonale Rekurskommission

vorzulegen mit folgenden kurzen Bemerkungen :

Es handelt sich im Grund genommen vorliegend
nicht um ein neues Dekret und ebensowenig um eine
Totalrevision des bestehenden, vom 16. März 1910,
sondern in der Hauptsache nur um die Neuerung, dass die
Stelle eines ständigen Präsidenten geschaffen werden
soll. Dies bedingt aber bei verschiedenen Artikeln des
bestehenden Dekretes einige Abänderungen hauptsächlich
redaktioneller Natur, so dass es angezeigt erscheint, diese
Aenderungen in Form eines neuen Dekretes zum Ersatz
desjenigen von 1910 vorzunehmen. Bekanntermassen
wurde dieses Dekret bereits unterm 20. Mai 1912 (infolge
der Schaffung der Stelle eines Adjunkten des
Bücherexperten) erstmals abgeändert. Es erscheint aber
wünschenswert, dass der Zusammenhang der darin enthaltenen

Bestimmungen nicht dadurch gestört werde, dass
die Materie in einem Hauptdekret und in mehreren
Abänderungsdekreten geordnet wird. Es sind ' also
praktische Erwägungen, die uns veranlassen, der Form eines
vollständig neuen Dekrets den Vorzug zu geben.

Wie bereits erwähnt bildet den Anlass zu dieser
Vorlage unsere Auffassung, dass das bisherige
nichtständige Präsidium der Rekurskommission durch einen
ständigen Präsidenten zu ersetzen sei. Dieser Gedanke
ist auch dem Grossen Rate gewiss nicht neu, hat ihm
doch bereits anlässlich der Behandlung des
Staatsverwaltungsberichts pro 1912 Grossrat G. Müller
Ausdruck gegeben (vergl. Tagblatt 1913, pag. 382 ff.). Wir
haben nun einen doppelten Anlass, mit einer bezüglichen
Vorlage nicht länger zuzuwarten: Einmal ist der
verdiente Pi'äsident der Rekurskommission durch den Tod
von seinen Pflichten abberufen worden ; so oder so muss
also für ihn ein Ersatz gefunden werden. Wenn man
aber beabsichtigt, in absehbarer Zeit die Stelle in eine
ständige umzuwandeln, so ist gewiss die eingetretene
Vakanz der gegebene Anlass hiezu. Zum andern haben

wir infolge der Mobilisation, die auch den ständigen
Kommissionssekretär unter die Fahne gerufen hat, Anlass
gehabt, etwas näher in den ganzen Betrieb der
Rekurskommission und deren Arbeitslast hineinzusehen, da wir
den Ersatz für den abwesenden Sekretär aus unserm
Personal zu stellen hatten. Erst bei diesem Anlasse
haben wir gesehen, wie dringend wünschbar es ist, dass
der Präsident der Rekurskommission seine ganze Arbeitskraft

in deren Dienst stellt.
Bei der Schaffung der Rekurskommission beabsichtigte

man nicht die Schaffung einer neuen Einsehatzungs-
(Taxations-) Instanz, sondern man erblickte ihre Aufgabe
in der Rechtssprechung in Einkommenssteuerangelegenheiten.

Es muss also Aufgabe der Kommission sein,
die im Wege des Rekurses an sie gelangenden Fragen
der Steuergesetzgebung möglichst gleichmässig zu
beantworten und in dieser Beantwortung gleichmässig
vorzugehen durch Schaffung einer festen Praxis. Voraussetzung

für die Erfüllung dieser Aufgabe ist in erster
Linie, dass die Kommission einmal ihre eigene Praxis,
sodann aber auch diejenige des Verwaltungsgerichts genau
kenne, da nur so die wünschbare Konstanz in der
Beurteilung ein und derselben Frage erreicht werden kann.
Diese eingehende Kenntnis der ergangenen Entscheide
und Urteile ist aber wohl nur demjenigen möglich, der
sich sozusagen ausschliesslich hiemit befasst; das
Kommissionsmitglied, das sich nur im Nebenamt mit diesen
Fragen beschäftigt, kann sich schlechterdings diese
Kenntnis nicht aneignen. Umso wünschenswerter muss
es erscheinen, dass wenigstens der Präsident hier genau
Bescheid wisse, damit er jeweils die Kommission auf
vorhandene Präjudize aufmerksam machen kann.

Wir verzichten hier darauf, diese Seite der
Angelegenheit weiter auszuspinnen, und erlauben uns auf
die Abhandlung von Prof. Blumenstein, welche im ersten
Heft des laufenden Jahrganges der Monatsschrift für
bernisches Verwaltungsrecht erschienen ist und diese
Seite der Angelegenheit eingehend behandelt, hinzuweisen.
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Dagegen wollen wir nicht unterlassen, darauf
hinzuweisen, dass auch der Umfang der Arbeitslast der
Rekurskommission sehr für die Schaffung eines ständigen
Präsidenten spricht. Bei der beschränkten Zeit, die ein
nichtständiger Präsident auf dieses Amt verwenden kann,
ist es nicht anders möglich, als dass zahlreiche
Anordnungen und Verfügungen — hauptsächlich
prozessleitender Art — vom ständigen Sekretär getroffen werden
müssen, die ihrer Natur nach eben vom Präsidenten
auszugehen hätten. Dass ein solcher Zustand auf die
Dauer nicht befriedigen kann, braucht wohl hier nicht
weiter ausgeführt zu werden. Hingegen ist noch
darauf hinzuweisen, dass dadurch der Sekretär, der mit
der Erfüllung seiner speziellen Obliegenheiten durchaus

genug zu tun hat, teilweise seinem Pflichtenkreis
entfremdet wird.

Damit glauben wir die Notwendigkeit der
Umwandlung der bisherigen Stelle des nichtständigen
Präsidiums der Rekurskommission in eine ständige genügend
begründet zu haben.

Bern, den 15. März 1915.

Der Finanzdirektor:

Könitzer.
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Gemeinsamer Entwurf des Regierungsrates und der
Grossratskommission

vom 15. September 1915.

Dekret
betreffend

die kantonale Rekurskommission.

Der Drosse Rat des Kantons Bern,

gestützt auf Art. 42 des Gesetzes vom 31. Oktober 1909
über die Verwaltungsrechtspflege;

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

1. Organisation.

§ 1. Die kantonale Rekurskommission besteht aus
dem ständigen Präsidenten, vierzehn Mitgliedern und
fünf Ersatzmännern, welche durch den Grossen Rat auf
eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt werden. Bei
der Zusammensetzung der Kommission sind die
verschiedenen Landesteile und politischen Parteien
angemessen zu berücksichtigen (Gesetz Art. 42, AI. 3).

Ersatzwahlen werden in der nächsten Grossratssession

für den Rest der Amtsdauer getroffen.
Der Sitzungsort der Kommission ist Bern.

§ 2. Als Präsident, Mitglied oder Ersatzmann der
Rekurskommission ist jeder im Kanton wohnende
stimmberechtigte Schweizerbürger wählbar.

Der Kommission dürfen nicht angehören die
Mitglieder des Regierungsrates, die Mitglieder und
Ersatzmänner des Verwaltungsgerichtes, die Regierungsstatthalter,

die Beamten der kantonalen FinanzVerwaltung
und die Mitglieder der Bezirkssteuerkommissionen und
der Zentralsteuerkommission.

§ 3. Der Grosse Rat wählt für die Amtsdauer von
vier Jahren aus der Mitte der Rekurskommission zwei
Vizepräsidenten. Nach Ablauf der Amtsdauer sind sie
neuerdings wählbar.

Zur Führung des Protokolls und zur Besorgung der
nötigen schriftlichen Arbeiten hat der Regierungsrat
der Rekurskommission die erforderliche Anzahl von
Sekretären und Angestellten zur Verfügung zu stellen.
Er sorgt auch für die Archivierung sämtlicher Akten
der Kommission.

§ 4. Der Präsident, die Mitglieder und die
Ersatzmänner der kantonalen Rekurskommission, sowie der in
§ 15 genannte Sachverständige und dessen Adjunkt
leisten den Amtseid, oder das Amtsgelübde, vor dem
Präsidenten des Regierungsrates.

§ 5. Die Rekurskommission kann sich zur Vorbereitung

ihrer Entscheidungen in höchstens drei Kammern
einteilen (Gesetz Art. 42, AI. 4).

Den Vorsitz in diesen Kammern führen der Präsident
und die beiden Vizepräsidenten, im Verhinderungsfalle
ein von der Kammer zu bezeichnendes Mitglied.

Mit der Vornahme von Untersuchungen und
Einvernahmen kann die Rekurskommission ihren Präsidenten
oder ein Mitglied beauftragen (Gesetz Art. 42, AI. 4).

Die Fällung des Entscheides selbst bleibt in jedem
Falle der Rekurskommission als Ganzes vorbehalten.

§ 6. Zur gültigen Fällung eines Entscheides ist die
Anwesenheit von mindestens neun Mitgliedern oder
Ersatzmännern, den jeweiligen Vorsitzenden mit inbegriffen,
notwendig.

Die in Art. 8, Ziff. 1 und 2, des Gesetzes aufgezählten
Ausschlussgründe sind analog anwendbar und sollen von
Amtes wegen berücksichtigt werden.

§ 7. Die Rekurskommission fällt ihre Entscheidungen
mit einfacher Stimmenmehrheit. Der Vorsitzende stimmt
nicht mit; bei Stimmengleichheit kommt ihm der
Stichentscheid zu.

Die Verhandlungen der Rekurskommission und ihrer
Kammern sind nicht öffentlich.

II. Rekursverfahren.

§ 8. Gegen jede Entscheidung oder Verfügung der
Bezirkssteuerkommission und derZentralsteuerkommission
kann sowohl die Steuerverwaltung als auch der
Steuerpflichtige binnen vierzehn Tagen seit der Eröffnung den
Rekurs an die kantonale Rekurskommission erklären. Die
Rekurserklärung ist schriftlich, gestempelt und mit einer
Begründung versehen beim Regierungsstatthalteramt
einzureichen (Gesetz Art. 42, AI. 2). Vorbehaltan bleibt § 12
hienach.

In der Rekursschrift sind die angerufenen Beweismittel
deutlieh zu bezeichnen. Beweisurkunden, welche'jsich in
Händen des Rekurrenten befinden, mit Ausnahme der
Geschäftsbücher, sind der Rekursschrift in Original oder
beglaubigter Abschrift beizulegen.

Jeder Steuerpflichtige hat seinen Rekurs gesondert
einzureichen. Gemeinsame Rekurse mehrerer'
Steuerpflichtiger werden ohne weiteres an den ersten'TJnter-
zeichner oder an den Einsender zurückgeschickt.

Die Beweislast wird durch Art. 19 des
Einkommenssteuergesetzes bestimmt.

§ 9. Rekurriert der Steuerpflichtige, so stellt das

Regierungsstatthalteramt die Rekursschrift samt Beilagen
der Steuerverwaltung zu, die das Geschäft kontrolliert
und sofort an die Rekurskommission weiterleitet.

Der Präsident entscheidet nach vorläufiger Prüfung,
ob das Geschäft sofort der Kommission unterbreitet
werden soll, oder ob es notwendig ist, dass die
Steuerverwaltung dazu Stellung nimmt. In letzterem Falle
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sendet er es an die Steuerverwaltung, die es mit ihren
Gegenbemerkungen und Anträgen versehen so rasch
wie möglich wieder zurückschickt.

§ 10. Rekurriert die Steuerverwaltung, so gibt das
Regierungsstatthalteramt dem Steuerpflichtigen hiervon
Kenntnis, unter Mitteilung der in der Rekursschrift
enthaltenen Begründung und Ansetzung einer Frist von
vierzehn Tagen zur Einreichung allfälliger
Gegenbemerkungen.

Während der angesetzten Frist kann der Steuerpflichtige
auf dem Regierungsstatthalteramt die Akten

einsehen. Die Einreichung der Gegenbemerkungen nebst
allfälligen Beweisurkunden (§ 8, AI. 2) hat ebenfalls bei
dieser Amtsstelle zu geschehen, welche die Akten der
Rekurskommission übermittelt.

Nichteinhaltung der gesetzten Frist gilt als Verzicht
auf die Anbringung von Gegenbemerkungen; die
Rekurskommission entscheidet in diesem Falle auf Grund der
vorhandenen Akten.

§ 11. Eine Verlängerung der in den §§ 8 und 10
festgesetzten Frist oder eine Wiedereinsetzung gegen die
Versäumung derselben ist ausgeschlossen unter Vorbehalt
der Fälle von Krankheit, Tod, Landesabwesenheit oder
Militärdienst des Steuerpflichtigen, sowie ausserordentlicher
Unglücksfälle.

§ 12. Erfolgt die Rekurserklärung der Steuerverwaltung

im Anschluss an einen vom Steuerpflichtigen
eingereichten Rekurs, so findet weder eine Kenntnisgabe

noch eine Fristansetzung zur Anbringung von
Gegenbemerkungen statt.

§ 13. Sowohl das Regierungsstatthalteramt als auch
die Steuerverwaltung und die Rekurskommission haben
über Eingang und Aushändigung der Akten genaue
Kontrollen zu führen.

§ 14. Der Präsident ordnet die zur Feststellung
des Sachverhaltes notwendigen Massnahmen an. Die
Rekurskommission oder die mit der Vorbereitung des
Entscheides betraute Kammer können diese Massnahmen

ergänzen.
Die Beweisanträge der Parteien sind nicht verbindlich,

sofern es sich nicht um die in § 15, Al. 1, dieses
Dekretes vorgesehenen Massnahmen handelt.

Die Steuerbehörden des Staates und der Gemeinden
haben auf Verlangen unentgeltlich jede notwendige
Auskunft zu erteilen und jede geforderte Nachschlagung zu
besorgen.

§ 15. Ist der Steuerpflichtige im Handelsregister
eingetragen und zur Führung von Geschäftsbüchern
verpflichtet, so sind der Präsident und die Rekurskommission

berechtigt, eine Untersuchung der Bücher durch
einen Sachverständigen anzuordnen, wenn der Rekurrent
nicht anderes genügendes Beweismaterial beigebracht
hat. Eine solche Bücheruntersuehung muss angeordnet
werden, wenn ein Steuerpflichtiger sich zur Vorlage
seiner Geschäftsbücher bereit erklärt. Die Untersuchung
der Bücher hat in der Regel im Geschäftsdomizil des

Steuerpflichtigen zu geschehen.
Als Sachverständiger (Bücherexperte) amtiert ein vom

Regierungsrat auf eine Amtsperiode von vier Jahren zu
Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1915.

wählender Beamter. Dem Sachverständigen kann durch
den Regierungsrat ein Adjunkt beigegeben werden,
dessen Amtsdauer ebenfalls vier Jahre beträgt. Hinsichtlich

ihrer Tätigkeit als Sachverständige unterstehen
sowohl der Bücherexperte als sein Adjunkt den
Weisungen der Rekurskommission und ihres Präsidenten ;

sie werden der Kantonsbuchhalterei zugeteilt.
Das Befinden des Sachverständigen ist den Parteien

zur Einreichung allfälliger Erläuterungsfragen und
Gegenbemerkungen zur Verfügung zu stellen.

§ 16. Die Verweigerung der Büchervorlegung seitens
eines Steuerpflichtigen ist als Verweigerung des
geforderten Beweises auszulegen.

§ 17. Der Präsident und die Rekurskommission sind
in jedem Falle berechtigt, eine mündliche oder schriftliche

Einvernahme des Steuerpflichtigen anzuordnen.
Mit der mündlichen Einvernahme kann der Präsident
oder ein Mitglied der Rekurskommission beauftragt
werden.

Nichterscheinen des Vorgeladenen vor der Behörde
oder Verweigerung der verlangten Aufschlüsse wird als
Verweigerung des geforderten Beweises ausgelegt.

§ 18. Der Beweis durch Zeugen darf nur ausnahmsweise

zur Erwahrung bestimmter Tatsachen, niemals
aber zur Feststellung des steuerpflichtigen Einkommens
selbst stattfinden. Die Zeugenabhörung wird durch den
Präsidenten oder ein Mitglied der Kommission
vorgenommen, welchem hierbei die durch die einschlägigen
Bestimmungen des Zivilprozesses vorgesehenen Zwangsmittel

zur Verfügung stehen.
Eine Eidesabiegung oder eine Gelübdeerstattung darf

weder seitens der Parteien noch der Zeugen stattfinden.

§ 19. Nach Abschluss der amtlichen Untersuchung
fällt die Rekurskommission ihren Entscheid, wobei ihr
der Vorsitzende oder ein Mitglied der Kommission
Bericht erstattet. Eine Parteiverhandlung findet nicht statt.

Den Beweiswert aller Untersuchungsmassnahmen wür
digt die Rekurskommission nach freiem Ermessen.

§ 20. Der gefällte Entscheid samt kurzer Begründung

ist den Parteien durch das Bureau der
Rekurskommission mittelst eingeschriebenen Briefes zu
eröffnen.

Binnen vierzehn Tagen seit dem Datum der Eröffnung
kann die in Art. 11, Ziff. 6, AI. 2, des Gesetzes
vorgesehene Beschwerde an das Verwaltungsgericht ergriffen
werden (Gesetz Art. 33 und 34).

§ 21. Die unterliegende Partei hat die ergangenen
amtlichen Kosten und Auslagen und überdies eine
Spruchgebühr von Fr. 1 bis 5 zu bezahlen. Für die
Bücheruntersuchung ist eine feste Gebühr von Fr. 5
bis 100 zu berechnen.

Gebühren, Kosten und Auslagen werden im
Entscheid der Rekurskommission festgestellt. Wird ein Rekurs
nur teilweise gutgeheissen, so kann die Kostenpflicht in
angemessener Weise auf beide Parteien verteilt werden.
Parteikosten dürfen in keinem Falle gesprochen werden.

Der Bezug der endgültig festgestellten Gebühren und
Kosten erfolgt durch die Amtsschaffnerei desjenigen
Amtsbezirkes, in welchem der Zahlungspflichtige sein

83



Steuerdomizil hat. Der Regierungsratsbeschluss vom
8. November 1882 betreffend den Gebührenbezug ist
analog anwendbar.

III. Besoldungen und Entschädigungen.

§ 22. Die Besoldungen werden festgesetzt wie folgt :

Präsident der Rekurskommission Fr. 7,500
Bücherexperte » 4,500—5,500
Adjunkt des Bücherexperten » 3,600—4,500
Die Besoldung der Sekretäre und der Angestellten

wird durch den Regierungsrat festgesetzt.

§ 23. Die Vizepräsidenten beziehen für jeden Tag,
an dem sie den Vorsitz in der Kommission oder in
einer Kammer führen, ein Taggeld von 25 Fr.

Die Mitglieder und Ersatzmänner beziehen ein Tag- •

geld von 20 Fr.
Im Taggeld ist die Vergütung für das Studium der

Akten inbegriffen.
Die Entschädigung der Mitglieder für die Vornahme

von Untersuchungshandlungen geschieht im Verhältnis
eines Taggeldes von 20 Fr. Der Präsident führt
hierüber eine genaue Kontrolle.

Den Mitgliedern, die zur Ausübung der
Amtspflichten ihren Wohnort verlassen müssen, werden die
Auslagen nach einem Regulativ des Regierungsrates
vergütet.

IV. Schluss- und Uebergiingsbestimiiiungeii.

§ 24. Das vorliegende Dekret tritt sofort in Kraft.
Dadurch werden die Dekrete vom 16. März 1910

betreffend die kantonale Rekurskommission und vom
20. Mai 1912 betreffend Abänderung des Dekretes vom
16. März 1910 aufgehoben.

Bern, den 15. September 1915.

Im Namen des Regierungsrates

der Präsident
Locher,

der Staatsschreiber
Kistlcr.

Im Namen der Grossratskommission

Freiburghaus.
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Entwurf des Regierungsrates Abänderungsanträge der Grossratskommission

vom 15. Juni 1915. vom 29. Juli 1915.

XDekret
betreffend

die Verwaltung der kantonalen
Braiidyersicherungsanstalt.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung der Art. 9 und 98 des Gesetzes
über die kantonale Versicherung der Gebäude gegen
Peuersgefahr vom 1. März 1914 (kurz: G.),

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

I. Organisation der Verwaltung.

A. Oesamtanstalt.

§ 1. Die Gesamtanstalt umfasst als Unterabteilungen
die Zentralbrandkasse und die Bezirksbrandkassen ;

derselben stehen als Organe vor:
a. der Verwaltungsrat,
5. die Direktion,
c. die Beamten der Anstalt.

Diesen",Organen ist zugleich die Verwaltung der
Zentralbrandkasse übertragen.

§ 2. Der Direktor des Innern des Kantons Bern
ist von Amtes wegen Präsident des Verwaltungsrates.
Der letztere zählt nebst dem Präsidenten vierzehn
vom Regierungsrat gewählte Mitglieder, wovon wenigstens

zehn Gebäudeeigentümer sein müssen. Bei der
Zusammensetzung ist dafür zu sorgen, dass alle Landesteile

vertreten sind.
Die Amtsdauer beträgt sechs Jahre, mit

periodischem Austritt der Hälfte der Mitglieder von drei
zu drei Jahren.

§ 3. Der Verwaltungsrat versammelt sich
ordentlicherweise zweimal per Jahr. Die Einberufung zu
ausserordentlichen Tagungen geschieht durch die
Direktion nach Bedürfnis oder auf das Verlangen von
wenigstens fünf Mitgliedern des Rates.

Zur gültigen Beschlussfassung ist die Anwesenheit
von wenigstens acht Mitgliedern nebst dem
Vorsitzenden erforderlich. Die absolute Mehrheit der
Anwesenden entscheidet. Der Vorsitzende hat Stimmrecht
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wie^die Mitglieder; bei Stimmengleichheit'ist das Mehr
auf Seite derjenigen Meinung, für welche der
Vorsitzende sich ausgesprochen hat

§ 4. Dem Verwaltungsrat liegt ausser der
allgemeinen Aufsicht über die Anstalt insbesondere ob:

a. die Wahl seines Vizepräsidenten, der Mitglieder
der Direktion, der Rechnungsrevisoren und der
Beamten der Anstalt;

b. der Erlass aller die Geschäftsführung der
Anstalt betreffenden Reglemente und Instruktionen ;

c. die Prüfung der von der Direktion vorzulegenden
Jahresrechnung und des Geschäftsberichtes und
die Ueberweisung derselben an den Regierungsrat

zur Genehmigung;
d. die Aufstellung des Voranschlages;
e. die Bestimmung der Beiträge und die Anordnung

ihres Bezuges;
f. die Anordnung eines Nachschussbeitrages nach

Art. 16 G., sowie einer ausserordentlichen Auflage

nach Art. 22 G.;
g. die Bestimmung des ^Zuschlages zur Prämie für

die Uebernahme der Explosionsgefahr (§ 39 hie-
nach), sowie event, auch für die Mietzinsausfallversicherung

(Art. 92 G.);
h. die Anordnung einer ausserordentlichen Revision

der Schätzungen sämtlicher Gebäude einer
Gemeinde oder eines Amtsbezirks;

i. die Aufstellung des Zuschlagstarifs für die
feuergefährlichen Gewerbe;

Tc. die Aufstellung eines Tarifs für die Kosten
ausserordentlicher Schätzungen (§ 33 des Dekrets vom
18. November 1914 über das Schätzungswesen);

l. die Festsetzung der Besoldungen ; der Beamten
innerhalb der durch die §§9, 11 und 12 hienach
gezogenen Grenzen;

m. die Festsetzung von Vergütungen nach §§ 8
und 19 hienach;

«. der Abschluss .von RückVersicherungsverträgen
und die Beteiligung an einer gegenseitigen
Rückversicherung öffentlicher Anstalten;

o. die Beschlussfassung über die Verwendung eines
Teils des Reservefonds der Zentralbrandkasse
im Sinne des Art. 89 G. ;

p. die Sorge für vorschriftsgemässe Dotierung der
Reservefonds der Bezirksbrandkassen, bis der
gesetzliche Bestand erreicht ist (Art. 20 G.).

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates betreffend
die unter lit. i, m, n und o erwähnten Angelegenheiten,
sowie die Wahl des Verwalters der Anstalt unterliegen
der Genehmigung des Regierungsrates.

§ 5. Die Direktion besteht aus dem Präsidenten
des Verwaltungsrates, welcher von Amtes wegen den
Vorsitz führt, und vier auf die Dauer von vier Jahren
gewählten Mitgliedern.

Sie versammelt sich so oft die Geschäfte es
erfordern. Zur gültigen Beschlussfassung ist die
Anwesenheit von zwei Mitgliedern ausser dem
Vorsitzenden erforderlich.

Sie fasst ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit.
Der Vorsitzende hat Stimmrecht wie die Mitglieder;
bei Stimmengleichheit ist das Mehr auf Seite
derjenigen Meinung, für welche der Vorsitzende sich
ausgesprochen hat.
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§ 6. Der Direktion liegt, die ständige Leitung der
Anstaltsverwaltung ob ; sie besorgt endgültig alle
Geschäfte, die nicht nach § 4 hievor dem Verwaltungsrat

vorbehalten sind oder durch ein zu erlassendes
Geschäftsreglement den Beamten zugewiesen werden.

Zu der Anhebung oder Aufnahme von Prozessen,
deren Gegenstand den Betrag von fünftausend Pranken
übersteigt, ist die Zustimmung des Regierungsrates
notwendig.

§ 7. Zwei auf die Dauer von zwei Jahren
gewählte Revisoren haben den Geschäftsgang, den
Geschäftsbericht und die Rechnung zu prüfen und dem
Verwaltungsrat Bericht zu erstatten. Alljährlich
scheidet einer der Revisoren aus und ist für die nächste
Periode nicht wählbar.

§ 8. Die Mitglieder des Verwaltungsrates und der
Direktion, sowie die Revisoren beziehen ein Sitzungsoder

Taggeld von Pr. 20.— und, soweit sie nicht
in Bern wohnen, eine Reiseentschädigung von 30 Cts.

per Kilometer Entfernung (§ 26).
Erfordern die in einer Sitzung zu behandelnden

Geschäfte das Studium von Akten von einem
gewissen Umfang, so kann hiefür eine angemessene
Vergütung stattfinden.

§ 9. Die Beamten der Anstalt sind:
a. ein Verwalter mit einer Besoldung von Pranken

6000 bis 8000;
b. ein Adjunkt mit einer Besoldung von Pranken

5000 bis 6500;
c. drei technische Inspektoren mit einer Besoldung

von Pr. 5000 bis 6500 ;

d. ein Buchhalter und Rechnungsführer, sowie
ein Sekretär mit einer Besoldung von je Pranken
4000 bis 5500.

Die Amtsdauer der Beamten ist vier Jahre; ihre
Obliegenheiten und Befugnisse werden durch das

Geschäftsreglement näher bestimmt.

§ 10. Die Ernennung von Angestellten geschieht
nach Bedürfnis durch die Direktion, welche auch die
Besoldungen derselben festsetzt. Im weitern wird das

Anstellungsverhältnis einheitlich durch Vertrag
geordnet.

§ 11. In der Regel bezieht der Beamte beim
Antritt der Stelle das Minimum der Besoldung ; indessen
können tüchtige Leistungen in bisheriger Stellung
und besondere Fähigkeiten ausnahmsweise durch
Anrechnung einer Anzahl von Dienstjahren und
Gewährung der damit gemäss § 12 hienach verbundenen
Alterszulagen berücksichtigt werden.

Beim Uebertritt von einer untern Beamtung in
eine höhere soll mindestens die bis zu diesem Zeit-
punkt|bezogene Besoldung ausgerichtet werden.

§ 12. Jeder Beamte, der mit der Minimalbesoldung
beginnt, erhält nach je vier Dienstjahren eine Alterszulage

gleich dem Viertel der Differenz zwischen
dem Minimum und dem Maximum der Besoldung.

Hierbei können auch die bei der Anstalt im
Anstellungsverhältnis sowie die" im Staatsdienst
absolvierten Dienstjahre berücksichtigt werden.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1915.

Abänderungsanträge.

Studium von umfangreichem Aktenmaterial, so
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Tritt ira Laufe eines Kalenderjahres die Berechtigung Abänderungaanträge.
zum Bezüge einer Alterszulage ein, so 'wird die letztere
vom Beginn des nächstfolgenden/Kalenderhalbjahres
an ausgerichtet.

Eine Herabsetzung der Besoldung soll stattfinden,
wenn infolge Alters oder Gebrechlichkeit eine
andauernde wesentliche Verminderung der Leistungsfähigkeit

eingetreten ist.

§ 13. Die Beamten sind verpflichtet, ihre Tätigkeit
während der Bureauzeit ausschliesslich ihrem Amte
zu widmen. Die Uebernahme von bezahlten Neben- zu widmen. Nebenbeschäftigungen, welche die
beschäftigungen ist der Direktion anzuzeigen. Handelt
es sich um solche Nebenbeschäftigungen, welche die
amtliche Tätigkeit beeinträchtigen oder sich mit der
Stellung des Beamten einer öffentlichen Verwaltung
nicht vertragen, so können sie untersagt werden. vertragen, sind untersagt. Die Uebernahme von

bezahlten anderweitigen Nebenbeschäftigungen ist der
Direktion anzuzeigen.

§ 14. Jeder Beamte ist verpflichtet, stellvertretungsweise
eine der seinigen ebenbürtige oder übergeordnete

Beamtung vorübergehend unentgeltlich zu versehen.
Bei lange andauernder Vertretung, mit welcher nicht
eine Entlastung in anderer Richtung verbunden ist,
kann eine Entschädigung verabfolgt werden.

§ 15. Wenn durch die Gesetzgebung bezüglich
der Beamtungen oder der Besoldungen Aenderungen
getroffen werden, so haben die dadurch Betroffenen
keinen Anspruch auf Entschädigung.

»

§ 16. Die"Beamten haben Anspruch auf einen
jährlichen Urlaub von drei Wochen; Urlaub von längerer
Dauer kann auf hinlänglich begründetes Gesuch hin
bewilligt werden.

§ 17. Stirbt ein Beamter, so haben Familienangehörige,

die für ihren Unterhalt auf das Einkommen
des Verstorbenen angewiesen waren, noch Anspruch
auf die Besoldung desselben für drei Monate, vom
Todestag an gerechnet. Ausnahmsweise kann sie noch
für weitere drei Monate ausgerichtet werden.

§ 18. Gegenüber Dritten wird die Anstalt durch
die mit dem Recht der Unterschrift ausgerüsteten,
durch das Geschäftsreglement zu bezeichnenden
Organe vertreten.

§ 19. Die Organe, deren Mitwirkung bei der
Verwaltung der Anstalt nach Art. 9 G. in Anspruch
genommen werden kann, sind:

Auf Seite des Staates: Die Kantonsbuchhalterei,
die Kantonalbank, die Amtsschaffner, die Regierungsstatthalter,

die Amtsschreiber (Grundbuchverwalter),
die Betreibungs- und Konkursbeamten;

auf Seite der Einwohnergemeinden (kurz :

Gemeinden) : Die Gemeinderäte und die Gemeindeschreiber.

Soweit die diesen Organen auffallenden Verrichtungen

in diesem Dekret nicht umschrieben und die
bezüglichen Vergütungen nicht festgesetzt sind, kann
dies mit Zustimmung des Regierungsrates durch
Erlasse der Anstaltsbehörden geschehen.



B. Bezirlcsbrandkassen.

§ 20. Die zu einer Bezirksbrandkasse vereinigten
Gebäudebesitzer werden durch die Abgeordnetenversammlung

vertreten. In dieselbe wählen die
Gebäudebesitzer jeder Gemeinde wenigstens einen
Abgeordneten ; es steht ihnen frei, so viel Abgeordnete zu
wählen, als nach § 22 hienach für sie Stimmen
abgegeben werden können; die Zahl der Abgeordneten
ist jedoch ohne Einfluss auf die Zahl der abzugebenden

Stimmen.
Die Zusammenberufung der Gebäudebesitzer

geschieht durch den Gemeinderatspräsidenten wenigstens
fünf Tage zum voraus mittelst Publikation im
amtlichen Anzeiger, wo ein solcher besteht, durch Um-
bieten oder auf andere in der Gemeinde übliche Weise,
und zwar auf Kosten der Bezirksbrandkasse.

Der Gemeinderatspräsident leitet auch die
Wahlverhandlung und sorgt für die Einsendung eines Pro-
tokolles an das Regierungsstatthalteramt.

Die Amtsdauer der Abgeordneten beträgt vier
Jahre; die im Laufe einer Amtsperiode freiwerden-
den Mandate werden für den Rest derselben besetzt.

§ 21. Won Amtes wegen ist der Regierungsstatthalter
Präsident und der Amtsschreiber Sekretär der

Abgeordnetenversammlung und diese beiden Beamten
bilden zugleich den Vorstand der Bezirksbrandkasse,
der die Interessen derselben ausserhalb der
Abgeordnetenversammlung wahrzunehmen und den Verkehr
mit der Verwaltung der Gesamtanstalt (Zentralverwaltung)

zu besorgen hat.
Der Abgeordnetenversammlung steht es frei, den

Vorstand durch die Zuteilung von höchstens drei aus
ihrer Mitte auf die Dauer von vier Jahren zu wählenden

Mitgliedern zu ergänzen.

§ 22. Die Zahl der Stimmen, welche den Gebäudebesitzern

der einzelnen Gemeinde in der Abgeordnetenversammlung

zukommt, richtet sich nach der Höhe
des Versicherungskapitals und beträgt: bei einem
Versicherungskapital von weniger als zehn Millionen
Franken eine Stimme; bei zehn bis zwanzig Millionen
(exklusive) zwei Stimmen; bei zwanzig bis fünfzig
Millionen (exklusive) drei Stimmen und bei fünfzig
Millionen und darüber vier Stimmen.

Zur gültigen Beschlussfassung muss wenigstens die
Hälfte aller Stimmrechte vertreten sein.

Bei allen Abstimmungen entscheidet das absolute
Mehr der gültig abgegebenen Stimmen ; bei
Stimmengleichheit kommt dem Präsidenten der Stichentscheid zu.

§ 23. Der Abgeordnetenversammlung kommt zu:
a. die Entgegennahme und Prüfung der

Jahresrechnung für die Bezirksbrandkasse;
b. die Beschlussfassung über die Ermässigung des

ordentlichen Beitrages oder über die Verwendung
der Betriebsüberschüsse zum Schutze gegen

Q p Brandschaden nach Art. 21 G., über den Bezug
einer ausserordentlichen Auflage nach Art. 22,
Absatz 2 G., sowie eines Beitrages, der für die
Gebäude der I. Gefahrenklasse mehr als zwei
vom Tausend ausmacht (Art. 16 G.);

c. die Beschlussfassung über den Abschluss von
Rückversicherungen für Rechnung der Bezirks-
brandkasse.
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d. die Ergänzung des Vorstandes nach § 21 hievor;
e. die Anregung von Verbesserungen im

Feuerwehrwesen der Gemeinden.

Im übrigen werden die Bezirksbrandkassen durch
die Organe der Gesamtanstalt verwaltet, welche hierüber

jährlich Rechnung abzulegen haben.

§ 24. Prozesse, welche die Anstalt anzuheben oder
aufzunehmen in den Fall kommt, Vergleiche und
Abfindungen, die sie eingeht, Einsprachen und
Konzessionen, die sie macht (v. Art. 33, öl, 63, öö, 70, 72,
73 G. usw.), sind für die beteiligte Bezirksbrandkasse
verbindlich; dafür werden bezügliche Kosten von der
Zentralbrandkasse einzig getragen.

§ 25. Wird eine Gemeinde von einem Amtsbezirke
losgetrennt und einem andern zugeteilt, so haben die
Gebäudeeigentümer den im Verhältnis der
Versicherungssummen auf ihre Gebäude fallenden Anteil
am Reservefonds der Bezirksbrandkasse, aus welcher
sie ausscheiden, an derselben zu fordern, wogegen sie
sich in den Mitgenuss des Reservefonds der
Bezirksbrandkasse, welcher sie zugeteilt werden, einzukaufen
haben. Das Guthaben geht, soweit zum Einkauf
erforderlich, mittelst der von der Zentralverwaltung
vorzunehmenden Ueberschreibung direkt vom einen
Bezirksbrandkassen-Reservefonds an den andern über.
Einen Ueberschuss des Guthabens können die
Gebäudeeigentümer nach Belieben verwenden ; ein Fehlbetrag
ist nach Analogie von § 47 hienach amortisationsweise

nachzubezahlen.

§ 26. Die Bezirksbrandkassen richten ihren
Organen folgende Vergütungen aus:

a. dem Präsidenten und dem Sekretär des Vorstandes
je eine jährliche Vergütung von Fr. 20—50.
Dieselbe wird innerhalb dieser Grenzen unter
Berücksichtigung der Bedeutung des Amtsbezirks
und des LJmfangs der Geschäfte durch die
Abgeordnetenversammlung festgesetzt, wovon der
ZentralVerwaltung Mitteilung zu machen ist;

b. den genannten Funktionären und den Mitgliedern
der Abgeordnetenversammlung und des

Vorstandes ein Sitzungsgeld von je Fr. 5;
c. den in einer Entfernung von mehr als drei

Kilometern vom Sitzungsorte wohnenden Mitgliedern
eine Reiseentschädigung von 30 Ct. per
Kilometer Entfernung. Als Entfernung gilt der
kürzeste Verkehrsweg, einfach gerechnet, zwischen
dem Wohnort und dem Sitzungsort.

Im übrigen haben die Organe der
Bezirksbrandkassen Anspruch auf Vergütung der
notwendigen Auslagen, die ihnen für Anschaffungen,
Publikationen, Postgebühren, Stempel usw.
erwachsen.

II. Verfahren bei dem Bezug der Beiträge.

§ 27. Innerhalb vier Monaten nach Jahresschluss
soll die Rechnung abgelegt werden. Nach der
Genehmigung derselben durch den Regierungsrat ist der
Bezug der Beiträge anzuordnen, wofür das Lagerbuch
und die Versicherungsbestandskontrolle die Grundlage
bilden.

Der Bezug setzt sich aus Haupt- und Nachbezug
zusammen.
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Der Hauptbezug wird auf dem Versicherungsbe- Abänderungsanträge.
stand vom 1. Januar berechnet und umfasst:

a. den ordentlichen Beitrag mit den Zuschlägen
für die feuergefährlichen Gewerbe (Art. 15. G);

b. die Nachschuss-Beiträge zur Deckung vorhandener

Fehlbeträge des Vorjahres (Art. 16 G.);
c. die ausserordentlichen Auflagen nach Art. 22 G. ;
d. die Zuschläge für NebenVersicherungen nach

Art. 92 G. und § 39 hinach.
Der Nachbezug umfasst die Beiträge und

Rückerstattungen für alle im Laufe des Jahres im
Versicherungsbestand eingetretenen Aenderungen. Für die
Berechnung machen die nachfolgenden Vorschriften
Regel; Einkassierung und Rückerstattung finden mit
dem Hauptbezug des folgenden Jahres statt.

§ 28. Bei Neueintritt eines Gebäudes in die
Versicherung, bei Erhöhung der Versicherungssumme
oder bei Einteilung in eine stärker belastete Gefahrenklasse

wird der entsprechende Beitrag vom ersten
Tag des betreffenden Monats an bis Ende des Jahres
berechnet. Bei Austritt, Verminderung der
Versicherungsumme oder Einteilung in eine schwächer
belastete Gefahrenklasse wird der Beitrag für die Zeit
vom letzten Tag des betreffenden Monats bis Ende
des Jahres zurückerstattet.

Wenn indessen eine Veränderung einen
Beitragsnachbezug und eine Beitragsrückerstattung zugleich
zur .Folge hat, so ist die Rückerstattung vom gleichen
Zeitabschnitt zu berechnen wie der Nachbezug.

§ 29. Für provisorisch versicherte Neubauten
(Art. 28. G.) wird der Beitrag halbjährlich durch die
Zentralverwaltung festgesetzt.

Die Berechnung stützt sich auf die am Ende jedes
Kalenderhalbjahres vom Eigentümer zu machenden
schriftlichen Angaben über den damaligen Wert des
Baues und der mitversicherten Vorräte, Angaben,
welche durch die Zentralverwaltung geprüft und
eventuell berichtigt werden können.

Der halbjährliche Beitrag ist von dem zu Anfang
des Kalenderhalbjahres vorhandenen Werte und von
der Hälfte des Zuwachses zu berechnen.

§ 30. Der Bezug der Beiträge liegt den Gemeinderäten

ob, welche unter ihrer Verantwortlichkeit einen
Einzieher damit betrauen können.

Der Verwaltungsrat bestimmt den Zahlungstermin;
letzterer ist den Gebäudeeigentümern mittelst
Publikation oder Anschlages zur Kenntnis zu bringen.

Die eingegangenen Beiträge sind der Amtsschafif-
nerei abzuliefern.

Die Einkassierung derjenigen Beiträge, welche bei
Ablauf der den Gemeinderäten eingeräumten Bezugsfrist

noch ausstehen, kann dem Amtsschaflher
übertragen werden und es machen hiefür die einschlagenden

gesetzlichen Vorschriften über Schuldbetreibung
und Konkurs sowie über die Verwaltungsrechtspflege
Regel.

Näheres wird durch die Direktion der Anstalt
mittelst Regulativs bestimmt.

§ 31. Für den Bezug und die damit verbundenen
Arbeiten wird dem Gemeinderat eine Vergütung von wird eine Vergütung
1,5 °/o der einkassierten Beiträge und von 20 Centimes

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1915. 85
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für jedes am 1. Januar brandversicherte Gebäude
ausgerichtet.

Auf diese Vergütung haben diejenigen Personen
Anspruch, welche die Arbeiten besorgen, anderweitige
Abfindung der Gemeinden mit denselben immerhin
vorbehalten.

Für die durch den Amtsschaffner einkassierten
Ausstände bezieht er die Provision von 1,5 °/o.

Bei einer allgemeinen Revision der Schätzungen
wird für die Mehrarbeit, die mit dem Bezug verbunden

ist, eine angemessene Vergütungszulage bewilligt.

Abänäerungsanträge.

.". anderweitige Vereinbarung der Gemeinden

III. Verfahren bei der Vergütung des Brandschadens.

§ 32. Werden Wiederherstellungsarbeiten, deren
Kosten in der Entschädigssumme inbegriffen sind,
nicht ausgeführt, so kann die Entschädigung
entsprechend gekürzt werden.

Wenn indessen der Eigentümer, statt den früheren
Zustand wieder herzustellen, sich in anderer Weise
behilft, um das Gebäude in anständiger Weise wieder
zweckdienlich auszubessern und einzurichten, so kann
die Direktion die Bedingung der Wiederherstellung
als erfüllt bezeichnen, vorausgesetzt, dass dadurch
die Interessen der Inhaber von Grundpfand-, Nutz-
niessungs- oder Wohnrechten nicht gefährdet werden.

§ 33. Ist der Verkehrswert des abgebrannten
Gebäudes bestimmt, so werden die Teilzahlungen bei
Wiederaufbau vorläufig nur mit der für den Nicht-
wiederaufbau vorgesehenen Kürzung, jedoch unter
Vorbehalt späterer Nachzahlung, ausgerichtet.

§ 34. Bei Teilschäden, für welche die Entschädigung

dem Versicherten erst nach Vollendung der
Wiederherstellungsarbeiten ausbezahlt wird, ist hiezu
die Zustimmung der Inhaber von Grundpfandrechten,
Grundlasten, Nutzniessungs- oder Wohnrechten nicht
erforderlich.

§ 35. Wenn im Falle des Wiederaufbaues mit
vorgesehener ratenweiser Ausbezahlung der Entschädigung

an den Eigentümer ein Gläubiger sowohl seine
Zustimmung hiezu wie auch die Entgegennahme der
Zahlung mit Vorzins bis zum Ablauf der Kündigungsfrist

verweigert, so kann der Betrag seiner Forderung
gerichtlich hinterlegt werden mit der Wirkung, dass
das Erfordernis seiner Zustimmung wegfällt und die
Verzinsung aufhört.

§ 36. Die Ausbezahlung der Entschädigung findet
durch Anweisung auf die Kantonalbank oder auf die
Amtsschaffnerei statt.

IV. Verschiedene Vorschriften.

§ 37. Alle Fonds, sowohl der Zentralbrandkasse
wie der Bezirksbrandkassen, werden durch die Organe
der Zentralbrandkasse verwaltet und als Spezialfonds
bei der Hypothekarkasse des Kantons Bern zinstragend

angelegt; den Zinsfuss bestimmt der
Regierungsrat.

Ueber jeden dieser Fonds wird ein besonderer
Konto-Korrent geführt und alljährlich Rechnung
abgelegt.



§ 38. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes
übernimmt die Zentralbrandkasse die Rückdeckung der
Bezirksbrandkassen. Sie führt über dieses
Rückversicherungsgeschäft gesonderte Rechnung ; Gewinn darf
sie dabei nicht machen, sondern bloss für ihre
Mühewaltung eine Vergütung von drei Centimes von je
tausend Pranken Rückversicherungskapital in Rechnung

bringen.

§ 39. Nach dem Inkrafttreten des Gesetzes ist die
Anstalt verpflichtet, allen ^Gesuchen von
Gebäudeeigentümern um Einbezug der Explosionsgefahr in
die Versicherung zu entsprechen; sie bezieht dafür
einen vom Verwaltungsrat festzusetzenden fixen
Zuschlag zum ordentlichen Versicherungsbeitrag.

§ 40. Zuhanden der Anstalt hat die nach jedem
Brand anzuhebende amtliche Untersuchung soweit
möglich festzustellen:

a. wie der Brand entstanden ist und ob sich jemand
(Haus-Eigentümer oder Bewohner, Bauunternehmer,

Bauhandwerker, Kaminfeger, Feueraufseher

etc.) absichtlicher- oder fahrlässigerweise
einer strafbaren Handlung oder Unterlassung
schuldig gemacht hat;

b. ob beim Brand sowohl der Eigentümer und
andere Privatpersonen als auch die Feuerwehr
und die Ortspolizei ihre Pflicht erfüllt haben ;

c. ob einzelne Personen, Feuerwehren oder
Abteilungen von solchen ausserordentliche Arbeitsoder

Hülfeleistungen im Sinne des Art. 81 Ziffer

7 G. aufzuweisen haben, welche die
Ausrichtung einer Belohnung rechtfertigen;

d. ob sich die Löscheinrichtungen als ausreichend
erwiesen haben;

e. wie hoch sich der Schaden;anlunversichertem
Mobiliar annähernd belaufen mag;

f. ob einer oder mehrere der Hausbewohner ihr '

bewegliches Vermögen zu hoch versichert haben;
g. ob eine Versicherung gegen Betriebsstörung

(Chômage) besteht und in welchem Betrage.
Gleich nach Schluss der Untersuchung sind die

Untersuchungsakten der Zentralverwaltung zuzustellen.
Dabei soll der Regierungsstatthalter seine Ansicht über
das Ergebnis der Untersuchung kurz aussprechen
und auf allfällige Umstände aufmerksam machen,
welche geeignet erscheinen, der Anstalt die Wahrung
ihrer Interessen zu erleichtern.

§ 41. Die Gerichte sind verpflichtet, der Anstalt auch
in Strafsachen, die nicht von ihr anhängig gemacht
worden sind, sich aber auf Brände beziehen, die
Gebäudeschaden verursacht haben, vom Termin der
Hauptverhandlung Kenntnis zu geben, und in allen
Fällen einen Auszug aus dem Dispositiv des Urteiles
kostenfrei zu verabfolgen.

V. Beschwerdewesen.

§ 42. Ueber Beschwerden gegen Beamte sowie gegen
Schätzer und Sachverständige der ersten Schätzungsinstanz

entscheidet die Direktion; über solche gegen
letztere der Verwaltungsrat.

Gegen diese erstinstanzlichen Entscheide ist die
Weiterziehung an den Regierungsrat zulässig.
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Beschwerden gegen Schätzer und Sachverständige
im Rekursschätzungsverfahren beurteilt der
Regierungsrat als einzige Instanz.

Im übrigen macht der Art. 91 G. Regel.
Die Beschwerdefrist ist vierzehn Tage, vom Tage

der veranlassenden Schlussnahme oder Verhandlung
hinweg ; es sei denn, dass nachgewiesen werden könne,
dass man erst später vom Grunde der Beschwerde
Kenntnis erhalten oder aus erheblichen Gründen nicht
früher klagen konnte. In diesem Falle läuft die Frist
erst vom Tage der erhaltenen Kenntnis oder des

Wegfallens des Hindernisses hinweg.

VI. Uebergangsbestimmungen.

§ 43. Die nach Art. 95 G. an die Reservefonds
der Bezirksbrandkassen übergehenden sechs Zehntel
der vorhandenen Gemeindebrandkassenreserven
berechnen sich amtsbezirksweise auf dem Bestand,
welchen dieselben im Zeitpunkt des Inkrafttretens des
Gesetzes aufweisen.

Durch übereinstimmenden Beschluss der
Gebäudebesitzer-Versammlungen aller Gemeindebrandkassen
eines Amtsbezirks kann die abzuliefernde Quote
beliebig erhöht werden. Solche Beschlüsse sind vor
dem Inkrafttreten des Gesetzes zu fassen und der
Anstalt mitzuteilen.

§ 44. Der Ueberschuss der Reserven einer
Gemeindebrandkasse, die mehrere Gemeinden umfasst,
wird auf die letztern im Verhältnis ihres
Versicherungskapitals verteilt, sofern sie sich nicht auf eine
andere Verteilung einigen. Den Gebäudebesitzerversammlungen

dieser Gemeinden steht es zu, über die
Ueberschüsse unter Beobachtung der nachfolgenden
Vorschriften zu verfügen; sie können indessen dieses
Verfügungsrecht der Gemeindeversammlung oder dem
Gemeinderat übertragen.

Für die Zusammenberufung und Leitung der
Gebäudebesitzerversammlungen macht der § 20 Regel.

§ 45. Als mit der Gebäudeversicherung im
Zusammenhang stehende Zwecke, zu denen die Ueberschüsse
der Gemeindebrandkassenreserven verwendet werden
können, werden bezeichnet: Die Verbesserung des
Löschwesens, der Feueraufsicht, des Nachtwachdienstes,

der Baupolizei.
Diese Ueberschüsse (Guthaben) sind bei der

Hypothekarkasse des Kantons Bern zinstragend anzulegen
und können in den nächsten fünf Jahren nur insoweit

erhoben werden, als zu ihrer Verwendung im
Sinne des vorhergehenden Absatzes ein Bedürfnis
vorhanden ist. Zudem dürfen die Erhebungen während
dieser Zeit per Jahr nicht mehr betragen als 3000 Fr.
bei Guthaben von weniger als 15,000 Fr. und nicht
mehr als einen Fünftel des ursprünglichen Betrages
bei Guthaben von 15,000 Fr. und darüber. Dabei
sind die für die Erhebung von Spareinlagen bei der
Hypothekarkasse üblichen Kündigungsfristen zu
beobachten.

Die Hypothekarkasse verzinst diese Guthaben zum
gleichen Zinsfusse wie die Reserven der
Zentralbrandkasse.
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§ 46. Die Gemeinden sind verpflichtet, über diese
Guthaben der Gebäudebesitzer und ihren Zinsertrag
gesonderte Rechnung zu führen.

Die Rückzahlung findet an die Gemeinderatspräsidenten

zu Händen der Gebäudebesitzer statt ; zur
Gültigkeit der von ihnen auszustellenden Quittungen
ist das Visum des Regierungsstatthalters erforderlich.

Der letztere wacht über die vorschriftsgemässe
Verwendung dieser Gelder und ist dafür verantwortlich;

er entscheidet über Anstände unter Vorbehalt
der Weiterziehung an den Regierungsrat.

§ 47. Fehlbeträge der aufgehobenen
Gemeindebrandkassen, welche die Gebäudebesitzer an den
Reservefonds der Bezirksbrandkasse nachzubezahlen
haben, sind in jährlichen Raten von mindestens 0,20 °/»o
des Versicherungskapitals abzuführen und bis zur
gänzlichen Tilgung zu demjenigen Zinsfuss zu
verzinsen, der im Kontokorrentverkehr mit den
Bezirksbrandkassen zur Anwendung kommt. Für Fehlbeträge,
die 0,75 °/<k> des Versicherungskapitals übersteigen,
kann der Verwaltungsrat der Anstalt die jährliche
Rate angemessen erhöhen.

§ 48. Die Anstalt übernimmt den Bezug und die
Ablieferung der Fehlbeträge und führt darüber Buch.

§ 49. Die Rückerstattung der Beiträge von
Gemeindebrandkassen an das Löschwesen (Art. 95 letzter
Absatz G.) hat vor der Abrechnung über die Reserven
zu geschehen.

§ 50. Die Bezirksbrandkassen haben vor dem
Inkrafttreten des Gesetzes zu beschliessen und an die
Zentralverwaltung zu berichten, ob sie die für Rechnung

der Gemeindebrandkassen abgeschlossenen
Rückversicherungen für eigene Rechnung fortbestehen lassen
wollen oder nicht.

§ 51. Dieses Dekret tritt am 1. Januar 1916 in
Kraft. Durch dasselbe wird das Dekret vom 29.
November 1910 betreffend die Verwaltung der kantonalen

Brandversicherungsanstalt aufgehoben.
Auf diesen Zeitpunkt sind die Mitglieder des

Verwaltungsrates und der Direktion, sowie die Beamten
der Anstalt, ferner die Mitglieder der
Abgeordnetenversammlungen und der Vorstände der Bezirksbrandkassen

neu zu wählen.

Bern, den 15. Juni 1915. Bern, den 29. Juli 1915.

Im Namen des Begierungsrates
der Präsident

Locher,
der Staatsschreiber

Kistler.

Namens der Kommission

der Präsident
Heller-Bürgi.
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Bericht der Direktionen der Bauten und der Justiz

an den

Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates

betreffend das

Dekret über die Nachführung der Vermessungswerke.

(August 1915.)

Bereits im Frühjahr 1912 hat der Regierungsrat
einen Dekretsentwurf betreffend das Nachführungswesen
genehmigt und dem Grossen Rate in der Frühjahrssession

1912 zur Behandlung unterbreitet. In der Sitzung
vom 24. April 1912 bestellte der Grosse Rat zur
Vorberatung der Vorlage eine Kommission. Im Februar
1913 trat diese Kommission erstmals zusammen. Dem
Antrag von Vertretern aus den Gemeinden Bern und
Biel entsprechend wurde der Entwurf an die
vorberatenden Direktionen mit dem Auftrage zurückgewiesen,
Vorschläge über die besondern Verhältnisse in diesen
beiden Gemeinden auszuarbeiten. Darin sollte namentlich

die Beitragsleistung des Kantons an diese
Gemeinden geregelt werden und zwar im Verhältnis der
Beteiligung des Kantons an den Kosten in den übrigen
Kreisen.

Der Kommission lag ferner eine ausführliche
Eingabe des bernischen Geometer-Vereins vor, worin
verschiedene Abänderungsanträge zum Dekretsentwurf
gestellt wurden. Von grundsätzlicher Bedeutung war der
Antrag, es möchte von der Schaffung besonderer
Beamtenstellen für die Kreisgeometer, wie sie der
Entwurf vorsah, Umgang genommen und die Nachführung
der Vermessungswerke den Privatgeometern übertragen
werden. Zur Begründung dieses Vorschlages wurde in
der Hauptsache auf die damit zu erzielende bedeutende
Kostenersparnis zugunsten des Staates hingewiesen.

Hinsichtlich der von den Vertretern der Gemeinden
Bern und Biel verlangten Abänderung des Entwurfes
war eine Verständigung bald gefunden, weil dadurch
an der grundsätzlichen Lösung der Nachführungsfrage,
wie sie der Entwurf vorgesehen hatte, nichts geändert
wurde.

Inzwischen machten jedoch die Geometer Anstrengungen,

um ihrem Vorschlag wenn möglich zum Durch¬

bruch zu verhelfen. Die danach in Aussicht stehende
Verminderung der finanziellen Belastung des Staatshaushaltes

führte zu nochmaligen Prüfungen über Einführung

des Systems der Kreisgeometer mit freier
Berufsausübung. Schliesslich wurde auf diesem Boden ein
Vorentwurf zu einem Dekret ausgearbeitet. Die Leistungen
des Kantons wären nach diesem Vorentwurf gegenüber
der Vorlage vom Jahre 1912 allerdings etwa um die
Hälfte herabgesetzt worden ; immerhin wäre aber die
Beitragsleistung des Staates noch immer auf mindestens
30—40,000 Fr. per Jahr zu stehen gekommen. Dieser
Vorentwurf gelangte jedoch bei den beteiligten Direktionen

nicht zur eingehenden Behandlung.
So stund die Sache im Sommer 1914. Mit der

Mobilmachung der Armee anfangs August wurden die
Organe, die sich mit der Lösung der gesetzlich gestellten
Aufgabe zu befassen hatten, ihrem bürgerlichen Arbeitsfelde

entzogen, und die Angelegenheit blieb bis jetzt
liegen.

Länger lässt sich nun aber die Regelung der Nach-
führung unserer Vermessungswerke nicht hinausschieben.

Nach den bundesrechtliehen Vorschriften bildet die
Anerkennung eines Vermessungswerkes durch den Bund
die unbedingte Voraussetzung der Ausrichtung der
Bundessubvention. Die Anerkennung aber wird, sofern
Aussetzungen vermessungstechnischer Natur nicht daran
hindern, nur ausgesprochen, wenn für die fortlaufende
Nachführung der anerkannten Werke gesorgt ist (Bun-
desbeschluss vom 13. April 1910 betr. Beteiligung des
Bundes an den Kosten der Grundbuchvermessung,
Art. 18 ff. und 30 ff. der Verordnung betr. die
Grundbuchvermessungen vom 15. Dezember 1910). Die Zahl
der Gemeinden der Hochebene, die anerkennungsfähige
Vermessungswerke besitzen, ist seit 1912 annähernd
unverändert geblieben. Dagegen sind in der Zeit seit
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1912 viele Nachführungsarbeiten ausgeführt worden, die
subventionsberechtigt sind, so dass der Betrag, der von
daher den Gemeinden durch den Bund zu vergüten
sein wird, die Summe von 80,000 Fr. übersteigen dürfte.
Noch höher ist der Betrag der Bundessubvention, der
den neu vermessenen Gemeinden zukommen soll. Die
Zahl derselben nimmt jedes Jahr zu. Die Gemeinden
sind verpflichtet, die Vermessungskosten im ganzen
Betrage vorzuschiessen. Die dazu nötigen Gelder müssen
sie sich regelmässig auf dem Anleihenswege beschaffen
und zu schweren Bedingungen verzinsen. Die Ausgaben
der hievon betroffenen Gemeinden Spiez, Meinisberg,
Wachseldorn, Trubschachen, Fahy und Rocourt betragen
zirka 100,000 Fr., dreizehn andere in Vermessung
begriffene Gemeinden haben an Kosten bereits
vorgeschossen zirka 250,000 Fr.

An diese Kosten wird der Bund 70—80 °/o
zurückvergüten, aber erst wenn die permanente Nachführung
kantonal-rechtlich geordnet ist und die bundesrechtlichen
Vorschriften erfüllt sind. Mehrere Gemeinden, deren
Vermessungswerke subventionsberechtigt wären, sind
daher wiederholt für den sofortigen Erlass der bezüglichen

kantonalen Bestimmungen vorstellig geworden.

Ist sonach die Dringlichkeit der kantonal-rechtlichen
Ordnung dieser Materie nicht zu bezweifeln, so kann
doch die Lösung nicht auf dem Boden des Entwurfes
von 1912 gesucht werden. Durch die Folgen des Krieges

werden die finanziellen Mittel des Staates in einer
Weise mitgenommen, die es gegenwärtig schlechtweg
ausschliesst, gesetzgeberische Erlasse zu schaffen, die
eine dauernde Belastung des Staatshaushaltes mit grössern

Summen zur Folge hätten. Deshalb ist an die
Einführung des Beamtensystems für die Kreisgeometer,
wie im Entwurf von 1912, vorläufig nicht mehr zu
denken. Müsste der Staat dabei doch, lediglich bei
Nachführung der anerkennungsfähigen Vermessungswerke,

mit einer jährlichen Ausgabe von 60,000—100,000
Fr. rechnen. Selbst den hievor erwähnten zweiten
Vorentwurf können wir bei dieser Sachlage nicht zu
weiterer Behandlung gelangen lassen, weil die sich aus
demselben ergebende Belastung des Staates noch zu
beträchtlich wäre.

Diese Sachlage musste dazu führen, eine Lösung zu
suchen, durch welche der Staat nur in beschränktem
Masse in Mitleidenschaft gezogen wird. Dabei lag nahe,
soweit als möglich an die bisherige kantonale Ordnung
anzuknüpfen und sie im Sinne der bundesrechtlichen
Vorschriften auszugestalten. Die zuständigen Organe
des Bundes haben die Zusicherung gegeben, dass ihrerseits

der vorgeschlagenen Ordnung zugestimmt werde
und daraus irgend welche Nachteile hinsichtlich der
Bundes-Subvention nicht erwachsen sollen. Uebrigens
ist das Nachführungswesen in ähnlicher Weise geordnet
in den Kantonen Zürich, Luzern, Graubünden, Thurgau
u. a. Auf Grund dieser Üeberlegungen ist nun ein neuer
Dekretsentwurf aufgestellt worden, der im wesentlichen
nur in den organisatorischen Bestimmungen von der
Vorlage vom Jahre 1912 abweicht, während die andern
Bestimmungen, allerdings unter Anpassung an die
veränderte Organisation, in der Hauptsache gleich bleiben
konnten.

Bei dieser Ausgestaltung besteht der Hauptunterschied

gegenüber der bestehenden gesetzlichen Regelung
in der nach den bundesrechtlichen Vorschriften erforderlichen

ununterbrochenen Nachfuhrung der Vermessungswerke.

Nicht mehr zulässig ist es, wie bisher, die Nach¬

führung periodisch — sie hätte mindestens alle vier
Jahre stattfinden sollen — ausführen zu lassen. Weitere
Abweichungen von den dermal geltenden Vorschriften
ergeben sich aus der Verwendung der Vermessung als
Grundlage des Grundbuches, sowie aus dem Bestreben,
dem Nachführungsgeometer die Stellung eines staatlichen

Organs zu geben.
Zum Inhalt des derart umgearbeiteten Entwurfes

ist folgendes zu bemerken :

Nachführungskreis bildet, wie bisher, jede Einwohnergemeinde,

wobei die Möglichkeit der Vereinigung
mehrerer Gemeinden zu einem Kreis vorgesehen wird (§ 1).
Mit dem Abschluss des NachführungsVertrages bezw.
dessen Genehmigung durch die vorgesehenen Instanzen
(§ 5) übernimmt der Nachführungsgeometer nicht nur
die Pflicht zu Dienstleistungen gegenüber der Vertragspartei,

sondern er unterstellt sich gleichzeitig unter die
Vorschriften des Dekretes. Einerseits wird deshalb durch
den Vertrag ein privatrechtiiches Dienstverhältnis, anderseits

aber ein öffentlich-rechtliches Beamtenverhältnis
geschaffen. Um die Nachführungskosten zu verringern
und den Verkehr zwischen Grundbuchamt und Geometer
zu vereinfachen, wird vorgesehen, dass, soweit tunlich,
die Nachführungen in allen Gemeinden eines
Amtsbezirks nach und nach dem nämlichen Nachführungsgeometer

übertragen werden können (§ 2). Bei diesem
V orgehen wäre die Möglichkeit gegeben, die sämtlichen
Nachführungen eines Amtsbezirkes durch den nämlichen
Geometer ausführen zu lassen. Damit würde faktisch
das Verhältnis geschaffen, das vom vermessungstechnischen

Standpunkt aus wünschenswert ist. Der
nämlichen Ueberlegung entspringt die Vorschrift in § 7,
wonach der Regierungsrat befugt ist, den Wohnsitz des

Nachführungsgeometers zu bestimmen. Eine Lösung für
den Fall, als beim Zusammenschluss mehrerer Gemeinden

zu einem Nachführungskreis die Verständigung über
den anzustellenden Geometer nicht möglich sein sollte,
ist in § 3 gegeben. Die Nachführungsgeometer, die
Gemeindebeamte sind, müssen dem Staate gegenüber
gleichgehalten werden, wie die übrigen Nachführungsgeometer

(§ 2).
Sodann enthält der Entwurf, im wesentlichen mit der

Vorlage von 1912 übereinstimmend, die Umschreibung
der allgemeinen Obliegenheiten des Nachführungsgeometers,

soweit nicht der Bundesgesetzgeber selbst
darüber legiferiert hat (§ 12—23). Notwendig war dabei
auch die Ordnung des Verhältnisses zwischen
Grundbuchamt und dem Geometer (§ 15), und als zweckmässig
erzeigte sich, im Dekret selbst einige grundlegende
Bestimmungen technischer Natur aufzunehmen (§§ 18 ff.).

Die Aufbewahrung des Vermessungsmaterials konnte
in der Hauptsache mit der bestehenden Ordnung in
Uebereinstimmung gebracht werden (§ 24). Die §§ 26—
28 regeln die den Interessenten und den Aufsichtsorganen
zustehenden Verfügungsbefugnisse über die Vermessungswerke.

Die Regelung der Aufsicht und Disciplinarordnung
findet sich in den §§ 29—33. Darin kommt die Stellung
des Nachführungsgeometers als staatliches Organ zum
Ausdruck. Da in Zukunft die periodische Anerkennung
der Vermessungswerke wegfällt, muss den Beteiligten
die Möglichkeit gegeben sein, bei pflichtwidrigem
Verhalten wirksam gegen den Geometer vorgehen zu können.
Die Disciplinarmittel sind analog denjenigen, die gegenüber

den übrigen Staatsbeamten Anwendung finden (§ 83).
Die Gebührenordnung muss einer Verordnung des

Regierungsrates vorbehalten werden (§ 34). Bei Auf-
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Stellung des Tarifes wird man die bisherigen Erfahrungen
zu Rate ziehen und die bis jetzt gebräuchlichen Ansätze,
soweit möglich, berücksichtigen. Die Verteilung der Kosten
macht sich derart, dass der Staat diejenigen der
Aufsichtsführung und der Versicherung des Materials, das
sich in seiner Verwahrung befindet, sowie der
Neuerstellung der auf dem Grundbuchamt aufbewahrten Doppel
von Grundhuchplänen trägt. Je nach der Ausgestaltung
der Aufsichtsführung werden die von daher erwachsenden
Ausgaben doch eine ansehnliche Summe ausmachen. Für
die übrigen Kosten haben grundsätzlich, wie bis anhin,
die Gemeinden aufzukommen, denen aber die Möglichkeit
gegeben ist, diese, soweit sie den Bundesbeitrag
übersteigen, ganz oder zum Teil auf die betreffenden
Grundeigentümer abzuwälzen (§ 35, vergl. Art. 954 Z. G. B.j.

Der auszurichtende Bundesbeitrag ist den Gemeinden
auszuzahlen (§ 36).

Besondere Pflichten werden den Gemeinden nur insoweit

auferlegt, als sie gehalten sind, Marksteindepots
anzulegen und die erforderlichen Markrevisionen
vornehmen zu lassen (§§ 39—41).

In den Schluss- und Uebergangshestimmungen sind
die Verhältnisse berührt, wie sie sich aus der Ueber-
gangszeit ergeben. Besonders hinweisen wollen wir dabei
auf die vorgesehene Möglichkeit, durch Verordnung des

Regierungsrates das Vermessungswesen von der
Baudirektion loszutrennen und vollständig der Justizdirektion

zu unterstellen (§ 47).
Der Vollständigkeit halber sei über den gegenwärtigen

Stand der Vermessung im Kanton Bern folgendes
angeführt :

Ganz vermessen ist der Jura, wo die Arbeit unter
der Herrschaft des französischen Zivilrechts schon
anfangs des letzten Jahrhunderts begonnen worden ist,
jedoch in der Hauptsache zu dem Zwecke, um durch
das Vermessungswerk eine zuverlässige Grundlage für
den Qrundsteuerbezug zu schaffen.

Weiter ist die Vermessung durchgeführt in den
Gemeinden der Hochebene, nämlich in den Aemtern Aar¬

berg, Aarwangen, Bern, Burgdorf, Erlacb, Fraubrunnen,
Konolfingen, Laupen, Nidau, Schwarzenburg, Seftigen,
Signau, Thun, Trachselwald und Wangen. Von den 305
Gemeinden dieser Bezirke besitzen 300 kantonal genehmigte

Vermessungswerke, die übrigen 5 Gemeinden
(eine im Amt Konolfingen, drei im Amt Signau, zwei
im Amt Schwarzenburg und eine im Amt Thun) sind
in Vermessung begriffen.

Unvermessen ist in der Hauptsache das Oberland,
in dem bis jetzt, abgesehen vom Amt Thun, nur fünf
Vermessungswerke bestehen, nämlich für die Gemeinden
Interlaken, Matten, Kandergrund, Kandersteg und Spiez.

Den eidgenössischen Vorschriften entsprechen nur
die Vermessungswerke der Gemeinden des alten
Kantonsteils, während die Vermessung im Jura nach einem
veralteten Verfahren durchgeführt und durch vollständig
neue Arbeit ersetzt werden muss.

Wir haben also die Neuvermessung durchzuführen
im Oberland und im Jura. Anerkannt werden vom
Bund vom technischen Standpunkt aus die
Vermessungswerke der Hochebene, wobei die Subventionen
wie angeführt ausgerichtet werden sollen.

Das kantonale Vermessungsbureau hat den
Bundesbehörden 271 Gemeindevermessungen zur Anerkennung
vorgelegt und gleichzeitig für 152 Vermessungswerke
um die vorgesehenen Subventionen nachgesucht.

Auf Grund dieser Ausführungen erlauben wir uns,
Ihnen zu beantragen, die Vorlage vom Jahre 1912 beim
Grossen Rate zurückzuziehen und dagegen den Dekretsentwurf,

wie er hier vorliegt, annehmen und weiterleiten
zu wollen.

Bern, im August 1915.

Der Justizdirektor : Der Baudirektor i. V. :

Merz. Sclieurer.



Gemeinsamer Entwurf des Regierungsrates
und der grossrätüchen Kommission

vom 16. November 1915.

Dekret
über

die Nachführung der Vermessungswerke.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung des Art. 131 des Gesetzes vom 28. Mai
1911 betreffend die Einführung des schweizerischen
Zivilgesetzbuches,

auf den Antrag des ßegierungsrates,

beschliesst:

A. Organisatorische Bestimmungen.

§ 1. Die vom Bunde anerkannten Yermessungswerke ^Grundsatz,
sind ohne Unterbrechung nachzuführen. Jede Einwohnergemeinde

bildet einen Nachführungskreis. Mit Bewilligung

der Yermessungsaufsicht können sich mehrere
Gemeinden zu einem Kreis vereinigen.

§ 2. Die Nachführung erfolgt ausschliesslich durch n*
Nachbesondere Nachführungsgeometer, die im Besitze des ftihrungs-

eidg. Geometerpatentes sein müssen.
^ „ '

Die Ausführung der Nachtragungsarbeiten geschieht R
auf Grund eines zwischen den Gemeinden des Nach- e ei

führungskreises und dem Nachführungsgeometer abzu-
schliessenden Dienstvertrages. Bei Uebertragung der
Nachführungsarbeiten ist in der Regel dem Nachführungsgeometer

der Vorzug zu geben, der unter den Bewerbern
die grösste Zahl der Vermessungswerke im betreffenden
Amtsbezirk nachführt.

Die Gemeinden können Gemeindebeamte, die das
Geometerpatent besitzen, als Nachführungsgeometer
bezeichnen. Auf diese Beamten finden die Vorschriften
dieses Dekretes über die Obliegenheiten, Aufsicht und
Disziplinarordnung und Gebühren sinngemässe
Anwendung.

§ 3. Umfasst ein Kreis mehrere Gemeinden, so haben b. Mitwirkung
sich die Gemeinderäte in bezug auf den Nachführungs-
geometer zu verständigen. Ist die Verständigung nicht
möglich, so verfügt der Regierungsrat auf den Vorschlag
der Vermessungsaufsicht, welchem Geometer die Arbeiten
zu übertragen sind.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1915.



Sind in einem Kreise, der ""keinen Nacbführungs-
geometer besitzt, Arbeiten vorzunehmen, so werden sie
durch die Organe der Vermessungsaufsicht ausgeführt,
oder diese kann den .Nachführungsgeometer eines
benachbarten Kreises damit beauftragen.

e. Form und § 4. Der Dienstvertrag ist schriftlich in vier Dop-
Inhalt des pejn akzufassen und von allen Beteiligten zu unterer

rages. zejei,nen- ßs sjnd <jazu amtliche Formulare zu ver¬
wenden, deren Erstellung der Vermessungsaufsicht
obliegt. Grundlage und integrierender Bestandteil des
Vertrages sind die Bestimmungen dieses Dekretes und seiner
Vollziehungserlasse. Der Vertrag regelt Beginn und
Dauer des Verhältnisses und enthält die grundlegenden
Bestimmungen über die Art und Weise der Rechnungsstellung

durch den Geometer. Abreden über besondere
Obliegenheiten oder die Vorschriften dieses Dekretes
ergänzende Vereinbarungen sind darin aufzunehmen.

d. Genehmi- § 5. Die mit den Nachführungsgeometern abzu-
8ynS8" schliessenden Verträge, sowie die Gemeindeerlasse im

vor e gjnne von g 2f Absatz 3, bedürfen der Genehmigung
des Regierungsrates.

Verträge und Erlasse sind zudem den zuständigenOrganen
der Bundesverwaltung zur Genehmigung zu unterbreiten.

2. Allgemeine § 6. Der Nachführungsgeometer hat seine Tätigkeit
in erster Linie der Nachführung und Erhaltung der ihm

p ' übertragenen Vermessungen zu widmen. Alle von ihm
in Ausübung dieser Tätigkeit erstellten Aufnahmen,
Handrisse, Berechnungen, Hülfspläne, Ersatzpläne, Bücher
und dergl. gehören zum Vermessungswerk. Sie sind nach
Beendigung des Dienstverhältnisses mit den übernommenen
Bestandteilen dieses Werkes den Weisungen der
Vermessungsaufsicht entsprechend unentgeltlich abzuliefern.

Wo infolge anderweitiger Beschäftigung Rückstände
in der Nachführung zu verzeichnen sind, soll die
Vermessungsaufsicht vom Nachführungsgeometer verlangen,
dass er vor Uebernahme neuer technischer Arbeiten
(z. B. Neuvermessungen, Pläne und Projekte zu Strassen-
anlagen, Kanalisationen, Wasserversorgungen und
dergleichen) ihre Bewilligung nachsuche. Vorbehalten bleiben

disziplinarische Massnahmen.
Die Verweigerung der Bewilligung begründet für den

Nachführungsgeometer keinerlei Schadenersatzansprüche.

3. Wohnsitz. § 7. Der Regierungsrat ist berechtigt, wo es nach
den Verhältnissen geboten scheint, den Wohnsitz des
Nachführungsgeometers zu bestimmen.

4. Stell- § 8. In Verhinderungsfällen infolge Krankheit, Mili-
vertretung. tärdienst und dergleichen hat sich der Nachführungs¬

geometer auf seine Kosten durch einen andern Grund-
buchgeometer vertreten zu lassen. Die Stellvertretung
bedarf der Genehmigung der Vermessungsaufsicht. '

Wenn bei lange andauernder Verhinderung des
Nachführungsgeometers die Verhältnisse es erfordern, kann
der Regierungsrat den Dienstvertrag als aufgelöst
erklären. Dem Nachführungsgeometer erwachsen daraus
keinerlei Schadenersatzansprüche.

5. Beeidigung. § 9. Der Nachführungsgeometer hat den in der Ver¬
fassung vorgeschriebenen Eid zu leisten. Die Beeidigung
erfolgt durch den Regierungsstatthalter des Wohnsitzes
nach Genehmigung des ersten abgeschlossenen
Nachführungsvertrages oder der Wahl als Gemeindebeamter (§ 2,
Abs. 3).



§ 10. Der Naehführungsgeometer ist sowohl dem & Verant-

Staate, als den Beteiligten gegenüber für die richtige wortlichkeit.

Erfüllung der Pflichten für sich, seinen Stellvertreter
(§ 8) und seine Hülfskräfte verantwortlich.

Mit dem Zeitpunkt des Beginnes der permanenten
Nachführung der bundesrechtlich anerkannten
Vermessungswerke haftet der Staat für Schaden, welcher aus
einer Verletzung der dem Naehführungsgeometer und
seinem Personal hinsichtlich der Nachführungsarbeiten
obliegenden Pflichten entsteht, im Sinne des Art. 15 der
Staatsverfassung und der Bestimmungen des Gesetzes
vom 19. Mai 1851 über die Verantwortlichkeit der öffentlichen

Behörden und Beamten. Dem Staate bleibt in jedem
Falle der Rückgriff auf den Naehführungsgeometer
vorbehalten.

Der Geometer hat gemäss den bestehenden
Vorschriften über die Amts- und Berufskautionen eine
Kaution zu leisten, deren Höhe die Vermessungsaufsicht
bestimmt.

§ 11. Für die nötigen Bureaulokale und die er-7• Lokalitäten

forderlichen Instrumente und Werkzeuge hat der Nach- und InRtru~
° mente,

luhrungsgeometer zu sorgen.

B. Die Obliegenheiten des Nachfiihrungsgeoineters.

§ 12. Die ihm zur Ausführung übertragene Nach- I- Im
Allführung der Vermessungswerke hat der Nachführungs- gemeinen-

geometer fortlaufend vorzunehmen. Er hat alle
Massnahmen zu treffen, die zur Erhaltung und Verbesserung
der Vermarkungen und der Vermessungswerke beitragen.
Die Arbeiten sind nach Massgabe der darüber bestehenden

oder noch zu erlassenden Vorschriften des Bundes
und des Kantons auszuführen. Nachführungsarbeiten,
die von seinen Angestellten ausgeführt werden, sind
von ihm persönlich auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit

zu prüfen.

§ 13. Der Vertrag setzt fest, während welchen Zeiten
und wo der Geometer zur Verfügung des Publikums steht, mungen.
Die Gemeinde sorgt für die bezügliche Bekanntmachung. 1- Bespre¬

chungen.

§ 14. Alle Aufträge, die eine grundbuchliche Ver- 2- Aufträge,

fügung nach sich ziehen, welche der Nachführung im
Vermessungswerk bedarf, sind beim Naehführungsgeometer

aufzugeben. Die Aufträge sind ohne Verzug
auszuführen ; die Aufsichtsorgane können zur Ausführung
bestimmte Fristen festsetzen.

§ 15. Das Vermessungswerk bildet die Grundlage 3. Verhältnis

des Grundbuches. Der Grundbuchverwalter darf keine zu^^un<^~
grundbuchliche Verfügung, welche die Vermessung be-

a Grundrührt,

eintragen, ohne dass ihm die zudienenden Mu- bucheintrag,
tationspläne und Auszüge eingereicht werden.

Auszüge aus dem Vermessungswerk, Mutationspläne
und dergleichen, die nicht durch den zuständigen
Naehführungsgeometer oder seinen Stellvertreter ausgestellt
sind, darf der Grundbuchverwalter nicht als Belege
annehmen.

§ 16. Dem Naehführungsgeometer ist verboten, irgend Eintrag im

welche definitive Eintragungen, die mit dem Grundbuch ^erg^n^s"
im Zusammenhang stehen, im Vermessungswerk ohne
vorherige Mitteilung des Grundbuchverwalters
vorzunehmen.

Der Grundbuchverwalter hat die Pflicht, dem
Naehführungsgeometer sofort nach Eintragung einer
Verfügung im Grundbuch Mitteilung zu machen ; (vergleiche



Art. 155 der Instruktion für die Grundbuchvermessungen
vom 15. Dezember 1910).

o. Ueberein- § 17. Grundbuchverwalter und Nachführungsgeometer
Stimmung. g|n(j dafür verantwortlich, dass Grundbuch und Ver¬

messungswerk genau übereinstimmen.
Sie haben sich gegenseitig die zu dem Zwecke

erforderlichen Aufklärungen mündlich oder schriftlich
unentgeltlich zu erteilen. Der Nachführungsgeometer
ist berechtigt, jederzeit von den Grundbucheintragungen
Kenntnis zu nehmen ; dem Grundbuchverwalter steht
das Hecht der Einsichtnahme der Vermessungswerke
zu ; irgend welche Gebühren dürfen von daher nicht
gefordert werden.

Ueber Anstände zwischen Nachführungsgeometer und
Grundbuchverwalter, die aus diesem Verhältnis entstehen,
entscheidet die Justizdirektion, nach Anhörung der
Vermessungsaufsicht, endgültig.

4. Technische § 18. Die Vermarkung neu entstehender und die
Vorschriften. Wiederherstellung bestehender Grenzen sind nach den

a. Ver- darüber geltenden bundesrechtlichen und kantonalen Vor¬
schriften auf Anordnung und unter der Leitung des

Nachführungsgeometers auszuführen.

b. Verände- § 19. Alle Veränderungen der Eigentumsverhältnisse,
rungen. den Grundbuchplänen zur Darstellung gebracht

werden müssen (Abtrennungen, Zerstückelungen,
Markveränderungen, Dienstbarkeitserrichtungen und
dergleichen), sind vom Nachführungsgeometer auf dem
Terrain aufzunehmen. Eine derartige Aufnahme ist bei
nicht zu vermarkenden Dienstbarkeiten dann nicht
erforderlich, wenn zuverlässige Angaben für die
Planeinzeichnung vorhanden sind.

Der Nachführungsgeometer trägt die Aufnahmen in
seinem Plandoppel provisorisch ein, fertigt den
Mutationsplan aus und liefert denselben, versehen mit seiner
Unterschrift, dem Auftraggeber zuhanden des
Grundbuchverwalters ab. Die definitive Eintragung in den
Plänen und Büchern erfolgt erst nach erhaltener
Mitteilung über den Grundbucheintrag.

c. Numerie- § 20. Bei der Nachführung werden die Grundstücke
rang. nach einem gemischten System mit Indexnummern und

fortlaufenden Nummern bezeichnet, in der Weise, dass

grundsätzlich für neu entstehende Parzellen die
fortlaufende Numerierung erfolgt, während die Mutter- oder
Stammparzellen mit Indexnummern versehen werden.

Bei der Numerierung ist in allen Fällen auf das
Grundbuch Rücksicht zu nehmen und den Verfügungen
des Grundbuchverwalters nachzuleben.

d. Aufnähme § 21. Neu erstellte Gebäude oder An- und Um-

undtef bauten, sowie die übrigen nicht gemäss § 19 behan¬
delten Veränderungen werden in jeder Gemeinde mindestens

einmal per Jahr aufgenommen. Der Grundbuchverwalter

bringt dem Nachführungsgeometer die infolge
Neu- oder Umbauten zur Eintragung in die Lagerbücher
gelangenden Veränderungen, sowie die Streichungen von
Gebäuden zur Kenntnis.

Bildet jedoch ein Grundstück, das durch Erstellung
oder Entfernung von Bauten eine Wertveränderung
erfahren hat, Gegenstand einer grundbuchlichen Verfügung,

so ist vor der Eintragung die Veränderung im
Vermessungswerk vorzunehmen. Der Grundbuch
Verwalter gibt dem Nachführungsgeometer von diesen Fällen
Kenntnis.



§ 22. In den nach Bundesrecht erstellten Vermes- ,.«• Nach-

sungswerken sind die Originalpläne für die Nachführung *üllpj!?®e ^er

zu verwenden (Art. 144 V. I.). Das Plandoppel der
Gemeinde ist wenigstens alljährlich nachzuführen.

§ 23. Zur Erstellung von Plankopien ist der Nach-/"- Plankopien

führungsgeometer einzig berechtigt. Sie sind von Interes-un<* Auszüge,

senten direkt bei ihm zu bestellen.
Die Pläne, sowie die vom Nachführungsgeometer oder

seinem Stellvertreter (§ 8) und den Aufsichtsorganen
erstellten und beglaubigten Kopien und Auszüge haben die
Eigenschaft öffentlicher Urkunden.

Die Gemeinden können den mit der Aufbewahrung
betrauten Beamten ermächtigen, Skizzen auf Grund des
Plandoppels der Gemeinde zu erstellen. Der Beamte hat
dabei jede Beschädigung des Planes zu vermeiden. Die
Vermessungsaufsicht kann gegen Missbräuche die nötigen
Anordnungen treffen und Ersatz der beschädigten Pläne
auf Kosten der Gemeinde verfügen.

Vorbehalten bleiben die Befugnisse der Aufsichtsorgane

nach § 27.

C. Aufbewahrung der Vermessungswerke und
Verfügung darüber.

§ 24. Die einzelnen Teile des Vermessungswerkes1- Aufbewah-

sollen in trockenen, hellen und wo möglich feuerfesten inK-
Lokalen aufbewahrt werden und zwar: ^rungsort

"

I. von den nach Konkordatsvorschriften erstellten
Vermessungswerken :

a. auf dem Grundbuchamt: die Originalpläne und die
Mutationstabellen, eine Uebersichtsplankopie mit
Blatteinteilung ;

b. durch den Nachführungsgeometer: die Ergänzungspläne,

eine Uebersichtsplankopie mit Blatteinteilung,
die Original- und Nachführungsaufnahmen- und
-Berechnungen, das Staatsdoppel der Bücher und
Verzeichnisse ;

c. durch die Gemeinde: die Reinpläne, der
Originalübersichtsplan, das Gemeindedoppel der Bücher und
Verzeichnisse.

II. von den nach Bundesrecht erstellten Vermessungswerken

:

a. auf dem Grundbuchamt : die Archivpläne, eine
Uebersichtsplankopie mit Blatteinteilung, die Mutationstabellen

;
b. durch den Nachführungsgeometer: die Originalpläne,

der Originalübersichtsplan, eine Kopie desselben mit
Blatt- und Handrisseinteilung, die Originalplanpausen,

alle Original- und Nachführungsaufnahmen und
-Berechnungen, das Staatsdoppel der Bücher und
Verzeichnisse ;

c. durch die Gemeinde: das Plandoppel der Gemeinde,
zwei Uebersichtsplankopien, wovon eine mit
Blatteinteilung, das Gemeindedoppel der Bücher und
Verzeichnisse.

Wo die Verhältnisse es erfordern, kann die
Vermessungsaufsicht andere Anordnungen treffen.

§ 25. Die Vermessungswerke und die dazu gehö- b. Versicherenden

Bücher und Verzeichnisse sind gegen Brand- runS-

schaden zu versichern. Die Kosten der Versicherung
des auf dem Grundbuchamt und beim Nachführungsgeometer

befindlichen Materials trägt der Staat.

§ 26. Die Pläne, als Bestandteile des Grundbuches, Interes^'
sind öffentlich. Wer ein Interesse glaubhaft macht, kann senten.
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verlangen, dass ihm die in bezng auf ein bestimmtes
Grundstück vorhandenen Aufzeichnungen und
Eintragungen vorgelegt oder darüber Auszüge gemacht werden.

Die Einsichtnahme auf dem Grundbuchamt, beim
Geometer oder in der Gemeinde darf nur in Gegenwart
der Organe, denen die Verwahrung anvertraut ist, oder
eines ihrer Angestellten erfolgen.

b. Aufsichts- § 27. Das ganze Vermessungswerk einschliesslich
organe. der sämtlichen Original- und Nachführungsaufnahmen

und -Berechnungen steht den Aufsichtsbehörden und
ihren Organen zu amtlichen Zwecken jederzeit zur
Verfügung.

e. Heraus- § 28. Die Herausgabe eines Vermessungswerkes oder
gäbe. einzelner Teile desselben, sowie die Bekanntgabe von

Masszahlen aus den Original- und Nachführungsaufnahmen
an Dritte darf nur mit der Bewilligung der

Vermessungsaufsicht erfolgen.

D. Aufsicht und Disziplinarordnung.

I. Aufsicht. § 29. Oberste kantonale Aufsichtsbehörde über die
1. Im allge- Nachführungsgeometer ist der Regierungsrat.

meinen. Vermessungsaufsicht im Sinne der Bestimmungen
dieses Dekretes ist die Baudirektion. Die unmittelbare
Aufsicht wird durch die Organe des kantonalen Ver-
messungsbureaux ausgeübt.

2. Aufsichts- § 30. Die nachzuführenden Vermessungswerke sind
'n ^er Rege' jedes Jahr zu prüfen. Der Nachführungsgeometer

hat den Weisungen des inspizierenden Beamten
nachzuleben. Ueber das Ergebnis jeder Inspektion ist
der Vermessungsaufsicht schriftlicher Bericht zu
erstatten. Dieselbe trifft die erforderlichen Massnahmen;
sie kann dem Regierungsrat nach Anhörung des
Geometers Anträge zu Disziplinarverfügungen stellen.

Der Nachführungsgeometer hat der Vermessungsaufsicht

alljährlich im Januar über seine Tätigkeit im
vergangenen Jahr einen Bericht nach aufzustellendem
Formular zu erstatten.

II. Beschwer- § 31. Gegen die Geschäftsführung des Nachführungs-
geometers im allgemeinen oder gegen einzelne bestimmte

1
ZkeffSSiS amt;hche Verrichtungen kann durch jedermann, der ein

Interesse nachweist, Beschwerde geführt werden.

2. Verfahren. § 32. Die Beschwerde ist bei der Vermessungs¬
aufsicht schriftlich, gestempelt und mit der Beweismittelangabe

versehen einzureichen.
Die Vermessungsaufsicht gibt dem Beschwerdebeklagten
davon Kenntnis und fordert ihn unter Ansetzung einer

Frist zur schriftlichen Vernehmlassung auf. Sie ordnet die
weiter erforderlichen Untersuchungen an und unterbreitet
die Angelegenheit dem Regierungsrat zum Entscheid.
Im Entscheid ist auch die Kostenfrage zu erledigen.

III. Diszi- § 33. Der Regierungsrat kann gegenüber dem Nach-
plmarm führungsgeometer folgende Disziplinarstrafen aussprechen :

1. Verweis;
2. Geldbusse bis zu Fr. 200.
3. Enthebung von den Funktionen eines Nachfüh-

rungsgeometers.
Die Enthebung hat die Auflösung des Dienstverhältnisses

zur Folge und begründet für den Nachfüh-
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rungsgeometer weder gegenüber seiner Vertragspartei,
noch gegenüber dem Staate irgend welchen
Entschädigungsanspruch.

E. Gebühren und Bundesbeitrag.

|î § .34. Alle zur Nachführung und Erhaltung der Ver-I- Grundsatz,

messungswerke durch den Nachführungsgeometer
auszuführenden Arbeiten erfolgen gegen Entgelt. Der
Gebührentarif, der auch die ßeiseauslagen und die
Feldzulagen regelt, wird durch Verordnung des Regierungsrates

festgesetzt, die den zuständigen Organen der
Bundesverwaltung zur Genehmigung zu unterbreiten ist.

§ 35. Der Staat trägt die gesamten Kosten der II. Kosten-

Aufsichtsführung und der Neuerstellung der auf dem tragung.

Grundbuchamt aufbewahrten Doppel von Grundbuch-Verteilung,
plänen, sowie die Versicherungsprämien (§ 25).

Die übrigen Kosten fallen zu Lasten der Gemeinden;
diese sind berechtigt, die Kosten für alle in § 36 nicht
erwähnten Arbeiten ganz oder zum Teil auf die
beteiligten Grundeigentümer zu verlegen. Ueber Anstände,
die sich hieraus ergeben, entscheidet der Regierungsrat.

§ 36. Der an die Nachführungskosten auszurichtende 2. Bundes-

Bundesbeitrag ist den Gemeinden auszuzahlen. Bei oeitrag.

denjenigen Gemeinden, in welchen der Nachführungsgeometer

kein Gemeindebeamter ist, soll der Bundesbeitrag

in erster Linie zur Deckung der Kosten
folgender Arbeiten verwendet werden:

1. Nachführung des Gemeindedoppels des
Vermessungswerkes, der Uebersichts- und Polygonnetzpläne,

die beim Geometer liegen.
2. Erhaltung der Versicherung der Polygonpunkte.
3. Ergänzungsarbeiten im Sinne der Bundesratsverordnung

vom 15. Dezember 1910.
4. Erneuerung von Plänen und Büchern, mit

Ausnahme der in § 35, Alinea 1, genannten.
5. Behebung von konstatierten Fehlern und notwendige

Berichtigung von Mängeln im Vermessungswerk,

soweit sie nicht durch den Nachführungsgeometer

verschuldet sind.
6. ßevisionsarbeiten allgemeiner Natur, für welche

keine Kostenverteilung möglich ist.

Ein Aktivsaldo ist auf neue Rechnung vorzutragen,
ein Passivsaldo durch die laufende Verwaltung zu decken.

§ 37. Die zahlungspflichtige Partei und, sofern die HI- Mode-

Höhe oder die Richtigkeit einer Rechnung bestritten ration,

ist, auch der Nachführungsgeometer haben das Recht,
in jedem Falle die amtliche Festsetzung der geschuldeten
Gebühren und Auslagen zu verlangen. Die amtliche
Festsetzung geschieht in endgültiger Weise durch die
Vermessungsaufsicht. Das Verfahren zur Erwirkung
dieser Festsetzung wird durch die Verordnung über den
Gebührentarif geregelt.

Der Festsetzungsentscheid steht einem rechtskräftigen

Administrativurteil gleich.

§ 38. Der Nachführungsgeometer ist verpflichtet, IV. Bech-

der Vermessungsaufsicht alle Angaben zu machen, die
zur Erwirkung des Bundesbeitrages erforderlich sind.
Die nähern Bestimmungen darüber setzt eine
Verordnung des Regierungsrates fest.
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F. Besondere Pflichten der Gemeinden.

I. Markstein- § 39. Die Gemeinden sind verpflichtet, Markstein¬
depots anzulegen und zu unterhalten ; sie sind für die
Beschaffung vorschriftsgemässen Materials verantwortlich.

§ 40. Den Gemeinden liegt die Pflicht ob, nach
Bedarf Markrevisionen durchführen zu lassen. Die
Vermessungsaufsicht entscheidet über die Vornahme
derselben, nach Einvernahme der Gemeindeorgane.

Wenn eine Gemeinde ganz oder teilweise zur
Neuvermessung gelangen soll, ist eine vollständige
Markrevision vorzunehmen.

Die Markrevisionen werden unter der Leitung des

Nachführungsgeometers ausgeführt.
Die Kosten der Markrevisionen fallen zu Lasten

der Gemeinden, beziehungsweise der Grundeigentümer.

III. Verände- § 41. Die Gemeinden sind verpflichtet, infolge von
rangen. Naturereignissen eingetretene grössere Veränderungen

im Terrain, oder Aenderungen an zu Recht bestehenden
natürlichen oder künstlichen Marken oder an
Vermessungszeichen, wie insbesondere an Triangulations-, Polygon-

und Nivellementspunkten, innerhalb der Frist von
vierzehn Tagen dem Nachführungsgeometer anzuzeigen.

depot.

II.
Markrevisionen.

G. Schluss- und Uebergangsbestimmungen.

I. Einfüh- § 42. Die anerkennungsfähigen Vermessungswerke

1 Be^an r
S0 rasc^ a's möglich auf den neuesten Stand nach-

kennungsfähi- zuführen, und es ist die Uebereinstimmung mit dem

gen Vermes- Grundbuch herzustellen, damit deren Anerkennung durch
sungen. den Bund ausgewirkt werden kann. Nach erfolgter An¬

erkennung werden sie dem Nachführungsgeometer
übergeben.

Die Vermessungsaufsicht fordert die Gemeinden, die
derartige Vermessungswerke besitzen, auf, innerhalb
einer bestimmten Frist sowohl über die rückständige,
als die nach der Anerkennung beginnende fortlaufende
Nachführung Verträge abzuschliessen. Kommt eine
Gemeinde der Aufforderung nicht nach, so bezeichnet auf
Vorschlag der Vermessungsaufsicht der Regierungsrat
den Geometer, der die Nachführung zu besorgen hat.

Der kantonalen Anerkennung hat eine amtliche
Prüfung der Uebereinstimmung des Vermessungswerkes mit
dem Grundbuch sowie eine öffentliche Auflage des
Vermessungswerkes vorauszugehen. Der Regierungsrat wird
hierüber durch eine Verordnung das Nähere bestimmen.

Hinsichtlich der Nachführungsarbeiten finden die
Bestimmungen dieses Dekretes sinngemässe Anwendung.
Jedoch ist eine Verantwortlichkeit des Staates für den
Stand der Vermessungswerke vor der bundesrechtlichen
Anerkennung ausgeschlossen.

2. Bei nicht § 43, Vermessungswerke, die vom Bunde nicht an-
anerkannten erkannt werden, die aber gleichwohl für das Grundbuch

sungen. vorläufig Verwendung finden, sind nach den Weisungen
der Vermessungsaufsicht nachzuführen.

Die Vermessungsaufsicht setzt die Gemeinden, die
von dieser Bestimmung betroffen werden, in Kenntnis.

•

3. Bestehende § 44. Die zwischen Geometern und Gemeinden
beVerträge. stehenden Verträge über die Nachführung der Vermes¬

sungswerke werden auf den Zeitpunkt des Abschlusses
der Nachführung als aufgehoben erklärt.



§ 45. Für die Gemeinden im Jura, die nicht neu IL Verhalt-

vermessen sind, erlässt der Regierungsrat die erforder-nisäe 'm ^ura"

liehen Instruktionen, um, soweit tunlich, die Nachführung
der bestehenden Vermessungswerke einheitlich zu
gestalten und der Grundbuchführung dienlich zu machen.

§ 46. Die Vermessungsaufsicht erlässt in Verbindung HL Erlass

mit der Justizdirektion die erforderlichen Instruktionen vontj^^u^"
vermessungstechnischer Natur.

§ 47. Durch Verordnung des Regierungsrates kann IV- Wechsel

das Vermessungswesen der Justizdirektion unterstelltder Aufsicht,

werden. Mit Eintritt des Wechsels gilt die Justizdirektion
als Vermessungsaufsicht im Sinne der vorstehenden

Bestimmungen.

§ 48. Sollte durch spätere Erlasse die Nachführung V. Übergang

der Vermessungswerke durch staatliche Beamte vorge- .rNacll~
sehen werden, so fallen die auf Grund dieses Dekretes stafeamte.
abgeschlossenen Dienstverträge dahin, ohne dass dem
Nachführungsgeometer daraus Ansprüche auf Schadenersatz

gegenüber der Gemeinde oder dem Staat
erwachsen.

§ 49. Durch dieses Dekret werden alle mit dessen VI.
AufBestimmungen im Widerspruch stehenden gesetzlichen grErlasse aufgehoben, soweit deren Authebung nicht be- jagge
reits durch Bundesrecht érfolgt ist.

Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Dekretes.

Bern, den 16. November 1915.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

Locher,
der Staatsschreiber

Kistler.

Im Namen der Kommission

der Präsident
F. Bühlinann.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1915.
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Strafnachlassgesuche.

(November 1915.)

1. Bonvallat, Paul, geboren 1881, Uhrenarbeiter
von Miécourt, in Pruntrut, wurde am 27. August 1915
vom korrektioneilen Richter von Pruntrut wegen
Diebstahles zu 10 Tagen Gefängnis und 19 Fr. 90 Kosten
verurteilt. In der Fabrik, in welcher Bonvallat im
August 1915 arbeitete, wurden während einiger Zeit
Diebstähle an Uhrenbestandteilen festgestellt, zuletzt
an einer silbernen Uhrenschale im Werte von 10 Fr.
Der Verdacht richtete sich auf Bonvallat und eine
vom Regierungsstatthalteramte angeordnete Hausuntersuchung

ergab auch die Richtigkeit des Verdachtes.
Heute ersucht Bonvallat um Strafnachlass. Er erklärt,
durch eine Verbüssung der Strafe werde er seine Stelle
verlieren, was in seinem Berufe als Uhrenarbeiter
besonders schwerwiegend sei und seine Familie um's
Brot bringe. Es kann nun allerdings nicht bestritten
werden, dass unter diesen Umständen eine Vollstreckung
der Strafe von der Familie des Betroffenen hauptsächlich

empfunden wird, allein dies ist in solchen
Verhältnissen stets der Fall. Wollte man diesen
Entschuldigungsgrund des Bonvallat annehmen, so wäre
man bei den meisten Verurteilungen genötigt, Kom-
miserationsgründe als Anlass zur Begnadigung gelten
lassen zu müssen. Vorliegends sind nun erst keine
weitern Gründe vorhanden, die für den Gesuchsteller
sprechen. Die Strafe ist nur eine kleine. Bonvallat ist
fernerhin schon mehrmals vorbestraft, unter anderem
wegen Unterschlagung mit 2 Monaten Korrektionshaus,
welche Strafe ihm zwar bedingt erlassen wurde.
Angesichts dieser Verhältnisse kann das Strafnachlassgesuch

nicht befürwortet werden.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

2. Rothenbiihler, Jda, geborne Schauwalder,
geboren 1884, von Trachselwald, in Bern, wurde am
28. August 1915 vom Poiizeirichter von Thun wegen
Wirtens ohne Patent zu 50 Fr. Busse, 10 Fr. Patentgebühr

und 3 Fr. 50 Kosten verurteilt. Frau Rothen-
bühler hat zugestandenermassen an Militär in
beliebigen Quantitäten Bier verkauft, ohne im Besitze eines
bezüglichen Wirtschaftspatentes gewesen zu sein. Sie
gibt vor, ein Soldat sei pressiert gewesen, und da
habe sie ihm zuerst einen Liter und dann den andern
Liter gegeben. Dass dies strafbar sei, habe sie nicht
gewusst. Es ergibt sich aber aus diesem Tatbestande
klar, dass man mit einem solchen Vorgehen vermeinte,

die gesetzlichen Vorschriften umgehen zu können.
Man hat daher keinen Anlass, in solchen Fällen
besondere Milde walten zu lassen, wenn nicht
ausserordentliche Umstände dafür sprechen. Dies ist aber
vorliegends nicht der Fall. Der Richter hat, das
Minimum der möglichen Busse ausgesprochen. Das
Gesetz aber sieht mit Absicht für derartige Uebertretungen
nicht eine ganz niedrige, für den Betroffenen kaum
fühlbare Minimal-Busse vor. Auch angesichts der
vielleicht prekären Verhältnisse der Frau Rothenbühler
kann nicht von einer harten Strafe gesprochen werden.
Ihr Gesuch um Nachlass der Strafe ist daher nicht
zu empfehlen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

3. Padrun, Karl, von Sagens, geboren 1879,
Handlanger in Bern, wurde vom Polizeirichter von Bern
am 2. Februar 1915 wegen Aergernis erregenden
Benehmens zu einem Tag Gefängnis und 15 Fr. Busse,
am 13. Februar 1915 des gleichen Deliktes wegen zu
einem Tag Gefängnis und 20 Fr. Busse verurteilt.
Padrun verursachte am 21. und 23. Januar 1915 in
den Strassen von Bern durch Schimpfen und Fluchen
Skandal, so dass er von der Polizei abgeführt werden
musste. Seine Ehefrau ersucht heute um Nachlass der
zwei Tage Gefängnis, die Padrun noch zu verbüssen
hätte. Sie macht geltend, durch das Abbüssen der
Strafe würde Padrun verdienstlos und es müsste dann
darunter die Familie leiden. Dies mag nun allerdings
unter Umständen zutreffen. Unter andern Verhältnissen
als den hier vorliegenden dürfte diese Angabe der
Ehefrau des Padrun zur Berücksichtigung gezogen
werden. Nun aber ist der Verurteilte vielfach
vorbestraft. Auch ist er früher schon in -die Arbeltsanstalt

St. Johannsen verbracht worden. Seine neuerlichen

Delikte zeigen hartnäckige Unverbesserlichkeit.
Die Befürwortung des Strafnachlasses ist daher
ausgeschlossen. Der Regierungsrat beantragt Abweisung
des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung
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4. Cuttat, Joseph, geboren 1868, Landwirt, von
und in Rossemaison, wurde am 29. Juli 1915 vom
Polizeirichter von Münster wegen "Wirtens ohne
Patent zu 50 Fr. Busse, 10 Fr. Patentgebühr und 21 Fr. 90
Staatskosten verurteilt. Cuttat hat den Soldaten, die
seit Beginn der Mobilisation bei ihm einquartiert waren,
Wein und Bier in beliebigen Quantitäten verkauft,
ohne im Besitze des dafür erforderlichen Wirtschaftspatentes

gewesen zu sein. Cuttat macht nun geltend,
die Truppen hätten von ihm alkoholische Getränke
verlangt und da die einzige Wirtschaft den Bedürfnissen
nicht genügt habe, sei er ihrem Verlangen schliesslich
nachgekommen. Uebrigens habe er keinen Gewinn
gesucht, sondern habe nur den Soldaten zu Hilfe kommen
wollen. Er ersucht daher um Strafnachlass. Es ist
jedoch zu berücksichtigen, dass die Gründe, die zu
Beginn der Mobilisation für Gewährung eines teilweisen
Strafnachlasses in solchen Fällen spracften, nicht mehr
angebracht werden können. Das Publikum ist über
die Folgen des Wirtens ohne Patent orientiert.
Nichtwissen der Folgen kann nicht mehr vorgeschützt werden
und sind auch vorliegends nicht vorgebracht. Man
stützt sich darauf, das ganze Dorf tue dasselbe. Das
zeigt, dass gegen derartige Missgriffe eingeschritten
werden muss. Der Richter hat in diesem Falle das
Strafminimum angewendet. Damit hat er alle
Milderungsgründe berücksichtigt und es kann das Urteil
nicht ein hartes genannt werden. Der Regierungsrat
beantragt daher Abweisung des Strafnachlassgesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung,

5. Leuenberger, geborne Mosimann, Marie, von
Signau, geboren 1868, in Nyffel zu Huttwil, wurde
am 2. Juni 1914 vom korrektionnellen Richter von
Trachselwald zu 3 Tagen Gefangenschaft, 20 Fr. Busse
und 48 Fr. 40 Kosten verurteilt. Frau Leuenberger
hat am 14. April 1914 ein ihr bekanntes 7jähriges
Mädchen, von dem sie angeblich verhöhnt wurde,
derart auf den Boden geworfen und geschlagen, dass
es am Kopfe geschwollen war und heftig aus der
Nase blutete. Die Verletzungen des Kindes waren
allerdings nur leichter Natur. Mit ihren Misshandlungen
hörte Frau Leuenberger erst auf, als andere Leute
auf den Vorfall aufmerksam wurden. Heute ersucht
die Verurteilte um Strafnachlass, indem sie das Urteil
zu hart findet. Der Richter hat in Ansehung der von
Frau Leuenberger an den Tag gelegten Gefühlsroheit
ausdrücklich eine exemplarische Strafe ausgesprochen.
Er hat dabei den schlechten Leumund der Delinquentin

in Berücksichtigung gezogen. Wenn man diese
Umstände auch bei Prüfung des Strafnachlassgesuches
in Betracht zieht, so kann von einem zu harten Urteil
trotz der prekären Familienverhältnisse der Gesuch-
stellerin nicht gesprochen werden. Der Regierungsrat
beantragt daher Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

wurden am 14. Mai 1914 vom korrektionellen Richter
von Trachselwald wegen Ausbleibens als Zeugen bei
einer Hauptverhandlung zu je 10 Fr. Busse und zu
den Kosten im Betrage von 20 Fr. verurteilt. Da den
beiden Personen eine erste Vorladung nicht zugestellt
werden konnte, weil sie sich auf einer Hausiererreise
befanden, erfolgte ihre Vorladung durch das Amtsblatt.

Dieser öffentlichen Vorladung leisteten sie ebenfalls

keine Folge, da sie angeblich davon nichts
wussten, indem sie das Amtsblatt nicht gelesen hatten.
Zu einer späteren Verhandlung konnten sie endlich
persönlich vorgeladen werden. Allein sie erschienen
neuerdings nicht, sondern teilten dem Richter
telephonisch mit, sie hätten den Zug verfehlt und kämen
mit dem nächsten Zuge. Warum sie das erste Mal
ausgeblieben waren, entschuldigten sie nicht. Auf diese
Umstände hin erklärte der Richter das Bussurteil
gegenüber Wyss und seiner Ehefrau als definitiv und
verhandelte ohne die Anwesenheit dieser beiden Zeugen.
Diese fanden nun das Vorgehen des Richters als zu
hart und ersuchen um Nachlass von Busse und Kosten.
Letztere können auf dem Gnadenwege jedenfalls nicht
erlassen werden. Auch ein Nachlass an der Busse ist
nicht gerechtfertigt. Die Zumutung an den Richter,
dieser hätte mit der Verhandlung zuwarten können,
bis sich das Ehepaar persönlich für das Nichterscheinen
und das durch nichts gerechtfertigte Zuspätkommen
entschuldigt hätte, ist zu weit gehend. Die Nachlässigkeit
der Gesuchsteller hat ihnen übrigens eine Busse
eingetragen, deren Bezahlung ihnen auch bei ärmlichen
Verhältnissen zugemutet werden darf. Der Regierungsrat
beantragt daher Abweisung des Strafnachlassgesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

8. Fahrni, Ernst Rudolf, von Unterlangenegg,
geboren 1876, Steinklopfer, in Thun, wurde am 28.
August 1915 vom Polizeirichter von Thun wegen Wirtens
ohne Patent zu 50 Fr. Busse, 10 Fr. Patentgebühr
und 2 Fr. 20 Kosten verurteilt. Fahrni hat zugestan-
denermassen an Militär literweise Bier verkauft. Das
Militär bezahlte jeweilen allerdings zwei Liter, nahm
aber den zweiten Liter später mit. Durch dieses
Vorgehen vermeinte man offenbar die Gesetzesvorschriften
inne zu halten. Es ist klar, dass gerade damit eine
Umgehung der WirtschaftspolizeiVorschriften versucht
worden ist, wenn schon vom Verurteilten gerade das
Gegenteil behauptet wird. Fahrni beruft sich im heutigen
Strafnachlassgesuche hauptsächlich auf seinen körperlichen

Zustand, der Berücksichtigung finden dürfe.
Hiezu ist nun allerdings zu bemerken, dass Fahrni
offenbar teilweise gelähmt und invalid als Steinklopfer
mühsam sein Brot zu verdienen sucht, immerhin nach
seiner Vermögenslage die ihm auferlegten Leistungen
gut begleichen kann. Es ist zu berücksichtigen, dass
die stets neu auftretenden Versuche einer Umgehung
der Wirtschaftspolizeivorschriften strikte Repressions-
massnahmen verlangen. Der Regierungsrat beantragt
daher Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

6. u. 7. Wyss, Adolf, Korber und Hausierer, und dessen
Ehefrau Magdalena Wyss, geborne Tobler, in Huttwil,
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9. Monnier, Klara, geboren 1848, von und in Bur-
rignon, wurde am 30. Juni 1915 vom Polizeirichter
von Delsberg wegen Wirtens ohne Patent zu 50 Fr.
Busse, 10 Fr. Patentgebühr und 4 Fr. Staatskosten
verurteilt. Frau Monnier hat im Sommer dieses Jahres
täglich bei sich eine Anzahl Soldaten mit Wein
bewirtet, ohne im Besitze des bezüglichen Patentes
gewesen zu sein. An verschiedenen Tagen waren diese
Gastgebereien mit Tanzgelegenheit verbunden. Heute
ersucht Frau Monnier um Strafnachlass. Sie macht
geltend, in Bourrignon sei nur eine Wirtschaft
vorhanden, die für die Bedürfnisse der Soldaten nicht
genüge, auch habe sie nur getan, was alle Bauern
im Dorfe täten, ferner habe sie durch ihr Vorgehen
nur ihr bescheidenes Einkommen in diesen schweren
Zeiten etwas besser gestalten wollen. Es ist klar, dass
die von Frau Monnier dargebrachten Entschuldigungsgründe

nicht nur ungenügend sind, sondern geradezu
belastend wirken. Man ersieht daraus, dass viele
Private sich aus den Soldateneinquartierungen durch das
Schaffen förmlicher Wirtschaften in ihrem Hause eine
Einnahmequelle anlegen und sich in bewusster Weise
über die bestehenden Wirtschaftsbestimmungen
hinwegsetzen. Ein derartiges Vorgehen darf natürlich
nicht durch Anwendung des Strafnachlasses seine
Befürwortung finden. Der Regierungsrat beantragt
daher Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

antwortung für das begangene Delikt auf sich nehmen
will, so hat er es von diesem Standpunkt aus zu
tun ; er muss daher auch die Schuld der Filialleiterin
auf sich nehmen und kann sich nicht als Neuenburger
auf Unkenntnis der bernischen Gesetze stützen. Ferner
ist zu berücksichtigen, dass Petitpierre trotz seines

loyalen Geständnisses gut davon gekommen ist.
Indem eine Verurteilung für die zum Verkaufe
ausgebotenen aber nicht verkauften Spielkarten nicht
erfolgte, blieb ihm eine weitere Busse von 700 Fr.
erspart. In der ausgesprochenen Busse ist zudem die
Rückerstattung der dem Staate entzogenen
Stempelgebühren inbegriffen. Wenn man nun immerhin die
Zeitumstände berücksichtigt, während welcher das
Delikt begangen worden ist, ferner in Betracht zieht,
dass der Gewinn, den Petitpierre aus dem Verkaufe
der Spielkarten gezogen hat, nur ein sehr kleiner sein
kann und jedenfalls in keinem Verhältnis zur Busse
steht, und dass schliesslich die Uebertretung offenbar
nicht in bewusster Umgehung der Gesetze begangen
worden war, so erscheint die Strafe als etwas
empfindlich und es kann deren Reduktion auf 800 Fr.
Busse beantragt werden.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der Busse
auf 800 Fr.

10. Petitpierre, Charles, geboren 1879, Handelsmann,

von und in Neuenburg, wurde am 14. Juli 1915
vom Polizeirichter von Delsberg wegen Widerhandlung
gegen das Stempeigesetz zu 1095 Fr. Busse und
15 Fr. 75 Staatskosten verurteilt. Petitpierre hält in
Delsberg eine Filiale seines Kolonialwarengeschäftes.
Das Hauptgeschäft in Neuenburg sandte nun im
vergangenen Jahre an die Leiterin dieser Filiale 120
Kartenspiele, die in Delsberg ungestempelt zum
Verkaufe ausgeboten wurden. 73 dieser Kartenspiele wurden
von der Filialleiterin verkauft, die übrigen 47 Spiele
wurden bei der Strafanzeige beschlagnahmt. Der
Richter verurteilte Petitpierre für jedes verkaufte
Kartenspiel zu der gesetzlichen Busse von 15 Fr., das
heisst total zu 1095 Fr. Busse. Für die 47 nicht
verkauften Spiele erfolgte keine Verurteilung. Heute
ersucht Petitpierre um Strafnachlass. Er macht geltend,
sein offenes und loyales Darlegen des Geschäftsverhältnisses

habe im Urteil gar nicht berücksichtigt
werden können, ebensowenig wie der Umstand, dass
das Delikt aus Unkenntnis der bernischen
Stempelgesetzgebung begangen worden sei. Die ausgesprochene
Busse sei daher eine zu harte. Ueberdies habe die
Widerhandlung während der Mobilisation stattgefunden,
in welcher Zeit er und sein ordentliches Geschäftspersonal
sich im Militärdienste befunden hätten und die Geschäfte
einem unkundigen Hilfspersonal übertragen werden
mussten. Zu diesen Darlegungen ist im ersten Sinne zu
bemerken, dass, wenn vielleicht weniger dem Geschäftsherrn

Petitpierre, so doch der Leiterin der Filiale in
Delsberg, welche in facto das Delikt begangen hat,
jedenfalls die Kenntnis unserer Stempelvorschriften
zugemutet werden muss. Wenn Petitpierre die Ver-

11. Dunz, Kaspar, aus Klingsmoos, Bayern,
geboren 1868, Schuhmachermeister in Laufen, wurde am
4. März 1915 vom Polizeirichter von Laufen wegen
Wirtens ohne Patent zu 50 Fr. Busse, 10 Fr. Patentgebühr

und 2 Fr. 80 Staatskosten verurteilt. Dunz hat
zugestandenermassen in einem Zimmer seiner Wohnung
einigen in Laufen einquartierten Soldaten Bier in
beliebigen Quantitäten verkauft, ohne im Besitze des
dazu erforderlichen Patentes gewesen zu sein. In
seinem heutigen Strafnachlass macht er geltend, er
habe diesen Soldaten ein Zimmer bereit gehalten,
damit sie darin ungeniert ihre Mahlzeiten einnehmen
könnten. Er habe nun den Ortspolizisten Jmhof
gefragt, ob er dem Militär zum Essen Bier verkaufen
dürfe, was der Polizist erlaubt habe. Nur diese
Erklärung habe ihn bewogen, auf diese Weise Bier zu
verkaufen. Leider sei dann der Polizist, der diese
Erlaubnis gegeben habe, gestorben und ein Anderer
habe dann Anzeige eingereicht. Wenn nun dem Dunz
von der Ortspolizeibehörde in Laufen in der Tat eine
derartige Erklärung abgegeben worden wäre, so könnte
dieser Umstand allerdings eine Befürwortung des
Strafnachlassgesuches herbeiführen. Allein es fehlen, da
eben der in Frage kommende Polizist verstorben ist,
alle Anhaltspunkte dafür. Ohne diese Anhaltspunkte
darf aber nicht angenommen werden, es sei eine
derartige unstatthafte Erklärung wirklich abgegeben worden.

Ferner ist zu bemerken, dass das Verbot des Wirtens

ohne Patent der Bevölkerung nun hinlänglich
bekannt sein dürfte, so dass das Einholen einer derartigen
Erlaubnis merkwürdig anmutet. Dass das Verbot eines
solchen Bierverbotes auch dem Gesuchsteller nicht
unbekannt gewesen sein mochte, ergibt:sich aus seiner
eigenen Schilderung, wonach ein Soldat aus Rache
seinen Bierverkauf verraten habe. Da aber derartigen
Gesetzesübertretungen mit allem Nachdruck gesteuert
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werden muss, kann eine Empfehlung des
Strafnachlassgesuches nicht erfolgen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

12. Schenk, Friedrich, von Röthenbach, geboren
1882, Landarbeiter in Detligen, wurde am 22. April
1915 vom korrektionellen Gerichte von Aarberg wegen
Schändung einer geistesbeschränkten Frauensperson
zu drei Monaten Korrektionshaus und zu den Kosten
des Staates verurteilt. Schenk hat zugestandenermassen
unter zweien Malen mit einer geistig beschränkten,
älteren Nachbarin geschlechtlichen Umgang gepflogen.
Ueber die Art und Weise des Vorgehens von Schenk
lassen die Strafakten keine sichern Schlüsse zu. Schenk
behauptete, die Frauensperson sei ihm nachgelaufen
und habe um den Verkehr angesucht. Die Geschändete
bestritt diese Angaben energisch. Das Gericht zog
immerhin die Angaben des Schenk als Milderungsgrund

stark in Betracht. Der Verurteilte ersucht heute
um Strafnachlass. Zur Begründung seines Ansuchens
stützt er sich einzig auf seine Krankheit, an der er
seit längerer Zeit und auch gegenwärtig noch leidet.
Nach vorliegenden Arztzeugnissen ist Schenk in der
Tat von einer Lungen- und Brustfelltuberkulose
befallen. Das Gesetz hat die Fälle, in denen bei Krankheit
des Verurteilten eine Verschiebung der Urteilsvollstreckung

vorzunehmen ist, ausdrücklich vorgesehen.
Die Krankheit des Schenk ist daher in erster Linie
von diesem Gesichtspunkte aus zu prüfen. Krankheit
bildet nicht einen Grund zur Begnadigung, sondern
wenn die Voraussetzungen dazu gegeben sind, einen
Grund zur Verschiebung der Urteilsvollstreckung.
Ob aber diese Voraussetzungen hier zutreffen, ist
nicht durch die Begnadigungsinstanz zu
untersuchen. Vorliegendenfalls insbesondere sind alle
ferneren Umstände nicht derart, dass eine Begnadigung
empfohlen werden dürfte. Schenk ist des gleichen
Deliktes wegen vorbestraft. Der Charakter dieses Deliktes

widersetzt sich einer Begnadigung. Der Regierungsrat
beantragt daher Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

13. Hügli, Friedrich, von Wohlen, geboren 1878,
Dachdecker, in Ittigen, wurde am 27. Mai 1915 vom
Gerichtspräsidenten IV von Bern wegen Misshandiung
zu fünf Tagen Gefangenschaft, 20 Fr. Busse, 40 Fr.
Zivilentschädigung und 73 Fr. 80 Staatskosten
verurteilt. Am Abend des 7. Dezember 1914 geriet Hügli
eines Knaben wegen, mit einem älteren Nachbar in
einen Streit, wobei es nach kurzem Wortwechsel
sofort zu Tätlichkeiten kam. Aus diesem Streite trug
der Nachbar zwei klaffende Kopfwunden davon, so
dass er sofort in das Inselspital verbracht werden
musste. Dort wurde er allerdings bald darauf wieder
entlassen, blieb immerhin während 11 Tagen total
arbeitsunfähig. Hügli behauptete nun allerdings während
des Strafverfahrens und macht auch in seinem heutigen
Strafnachlassgesuche neuerdings geltend, sein Nachbar
und dessen Sohn hätten mit den Tätlichkeiten be¬

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1915.

gönnen. Allein aus allen Umständen entnahm der
Richter, dass die ersten Tätlichkeiten von Hügli
ausgegangen waren. Er war es, der dem Sohne des
Nachbarn zuerst einen Schlag versetzte und auch dem
über 60 jährigen Nachbarn zuerst mit einer Milchpinte
auf den Kopf schlug. Die von Hügli behauptete
Notwehr wurde vom Richter ausdrücklich verneint. Schon
die Art und Weise des Vorgehens des Hügli ist einem
Strafnachlasse daher nicht günstig. Vollends
unvorteilhaft fällt nun für Hügli in Betracht, dass er
ähnlicher Delikte wegen schon mit Gefangenschaft und
Bussen vorbestraft ist. Das gegenwärtige Urteil ist
daher, trotzdem die zahlreiche Familie darunter zu
leiden haben wird, nicht als ein hartes zu betrachten.
Der Regierungsrat beantragt aus diesen Gründen
Ablehnung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

14. Bietscher, Alexander, geboren 1856, vonSchleit-
heim, Landwirt in Rossemaison, wurde am 29. Juli 1915
vom Polizeirichter von Münster wegen Wirtens ohne
Patent zu 50 Fr. Busse, 10 Fr. Patentgebühr und
21 Fr. 90 Kosten verurteilt. Bietscher hatte seit Beginn
der Mobilisation in seinem Hause Militär, an welches
er bei bescheidenem Gewinne Bier und Wein in
beliebigen Quantitäten verkaufte, ohne im Besitze eines
bezüglichen Wirtschaftspatentes gewesen zu sein. Zu
seiner Entschuldigung bringt Bietscher vor, die
einzige Wirtschaft im Dorfe habe für die Bewirtung der
Truppen nicht genügt, so dass sich das Militär genötigt
gesehen habe, sich an die Privatleute zu wenden. Jedermann

im Dorfe habe übrigens an die Soldaten Wein
und Bier verkauft. Mit Rücksicht auf diese Verum-
ständungen ersucht Bietscher heute um Erlass der
Strafe. Gerade aus diesen Verumständungen wird aber
ersichtlich, dass in Ortschaften, wo Militär einquartiert
ist, bald jedermann sich berechtigt glaubt, aus seinem
Hause heimlicherweise eine Wirtschaft zu machen.
Dies im Bewusstsein des bestehenden Wirteverbotes.
Wenn nun, wie vorliegends, der Richter bei
Ausmessung der Strafe trotzdem das Bussenminimum
angewandt hat, so hat er jedenfalls allen mildernden
Umständen in überaus hinreichendem Masse Rechnung
getragen. Man hat daher keinen Anlass durch
Gewährung eines Strafnachlasses diesen Verhältnissen
noch Vorschub zu leisten.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

15. Schneider, geborne Basler, Marie, von
Buchholterberg, geboren 1891, zur Zeit in Schönenwerd,
wurde am 4. August 1915 vom korrektionnellen Richter

von Thun wegen Diebstahls zu drei Tagen
Gefangenschaft und zu den Staatskosten verurteilt. Frau
Schneider hat im Frühling 1915 zugestandenermassen
aus einem Schuhwarengeschäft ein paar Damenhalbschuhe

und ein paar Gamaschen entwendet. Sie
verübte den Diebstahl in einem Momente, wo niemand
im Geschäfte war. Dem befragenden Polizisten erklärte
sie zuerst, ihr Mann habe die Waren entwendet. Vor
dem Untersuchungsrichter gestand sie dann ein, sie

90*
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habe die Sachen entwendet und den Mann nur
angegeben, weil sie sich geschämt habe. In den
Urteilsmotiven spricht der Richter die Möglichkeit aus, unter
Umständen habe die Frau die Schuld nur auf sich
genommen, weil ihr Mann schon zweimal wegen
Diebstahls vorbestraft gewesen sei. Angesichts des heutigen
Strafnachlassgesuches der Frau Schneider, in welchem
sie den Diebstahl neuerdings zugesteht, trotzdem sich
ihr Mann nun wegen weiterer Delikte in Haft befindet,
muss diese Möglichkeit fallen gelassen werden. Der
Richter hat Frau Schneider ihres Verhaltens wegen
ausdrücklich nicht mit dem bedingten Straferlass
bedacht, obschon im übrigen nichts Nachteiliges gegen
sie vorlag. Heute nun weist Frau Schneider auf diese
Unbescholtenheit hin. Sie erklärt, das Abbtissen der
Strafe setze ihr und ihren Bitern seelisch zu. Auch
sei sie Mutter eines kleinen Kindes und sehe einer
weitern Mutterschaft entgegen. Diese Umstände mögen
alle zutreffen. Andererseits ist zu beachten, dass die
Gefängnisstrafe nur eine sehr geringe ist. Von einer
zu harten Strafe kann unter keinen Umständen
gesprochen werden. Da es sich vorliegends nur um
Nachlass der ganzen Strafe handeln kann, würde die
Frau Schneider für ihr Delikt dann gänzlich frei
ausgehen, was nach der Sachlage nicht billig wäre. Der
Regierungsrat beantragt daher Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

16. Meyer, Hermann, von Pfeffingen, geboren 1866,
Schlosser in Grellingen, wurde am 26. August 1915
vom Polizeirichter von Laufen wegen Widerhandlung
gegen Jagdpolizeivorschriften zu 50 Fr. Busse,
Konfiskation der abgenommenen Flinte und 4 Fr. 30
Kosten verurteilt. Meyer wurde am Sonntag, den
15. August 1915 vom Landjäger beim Jagdfrevel
betroffen und es wurde ihm eine vierteilige, zerlegbare
Flinte und drei Patronen abgenommen. Das Zusammentreffen

fand am Morgen vor 7 Uhr statt. Vor dem
Polizeirichter gestand Meyer das Delikt zu. Heute sowie
schon in einer Zuschrift an den Richter machte er
geltend, er habe die Flinte aus einem Vorlader
umgearbeitet und sie damals nur probieren wollen. Bin
Jagdfrevel sei ihm fern gestanden. Diese
Entschuldigungsgründe können hier natürlich keine
Berücksichtigung mehr finden. Sie waren im Strafverfahren
anzubringen und dort zu prüfen. Andere Umstände,
die das Urteil des Richters als ein hartes erscheinen
lassen müssten, sind aus den Akten nicht ersichtlich.
Meyer hat für sein Delikt das Minimum der
vorgesehenen Strafe erhalten. Der Regierungsrat beantragt
daher Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

17. Oser, Alphons Fridolin, von Brislach, geboren
1878, Reisender in Steffisburg, wurde am 28. August
1915 von der I. Strafkammer des Kantons Bern wegen
Verleumdung zu fünf Tagen Gefängnis, 20 Fr. Busse
und zu insgesamt 160 Fr. 30 Kosten verurteilt. Bei
Anlass der letzten Brneuerungswahlen für die Be¬

zirksbeamten wurde in einem Amtsbezirke ein Flugblatt

verteilt, das gegenüber einem Beamten eine
schwere und ungerechtfertigte Schmähung enthielt.
Der Verdacht, dieses Flugblatt verfasst, in Druck
gegeben und verbreitet zu haben, fiel auf Oser. Die bei
ihm durchgeführte Haussuchung förderte nämlich eine
grössere Anzahl noch nicht in Verkehr gesetzter Exemplare

der Flugschrift sowie einen Zettel zu Tage, aus
welchem ersichtlich war, dass man sich bei Oser mit
der Abfassung derartiger Wahlpampflete beschäftigt
hatte. Ausserdem erklärte ein unverdächtiger Zeuge
ausführlich, Oser habe ihm die Abfassung und In-
druckgebung des Flugblattes zugestanden. Trotz dieser
und anderer Tatumstände konnte das Gericht den
Beweis dafür, dass Oser die Flugschrift verfasst hatte,
nicht als erbracht ansehen und musste sich begnügen,
den Oser als Verbreiter der Flugschrift wegen
Verleumdung zu bestrafen. Bei Ausmessung der Strafe
wurde auf die Schwere des Falles und auf den
Umstand, dass Oser wegen Verleumdung schon vorbestraft

ist, besonders Rücksicht genommen. Die I.
Strafkammer hat in dieser Hinsicht das Urteil des
erstinstanzlichen Richters durchaus bestätigt. Heute ersucht
Oser um Strafnachlass. Er macht geltend, durch eine
Verbüssung der Strafe würde er seine Stelle verlieren

und käme mit seiner Familie in Not und Elend.
Vom Gemeinderat, sowie vom Regierungsstatthalteramt
wird das Gesuch in Anbetracht der begangenen
strafbaren Handlung nicht empfohlen. In der Tat
rechtfertigt der Charakter der Verleumdung einen
Strafnachlass nicht. Die Strafe kann nicht als eine zu harte
betrachtet werden. Es ist nicht anzunehmen, dass
Oser der geringen Gefängnisstrafe wegen seine Stelle
verlieren wird. Wenn möglicherweise auch die Familie
unter dem Strafvollzuge zu leiden haben wird, so
kann nicht allein mit Rücksicht darauf ein Strafnachlass

empfohlen werden, denn von diesem Gesichtspunkte

aus wären dann wenige Straffälle vorhanden,
bei denen nicht ein Strafnachlass beantragt werden
müsste.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

18. Wüthrich, Friedrich, von Trub, geboren 1883,
Maschinist in Bern, wurde am 26. August 1915 von
den Assisen des Mittellandes wegen Anstiftung zur
Abtreibung der Leibesfrucht zu einem Jahr Zuchthaus

verurteilt. Im Sommer des Jahres 1914 kam die
Schwägerin des Wüthrich durch ausserehelichen
Geschlechtsverkehr in andere Umstände, ging alsdann
im November des gleichen Jahres zu einer Frau in
Bern, welche im Rufe stand, bei Abtreibungen be-
hülflich zu sein und liess sich dort ihre Leibesfrucht
abtreiben. In der Strafuntersuchung gab sie nun an,
ihr Schwager Wüthrich habe sie in andere Umstände
gebracht und ihr daraufhin geraten, bei der erwähnten
Frauensperson die Abtreibung vornehmen zu lassen.
Wüthrich habe versprochen, die Kosten dieses
Vorganges zu bezahlen, habe alsdann jedoch nichts
bezahlt. Der Verurteilte seinerseits bestritt von Anfang
an jede Schuld und zwar nicht nur die Anstiftung
zur Abtreibung, sondern vorerst auch seinen
Geschlechtsverkehr mit der Schwägerin. Die Geschwornen,
in Abweichung vom Antrage der Staatsanwaltschaft,
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welche die Anklage gegenüber Wüthrich fallen liess,
liessen sich auf die Bestreitung des Wüthrich nicht
ein, sondern erklärten ihn der Anstiftung zur
Abtreibung für schuldig. Hiebei wurde in Erwägung
gezogen, dass er in der Hauptverhandlung den
Geschlechtsverkehr mit seiner Schwägerin nicht mehr
bestritt, dass ihre Angaben, wie mehreren Umständen
zu entnehmen war, glaubhaft erschienen, und dass
ferner seine demonstrative Gleichgültigkeit gegenüber
der Schwägerin während den Verhandlungen zu seinen
Ungunsten sprach. Der Gerichtshof billigte beiden
Delinquenten mildernde Umstände zu, konnte aber
diese Meinung angesichts unserer gesetzlichen
Vorschriften gegenüber Wüthrich nur unvollständig zur
Geltung bringen. Der Gerichtshof sprach nämlich
gegenüber der Schwägerin des Wüthrich das Minimum
der möglichen Strafe aus, das heisst ebenfalls ein Jahr
Zuchthaus, vermochte aber durch Abzug der
Untersuchungshaft eine Korrektionalisierung der Strafe
vorzunehmen und alsdann den bedingten Straferlass zu
gewähren. Auch einer weitern Teilnehmerin am
Delikte kam diese Korrektionalisierungsmöglichkeit zu
gut. Wüthrich aber, der keine Untersuchungshaft
erlitten hatte, konnte, trotzdem er nach den Strafakten
der am wenigsten belastete Teil und ausserdem ohne
erhebliche Vorstrafen war, aus diesem zufälligen
Grunde allein der Korrektionalisierung und des
bedingten Straferlasses nicht teilhaftig werden. Der
Gerichtshof verwies den Wüthrich daher ausdrücklich
auf den Begnadigungsweg. Der Verurteilte stellt nun
heute das für ihn angeregte Strafnachlassgesuch.
Welche Gründe tatsächlicher Natur für eine
Empfehlung des Gesuches sprechen, ergibt sich aus dem
nun Dargelegten. Es bleibt nur nocfii die Frage übrig,
ob in der Tat die über Wüthrich ausgesprochene
Strafe als eine zu harte betrachtet werden kann. Im
Verhältnis zu seinen Mitangeschuldigten besteht kein
Zweifel, dass dies der Fall ist. Aus diesem Gesichtspunkte

muss eine Begnadigung gerechtfertigt
erscheinen. Zweierlei Meinungen können aber vertreten
werden, wenn man das Delikt der Abireibung aus
allgemeinen Gesichtspunkten betrachtet. Hier darf die
Auffassung, dass dieses Delikt mit strengen Mitteln
zurückgedrängt werden muss, ihre Geltung wohl
beanspruchen. Aus diesem Gesichtspunkte hat Wüthrich
eine ansehnliche Strafe wohl verdient. Nun ist aber
zu berücksichtigen, dass er im Momente der Behandlung
seines Strafnachlassgesuches einen ansehnlichen Teil
der Strafe bereits verbüsst hat. Man darf zugeben,
dass die Verbüssung einer Zuchthausstrafe von einem
Jahre für Wütherich, der eine alte Mutter und eine
Tochter zu unterstützen hat, auch bei strenger
Auffassung seines Deliktes eine zu harte Strafe wäre.
Er kann angesichts der dargetanen Umstände für
den Rest der Strafe zur Begnadigung empfohlen
werden.

Antrag des Regierungsrates: Erlass des Restes der
Strafe.

19. Mariani, Giovanni, von Piegaro, (Italien) geboren

1874, Handlanger in Delsberg, wurde am 18.

August 1915 vom Polizeirichter von Delsberg wegen Wirtens

ohne Patent zu 50 Fr. Busse, 10 Fr. Patentgebühr

und 2 Fr. 50 Kosten verurteilt. Mariani hat

zugestandenermassen während der Monate Juli und
August 1915 an seine Pensionäre Wein, Bier und
Schnaps in beliebigen Quantitäten verkauft, ohne im
Besitze eines bezüglichen Patentes zu sein. Heute
stellt er ein Strafnachlassgesuch, indem er dartut, es
sei ihm in seinen Verhältnissen unmöglich, die Busse
zu bezahlen. Wenn man aber berücksichtigt, dass der
Richter trotz der offenbar bewusst und absichtlich
begangenen Widerhandlung den Mariani gleichwohl
nur mit dem Minimum der vorgesehenen Busse
bedacht und also seine prekären Verhältnisse bereits
in Betracht gezogen hat, so ist ein Strafnachlass hier
nicht am Platze und um so weniger am Platze, weil
den stets zunehmenden Uebertretungen der
Wirtschaftsvorschriften Einhalt geboten werden muss.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

20. Cartier, Ida, von Oensingen, geboren 1872, in
D., wurde am 25. August 1915 vom Polizeirichter
wegen Wirtens ohne Patent zu 50 Fr. Busse, 10 Fr.
Patentgebühr und 4 Fr. Kosten verurteilt. Den Akten
ist zu entnehmen, dass die Verurteilte am 8. August
1915, an einem Sonntage, an verschiedene Personen
Bier in Quantitäten von zwei Litern verkauft hat.
Deshalb und da sie sich nicht in die Kontrolle der
Grosshändler hatte eintragen lassen, wurde gegen sie
Strafanzeige eingereicht. Eines Wirschaftspatentes
bedurfte Frau Cartier zur Ausübung ihres Handels nicht.
Wenn sie vom Richter trotzdem wegen Wirtens ohne
Patent verurteilt worden ist, so ist diese Verurteilung
den Umständen nach jedenfalls eine sehr rigorose,
wenn sie überhaupt zulässig war. Das Minimum der
Strafe, das einen Grosshändler mit Bier trifft, der
überdies unzulässigerweise an einem Sonntag verkauft,
beträgt 15 Fr. Busse. Eine Patentgebühr braucht hiebei

nicht nachbezahlt zu werden. Wenn man nun
vorliegendes berücksichtigt, dass die Uebertretung der
Frau Cartier nicht eine schwere ist, überdies offenbar
aus Unkenntnis geschah, dass sie in prekären
Verhältnissen lebt und sonst nichts Nachteiliges über sie
bekannt ist, so kann einer teilweisen Reduktion der
Busse beigestimmt werden. Der Regierungsrat beantragt

Reduktion der Busse auf 5 Fr. Hiebei wird in
Betracht gezogen, dass ein Nachlass der Patentgebühr
nicht erfolgen kann.

Antrag des Regierungsrates: Reduktion der Busse
auf 5 Fr.

21. Brändlin, Karl, von Langnau, geboren 1870,
Hotelangestellter und Reisender, wohnhaft in Bern,
wurde am 26. November 1914 vom korrektionellen
Einzelrichter in Frutigen wegen Diebstahls zu acht
Tagen Gefängnis verurteilt. Brändlin hat
zugestandenermassen im Jahre 1913 in verschiedenen Hotels,
in denen er angestellt war und speziell in einem Hotel
in Adelboden eine Anzahl kleiner Gegenstände des
Hotelinventars entwendet, hauptsächlich Servietten,
Kaffee- und Teelöffel etc. Infolge Denunziation kamen
dann anlässlich eines grösseren Diebstahles, der sich
in Bern zutrug, allein nicht von Brändlin ausgeführt
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wurde, die Delikte Brändlins zufälligerweise zu Tage.
Heute ersucht der sich im Militärdienst befindliche
Verurteilte um Strafnachlass. Er weist in seinem
Gesuche darauf hin, dass er seiner Familie notwendig
sei und dass diese auch fernerhin Unterstützung
beanspruchen müsste, wenn er nun die 8 Tage Gefängnis

abbüssen sollte. Dieser Grund allein kann natürlich

nicht erheblich ins Gewicht fallen, wenn nicht
noch andere Umstände einen Strafnachlass als
empfehlenswert erscheinen lassen. Solche Umstände sind
jedoch keine vorhanden. Die fortwährenden kleinen
Diebstähle des Brändlin lassen auf einen Charakter
schliessen, der seinen diebischen Neigungen mit
Geschick nachzugehen wusste. Dem Brändlin wird ein
durchaus schlechtes Leumundszeugnis ausgestellt. Er
wird als ein Mensch geschildert, der darauf
ausgegangen ist, auch in anderer Weise als nur durch
Diebstähle andere Personen zu schädigen. Ueberdies ist er
vorbestraft. Ein Begnadigungsgesuch des Brändlin für
eine zwanzigtägige Gefängnisstrafe, wegen Gehilfenschaft

bei einem im Jahre 1914 in Bern ausgeführten
Diebstahl, wurde vom Grossen Rate in der letzten
Session abgewiesen. Angesichts dieser Umstände
beantragt der Regierungsrat Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

22. Brand, Paul, geboren 1868, Wirt im Löwen
zu Ursenbach, wurde am 24. Juli 1915 vom Polizeirichter

von Aarwangen wegen Tanzen lassen ohne
Bewilligung und wegen Ueberwirtens zu 25 Fr. und
10 Fr. Busse, 7 Fr. 30 Bewilligungsgebühren und
4 Fr. 80 Staatskosten verurteilt. Brand hatte für den
18. Juli 1915 als dem Schnittersonntage für die
Gemeinde Ursenbach durch öffentliche Bekanntmachung
eine Einladung erlassen und an diesem Sonntag bis
nach 1 Uhr nachts Tanz abhalten lassen. Aus den
Akten geht hervor, dass Brand für diesen Anlass nicht
im Besitze einer Bewilligung war, sondern ihm im
Gegenteil vom Regierungsstatthalter auf sein Gesuch
hin eine Empfehlung an den Regierungsrat verweigert
wurde. Wenn daher heute um Erlass der Bussen
angesucht wird, so ist in erster Linie in Berücksichtigung

zu ziehen, dass es sich hier um eine absichtliche
Widerhandlung gegenüber den bestehenden Vorschriften

und ausserdem gegenüber einer Massnahme der
Bezirksbehörde handelt, die infolgedessen schon nicht
mit einem vollständigen Strafnachlass bedacht werden
kann. Ueberdies ist in Betracht zu ziehen, dass bei
dem natürlichen Interesse, das ein Wirt an einer
solchen Veranstaltung haben muss, sein Schaden durch
die erlittenen Bussen nicht erheblich sein wird. Wenn
trotzdem eine kleine Reduktion der Busse vorgeschlagen

wird, so geschieht dies auf die Befürwortung des

Regierungsstatthalters hin, welcher dartut, dass er
seine Empfehlung seinerzeit nur verweigert habe, weil
man sich im Amt Aarwangen mit einer allgemeinen
Ordnung dieser Tanztage trug, die dann nicht
abgeschlossen wurde, ferner, weil an andern Orten am
Schnittersonntag getanzt werden konnte und auch in
Ursenbach dieser Tanzsonntag althergebracht ist. Der
Regierungsrat beantragt daher, dem Petenten 15 Fr.
an der Busse von 25 Fr. zu erlassen. Ein Nachlass

an der Busse von 10 Fr. wegen Ueberwirtens scheint
nicht am Platze.

Antrag des Regierungsrates: Erlass von 15 Fr. an
der Busse von 25 Fr.

23. Zysset, Bernhard, von Belp, geboren 1852,
Händler in Ostermundigen, wurde am 30. August 1915
vom Polizeirichter von Bern wegen Wirtens ohne
Patent zu 50 Fr. Busse und 11 Fr. Kosten verurteilt.
Zysset hat am Montag, den 21. Juni 1915, anlässlich
der Mobilisation der 3. Division zugestandenermassen
an der Papiermühlestrasse bei Bern an Passanten
Limonade verkauft, die er in einem Glas ausschenkte.
Wirtschaftspatent besass Zysset, wie es für einen solchen
Ausschank nötig gewesen wäre, keines. Zysset erklärte
im Strafverfahren, er habe seiner Frau im Limonadeverkauf

geholfen und nur ein einziges Mal einem
Käufer ein Glas zum Trinken verabfolgt. Heute wird
ein Strafnachlassgesuch gestellt. Zysset tut dar, er
könne die Busse von 50 Fr. nicht zahlen, so dass er
bei seinen 63 Jahren zu ihrer Abbüssung ins Gefängnis

wandern müsste. Es ist nun in der Tat zu
berücksichtigen, dass bei prekären Verhältnissen die vom
Gesetze angedrohte Minimalbusse von 50 Fr. für die
sehr geringe Uebertretung des Zysset eine ziemlich
empfindliche Massnahme sein muss. Dies trifft noch
besonders zu, da nicht etwa ein Ausschank von
alkoholhaltigen Getränken, sondern nur von Limonade
erfolgte. Ueber Zysset ist überdies nichts Nachteiliges
bekannt, das einem Strafnachlasse hinderlich sein
könnte. Sein Gesuch wird von Gemeinde- und
Bezirksbehörden empfohlen. Mit Rücksicht auf diese
Umstände kann eine Reduktion der Busse auf 10 Fr.
beantragt werden.

Antrag des Regierungsrates: Reduktion der Busse
auf 10 Fr.

24. Möller, Fritz, von Dachsfelden, geboren 1892,
Mechaniker in Bern, wurde am 16. Juni 1915 vom
Polizeirichter von Bern wegen unerlaubter Selbsthilfe
zu 25 Fr. Busse und 27 Fr. 20 Staatskosten verurteilt.
Müller hatte anfangs des Jahres 1915 an zwei
Personen ein Zimmer vermietet, wofür ihm aber der
Mietzins nicht entrichtet und an Zahlungsstatt mehrere

Gegenstände abgetreten wurden. Müller hielt nun
aber noch eine weitere Anzahl Gegenstände
eigenmächtig zurück, teilweise, um sich gänzlich bezahlt
zu machen, teilweise, weil er angeblich vermutete,
die Gegenstände seien entwendet und er sie, wie er
behauptete, der Polizei aushändigen wollte. Die
zurückbehaltenen Gegenstände, die nur einen geringen
Wert besassen, wurden von Müller bei der
Haussuchung und zu einem Reste freiwillig an die Eigentümer

zurückgegeben. Heute wird um Strafnachlass
nachgesucht. Müller weist in seinem Gesuche auf die
prekäre Lage seiner Familie hin. Nach den
übermittelten Berichten befindet sich Müller allerdings in
einer finanziell ungünstigen Situation. Allein sein
Vorleben weist bereits zwei Vermögensdelikte auf. Auch
die unerlaubte Selbsthülfe, wegen welcher er heute
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um einen Strafnachlass angeht, grenzt nahe an Diebstahl,

lässt mithin darauf schliessen, dass es Müller
mit der Unterscheidung zwischen seinem Eigentum
und dem Eigentum anderer Leute nicht sehr genau
nimmt. Da die Busse nicht eine hohe ist, sollte dem
Müller eine allmählige Abbezahlung wohl möglich
sein. Eine solche darf ihm angesichts der erwähnten
Umstände auch zugemutet werden. Müller ersucht
zugleich auch um Erlass der Staatskosten. Auf dem
Begnadigungswege können ihm diese nicht erlassen
werden. Der Regierungsrat beantragt daher Abweisung

des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

25. Chèvre, Joseph, geboren 1856, Negotiant, von
und in Glovelier, wurde am 14. Juli 1915 vom Polizeirichter

von Delsberg wegen Wirtens ohne Patent zu
50 Fr. Busse, 10 Fr. Patentgebühr und 4 Fr. Kosten
verurteilt. Chèvre hat im Juni 1915 Zugestandermassen
Soldaten, die in Glovelier einquartiert waren, in der
Küche seiner Wohnung mit Speise und mit Most
bewirtet. Den Most verkaufte er nach den Strafakten
mit 60 Rappen den Liter. Heute stellt der Verurteilte
ein Strafnachlassgesuch. Er macht geltend, der
Ausschank habe nicht zu Geschäftszwecken, sondern nur
um den Soldaten einen Dienst zu erweisen, stattgefunden.

Ausserdem handle es sich um Most und nicht
um andere alkoholhaltige Getränke. Hierzu ist aber
zu bemerken, dass Chèvre des gleichen Deliktes wegen
im Frühling 1915 bereits einmal bestraft worden ist
und zwar, weil er in bewusster Weise den Soldaten
Wein verkauft hat. Auf ein Begnadigungsgesuch hin
hat der Grosse Rat dem Chèvre in der letzten Session
die Hälfte der daherigen Busse erlassen. Wenn Chèvre
trotz seiner erstmaligen Verzeigung neuerdings den
bestehenden Vorschriften zuwider gehandelt hat, so
darf er jedenfalls nicht mehr Anspruch auf die ihm
schon gewährte Milde erheben, insbesondere da er
mit seiner neuen Uebertretung offenbar eine
Umgehung des Gesetzes versucht hat. Der Regierungsrat

beantragt daher Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

26. Tardy, Xavier Joseph, von Lajoux, geb. 1878,
Schalenmacher in Biel, wurde am 23. April 1915 vom
korrektioneilen Einzelrichter von Biel wegen
Uebertretung des Wirtshausverbotes zu acht Tagen
Gefängnis und 5 Fr. 50 Staatskosten verurteilt. Dem
Tardy wurde am 23. März 1914 durch Urteil des
Polizeirichters wegen Nichtbezahlung der Gemeindesteuern

von Biel der Besuch von Wirtschaften
verboten. Dessenungeachtet befand sich Tardy mehrmals

in Wirtschaften, wie festgestellt wurde, im
Februar und April 1915. Heute ersucht er um Nach-
lass der über ihn dieserthalb verhängten Gefängnisstrafe.

In seinem Gesuche macht er geltend, er habe
die Nichtbezahlung der Gemeindesteuern nicht selber
verschuldet. Die rückständigen Gemeindesteuern habe
er nun alle bezahlt, so dass die Gründe, weshalb er
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mit Wirtshausverbot bestraft worden sei, weggefallen
seien. Er erklärt, dass es für ihn und seine Familie
bitter wäre, wenn er der erwähnten Uebertretung
wegen in's Gefängnis wandern müsste. Es ist nun in
Berücksichtigung zu ziehen, dass Tardy nachträglich
offenbar sein Mögliches getan hat, um seinen Pflichten
nachzukommen. Nachteiliges ist über ihn weiter nicht
bekannt. Das von ihm begangene Delikt wäre an
sich ein sehr geringfügiges und stände einem
Strafnachlasse auch nicht zuvor. Allein es muss beachtet
werden, dass sich Tardy in sehr nachdrücklicher Weise
über das ihm auferlegte Verbot hinweggesetzt hat.
Die Polizei hat ihn an einem Werktagsnachmittage
nicht nur in einer, sondern sogar in zwei verschiedenen

Wirtschaften betroffen. Erst nach seiner
Verurteilung wegen Wirtshausverbotsübertretung bequemte
sich Tardy zur Bezahlung der Gemeindesteuern.
Angesichts eines solchen Verhaltens rechtfertigt sich
ein gänzlicher Erlass der Strafe nicht. Der Regierungsrat

beantragt Reduktion der Strafe auf 2 Tage
Gefängnis.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der Strafe auf
zwei Tage Gefängnis.

27. Fahrni, Christian, von Eriz, geboren 1868,
Melker in Kaufdorf, wurde am 25. Juni 1915 vom
korrektionellen Richter von Seftigen wegen Betruges
zu dreissig Tagen Gefängnis, drei Jahren Einstellung
in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit und 16 Fr. 10
Kosten verurteilt. Fahrni hat am 8. Mai 1915 unter
betrügerischen Angaben einer ihm unbekannten Frau
einen Betrag von 15 Fr. entlehnt und unter weitern
betrügerischen Angaben die Rückzahlung des Geldes
hinausgeschoben. Zuerst erklärte er, sein Bruder werde
das Geld, das er zur Bezahlung einer Schuld brauche,
sofort zurückerstatten, dann behauptete er, er habe
eine reiche Tante erben können und schliesslich, der
Notar habe mit der Erbteilung über den Nachlass
dieser Tante nieht fertig werden können. Heute wird
ein Strafnachlassgesuch gestellt. Man bemüht sich
nun nachträglich, den zuerst offen eingestandenen
Betrug abzuschwächen und den Tatbestand als eine
Handlung darzustellen, die eigentlich strafrechtlich
nicht verfolgbar gewesen sei. Das Vorgehen des Fahrni
soll nur eine gewöhnliche Anleihe gewesen sein.
Dieser nachträgliche Versuch, die Feststellungen der
Strafuntersuchung zu erschüttern, kann bei Prüfung
des Strafnachlassgesuches nicht wesentlich in's
Gewicht fallen. Ebenso unerheblich ist aber der
Einwand, die Strafe sei in Ansehung des geringen Schadens

zu hoch ausgefallen. Eine Ueberprüfung dieser
Frage hätte durch die Appellationsinstanz erreicht
werden hönnen. Uebrigens hat der Richter bei
Ausmessung dieser Strafe ausdrücklich in Berücksichtigung
gezogen, dass Fahrni wegen Betruges innert 4 Jahren
fünfmal bestraft werden musste und deshalb eine
kräftige Strafe am Platze war. Angesichts dieser
Umstände wird Abweisung des Gesuches beantragt.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

91
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28. Pheulpin, Léo Joseph Charles, von Miécourt,
geboren 1868, Remonteur in Biel, wurde am 5. Juni
1914 vom korrektionellen Einzelrichter von Biel wegen
Wirtshausverbotsübertretung zu zwei Tagen Gefangenschaft

und 6 Fr. 50 Kosten verurteilt. Dem Pheulpin
wurde am 1. Dezember 1913 durch Urteil des
Polizeirichters wegen Nichtbezahlung der Gemeindesteuern
von Biel der Besuch von Wirtschaften verboten. Trotzdem

wurde er am 23. April 1914 in einer Wirtschaft
beim Genüsse geistiger Getränke befunden. Heute
ersucht Pheulpin um Nachlass der deswegen
verhängten Gefängnisstrafe. Es ist anzunehmen, dass

Pheulpin seit seiner Verurteilung das Wirtshausverbot
innegehalten hat. Ferner hat er sämtliche

Gemeindesteuern, auf eine ganze Anzahl Jahre
zurückgehend, bezahlt und auch alle Betreibungs- und
Staatskosten, die entstanden sind, beglichen. Etwas
Nachteiliges ist über den Gesuchsteller ausserdem nicht
bekannt. Sein Gesuch wird von den Gemeinde- und
Bezirksbehörden empfohlen. Das Delikt des Pheulpin
ist seinem Charakter nach ein geringfügiges und des
Strafnachlasses wohl würdig. Angesichts dieser
Umstände und im Hinblick auf die sonstige Unbescholtenheit

des Petenten wird Erlass der Strafe beantragt.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Strafe.

29. Zwahlen, Adolf, von Rüschegg, geboren 1881,
Arbeiter, zuletzt in Kallnach, wurde am 30. März 1915
von den Assisen des Seelandes wegen Misshandlung
mit gefährlichem Instrumente zu 2 Y2 Jahren Zuchthaus,

zu Entschädigung und Interventionskosten an
die Zivilpartei und zu den Kosten des Staates
verurteilt. Zwahlen hielt am Sonntag, den 13. Dezember
1914, mit mehreren andern Personen ein grosses
Trinkgelage ab, bei welchem Anlasse eine Menge Schnaps
getrunken wurde. In der Nacht begab sich Zwahlen
sodann mit einem Bekannten in angetrunkenem
Zustande vor ein Wirtshaus, wo sie sonst bei ähnlichen
Anlässen Getränke zu beanspruchen pflegten. Als den
beiden Personen hier niemand Bescheid gab, stieg
Zwahlen durch ein Fenster in die Wirtschaftslokalitäten

ein. Die Wirtsleute, von dem Lärm erwacht,
forderten Zwahlen auf, die Gaststube zu verlassen.
Als er dieser Einladung nicht Folge leisten wollte,
holte der Wirt die Polizei. Unterdessen entspann sich
zwischen Zwahlen einerseits und dem Vater des Wirtes
und dessen zweitem Sohne anderseits ein Streit, der
bald in Tätlichkeiten ausartete. Zwahlen zog ein
Messer und verletzte den 71 jährigen Vater im Unterleib

so, dass er im Spitale an den Folgen der
Verletzung starb und den Sohn derart, dass ihm die
Därme aus dem Unterleibe heraushingen und er nur
durch die rasche Behandlung der Aerzte gerettet
werden konnte. In der Strafuntersuchung machte
Zwahlen Provokation geltend und behauptete sogar,
er sei von den beiden Personen, die er verletzt habe,
angegriffen worden. Die Geschwornen sind jedoch auf
diese Angaben des Zwahlen nicht eingetreten. Immerhin

hat das Gericht für Zwahlen mildernd in Betracht
gezogen, dass er nach ärztlichem Gutachten gegen
Alkohol intolerant war, das heisst beim Genuss
geringer Quantitäten Alkohol leicht in stark betrunkenen
Zustand geriet und sich infolgedessen bald zu Tätlich¬

keiten hinreissen liess. Zwahlen, früher ein etwas
leichtlebiger Mensch, hatte während mehreren Monaten
das übernommene Temperenzgebot gehalten und hatte
am vorhergehenden Tage zum ersten Male wieder
Alkohol zu sich genommen. Wenn nun aber der
Gerichtshof durch Berücksichtigung dieser Umstände
und der äusserst schweren Tat des Zwahlen alle
Milderungsgründe in sein Urteil einbezog, so ist jedenfalls

heute kein Grund vorhanden, durch Gewährung
des Strafnachlasses noch weiterhin Milde walten zu
lassen. Zwahlen hat heute kaum ein halbes Jahr an
seiner Strafe abgesessen. Seine Tat ist des Strafnachlasses

nicht würdig. Die prekären Verhältnisse seiner
Familie können bei einem solchen Falle nicht erheblich

in Betracht kommen. Der Regierungsrat beantragt
daher Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

30. Beuret, Maria, geboren 1889, von Breuleux,
Schneiderin, in Roselet, wurde am 4. Mai 1915 vom
korrektionellen Amtsgerichte von Freibergen wegen
Niederkunftsverheimliehung und Diebstahls zu sechs
Monaten Korrektionshaus, abzüglich einen Monat
ausgestandene Untersuchungshaft, der Rest umgewandelt
in 75 Tage Einzelhaft, und zu 411 Fr. 30 Staatskosten
verurteilt. Das Gericht gelangte zu diesem Urteile
aus der Annahme, es sei nach der Strafprozedur
erwiesen, dass Marie Beuret zirka am 14. Februar 1915
heimlicherweise mit einem Kinde niedergekommen
sei, wobei das Kind starb oder tot zur Welt kam,
ohne dass dies als eine Folge der Niederkunftsverheimlichung

betrachtet werden könne. Die Verurteilte
habe das Kind ohne Erlaubnis heimlich beerdigt oder
sonst auf die Seite geschafft. Den Beweis dieser
Niederkunftsverheimlichung entnahm das Gericht im
Wesentlichen folgenden Tatsachen, die zum grössten
Teil von der Verurteilten bestritten werden. Nach
den Zeugnissen verschiedener Personen befand sich
die Beuret bereits im Oktober und November 1914
in einem Zustande fortgeschrittener und sichtbarer
Schwangerschaft, ein Zustand, der Mitte Februar 1915
plötzlich aufhörte. Zu dieser Zeit deuteten mehrere
Umstände darauf hin, dass die Beuret zu Hause
heimlicherweise eine Geburt durchgemacht hatte. Die
medizinischen Experten, die sich zu dem Falle
auszusprechen hatten, legten, entgegen den Behauptungen
der Beuret, in sehr ausdrücklicher und glaubwürdiger
Weise dar, dass sie um Mitte Februar 1915 eine Niederkunft

habe ausstehen müssen. Die Beuret selber
bestritt diese Geburt des Entschiedensten, gab aber zu,
dass sie am 14. Februar eine Fehlgeburt erlitten habe,
aus einer Schwangerschaft herrührend, die auf den
Oktober 1914 zurückgehe und dass sie von dieser
Fehlgeburt niemanden etwas gesagt habe. Ferner war
festgestellt, dass sie im Jahre 1911 schon einmal eine
aussereheliche Schwangerschaft bis zum letzten
Momente verborgen hatte und heimlich geboren hätte,
wenn es nur an ihr gelegen wäre. Das damals geborne
Kind starb nach einigen Monaten. Da die Verurteilte
keinen guten Leumund genoss und auch ihr Auftreten
vor Gericht zu wünschen übrig liess, wurden auch
diese Momente zu ihrer Belastung herangezogen. Was
die Diebstähle anbetrifft, so bestanden sie darin, dass
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die Beuret zugestandenermassen vor mehreren Jahren
einer ihr bekannten Frauensperson Geldbeträge von
10 Fr. und 30 Fr. entwendete, jedoch ertappt, den
Schaden wieder deckte. — Heute ersucht Marie ßeuret
in einem ausführlichen Gesuche um Strafnachlass. Sie
kommt in ihrem Gesuche nochmals eingehend auf
die Erwägungen des Gerichtes zurück und bemüht
sich, darzutun, dass zu Unrecht auf
Niederkunftsverheimlichung erkannt worden sei, dass ferner die
erwähnten sie belastenden Momente zu Unrecht in
dem Masse berücksichtigt worden seien, wie dies der
Fall war. Es kann nicht Sache der Begnadigungsinstanz

sein, auf die Beweisfragen einzutreten ; soweit
es sich demnach um solche Fragen handelt, muss die
Begründung des Gesuches als unerheblich in Betracht
fallen. Marie Beuret beruft sich aber nun ferner darauf,

dass sie noch nie vorbestraft sei und durch Ab-
büssung von 21/« Monaten Einzelhaft seelisch stark
leiden müsste, was demoralisierende Folgen mit sich
bringe, dass sie weiter im Begriffe stehe, sich mit
ihrem Verlobten zu verheiraten, welches Vorhaben
durch eine ausgestandene Haft auch unmöglich werde,
endlich, dass eine Magenkrankheit ihre Gesundheit
derart geschwächt habe, dass bei einem Ausstehen
der Strafe Nachteiliges befürchtet werden müsste.
Was diesen letzten Punkt angeht, so hat das
Strafprozessgesetz die Massnahmen, die im Falle der Krankheit

von Verurteilten anzuwenden sind, ausdrücklich
geordnet, und es muss in diesem Punkte auf die
gesetzlichen Bestimmungen verwiesen werden. Eine
2 '/a monatliche Einzelhaft von vorneherein als
demoralisierend darstellen zu wollen, ist jedenfalls
unrichtig. Man käme von einem solchen Standpunkte
aus überhaupt zu einer Verneinung der Strafe oder
doch dazu, in jedem Falle Strafnachlass verlangen
zu wollen. Das korrektioneile Gericht hat den bedingten
Straferlass mit Rücksicht auf das Verhalten der
Verurteilten und auf den Charakter des Deliktes nicht
angewandt, trotzdem die Beuret keine Vorstrafen zu
verzeigen hatte. Die I. Strafkammer, die das Urteil
in diesem Punkte überprüfte, hat den Erwägungen
der ersten Instanz in allen Teilen beigepflichtet.
Angesichts dieser Umstände ist ein Strafnachlass nicht
am Platze. Auch das eventuelle Gesuch der Beuret,
die Einzelhaft in einfaches Gefängnis von dreissig
Tagen umzuwandeln, kann nicht befürwortet werden.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

31. Fliihmann, geb. Hunziker, Rosa, von Neuenegg,
geboren 1866, in Bern, wurde am 19. November 1914
vom Polizeirichter von Bern wegen Verleumdung und
Ehrverletzung zu 30 Fr. Busse, 30 Fr.
Zivilentschädigung, 50 Fr. Interventionskosten und 25 Fr. 90
Staatskosten verurteilt. Frau Flühmann hat im
September 1914 eine Bekannte, die im gleichen Hause
wohnte, des Diebstahls an mehreren Gegenständen
bezichtigt, trotzdem eine vorher geführte Strafuntersuchung

bereits erwiesen hatte, dass die
Anschuldigungen gegenüber dieser Bekannten haltlos waren.
Deshalb verurteilt, ersucht nun Frau Flühmann heute
um einen Straf- nnd Kostennachlass. Was die Kosten
angeht, so können sie auf dem Begnadigungswege
nicht erlassen werden. Allein auch ein Nachlass an

der Busse ist nicht empfehlenswert. Frau Flühmann
macht zur Begründung ihres Gesuches blos geltend,
es sei ihr unmöglich, die von ihr geforderten Beträge
zu bezahlen. Diese Darlegung kann aber offenbar
zur Begründung eines Strafnachlasses nicht genügen.
Es ist zu berücksichtigen, dass der Richter trotz der
Schwere des Falles allen Milderungsgründen in sehr
ausreichendem Masse Rechnung getragen hat. Der
Charakter des von Frau Flühmann begangenen
Deliktes eignet sich überdies zu einem Strafnachlasse
nicht. Da die Busse nicht eine hohe genannt werden
kann, muss es der Gesuchstellerin wohl möglich sein,
sie zu begleichen. Der Regierungsrat beantragt
Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

32. Maag, Franz Rudolf, von Bern, geboren 1882,
Arbeiter in Bern, wurde am 16. Juli 1915 vom
korrektioneilen Einzelrichter in Bern wegen Hausfriedensbruch

zu zwei Tagen Gefängnis und 10 Fr. 20 Kosten
verurteilt. Maag, der seit längerer Zeit arbeitslos war,
ging im Juni 1915 zu verschiedenen Malen in das
Geschäft seines frühern Arbeitsgebers, um nach Arbeit
anzufragen. Als er stets abweisenden Bericht erhielt,
stürzte er sich eines Tages, ohne dass er einen Grund
für sein Vorgehen gehabt hätte, unter Schimpfworten
uud Lärmen mit erhobenen Fäusten auf seinen frühern
Prinzipal und musste mit Gewalt aus dem Hause
gewiesen werden. Vor dem Richter hätte er in der
ersten Verhandlung durch eine blosse Erklärung, die
er verweigerte, einer Strafe ausweichen können. Zum
Hauptverhandlungstermine erschien er überhaupt nicht
mehr. Der Richter verstattete ihm daher ausdrücklich
den bedingten Straferlass. Heute ersucht auch nicht etwa
Maag selber um Strafnachlass, sondern seine Mutter
tut es für ihn, welche auch die Kosten des Verfahrens
hat zahlen müssen, Angesichts eines solchen Verhaltens
des Maag ist jedoch ein Strafnachlass nicht am Platze.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

33. Caprotti, Mario, von Monza (Italien), geboren
1885, Pensionshalter, in Bern, wurde am 4. November
1914 von der ersten Strafkammer in Bestätigung des
erstinstanzlichen Urteils wegen Wirtens ohne Patent
zu 400 Fr. Busse, 50 Fr. Patentgebühr und zu
insgesamt 110 Fr. 55 Staatskosten verurteilt. Caprotti
hat im Frühling 1914 in seiner Kostgeberei in Bern
eine Winkelwirtschaft geführt, ohne im Besitze eines
bezüglichen Wirtschaftspatentes gewesen zu sein.
Allerdings wurde der Ausschank von Caprotti in
Abrede gestellt, aber zahlreiche Indizien Hessen die Ueber-
tretung des Caprotti als zweifellos erscheinen. Bei
Ausmessung der Busse wurde vom Gerichte besonders
berücksichtigt, dass Caprotti mit hartnäckiger Renitenz
und bewusster Absicht dem Verbote des Wirtens
zuwidergehandelt und auf eine zu verurteilende Art
versucht hatte, den Behörden eine Nase zu drehen.
Trotzdem Caprotti bereits zu einer Busse von 200 Fr.
der gleichen Widerhandlung wegen verurteilt worden
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war, setzte er seinen Wirtschaftsbetrieb fort. Und zwar
nicht nur in Bern und nicht blos vor der erfolgten
Anzeige wegen dieser Fortsetzung in Bern, sondern
im Amt Konolfingen, wo er, unbekümmert um das
bestehende Verbot, im Frühjahr 1914 eine weitere
Kostgeberei mit unerlaubtem Wirtschaftsbetrieb
eröffnet hatte. Angesichts eines solchen Verhaltens kann
jedenfalls die Erklärung des Caprotti, er sei ruiniert,
wenn er die Busse von 400 Fr. zahlen müsse, nicht
erheblich ins Gewicht fallen. Auf diese Erklärung allein
basiert aber Caprotti sein heutiges Strafnachlassgesuch.
Der Regierungsrat beantragt Abweisung dieses
Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

34. Schori, Anna, geb. Pfister, von Trachselwald,
geboren 1858, Köchin in Bern, wurde am 3. September
1915 vom korrektioneilen Einzelrichter von Bern wegen
Verleumdung zu einem Tag Gefangenschaft, 30 Fr.
Busse und 10 Fr. 90 Kosten verurteilt. Frau Schori
hatte einer mit ihr im gleichen Zimmer wohnenden
Magd vorgeworfen, sie habe ihr aus einem Schranke
mehr als 13 Franken entwendet. Trotzdem Frau Schori
keine Anhaltspunkte für ihre Anschuldigung besass,
wiederholte sie ihre Behauptung auch vor dem Richter
und trat sogar den Wahrheitsbeweis dafür an, der ihr
aber misslang. Der Richter hat in Ansehung der
ziemlich schweren Verleumdung eine Gefängnisstrafe
ausdrücklich als angemessen erachtet. Heute ersucht
Frau Schori unter Hinweis auf ihr Alter und ihre
Unbescholtenheit um Nachlass der Gefängnisstrafe.
Was das Alter anbetrifft, so ist nicht einzusehen, weshalb

es hier eine wesentliche Rolle spielen soll. Eine
ältere Person hat sich vor derartigen Vergehen so

gut in acht zu nehmen wie eine jüngere Person und
kann daher nicht den Umstand, dass sie erst jetzt
eine Strafe erstehen soll, als Privilegium für sich
beanspruchen. Auch die bisherige Unbescholtenheit
kann nicht erheblich ins Gewicht fallen, denn der
Richter hat in seinem Urteile auf die mildernden
Umstände Rücksicht genommen. Die kleine Haftstrafe,
die er ausgesprochen hat, will den Zweck verfolgen,
derartige V erleumdungen mit Nachdruck zu verhindern.
Die Begnadigungsinstanz hat keine Veranlassung,
durch Gewährung des Strafnachlasses das richterliche
Urteil zu ändern und seine Massnahmen zu vereiteln.
Daher wird Abweisung des Gesuches beantragt.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

35. Hoos, Wilhelm Ludwig, von Gravenhage,
geboren 1862, Malermeister in Bern, wurde am 24. Sep¬

tember 1915 vom Polizeirichter von Bern wegen
Widerhandlung gegen das Stempelgesetz zu 10 Fr.
Busse, 1 Fr. Extrastempelgebühr und 7 Fr. 45 Staatskosten

verurteilt. Bei einer im Mai 1915 vorgenommenen
Haussuchung in Bern fand sich eine Quittung von
Hoos für einen Betrag von 128 Fr. vor, welche nicht
mit der erforderlichen Stempelmarke versehen war.
Deswegen verurteilt, ersucht Hoos heute nun um
Strafnachlass. Er weist auf seine prekären
Familienverhältnisse und auf die Arbeitslosigkeit in der
Baubranche hin, die ihm eine Bezahlung der Busse
unmöglich machten. Gegenüber Hoos ist weiter nichts
Nachteiliges bekannt. Trotz dieser Umstände scheint
aber ein Strafnachlass mit Rücksicht auf die geringe
Busse, die den Verhältnissen durchaus angemessen war
und auf das gesetzliche Minimum beschränkt worden
ist, nicht am Platze. Wenn dem Hoos in Ansehung
der gegenwärtigen kritischen Verhältnisse in seinem
Berufe zur Bezahlung der Busse Zeit belassen wird,
so darf ihm die Erlegung dieser Busse wohl zugemutet
werden. Der Regierungsrat beantragt daher Abweisung
des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

36. Hächler, Ernst Paul, von Lenzburg, geboren
1867, gewesener Lokomotivführer in Biel, wurde am
29. September 1915 von der Ersten Strafkammer des
Kantons Bern in Bestätigung des erstinstanzlichen
Urteils wegen Uebertrctung des Wirtshausverbotes
zu 4 Tagen Gefängnis und 37 Fr. Kosten des Staates
verurteilt. Hächler wurde am 6. Mai 1915 von der
Polizei beim Genuss geistiger Getränke in zwei
verschiedenen Wirtschaften in Biel betroffen, trotzdem
ihm durch polizeirichterliches Urteil vom 16. März
1914 wegen Nichtbezahlung der Gemeindesteuer der
Besuch von Wirtschaften verboten worden war. In
der Strafuntersuchung versuchte Hächler durch
Ausflüchte einer Bestrafung zu entgehen. Heute ersucht
er mit Rücksicht auf seine schwierigen Familienverhältnisse

um Nachlass der Gefängnisstrafe. Er weist
nach, dass er die rückständigen Steuern samt allen
der Gemeinde und dem Staate entstandenen Kosten
beglichen habe. Allein diesen Umständen, die an sich
einer Begnadigung das Wort reden würden, steht nun
entgegen, dass sich Hächler in durchaus unstatthafter
Weise über das Verbot des Richters hinweggesetzt
hat. Dies aber, nachdem er im Januar 1915 bereits
eine zweitägige Gefängnisstrafe, des gleichen Deliktes
wegen, erlitten, hatte. Der Leumund des Hächler
lautet fernerhin, entgegen seiner Behauptung im
Strafnachlassgesuch, derart ungünstig, dass er für einen
Strafnachlass nicht würdig befunden werden kann.
Der Regierungsrat beantragt daher Abweisung seines
Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
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